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BMF: Neuer Entwurf zur ATAD-Umsetzung an Bundestag übersandt 

Mit Bearbeitungsstand vom 17.11.2020 hat das BMF den „Entwurf eines Geset-

zes zur Umsetzung der ATAD-Richtlinien“ an die finanzpolitischen Sprecher der 

Bundestagsfraktionen versendet. Der Entwurf beinhaltet folgende Maßnahmen: 

 Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung (Umsetzung von Art. 5 ATAD) 

o Anpassung der Stundungsregelungen an die ATAD in §§ 4g, 36 Abs. 5 
EStG, § 6 AStG 

o Wertverknüpfung bei der Begründung und Stärkung von Besteuerungsrech-
ten („Verstrickung“), §§ 4, 6 EStG, § 12 KStG 

 Hybride Gestaltungen (Umsetzung von Art. 9, 9b ATAD) 

o Neutralisierung von Besteuerungsinkongruenzen durch Betriebsausgaben-
abzugsverbot bzw. Versagung der Steuerfreistellung bei hybriden Gestal-
tungen (§ 4k (neu), § 3 Nr. 40, § 50d Abs. 9 EStG; § 8b KStG) 

 Hinzurechnungsbesteuerung (Umsetzung von Art. 7 und 8 ATAD) 

o Beherrschungskriterium 

Statt wie bisher auf eine Inländerbeherrschung abzustellen, wird eine ge-

sellschafterbezogene Betrachtung durchgeführt. 

o Einkünftekatalog 

Der Aktivkatalog des § 8 AStG wird angepasst. Dies betrifft insbesondere 

die Dividenden, die nach der ATAD grundsätzlich passiv sind. 

o Verlustverrechnung 

Bei mehrstufigen Gesellschaftsstrukturen darf im Rahmen der Hinzurech-

nungsbesteuerung keine Verlustkonsolidierung auf Ebene der obersten 

ausländischen Gesellschaft mehr stattfinden. 

o Besteuerungstechnik 

Nach der ATAD hat die Hinzurechnung im Veranlagungszeitraum des En-

des des Wirtschaftsjahres der ausländischen Gesellschaft zu erfolgen. 

Inhaltlich wurde eine 1:1 Umsetzung der ATAD-Richtlinien vereinbart, also eine 

möglichst minimale Umsetzung ohne EU-rechtlich nicht erforderliche Verschlech-

terungen zu Lasten der Wirtschaft. Allerdings wurde der Entwurf bisher noch 

nicht mit dem BMWi abgestimmt, vielmehr handelt es sich um ein eigenständiges 

Vorgehen des BMF gegenüber den Bundestagsabgeordneten. Dieses Vorgehen 

ist insofern ungewöhnlich, als es vom üblichen Gesetzgebungsverfahren erheb-

lich abweicht. Eine noch zu erfolgende Abstimmung mit dem BMWi könnte zu in-

haltlichen Änderungen führen, da dieses Ressort die Ausweitung der Wegzugs-

besteuerung auf Privatpersonen in § 6 AStG bisher kategorisch abgelehnt hat, 

zumal diese Regelung EU-rechtlich nicht erforderlich ist und daher auch nicht ei-

ner 1:1 Umsetzung entspricht. Umgekehrt ist die Unvereinbarkeit mit EU-Recht 

sogar sehr wahrscheinlich. Weiterhin steht zur Diskussion, ob die Umsetzung der 

BEPS-Aktionspunkte 8 bis 10 noch aufgenommen wird. Und last not least wäre 

es aus Wirtschaftssicht wünschenswert, die Niedrigsteuergrenze bei der Hinzu-
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rechnungsbesteuerung auf 15 % zu senken. Auch diese beiden Punkte gehen al-

lerdings über eine 1:1 Umsetzung der Richtlinien hinaus. 

Wann das reguläre Gesetzgebungsverfahren (Ressortabstimmung, dann Refe-

rentenentwurf und Kabinettsbeschluss sowie anschließend Übermittlung an den 

Bundestag) beginnen wird, ist unklar. Entschieden wurde hingegen, dass die 

ATAD-Regelungen entgegen vorheriger Versuche nicht in das Gesetzgebungs-

verfahren zum JStG 2020 Eingang finden sollen. Wegen der fortdauernden, 

schwierigen Verhandlungen zwischen den Koalitionsfraktionen wurde die 2./3. 

Lesung des JStG 2020 für diese Woche von der Tagesordnung genommen. Ob 

sie nächste Woche am 27.11.2020 erfolgen kann, hängt vom Fortgang der Ver-

handlungen ab und ist daher noch unklar. 

 

BMF: Referentenentwurf des Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsge-

setzes (AbzStEntModG) veröffentlicht 

Das BMF hat den Referentenentwurf eines Abzugsteuerentlastungsmodernisie-

rungsgesetzes (AbzStEntModG) veröffentlicht. Durch das Gesetz soll insbeson-

dere das Kapitalertragsteuer-Entlastungsverfahren verbessert und damit zusam-

menhängender Missbrauch und Steuerhinterziehung verhindert werden. Der 

Entwurf enthält die folgenden wesentlichen Elemente: 

 Reduzierung und Verschlankung der vorhandenen Verfahren zur Entlastung 
von der Kapitalertragsteuer und vom Steuerabzug nach § 50a EStG für aus-
ländische Steuerpflichtige sowie stärkere Konzentration beim Bundeszentral-
amt für Steuern (BZSt) 

 Digitalisierung des Entlastungsverfahrens beim BZSt für Antrag, Steuerbe-
scheinigung und Bescheid 

 Aufbau einer Kapitalertragsteuer-Datenbank mit umfassenden Steuerbeschei-
nigungs- und weiteren Daten 

 Haftungsverschärfung für die Aussteller von Kapitalertragsteuer-
Bescheinigungen 

 Verbesserung der Missbrauchsbekämpfung, insbesondere durch Anpassung 
der Abwehr des sog. treaty-shopping an neue EU-Vorgaben 

Darüber hinaus enthält der Gesetzentwurf eine Regelung im Umwandlungssteu-

ergesetz zur Verhinderung missbräuchlicher Steuergestaltungen sowie eine Be-

schränkung des Besteuerungstatbestands bei der Überlassung von Rechten 

durch beschränkt steuerpflichtige Rechteinhaber (§ 49 Abs. 1 EStG), die mit den 

übrigen Regelungen des Gesetzentwurfs keinen direkten Zusammenhang haben. 

Zur „Verpflichtung zur Abgabe von Steueranmeldungen/Steuererklärungen zur 

beschränkten Steuerpflicht bei der Überlassung von in inländischen Registern 

eingetragenen Rechten“ gem. § 49 Abs. 1 EStG hatte die Finanzverwaltung erst 

kürzlich das BMF-Schreiben am 06.11.2020 veröffentlicht, dessen Wirkung mit 

dieser gesetzlichen Regelung nun überraschend aufgehoben wird. 
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BMF: Einkommenserhöhung durch eine verdeckte Einlage bei Nichtberück-

sichtigung einer verdeckten Gewinnausschüttung (§ 8 Abs. 3 S. 5 KStG) 

Mit Urteil vom 13.06.2018 (I R 94/15) hatte sich der BFH zu den Folgen einer 

verdeckten Einlage in einer Dreieckskonstellation geäußert (vgl. TAX WEEKLY 

# 38/2018). Die Finanzverwaltung hat nun mit BMF-Schreiben vom 18.11.2020 

einen diesbezüglichen Nichtanwendungserlass herausgegeben. Eine Anwen-

dung des 2. Leitsatzes des Urteils über den entschiedenen Einzelfall hinaus wird 

abgelehnt. 

Nach § 8 Abs. 3 S. 5 KStG erhöht eine verdeckte Einlage, die auf einer verdeck-

ten Gewinnausschüttung (vGA) einer dem Gesellschafter nahestehenden Person 

beruht und bei der Besteuerung des Gesellschafters nicht berücksichtigt wurde, 

das Einkommen, es sei denn, die verdeckte Gewinnausschüttung hat bei der leis-

tenden Körperschaft das Einkommen nicht gemindert. 

Der BFH hatte diesbezüglich entschieden, dass es an einer Nichtberücksichti-

gung i.S. von § 8 Abs. 3 S. 5 KStG fehlt, wenn die vGA bei der Veranlagung des 

Gesellschafters zwar nicht erfasst worden ist, jedoch nach Maßgabe von § 8b 

Abs. 1 KStG ohnehin hätte außer Ansatz bleiben müssen.  

Dies sieht die Finanzverwaltung anders und wendet das Urteil insoweit nicht all-

gemein über den entschiedenen Einzelfall hinaus an. Entgegen der vorgenann-

ten Entscheidung im 2. Leitsatz ist eine verdeckte Gewinnausschüttung bei der 

Besteuerung eines Gesellschafters als nicht berücksichtigt anzusehen, wenn sie 

im Rahmen seiner Veranlagung bei der Einkommensermittlung tatsächlich nicht 

angesetzt worden ist. Bei dieser Prüfung hat unberücksichtigt zu bleiben, ob die-

se verdeckte Gewinnausschüttung in einem folgenden Schritt unter den Voraus-

setzungen des § 8b Abs. 1 KStG freigestellt werden würde. Eine rein hypotheti-

sche Erfassung und Steuerfreistellung der verdeckten Gewinnausschüttung nach 

§ 8b Abs. 1 KStG erfüllt das Tatbestandsmerkmal der Nichtberücksichtigung i. S. 

von § 8 Abs. 3 S. 5 Hs. 1 KStG. 

 

BMF: Geschäftsveräußerung im Ganzen bei Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit  

Mit BMF-Schreiben vom 16.11.2020 ergänzt die Finanzverwaltung den Umsatz-

steuer-Anwendungserlass in Abschn. 1.5 UStAE um einzelne Aspekte aus der 

Rechtsprechung des BFH zur Geschäftsveräußerung im Ganzen (GiG). 

Eine GiG im Sinne des § 1 Abs. 1a UStG liegt vor, wenn die wesentlichen Grund-

lagen eines Unternehmens bzw. eines gesondert geführten Betriebs zwischen 

Unternehmern übertragen werden und der Erwerber die bislang vom Veräußerer 

ausgeübte Tätigkeit fortführt. Die Umsätze im Rahmen einer solchen Geschäfts-

veräußerung sind nicht umsatzsteuerbar.  

Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass wird nunmehr um die explizite Aussage 

erweitert, dass die Übertragung eines vermieteten Grundstücks zu einer nicht 

umsatzsteuerbaren GiG führe, wenn der Erwerber aufgrund des Grundstückser-

werbs in bestehende Mietverträge eintritt und ein Vermietungsunternehmen vom 



 

 
Seite 4 von 9 

 

# 43 
20.11.2020 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

Veräußerer übernimmt. Unter Übernahme der BFH-Rechtsprechung soll dies 

auch für Bauträger gelten, die Gebäude veräußern, welche sie zuvor erworben, 

saniert und danach weitgehend vermietet haben. Entscheidend sei, ob der Bau-

träger eine nachhaltige Vermietungstätigkeit erbringt und deswegen ein Vermie-

tungsunternehmen betreibt. Die Annahme einer nachhaltigen Vermietungstätig-

keit scheitert nicht bereits an einer von Anfang an bestehenden Absicht des Bau-

trägers, das Objekt wieder zu verkaufen. Vielmehr sei nach Auffassung des BMF 

von der widerlegbaren Annahme einer nachhaltigen Vermietungstätigkeit auszu-

gehen, sofern die Vermietungsdauer mindestens sechs Monate beträgt. Hinge-

gen solle keine Geschäftsveräußerung im Ganzen durch den Bauträger vorlie-

gen, wenn die unternehmerische Tätigkeit des veräußernden Bauträgers im We-

sentlichen darin besteht, ein Gebäude zu errichten und Mieter/Pächter für die 

einzelnen Einheiten zu finden, um es im Anschluss an die Fertigstellung aufgrund 

bereits erfolgter Vermietung ertragssteigernd zu veräußern. 

Letztlich stellt die Finanzverwaltung klar, dass in Fällen von mehrstufigen Über-

tragungsakten nicht jeder Erwerber das Kriterium der Fortführung der Geschäfts-

tätigkeit höchstpersönlich erfüllen müsse. Stehen diese Übertragungsakte in ei-

nem engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang, so genüge es, wenn die 

Fortführung der Geschäftstätigkeit dem Grunde nach gegeben sei. Im zugrunde 

liegenden Urteilsfall des BFH ging es um die Veräußerung eines vermieteten Ge-

bäudes von einer Gesellschaft an deren Gesellschafter, welche es quasi als 

„Durchgangsunternehmer“ an den Letzterwerber veräußerten, der den Vermie-

tungsbetrieb letztlich fortführte.  

Die aufgenommenen Regelungen sollen in allen offenen Fällen Anwendung fin-

den. 

 

EuGH: Handhabung des Vorsteuervergütungsverfahrens, Vertragsverlet-

zung durch die Bundesrepublik Deutschland  

Im Zuge eines Vertragsverletzungsverfahrens hat der EuGH mit Urteil vom 

18.11.2020 (C-371/19) festgestellt, dass die Bundesrepublik Deutschland gegen 

mehrere Grundsätze des europäischen Rechts verstößt. Streitgegenständlich war 

dabei die von der Finanzverwaltung vorgesehene Verfahrensweise im Vergü-

tungsverfahren für im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer. 

Gem. § 61 UStDV gilt ein Vergütungsantrag nur dann als fristgerecht eingereicht, 

wenn die Vergütung binnen neun Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres, in 

dem der Vergütungsanspruch entstanden ist, beantragt wird und der Unterneh-

mer bei der Antragstellung alle erforderlichen Angaben gemacht hat sowie die er-

forderlichen Rechnungen und Einfuhrbelege als eingescannte Originale beigefügt 

hat. 

Das BZSt lehnte Vergütungsanträge ab, die zwar vor dem 30.09. gestellt wurden, 

aber nicht die Kopien der geforderten Rechnungen oder der Einfuhrdokumente 

enthielten. Die Ablehnung erfolgte ohne die Antragsteller zuvor aufzufordern, ihre 

Anträge durch eine – erforderlichenfalls auch nach Ablauf der Frist zum 30.09. er-

folgende – Vorlage von Kopien zu ergänzen bzw. sachdienliche Informationen 
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vorzulegen, um so die Bearbeitung dieser Anträge zu ermöglichen. Im Vertrags-

verletzungsverfahren hat die Bundesrepublik Deutschland hierzu vorgetragen, 

dass die in Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 (§ 61 Abs. 2 UStDV) vorgesehene 

Frist eine Ausschlussfrist sei und erforderliche Belege, welche nach Ablauf dieser 

Frist fehlen, grundsätzlich nicht anzufordern seien. Das Unterlassen die erforder-

lichen Belege bis zum Fristablauf vollständig vorzulegen, verhindere nach Auf-

fassung der Bundesrepublik Deutschland den sicheren Nachweis, dass die mate-

riellen Voraussetzungen für die Erstattung der Mehrwertsteuer erfüllt seien. 

Der EuGH sieht in diesem Vorgehen einen Verstoß gegen den Grundsatz der 

Neutralität der Mehrwertsteuer und der praktischen Wirksamkeit des Anspruchs 

auf Erstattung der Mehrwertsteuer. Hiernach sei erforderlich, dass Vorsteuerab-

zug oder Mehrwertsteuererstattung gewährt wird, wenn die materiellen Anforde-

rungen erfüllt sind; diese gelte selbst dann, wenn der Steuerpflichtige bestimmten 

formellen Anforderungen nicht nachkommt. Folglich hätte eine Ablehnung der 

fristgerechten Vergütungsanträge seitens der deutschen Steuerverwaltung inso-

weit nicht erfolgen dürfen, ohne den Antragsteller dazu aufzufordern, die entspre-

chenden Rechnungskopien bzw. die sachdienlichen Informationen nachzu-

reichen, auch wenn diese dann erst nach dem 30.09. beigebracht worden wären. 

Das Urteil wird sicherlich Auswirkungen auf die zukünftige Abwicklung des Vor-

steuervergütungsverfahrens haben, allerdings bleibt abzuwarten, wie schnell die 

Finanzverwaltung hierauf reagiert. Grundsätzlich richtet sich das Urteil gegen die 

Bundesrepublik Deutschland und räumt Unternehmern folglich keinen direkten 

Rechtsanspruch ein. Bis zur Bekanntgabe einer geänderten Verwaltungsauffas-

sung könnte das BZSt an diesem EU-rechtswidrigen Prozedere festhalten. Je-

denfalls vor den Finanzgerichten sollte die Rechtsauffassung des EuGH Wirkung 

zeigen, auch wenn sowohl das Finanzgericht Köln als auch der BFH die bisherige 

Rechtsauffassung des BMF bzw. des BZSt teilten. Gleichwohl ist ausländischen 

(EU) Unternehmern, denen Vorsteuerbeträge mit der Begründung versagt wor-

den sind, einschlägige Rechnungskopien seien nicht bis zum Ablauf der Antrags-

frist beigebracht worden, zu empfehlen, Einspruch gegen ablehnende Festset-

zungsbescheide des BZSt einzulegen. In der Einspruchsbegründung sollte auf 

die Entscheidung des EuGH verwiesen werden. Nur bei noch änderungsfähigen 

Festsetzungen könnten die betroffenen Unternehmer in den Genuss einer durch 

Verfügung der Finanzverwaltung angestoßenen, geänderten Verwaltungspraxis 

kommen. Denn es steht zu erwarten, dass diese dann rückwirkend für alle im 

Verfügungszeitpunkt noch änderungsfähigen Bescheide zur Anwendung gelan-

gen kommen könnte.  
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 20.11.2020 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-42/19 12.11.2020 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Sechste Richtlinie 
77/388/EWG – Art. 4 – Begriff des Steuerpflichtigen – Gemischte Holding – 
Art. 17 – Vorsteuerabzugsrecht – Von einer gemischten Holding als Vorsteuer 
für Beratungsdienstleistungen in Bezug auf eine im Hinblick auf den eventuel-
len Erwerb von Beteiligungen an anderen Gesellschaften durchgeführte 
Markterkundung entrichtete Mehrwertsteuer – Aufgabe der Erwerbsvorhaben – 
Als Vorsteuer auf eine Bankprovision für die Organisation und die Errichtung 
einer Anleihe, die die Tochtergesellschaften mit den für die Vornahme von In-
vestitionen erforderlichen Mitteln ausstatten soll, entrichtete Mehrwertsteuer – 
Nicht verwirklichte Investitionen 

C-734/19 12.11.2020 
Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 
Richtlinie 2006/112/EG – Vorsteuerabzug – Aufgabe der ursprünglich geplan-
ten Tätigkeit – Berichtigung des Vorsteuerabzugs – Immobilientätigkeit 

 

Alle am 19.11.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

II R 43/17 17.06.2020 
Bestimmung des Werts eines Anteils an einer Personengesellschaft für Zwecke 
der Erbschaftsteuer 

VI R 4/18 13.05.2020 
Keine Begünstigung nach § 35a Abs. 2 EStG für die Reinigung einer öffentlichen 
Straße (Fahrbahn) - Keine Begünstigung nach § 35a Abs. 3 EStG für in der 
Werkstatt des Handwerkers erbrachte Arbeiten 

 

Alle am 19.11.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

X B 26/20 13.08.2020 
Gehörsverstoß durch Nichtbeachtung von rechtlichem Vorbringen eines Beteilig-
ten 

VII R 6/19 07.07.2020 Antrag auf Stromsteuerentlastung bei Verschmelzung 

VI R 7/18 13.05.2020 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 13.05.2020 VI R 4/18 - Keine Begüns-
tigung nach § 35a Abs. 3 EStG für in der Werkstatt des Handwerkers erbrachte 
Arbeiten 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9DF55C6E893923E2ACC42B830BDF8C60?text=&docid=233583&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13580213
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233584&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13580954
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010250/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010251/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050245/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050246/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050247/
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Alle bis zum 20.11.2020 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

IV C 2 - S 
2743/18/10002 
:001 

18.11.2020 
Einkommenserhöhung durch eine verdeckte Einlage bei Nichtberücksichti-

gung einer verdeckten Gewinnausschüttung (§ 8 Absatz 3 Satz 5 KStG) 

IV C 1 - S 1980-
1/19/10082 :006 

17.11.2020 
Einbeziehung von Verlusten und Gewinnen aus Options- und Termingeschäf-

ten in die Aktiengewinnberechnung nach § 8 InvStG 2004 
III C 2 - S 7100-
b/19/10001 :004 

16.11.2020 
Geschäftsveräußerung im Ganzen bei Fortführung der Unternehmenstätig-

keit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2020-11-18-einkommenserhoehung-durch-eine-verdeckte-einlage-bei-nichtberuecksichtigung-einer-verdeckten-gewinnausschuettung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2020-11-18-einkommenserhoehung-durch-eine-verdeckte-einlage-bei-nichtberuecksichtigung-einer-verdeckten-gewinnausschuettung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2020-11-18-einkommenserhoehung-durch-eine-verdeckte-einlage-bei-nichtberuecksichtigung-einer-verdeckten-gewinnausschuettung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2020-11-17-einbeziehung-von-verlusten-und-gewinnen-aus-options-und-termingeschaeften.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2020-11-17-einbeziehung-von-verlusten-und-gewinnen-aus-options-und-termingeschaeften.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-11-16-geschaeftsverauusserung-im-ganzen-bei-fortfuehrung-der-unternehmenstaetigkeit.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-11-16-geschaeftsverauusserung-im-ganzen-bei-fortfuehrung-der-unternehmenstaetigkeit.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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F: +49 (0) 40 320 86 66-29 

 

Kolbermoor (Rosenheim) 

Dr. Mark Eger  

Carl-Jordan-Straße 18 

83059 Kolbermoor 

T: +49 (0) 8031 87095-0 

F: +49 (0) 8031 87095-250 

 

Köln  

Jens Krechel  

Sachsenring 83 

50677 Köln 

T: +49 (0) 221 348936-0 

F: +49 (0) 221 348936-250 

München 

Marco Dern 

Thomas-Wimmer-Ring 1-3 

80539 München 

T: +49 (0) 89 286 46-0 

F: +49 (0) 89 286 46-111 

 

Regensburg 

Andreas Schreib 

Lilienthalstraße 7 

93049 Regensburg 

T: +49 (0) 941 383 873-128 

F: +49 (0) 941 383 873-130 

 

Stuttgart 

Klaus Stefan Siler  

Königstraße 27 

70173 Stuttgart 

T: +49 (0) 711 2221569-62 

F: +49 (0) 711 6200749-99 

 

Nürnberg 

Dr. Klaus Dumser 

Hugo-Junkers-Straße 7 

90411 Nürnberg 

T: +49 (0) 911 2479455-101 

F: +49 (0) 911 2479455-050 

 

Rosenheim 

Ralf Dietzel 

Luitpoldstraße 9 

83022 Rosenheim 

T: +49 (0) 8031 87095 600 

F. +49 (0) 8031 87095 799 

 

Hannover 

Ingo Soßna  

Thielenplatz 5 

30159 Hannover 

T: +49 (0) 511 123586-0 

F: +49 (0) 511 123586-199 

 

 

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, ausgewählte Themen allgemein darzu-

stellen. Die hierin enthaltenen Ausführungen und Darstellungen erheben daher weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch 

sind sie geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. 

Im Falle von Fragen zu den hierin aufgegriffenen oder anderen fachlichen Themen wenden Sie sich bitte an Ihren WTS-

Ansprechpartner oder an einen der oben genannten Kontakte. 

http://www.wts.com/de
http://www.wts.com/de
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Gesetzentwurf 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungs-
richtlinie 


(ATAD-Umsetzungsgesetz – ATADUmsG) 


A. Problem und Ziel 


Die Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 mit Vorschriften zur Bekämp-
fung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionie-
ren des Binnenmarktes - ABl. L 193 vom 19.7.2016, S. 1 (Anti-Steuervermeidungs-Richtli-
nie / ATAD), geändert durch Artikel 1 der Richtlinie (EU) 2017/952 des Rates vom 
29. Mai 2017 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/1164 bezüglich hybrider Gestaltungen 
mit Drittländern (ABl. L 144 vom 7.6.2017, S. 1), enthält ein Paket von rechtlich verpflichten-
den Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuervermeidung, die von allen Mitgliedstaaten ge-
gen gängige Formen von aggressiver Steuerplanung angewendet werden müssen. 
Deutschland erfüllt zwar bereits heute weitgehend die von der ATAD vorgegebenen Min-
deststandards. Gleichwohl besteht in einigen Bereichen noch Anpassungsbedarf. 


B. Lösung 


Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden der Artikel 5 (Entstrickungs- und Wegzugsbe-
steuerung) sowie die Artikel 9 und 9b (Hybride Gestaltungen) der ATAD umgesetzt sowie 
die Hinzurechnungsbesteuerung (Artikel 7 und 8 ATAD) reformiert und zeitgemäß und 
rechtssicher ausgestaltet. 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskörper-
schaft 


Volle Jahreswir-
kung 1) 


Kassenjahr 


2020 2021 2022 2023 2024 


Insgesamt 235 . 90 235 235 245 


Bund 69 . 24 69 69 71 


Länder 65 . 25 65 65 68 


Gemeinden 101 . 41 101 101 106 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


Es entsteht Erfüllungsaufwand beim Bund und bei den Ländern (vgl. dazu A. VI. 4 der Be-
gründung). Der hieraus resultierende Mehrbedarf des Bundes an Sach- und Personalmit-
teln soll finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 08 ausgeglichen werden. 
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E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürger ändert sich der Erfüllungsaufwand nicht. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Tsd. Euro: + 221 


 davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten in Tsd. Euro:   


Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. Euro: + 290 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorhaben unter-
liegt nicht der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015), da er 
vollumfänglich auf EU-Vorgaben beruht. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Tsd. Euro: -20 


Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. Euro: +520 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich den mittelständischen Unternehmen, entstehen keine direk-
ten weiteren Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Gesetzentwurf  


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungs-
richtlinie*) 


(ATAD-Umsetzungsgesetz – ATADUmsG) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Inhaltsübersicht 


Artikel 1 Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 2 Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Artikel 3 Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Artikel 4 Änderung des Investmentsteuergesetzes 


Artikel 5 Änderung des Außensteuergesetzes 


Artikel 6 Inkrafttreten 


Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Okto-
ber 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 
2020 (BGBl. I S. 1879) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 4j folgende Angabe eingefügt: 


„§ 4k Betriebsausgabenabzug bei Besteuerungsinkongruenzen“. 


2. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 


„Sofern die Bezüge in einem anderen Staat auf Grund einer vom deutschen Recht 
abweichenden steuerlichen Zurechnung einer anderen Person zugerechnet wer-
den, gilt Satz 1 nur, soweit das Einkommen der anderen Person oder ihr naheste-
hender Personen nicht niedriger ist als bei einer dem deutschen Recht entspre-
chenden Zurechnung.“ 


 
*) Das Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 mit Vor-


schriften zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das 
Funktionieren des Binnenmarktes (ABl. L 193 vom 19.7.2016, S. 1), geändert durch Artikel 1 der Richt-
linie (EU) 2017/952 des Rates vom 29. Mai 2017 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/1164 bezüglich 
hybrider Gestaltungen mit Drittländern (ABl. L 144 vom 7.6.2017, S. 1). 
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b) Nummer 41 wird aufgehoben. 


3. § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 3 wird der abschließende Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender 
Halbsatz angefügt: 


„dies gilt auf Antrag auch in den Fällen, in denen die Beschränkung des Besteue-
rungsrechts der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der 
Veräußerung eines Wirtschaftsguts entfällt und in einem anderen Staat eine Be-
steuerung auf Grund des Ausschlusses oder der Beschränkung des Besteue-
rungsrechts dieses Staates hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung des 
Wirtschaftsguts erfolgt.“ 


b) Nach Satz 8 wird folgender Satz eingefügt: 


„In den Fällen des Satzes 3 zweiter Halbsatz gilt das Wirtschaftsgut als unmittelbar 
nach der Entnahme wieder eingelegt.“ 


4. § 4g wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Der Steuerpflichtige kann in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen 
dem Buchwert und dem nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 1 zweiter Halbsatz an-
zusetzenden Wert eines Wirtschaftsguts auf Antrag einen Ausgleichsposten bil-
den, soweit das Besteuerungsrecht der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich 
des Gewinns aus der Veräußerung des Wirtschaftsguts zugunsten eines Staates 
im Sinne des § 36 Absatz 5 Satz 1 beschränkt oder ausgeschlossen wird (§ 4 Ab-
satz 1 Satz 3). Der Ausgleichsposten ist für jedes Wirtschaftsgut getrennt auszu-
weisen. Der Antrag ist unwiderruflich. Die Vorschriften des Umwandlungssteuer-
gesetzes bleiben unberührt.“ 


b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Er ist in vollem Umfang gewinnerhöhend aufzulösen, wenn ein Ereignis im Sinne 
des § 36 Absatz 5 Satz 4 eintritt oder wenn ein künftiger Steueranspruch aus der 
Auflösung des Ausgleichspostens gemäß Satz 1 gefährdet erscheint und der Steu-
erpflichtige dem Verlangen der zuständigen Finanzbehörde auf Leistung einer Si-
cherheit nicht nachkommt.“ 


c) Absatz 3 wird aufgehoben. 


d) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „Absätze 1 bis 3“ durch die Wörter „Ab-
sätze 1 und 2“ ersetzt. 


e) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:  


„§ 36 Absatz 5 Satz 8 gilt entsprechend.“ 


f) In Absatz 6 werden die Wörter „Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 und Absatz 3 sind“ 
durch die Wörter „Absatz 2 Satz 2 ist“ ersetzt. 


5. In § 4j Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „Absatz 3“ durch die Angabe „Absatz 5“ ersetzt. 


6. Nach § 4j wird folgender § 4k eingefügt: 
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„§ 4k 


Betriebsausgabenabzug bei Besteuerungsinkongruenzen 


(1) Aufwendungen für die Nutzung oder im Zusammenhang mit der Übertragung 
von Kapitalvermögen sind insoweit nicht als Betriebsausgaben abziehbar, als die den 
Aufwendungen entsprechenden Erträge auf Grund einer vom deutschen Recht abwei-
chenden steuerlichen Qualifikation oder Zurechnung des Kapitalvermögens nicht oder 
niedriger als bei dem deutschen Recht entsprechender Qualifikation oder Zurechnung 
besteuert werden. Satz 1 gilt nicht, soweit die Besteuerungsinkongruenz voraussicht-
lich in einem künftigen Besteuerungszeitraum beseitigt wird und die Zahlungsbedin-
gungen einem Fremdvergleich standhalten. 


(2) Soweit nicht bereits die Voraussetzungen für die Versagung des Betriebsaus-
gabenabzugs nach Absatz 1 vorliegen, sind Aufwendungen auch insoweit nicht als Be-
triebsausgaben abziehbar, als die den Aufwendungen entsprechenden Erträge auf 
Grund einer vom deutschen Recht abweichenden steuerlichen Behandlung des Steu-
erpflichtigen oder auf Grund einer vom deutschen Recht abweichenden steuerlichen 
Beurteilung von anzunehmenden schuldrechtlichen Beziehungen im Sinne des § 1 Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 2 des Außensteuergesetzes in keinem Staat einer tatsächlichen 
Besteuerung unterliegen. Handelt es sich bei dem Gläubiger der Erträge im Sinne des 
Satzes 1 um einen unbeschränkt steuerpflichtigen, unmittelbaren oder mittelbaren Ge-
sellschafter einer ausländischen vermögensverwaltenden Personengesellschaft oder 
um eine Personengesellschaft, an der ein solcher Gesellschafter unmittelbar oder mit-
telbar beteiligt ist, gilt § 39 Absatz 2 Nummer 2 der Abgabenordnung nicht, soweit die 
in Satz 1 genannten Aufwendungen in dem anderen Staat zum Abzug zugelassen sind 
und die den Aufwendungen entsprechenden Erträge durch die vom deutschen Recht 
abweichende Zurechnung keiner tatsächlichen Besteuerung unterliegen. Satz 1 gilt 
nicht, soweit den Aufwendungen Erträge desselben Steuerpflichtigen gegenüberste-
hen, die sowohl im Inland als auch nachweislich in dem Staat des Gläubigers oder, 
wenn es sich bei dem Gläubiger um eine Personengesellschaft handelt, im Staat des 
unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschafters beziehungsweise des anderen Unter-
nehmensteils im Rahmen einer anzunehmenden schuldrechtlichen Beziehung einer 
tatsächlichen Besteuerung unterliegen und die Doppelbesteuerung nicht durch Anrech-
nung vermieden wird. 


(3) Soweit nicht bereits die Voraussetzungen für die Versagung des Betriebsaus-
gabenabzugs nach den vorstehenden Absätzen vorliegen, sind Aufwendungen auch 
insoweit nicht als Betriebsausgaben abziehbar, als die den Aufwendungen entspre-
chenden Erträge auf Grund deren vom deutschen Recht abweichender steuerlicher 
Zuordnung oder Zurechnung nach den Rechtsvorschriften anderer Staaten in keinem 
Staat einer tatsächlichen Besteuerung unterliegen. 


(4) Soweit nicht bereits die Voraussetzungen für die Versagung des Betriebsaus-
gabenabzugs nach den vorstehenden Absätzen vorliegen, sind Aufwendungen auch 
insoweit nicht als Betriebsausgaben abziehbar, als die Aufwendungen auch in einem 
anderen Staat berücksichtigt werden. Eine Berücksichtigung der Aufwendungen im 
Sinne des Satzes 1 liegt bei unbeschränkt Steuerpflichtigen auch vor, wenn der andere 
Staat den Abzug der Aufwendungen bereits nach seinen Vorschriften nicht zulässt, die 
diesem oder den vorstehenden Absätzen entsprechen; dies gilt nicht, wenn der Abzug 
der Aufwendungen bei einem mittelbaren oder unmittelbaren Gesellschafter eines un-
beschränkt Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 des Körperschaftsteuergesetzes in ei-
nem anderen Staat auf Grund einer diesem Absatz entsprechenden Regelung nicht 
zugelassen wird. Satz 1 gilt nicht, soweit den Aufwendungen Erträge desselben Steu-
erpflichtigen gegenüberstehen, die sowohl im Inland als auch nachweislich in dem an-
deren Staat einer tatsächlichen Besteuerung unterliegen. Bei unbeschränkt Steuer-
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pflichtigen, bei denen eine Doppelbesteuerung durch Anrechnung oder Abzug der aus-
ländischen Steuer vermieden wird, finden die Sätze 1 bis 3 nur Anwendung, soweit die 
Aufwendungen auch Erträge in einem anderen Staat mindern, die nicht der inländi-
schen Besteuerung unterliegen. 


(5) Soweit nicht bereits die Voraussetzungen für die Versagung des Betriebsaus-
gabenabzugs nach den vorstehenden Absätzen vorliegen, sind Aufwendungen auch 
insoweit nicht als Betriebsausgaben abziehbar, als den aus diesen Aufwendungen un-
mittelbar oder mittelbar resultierenden Erträgen Aufwendungen gegenüberstehen, de-
ren Abzug beim Gläubiger, einem weiteren Gläubiger oder einer anderen Person nach 
diesem Absatz oder einem der vorstehenden Absätze versagt worden wäre, wenn der 
Gläubiger, der weitere Gläubiger oder die andere Person einer inländischen unbe-
schränkten Steuerpflicht unterlegen hätte. Satz 1 findet keine Anwendung, soweit der 
steuerliche Vorteil infolge einer Besteuerungsinkongruenz im Sinne dieses Absatzes 
oder der Absätze 1 bis 4 bereits beim Gläubiger, beim weiteren Gläubiger oder bei der 
anderen Person im Sinne des Satzes 1 beseitigt wird. 


(6) Die Absätze 1 bis 5 finden nur Anwendung, wenn der Tatbestand dieser Ab-
sätze zwischen nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Außensteu-
ergesetzes oder zwischen einem Unternehmen und seiner Betriebsstätte verwirklicht 
wird oder wenn eine strukturierte Gestaltung anzunehmen ist. Einer Person, die mit 
einer anderen Person durch abgestimmtes Verhalten zusammenwirkt, werden für Zwe-
cke dieses Absatzes und der Absätze 1 bis 5 die Beteiligung, die Stimmrechte und die 
Gewinnbezugsrechte der anderen Person zugerechnet. Eine strukturierte Gestaltung 
im Sinne des Satzes 1 ist anzunehmen, wenn der steuerliche Vorteil, der sich ohne die 
Anwendung der vorstehenden Absätze ergeben würde, ganz oder zum Teil in die Be-
dingungen der vertraglichen Vereinbarungen eingerechnet wurde oder die Bedingun-
gen der vertraglichen Vereinbarungen oder die den vertraglichen Vereinbarungen zu-
grunde liegenden Umstände darauf schließen lassen, dass die an der Gestaltung Be-
teiligten den steuerlichen Vorteil erwarten konnten. Ein Steuerpflichtiger wird nicht als 
Teil einer strukturierten Gestaltung behandelt, wenn nach den äußeren Umständen 
vernünftigerweise nicht davon auszugehen ist, dass ihm der steuerliche Vorteil bekannt 
war und er nachweist, dass er nicht an dem steuerlichen Vorteil beteiligt wurde. 


(7) Die Absätze 1 bis 6 sind ungeachtet der Vorschriften eines Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung anzuwenden.“ 


7. § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 4 Satz 1 wird der zweite Halbsatz wie folgt gefasst: 


„die Entnahme ist in den Fällen des § 4 Absatz 1 Satz 3 erster Halbsatz mit dem 
gemeinen Wert und in den Fällen des § 4 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz mit 
dem Wert anzusetzen, den der andere Staat der Besteuerung zugrunde legt, 
höchstens jedoch mit dem gemeinen Wert.“ 


b) In Nummer 5a wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon und die Wörter „un-
terliegt der Steuerpflichtige in einem anderen Staat einer Besteuerung auf Grund 
des Ausschlusses oder der Beschränkung des Besteuerungsrechts dieses Staa-
tes, ist das Wirtschaftsgut mit dem Wert anzusetzen, den der andere Staat der 
Besteuerung zugrunde legt, höchstens jedoch mit dem gemeinen Wert.“ ersetzt. 


c) Nach Nummer 5a wird folgende Nummer eingefügt: 


„5b. Im Fall des § 4 Absatz 1 Satz 9 ist das Wirtschaftsgut jeweils mit dem Wert 
anzusetzen, den der andere Staat der Besteuerung zugrunde legt, höchstens 
jedoch mit dem gemeinen Wert.“ 
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8. § 9 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Die §§ 4j, 4k, 6 Absatz 1 Nummer 1a und § 6e gelten entsprechend.“ 


9. § 36 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 


„(5) Die festgesetzte Steuer, die auf den Aufgabegewinn nach § 16 Absatz 3a und 
den durch den Wechsel der Gewinnermittlungsart erzielten Gewinn entfällt, kann auf 
Antrag des Steuerpflichtigen in fünf gleichen Jahresraten entrichtet werden, wenn die 
Wirtschaftsgüter einem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums zuzuord-
nen sind, sofern durch diese Staaten Amtshilfe entsprechend oder im Sinne der Amts-
hilferichtlinie gemäß § 2 Absatz 11 des EU-Amtshilfegesetzes und gegenseitige Unter-
stützung bei der Beitreibung im Sinne der Beitreibungsrichtlinie einschließlich der in 
diesem Zusammenhang anzuwendenden Durchführungsbestimmungen in den für den 
jeweiligen Veranlagungszeitraum geltenden Fassungen oder eines entsprechenden 
Nachfolgerechtsakts geleistet werden. Die erste Jahresrate ist innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten; die übrigen Jahresraten sind 
jeweils am 31. Juli der Folgejahre fällig. Die Jahresraten sind nicht zu verzinsen; sie 
sollen in der Regel nur gegen Sicherheitsleistung gewährt werden. Die noch nicht ent-
richtete Steuer wird innerhalb eines Monats nach Eintritt eines der nachfolgenden Er-
eignisse fällig, 


1. soweit ein Wirtschaftsgut im Sinne des Satzes 1 veräußert, entnommen, in andere 
als die in Satz 1 genannten Staaten verlagert oder verdeckt in eine Kapitalgesell-
schaft eingelegt wird, 


2. wenn der Betrieb oder Teilbetrieb während dieses Zeitraums eingestellt, veräußert 
oder in andere als die in Satz 1 genannten Staaten verlegt wird, 


3. wenn der Steuerpflichtige aus der inländischen unbeschränkten Steuerpflicht oder 
der unbeschränkten Steuerpflicht in den in Satz 1 genannten Staaten ausscheidet 
oder in einem anderen als den in Satz 1 genannten Staaten ansässig wird, 


4. wenn der Steuerpflichtige Insolvenz anmeldet oder abgewickelt wird oder 


5. wenn der Steuerpflichtige seinen Verpflichtungen im Zusammenhang mit den Ra-
tenzahlungen nicht nachkommt und über einen angemessenen Zeitraum, der zwölf 
Monate nicht überschreiten darf, keine Abhilfe für seine Situation schafft; Satz 2 
bleibt unberührt. 


Ändert sich die festgesetzte Steuer, sind die Jahresraten entsprechend anzupassen. 
Der Steuerpflichtige hat der zuständigen Finanzbehörde jährlich mit der Steuererklä-
rung oder, sofern keine Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung besteht, zum 31. Juli 
anzuzeigen, ob die Voraussetzungen für die Ratenzahlung weiterhin erfüllt sind; kommt 
er dieser Anzeigepflicht oder seinen sonstigen Mitwirkungspflichten im Sinne des § 90 
der Abgabenordnung nicht nach, werden die noch nicht entrichteten Jahresraten rück-
wirkend zum 1. August des vorangegangenen Jahres fällig, frühestens aber einen Mo-
nat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids. Unbeschadet des Satzes 6 hat der Steu-
erpflichtige den Eintritt eines Ereignisses nach Satz 4 der zuständigen Finanzbehörde 
unverzüglich anzuzeigen. Unterliegt der Steuerpflichtige einer Erklärungspflicht, kann 
die Anzeige auf Grund eines Ereignisses nach Satz 4 Nummer 1 abweichend von der 
in Satz 7 genannten Frist mit der nächsten Steuererklärung erfolgen.“ 


10. § 50d Absatz 9 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 wird das Wort „oder“ am Ende gestrichen. 
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b) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch ein Komma und das Wort „oder“ er-
setzt. 


c) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 


„3. die Einkünfte in dem anderen Staat nur deshalb nicht steuerpflichtig sind, weil 
sie einer Betriebsstätte in einem anderen Staat zugeordnet werden oder auf 
Grund einer anzunehmenden schuldrechtlichen Beziehung die steuerliche 
Bemessungsgrundlage in dem anderen Staat gemindert wird.“ 


11. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Satz 8 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d Satz 3 in der Fassung des Artikels 1 des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für Bezüge anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 2019 zufließen.“ 


bb) Nach dem neuen Satz 14 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 3 Nummer 41 in der am … [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegen-
den Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist letztmals für den Veranla-
gungszeitraum 2020 anzuwenden.“ 


b) Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 8a eingefügt: 


„(8a) § 4g Absatz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist in allen offenen Fällen anzuwenden.“ 


c) Der bisherige Absatz 8a wird Absatz 8b. 


d) Nach dem neuen Absatz 8b wird folgender Absatz 8c eingefügt: 


„(8c) § 4k in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist erstmals für Aufwendungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2019 entstehen. Aufwendungen, die rechtlich bereits vor dem 1. Januar 2020 ver-
ursacht wurden, gelten bei der Anwendung des Satzes 1 nur insoweit als nach 
dem 31. Dezember 2019 entstanden, als ihnen ein Dauerschuldverhältnis zu-
grunde liegt und sie ab diesem Zeitpunkt ohne wesentliche Nachteile hätten ver-
mieden werden können. Ein Nachteil ist insbesondere dann wesentlich im Sinne 
des Satzes 2, wenn sämtliche mit der Vermeidung der Aufwendungen verbunde-
nen Kosten den steuerlichen Vorteil infolge der Besteuerungsinkongruenz über-
steigen. Satz 2 gilt nicht, wenn das Dauerschuldverhältnis nach dem 31. Dezem-
ber 2019 wesentlich geändert wurde.“ 


e) Dem Absatz 16b wird folgender Satz angefügt: 


„§ 9 Absatz 5 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für Aufwendungen im Sinne des § 4k anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2019 entstehen.“ 
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Artikel 2 


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2875) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 12 wie folgt gefasst: 


„§ 12 Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung“. 


2. Nach § 8b Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„Sofern die Bezüge in einem anderen Staat auf Grund einer vom deutschen Recht ab-
weichenden steuerlichen Zurechnung der Anteile im Sinne des Satzes 1 einer anderen 
Person zugerechnet werden, gilt Satz 1 nur, soweit das Einkommen der anderen Per-
son oder ihr nahestehender Personen nicht niedriger ist als bei einer dem deutschen 
Recht entsprechenden Zurechnung.“ 


3. § 12 wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„§ 12 


Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung“. 


b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Entfällt die Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutsch-
land hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung eines Wirtschaftsguts und er-
folgt in einem anderen Staat eine Besteuerung auf Grund des Ausschlusses oder 
der Beschränkung des Besteuerungsrechts dieses Staates hinsichtlich des Ge-
winns aus der Veräußerung des Wirtschaftsguts, gilt dies als Veräußerung und 
Anschaffung des Wirtschaftsguts zu dem Wert, den der andere Staat der Besteu-
erung zugrunde legt, höchstens zum gemeinen Wert.“ 


c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 


„(1a) § 4 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz, Satz 8 zweiter Halbsatz, Satz 9 und 
Satz 10 des Einkommensteuergesetzes gilt im Fall der Begründung des Besteue-
rungsrechts oder des Wegfalls einer Beschränkung des Besteuerungsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung eines 
Wirtschaftsguts, das der außerbetrieblichen Sphäre einer Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse zuzuordnen ist, entsprechend.“ 


4. In § 34 wird dem Wortlaut des Absatzes 5 folgender Satz vorangestellt: 


„§ 8b Absatz 1 Satz 3 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals für Bezüge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 zuflie-
ßen.“ 
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Artikel 3 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 
1512) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 7 Satz 9 wird die Angabe „§ 8 Absatz 2“ durch die Wörter „§ 8 Absatz 2 bis 4“ er-
setzt. 


2. § 8 Nummer 5 Satz 2 wird aufgehoben. 


3. § 9 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 2 Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt: 


„Satz 1 ist bei Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen nicht anzuwen-
den; für Pensionsfonds und für Einkünfte im Sinne des § 7 Satz 7 und 8 gilt Ent-
sprechendes. Für Einkünfte im Sinne des § 7 Satz 7 und 8 gilt Satz 2 nur, wenn 
diese Einkünfte nicht bereits bei einer den Anteil am Gewinn vermittelnden inlän-
dischen offenen Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder anderen Ge-
sellschaft, bei der die Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) des Ge-
werbebetriebs anzusehen sind, Bestandteil des Gewerbeertrags waren. Satz 3 ist 
bei Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen sowie Pensionsfonds hin-
sichtlich der Einkünfte im Sinne des § 7 Satz 7 nicht anzuwenden;“. 


b) In Nummer 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 7 Satz 8“ durch die Wörter „§ 7 Satz 7 
und 8“ ersetzt. 


4. § 36 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 7 Satz 9 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2021 anzuwenden.“ 


b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt: 


„(4a) § 8 Nummer 5 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2021 anzuwenden.“ 


Artikel 4 


Änderung des Investmentsteuergesetzes 


§ 43 Absatz 2 des Investmentsteuergesetzes vom 19. Juli 2016 (BGBl. I S. 1730), das 
zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) geändert 
worden ist, wird aufgehoben. 
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Artikel 5 


Änderung des Außensteuergesetzes 


Das Außensteuergesetz vom 8. September 1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl. I S. 357) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. Nach der Gesetzesbezeichnung wird folgende Inhaltsübersicht eingefügt: 


„Inhaltsübersicht 


Erster Teil. 


Internationale Verflechtungen 


§ 1 Berichtigung von Einkünften 


Zweiter Teil. 


Wohnsitzwechsel in niedrig besteuernde Gebiete 


§ 2 Einkommensteuer 


§ 3 (weggefallen) 


§ 4 Erbschaftsteuer 


§ 5 Zwischengeschaltete Gesellschaften 


Dritter Teil. 


Behandlung einer Beteiligung im Sinne des § 17 des Einkommensteuergesetzes bei Wohnsitzwechsel 


ins Ausland 


§ 6 Besteuerung des Vermögenszuwachses 


Vierter Teil. 


Hinzurechnungsbesteuerung 


§ 7 Beteiligung an ausländischer Zwischengesellschaft 


§ 8 Einkünfte von Zwischengesellschaften 


§ 9 Freigrenze bei gemischten Einkünften 


§ 10 Hinzurechnungsbetrag 


§ 11 Kürzungsbetrag bei Beteiligung an ausländischer Gesellschaft 


§ 12 Steueranrechnung 


§ 13 Beteiligung an Kapitalanlagegesellschaften 


§ 14 (weggefallen) 
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Fünfter Teil. 


Familienstiftungen 


§ 15 Steuerpflicht von Stiftern, Bezugsberechtigten und Anfallsberechtigten 


Sechster Teil. 


Ermittlung und Verfahren 


§ 16 Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen 


§ 17 Sachverhaltsaufklärung 


§ 18 Gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen 


Siebenter Teil. 


Schlussvorschriften 


§ 19 (weggefallen) 


§ 20 Bestimmungen über die Anwendung von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 


§ 21 Anwendungsvorschriften 


§ 22 Neufassung des Gesetzes“. 


2. § 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „nahe stehenden“ durch das Wort „naheste-
henden“ ersetzt. 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Dem Steuerpflichtigen ist eine Person nahestehend, wenn 


1. die Person an dem Steuerpflichtigen oder der Steuerpflichtige an dieser Per-
son 


a) mindestens zu einem Viertel unmittelbar oder mittelbar an dem gezeich-
neten Kapital, den Mitgliedschaftsrechten, den Beteiligungsrechten, den 
Stimmrechten oder dem Gesellschaftsvermögen beteiligt (wesentlich be-
teiligt) ist oder  


b) Anspruch auf mindestens ein Viertel des Gewinns oder des Liquidations-
erlöses hat; oder 


2. die Person auf den Steuerpflichtigen oder der Steuerpflichtige auf diese Per-
son unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss ausüben kann; oder 


3. eine dritte Person  


a) sowohl an der Person als auch an dem Steuerpflichtigen wesentlich be-
teiligt ist, 


b) sowohl gegenüber der Person als auch gegenüber dem Steuerpflichtigen 
Anspruch auf mindestens ein Viertel des Gewinns oder des Liquidations-
erlöses hat oder 


c) auf die Person als auch auf den Steuerpflichtigen unmittelbar oder mittel-
bar beherrschenden Einfluss ausüben kann; oder 
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4. die Person oder der Steuerpflichtige imstande ist, bei der Vereinbarung der 
Bedingungen einer Geschäftsbeziehung auf den Steuerpflichtigen oder die 
Person einen außerhalb dieser Geschäftsbeziehung begründeten Einfluss 
auszuüben oder wenn einer von ihnen ein eigenes Interesse an der Erzielung 
der Einkünfte des anderen hat. 


Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c gilt auch, soweit im Verhältnis der dritten Per-
son zu der Person und dem Steuerpflichtigen jeweils eines der in dem Satz 1 Num-
mer 3 Buchstabe a bis c genannten Merkmale erfüllt ist.“ 


3. In § 5 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „im Sinne des § 7“ gestrichen und wird die 
Angabe „§§ 7, 8 und 14“ durch die Angabe „§§ 7 bis 13“ ersetzt. 


4. § 6 wird wie folgt gefasst: 


„§ 6 


Besteuerung des Vermögenszuwachses 


(1) Vorbehaltlich der Vorschriften des Einkommensteuergesetzes, Körperschaft-
steuergesetzes und Umwandlungssteuergesetzes stehen bei unbeschränkt Steuer-
pflichtigen der Veräußerung von Anteilen im Sinne des § 17 Absatz 1 Satz 1 des Ein-
kommensteuergesetzes zum gemeinen Wert gleich 


1. die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht infolge der Aufgabe des Wohn-
sitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts, 


2. die unentgeltliche Übertragung auf eine nicht unbeschränkt steuerpflichtige Person 
sowie, 


3. vorbehaltlich der Nummern 1 und 2, der Ausschluss oder die Beschränkung des 
Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns 
aus der Veräußerung der Anteile. 


Die Veräußerung im Sinne des Satzes 1 erfolgt im Fall des 


1. Satzes 1 Nummer 1 im Zeitpunkt der Beendigung der unbeschränkten Steuer-
pflicht, 


2. Satzes 1 Nummer 2 im Zeitpunkt der Übertragung, 


3. Satzes 1 Nummer 3 unmittelbar vor dem Zeitpunkt, zu dem der Ausschluss oder 
die Beschränkung des Besteuerungsrechts eintritt. 


Im Fall des Satzes 1 gelten die Anteile vom Steuerpflichtigen oder, bei unentgeltlicher 
Übertragung, von dessen Rechtsnachfolger als zum gemeinen Wert erworben, soweit 
die auf den Veräußerungsgewinn entfallende Steuer entrichtet worden ist; andernfalls 
gelten diese weiterhin als zu den ursprünglichen Anschaffungskosten erworben. 


(2) Unbeschränkt Steuerpflichtige im Sinne des Absatzes 1 sind natürliche Per-
sonen, die innerhalb der letzten zwölf Jahre vor den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 
genannten Tatbeständen insgesamt mindestens sieben Jahre unbeschränkt steuer-
pflichtig im Sinne des § 1 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes gewesen sind. Bei 
unentgeltlichem Erwerb von Anteilen ist für die Berechnung der nach Satz 1 maßge-
benden Dauer der Steuerpflicht auch die unbeschränkte Steuerpflicht des Rechtsvor-
gängers oder, sofern der betreffende Anteil nacheinander unentgeltlich übertragen 
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wurde, auch die unbeschränkte Steuerpflicht des jeweiligen Rechtsvorgängers einzu-
beziehen. Zeiträume, in denen die natürliche Person und der oder die Rechtsvorgänger 
gleichzeitig unbeschränkt steuerpflichtig waren, werden dabei nur einmal angesetzt. 
Entfällt der Steueranspruch nach Absatz 3, gelten der Steuerpflichtige sowie dessen 
unmittelbarer oder mittelbarer Rechtsnachfolger abweichend von den Sätzen 1 bis 3 
als unbeschränkt Steuerpflichtige im Sinne des Absatzes 1. 


(3) Beruht die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht im Sinne des Absat-
zes 1 Satz 1 Nummer 1 auf einer nur vorübergehenden Abwesenheit des Steuerpflich-
tigen und wird der Steuerpflichtige innerhalb von sieben Jahren seit Beendigung der 
unbeschränkten Steuerpflicht wieder unbeschränkt steuerpflichtig, entfällt der Steuer-
anspruch nach Absatz 1, soweit 


1. die Anteile in der Zwischenzeit weder veräußert, übertragen noch in ein Betriebs-
vermögen eingelegt wurden, 


2. keine Gewinnausschüttungen oder keine Einlagenrückgewähr erfolgt sind, deren 
gemeiner Wert insgesamt mehr als ein Viertel des Werts im Sinne des Absatzes 1 
beträgt, und 


3. das Besteuerungsrecht der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns 
aus der Veräußerung der Anteile mindestens in dem Umfang wieder begründet 
wird, wie es im Zeitpunkt der Beendigung der Steuerpflicht bestand. 


Abweichend von Satz 1 Nummer 1 ist eine unentgeltliche Übertragung durch den Steu-
erpflichtigen auf eine natürliche Person von Todes wegen unbeachtlich, wenn die Vo-
raussetzungen des Satzes 1 durch die betreffende Person oder, infolge aufeinander-
folgender unentgeltlicher Weiterübertragung zwischen natürlichen Personen von To-
des wegen, durch deren unmittelbaren oder mittelbaren Rechtsnachfolger erfüllt wer-
den. Das Finanzamt, das im Zeitpunkt der Beendigung der unbeschränkten Steuer-
pflicht nach § 19 der Abgabenordnung zuständig ist, kann die Frist auf Antrag des Steu-
erpflichtigen oder im Fall des Satzes 2 dessen Rechtsnachfolgers insgesamt um 
höchstens fünf Jahre verlängern, wenn die Absicht zur Rückkehr unverändert fortbe-
steht. Beruht ein Ausschluss des Besteuerungsrechts im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 3 auf einer nur vorübergehenden Abwesenheit des Steuerpflichtigen, gelten 
die Sätze 1 bis 3 entsprechend. Wird im Fall der unentgeltlichen Übertragung im Sinne 
des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 auf eine natürliche Person die betreffende Person 
innerhalb von sieben Jahren seit der Übertragung unbeschränkt steuerpflichtig, gelten 
die Sätze 1 bis 3 entsprechend. Beruht die Beendigung der unbeschränkten Steuer-
pflicht im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 nicht auf einer nur vorübergehenden 
Abwesenheit, gilt Satz 1 entsprechend, wenn der Steuerpflichtige innerhalb von drei 
Jahren seit Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht dennoch wieder unbe-
schränkt steuerpflichtig wird und soweit die übrigen Voraussetzungen des Satzes 1 
vorliegen. 


(4) Die festgesetzte Steuer, die auf die nach Absatz 1 realisierten Einkünfte ent-
fällt, kann auf Antrag des Steuerpflichtigen in sieben gleichen Jahresraten entrichtet 
werden. Dem Antrag ist in der Regel nur gegen Sicherheitsleistung stattzugeben. Die 
erste Jahresrate ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids 
zu entrichten; die übrigen Jahresraten sind jeweils am 31. Juli der Folgejahre fällig. Die 
Jahresraten sind nicht zu verzinsen. Die noch nicht entrichtete Steuer ist innerhalb ei-
nes Monats nach Eintritt der nachfolgenden Ereignisse fällig, 


1. wenn die Jahresrate nicht fristgemäß entrichtet wird, 


2. wenn der Steuerpflichtige seine Mitwirkungspflichten nach Absatz 5 nicht erfüllt, 


3. wenn der Steuerpflichtige Insolvenz anmeldet, 
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4. soweit die Anteile veräußert oder übertragen werden oder 


5. soweit Gewinnausschüttungen oder eine Einlagenrückgewähr erfolgen und soweit 
deren gemeiner Wert insgesamt mehr als ein Viertel des Werts im Sinne des Ab-
satzes 1 beträgt. 


Abweichend von Satz 5 Nummer 4 ist eine unentgeltliche Übertragung durch den Steu-
erpflichtigen auf eine natürliche Person von Todes wegen unbeachtlich; insofern ist für 
Zwecke des Satzes 5 auf die betreffende Person oder, infolge aufeinanderfolgender 
unentgeltlicher Weiterübertragung zwischen natürlichen Personen von Todes wegen, 
auf deren unmittelbaren oder mittelbaren Rechtsnachfolger abzustellen. In den Fällen 
einer nur vorübergehenden Abwesenheit im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 gelten die 
vorstehenden Sätze entsprechend; der Stundungszeitraum richtet sich nach der vom 
Finanzamt eingeräumten Frist; die Erhebung von Jahresraten entfällt auf Antrag des 
Steuerpflichtigen; über Satz 5 hinaus wird die noch nicht entrichtete Steuer auch inner-
halb eines Monats nach Eintritt des Ereignisses fällig, wonach der Steueranspruch 
nicht mehr nach Absatz 3 entfallen kann oder der Wegfall der Rückkehrabsicht gegen-
über dem Finanzamt mitgeteilt wird. Soweit die Steuer nicht nach Absatz 3 entfällt und 
der Steuerpflichtige auf die Leistung von Jahresraten verzichtet hat, sind für die Dauer 
des gewährten Zahlungsaufschubs Zinsen in entsprechender Anwendung des § 234 
der Abgabenordnung zu erheben. 


(5) Der Steuerpflichtige oder sein Gesamtrechtsnachfolger hat dem Finanzamt, 
das in den in Absatz 1 genannten Zeitpunkten nach § 19 der Abgabenordnung zustän-
dig ist, nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck die Verwirklichung eines der Tatbe-
stände des Absatzes 3 Satz 6 und des Absatzes 4 Satz 5 oder 7 mitzuteilen. Die Mit-
teilung ist innerhalb eines Monats nach dem meldepflichtigen Ereignis zu erstatten; sie 
ist vom Steuerpflichtigen eigenhändig zu unterschreiben. Der Steuerpflichtige oder sein 
Gesamtrechtsnachfolger hat dem nach Satz 1 zuständigen Finanzamt jährlich bis zum 
31. Juli schriftlich seine aktuelle Anschrift mitzuteilen und zu bestätigen, dass die An-
teile ihm oder im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 seinem Rechtsnachfolger wei-
terhin zuzurechnen sind.“ 


5. Die Überschrift des Vierten Teils wird wie folgt gefasst: 


„Vierter Teil. 


Hinzurechnungsbesteuerung“. 


6. Die §§ 7 bis 12 werden wie folgt gefasst: 


„§ 7 


Beteiligung an ausländischer Zwischengesellschaft 


(1) Beherrscht ein unbeschränkt Steuerpflichtiger eine Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes, die we-
der Geschäftsleitung noch Sitz im Inland hat und die nicht gemäß § 3 Absatz 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuerpflicht ausgenommen ist (aus-
ländische Gesellschaft), sind die Einkünfte, für die diese Gesellschaft Zwischengesell-
schaft ist, bei dem unbeschränkt Steuerpflichtigen entsprechend seiner unmittelbaren 
und mittelbaren Beteiligung am Nennkapital steuerpflichtig. Mittelbare Beteiligungen 
sind für die Steuerpflicht nach Satz 1 unbeachtlich, soweit bei einer die Beteiligung 
vermittelnden Person hinsichtlich der Beteiligung an dieser ausländischen Gesellschaft 
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eine Hinzurechnungsbesteuerung nach diesem Gesetz oder einer vergleichbaren aus-
ländischen Regelung erfolgt ist und die danach hinzugerechneten Einkünfte dadurch 
insgesamt keiner niedrigen Besteuerung im Sinne des § 8 Absatz 5 unterliegen. Ist für 
die Gewinnverteilung der ausländischen Gesellschaft nicht die Beteiligung am Nenn-
kapital maßgebend oder hat die Gesellschaft kein Nennkapital, so ist für die Steuer-
pflicht der Einkünfte nach Satz 1 der Maßstab für die Gewinnverteilung zugrunde zu 
legen. Die Sätze 1 bis 3 sind auch auf einen beschränkt Steuerpflichtigen anzuwenden, 
soweit die Beteiligung an der ausländischen Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar 
einer inländischen Betriebsstätte des Steuerpflichtigen zuzuordnen ist, durch die eine 
Tätigkeit im Sinne des § 15 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes ausgeübt wird. 


(2) Eine Beherrschung im Sinne des Absatzes 1 liegt vor, wenn dem Steuerpflich-
tigen allein oder zusammen mit ihm nahestehenden Personen am Ende des Wirt-
schaftsjahres der ausländischen Gesellschaft, in dem diese die Einkünfte nach Ab-
satz 1 erzielt hat (maßgebendes Wirtschaftsjahr), mehr als die Hälfte der Stimmrechte 
oder mehr als die Hälfte der Anteile am Nennkapital unmittelbar oder mittelbar zuzu-
rechnen sind oder unmittelbar oder mittelbar ein Anspruch auf mehr als die Hälfte des 
Gewinns oder des Liquidationserlöses dieser Gesellschaft zusteht. 


(3) Für Zwecke der §§ 7 bis 12 ist eine Person dem Steuerpflichtigen unter den 
Voraussetzungen des § 1 Absatz 2 nahestehend. Eine Personengesellschaft oder Mit-
unternehmerschaft ist selbst nahestehende Person, wenn sie die Voraussetzungen des 
§ 1 Absatz 2 erfüllt. 


(4) Unbeschadet des Absatzes 3 gelten Personen als dem Steuerpflichtigen na-
hestehend, wenn sie mit ihm in Bezug auf die Zwischengesellschaft durch abgestimm-
tes Verhalten zusammenwirken. Bei den unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschaf-
tern einer Personengesellschaft oder Mitunternehmerschaft, die an einer Zwischenge-
sellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, wird ein Zusammenwirken durch ab-
gestimmtes Verhalten widerlegbar unterstellt.  


(5) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden, wenn auf die Einkünfte, für die die 
ausländische Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, die Vorschriften des Investment-
steuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden sind. Satz 1 gilt nicht, 
wenn die den Einkünften zugrunde liegenden Geschäfte zu mehr als einem Drittel mit 
dem Steuerpflichtigen oder ihm nahestehenden Personen betrieben werden. 


§ 8 


Einkünfte von Zwischengesellschaften 


(1) Eine ausländische Gesellschaft ist Zwischengesellschaft für Einkünfte, ein-
schließlich Veräußerungsgewinnen, die einer niedrigen Besteuerung im Sinne des Ab-
satzes 5 unterliegen und nicht stammen aus: 


1. der Land- und Forstwirtschaft, 


2. der Herstellung, Bearbeitung, Verarbeitung oder Montage von Sachen, der Erzeu-
gung von Energie sowie dem Aufsuchen und der Gewinnung von Bodenschätzen, 


3. dem Betrieb von Versicherungsunternehmen, Kreditinstituten und Finanzdienst-
leistungsinstituten, die einer wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit im Sinne des 
Absatzes 2 nachgehen; es sei denn, die diesen Einkünften zugrunde liegenden 
Geschäfte werden zu mehr als einem Drittel mit dem Steuerpflichtigen oder ihm 
nahestehenden Personen betrieben. Gleiches gilt für Finanzunternehmen im 
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Sinne des Kreditwesengesetzes, an denen Kreditinstitute oder Finanzdienstleis-
tungsinstitute unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 50 Prozent beteiligt sind,  


4. dem Handel, soweit nicht  


a) ein Steuerpflichtiger, der gemäß § 7 an der ausländischen Gesellschaft betei-
ligt ist, oder eine einem solchen Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Absatz 2 
nahestehende Person, die mit ihren Einkünften hieraus im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes steuerpflichtig ist, der ausländischen Gesellschaft die Verfü-
gungsmacht an den gehandelten Gütern oder Waren verschafft, oder  


b) die ausländische Gesellschaft einem solchen Steuerpflichtigen oder einer sol-
chen nahestehenden Person die Verfügungsmacht an den Gütern oder Waren 
verschafft, 


es sei denn, der Steuerpflichtige weist nach, dass die ausländische Gesellschaft 
einen für derartige Handelsgeschäfte in kaufmännischer Weise eingerichteten Ge-
schäftsbetrieb unter Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr unterhält 
und die zur Vorbereitung, dem Abschluss und der Ausführung der Geschäfte ge-
hörenden Tätigkeiten ohne Mitwirkung eines solchen Steuerpflichtigen oder einer 
solchen nahestehenden Person ausübt, 


5. Dienstleistungen, soweit nicht  


a) die ausländische Gesellschaft für die Dienstleistung sich eines Steuerpflichti-
gen, der gemäß § 7 an ihr beteiligt ist, oder einer einem solchen Steuerpflich-
tigen im Sinne des § 1 Absatz 2 nahestehenden Person bedient, die mit ihren 
Einkünften aus der von ihr beigetragenen Leistung im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes steuerpflichtig ist, oder 


b) die ausländische Gesellschaft die Dienstleistung einem solchen Steuerpflich-
tigen oder einer solchen nahestehenden Person erbringt, es sei denn, der 
Steuerpflichtige weist nach, dass die ausländische Gesellschaft einen für das 
Bewirken derartiger Dienstleistungen eingerichteten Geschäftsbetrieb unter 
Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr unterhält und die zu der 
Dienstleistung gehörenden Tätigkeiten ohne Mitwirkung eines solchen Steu-
erpflichtigen oder einer solchen nahestehenden Person ausübt, 


6. der Vermietung und Verpachtung, ausgenommen 


a) die Überlassung der Nutzung von Rechten, Plänen, Mustern, Verfahren, Er-
fahrungen und Kenntnissen, es sei denn, der Steuerpflichtige weist nach, dass 
die ausländische Gesellschaft die Ergebnisse eigener Forschungs- oder Ent-
wicklungsarbeit auswertet, die ohne Mitwirkung eines Steuerpflichtigen, der 
gemäß § 7 an der Gesellschaft beteiligt ist, oder einer einem solchen Steuer-
pflichtigen im Sinne des § 1 Absatz 2 nahestehenden Person unternommen 
worden ist, 


b) die Vermietung oder Verpachtung von Grundstücken, es sei denn, der Steu-
erpflichtige weist nach, dass die Einkünfte daraus nach einem Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung steuerbefreit wären, wenn sie von den 
unbeschränkt Steuerpflichtigen, die gemäß § 7 an der ausländischen Gesell-
schaft beteiligt sind, unmittelbar bezogen worden wären, und 


c) die Vermietung oder Verpachtung von beweglichen Sachen, es sei denn, der 
Steuerpflichtige weist nach, dass die ausländische Gesellschaft einen Ge-
schäftsbetrieb gewerbsmäßiger Vermietung oder Verpachtung unter Teil-
nahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr unterhält und alle zu einer 
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solchen gewerbsmäßigen Vermietung oder Verpachtung gehörenden Tätig-
keiten ohne Mitwirkung eines unbeschränkt Steuerpflichtigen, der gemäß § 7 
an ihr beteiligt ist, oder einer einem solchen Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 
Absatz 2 nahestehenden Person ausübt, 


7. Bezüge im Sinne des § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes, ausgenom-
men  


a) Bezüge, soweit diese das Einkommen der leistenden Körperschaft gemindert 
haben; dies gilt auch dann, wenn die ausländische Gesellschaft hinsichtlich 
dieser Bezüge gemäß den Nummern 1 bis 6 nicht Zwischengesellschaft ist. 
Dies gilt nicht, soweit 


aa) die leistende Körperschaft mit den diesen Bezügen zugrunde liegenden 
Einkünften Zwischengesellschaft ist oder 


bb) eine verdeckte Gewinnausschüttung das Einkommen der ausländischen 
Gesellschaft oder einer ihr nahestehenden Person erhöht hat und dieses 
Einkommen keiner niedrigen Besteuerung im Sinne des Absatzes 5 un-
terliegt,  


b) Bezüge, die bei der ausländischen Gesellschaft nach § 8b Absatz 4 des Kör-
perschaftsteuergesetzes zu berücksichtigen wären, wenn diese unbeschränkt 
körperschaftsteuerpflichtig wäre; dies gilt auch dann, wenn die ausländische 
Gesellschaft hinsichtlich dieser Bezüge gemäß den Nummern 1 bis 6 oder 7 
Buchstabe a Doppelbuchstabe aa und bb nicht Zwischengesellschaft ist, und 


c) Bezüge, die bei der ausländischen Gesellschaft nach § 8b Absatz 7 des Kör-
perschaftsteuergesetzes nicht steuerbefreit wären, wenn diese unbeschränkt 
körperschaftsteuerpflichtig wäre; dies gilt auch dann, wenn die ausländische 
Gesellschaft hinsichtlich dieser Bezüge gemäß Nummern 1 bis 6 oder 7 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe aa und bb nicht Zwischengesellschaft ist, 


8. der Veräußerung eines Anteils an einer anderen Gesellschaft sowie aus deren 
Auflösung oder der Herabsetzung ihres Kapitals, ausgenommen Veräußerungs-
gewinne, die bei der ausländischen Gesellschaft nach § 8b Absatz 7 des Körper-
schaftsteuergesetzes nicht steuerbefreit wären, wenn diese unbeschränkt körper-
schaftsteuerpflichtig wäre; dies gilt auch dann, wenn die ausländische Gesellschaft 
hinsichtlich dieser Veräußerungsgewinne gemäß Nummer 3 nicht Zwischengesell-
schaft ist, 


9. Umwandlungen; dies gilt nicht, soweit die Einkünfte auf der Übertragung von Wirt-
schaftsgütern beruhen, die nicht der Erzielung von Einkünften im Sinne der Num-
mern 1 bis 8 dienen, es sei denn, der Steuerpflichtige weist nach, dass die Um-
wandlung im Inland ungeachtet des § 1 Absatz 2 und 4 des Umwandlungssteuer-
gesetzes zu Buchwerten hätte erfolgen können und im Ausland tatsächlich zu 
Buchwerten erfolgt ist. 


(2) Ungeachtet des Absatzes 1 ist eine ausländische Gesellschaft nicht Zwi-
schengesellschaft für Einkünfte, für die nachgewiesen wird, dass die Gesellschaft in 
dem Staat, in dem sie ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung hat, insoweit einer wesent-
lichen wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht. Dies setzt insbesondere den Einsatz der für 
die Ausübung der Tätigkeit erforderlichen sachlichen und personellen Ausstattung in 
diesem Staat voraus. Die Tätigkeit muss durch hinreichend qualifiziertes Personal selb-
ständig und eigenverantwortlich ausgeübt werden. Der wesentlichen wirtschaftlichen 
Tätigkeit der Gesellschaft sind nur Einkünfte der Gesellschaft zuzuordnen, die durch 
diese Tätigkeit erzielt werden und dies nur insoweit, als der Fremdvergleichsgrundsatz 
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(§ 1) beachtet worden ist. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die Gesellschaft ihre 
wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit überwiegend durch Dritte besorgen lässt. 


(3) Absatz 2 gilt nur, wenn die ausländische Gesellschaft ihren Sitz oder ihre Ge-
schäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat 
des EWR-Abkommens hat.  


(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht, wenn der Staat, in dem die Gesellschaft ih-
ren Sitz oder ihre Geschäftsleitung hat, im Wege des zwischenstaatlichen Informati-
onsaustausches keine Auskünfte erteilt, die zur Durchführung der Besteuerung erfor-
derlich sind. 


(5) Eine niedrige Besteuerung liegt vor, wenn die nach Maßgabe des § 10 Ab-
satz 3 ermittelten Einkünfte, für die die ausländische Gesellschaft Zwischengesell-
schaft ist, einer Belastung durch Ertragsteuern von weniger als 25 Prozent unterliegen, 
ohne dass dies auf einem Ausgleich mit Einkünften aus anderen Quellen beruht. In die 
Belastungsberechnung sind Ansprüche einzubeziehen, die der Staat oder das Gebiet 
der ausländischen Gesellschaft im Fall einer Gewinnausschüttung der ausländischen 
Gesellschaft dem Steuerpflichtigen oder einer anderen Gesellschaft, an der der Steu-
erpflichtige unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, gewährt. Einkünfte unterliegen im 
Sinne des Satzes 1 auch dann einer Belastung durch Ertragsteuern von weniger als 
25 Prozent, wenn Ertragsteuern von mindestens 25 Prozent zwar rechtlich geschuldet, 
jedoch nicht tatsächlich erhoben werden. 


§ 9 


Freigrenze bei gemischten Einkünften 


Für die Anwendung des § 7 Absatz 1 sind Einkünfte eines maßgebenden Wirt-
schaftsjahres im Sinne des § 7 Absatz 2, für die eine ausländische Gesellschaft Zwi-
schengesellschaft ist, außer Ansatz zu lassen, wenn die Einkünfte nicht mehr als 
10 Prozent der gesamten Einkünfte der ausländischen Gesellschaft betragen, voraus-
gesetzt, dass die bei einem Steuerpflichtigen hiernach außer Ansatz zu lassenden Be-
träge insgesamt 80 000 Euro nicht übersteigen. 


§ 10 


Hinzurechnungsbetrag 


(1) Die nach § 7 Absatz 1 steuerpflichtigen Einkünfte sind bei dem Steuerpflichti-
gen als Hinzurechnungsbetrag anzusetzen. Ergibt sich ein negativer Betrag, so entfällt 
die Hinzurechnung.  


(2) Der Hinzurechnungsbetrag gehört zu den Einkünften im Sinne des § 20 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes und gilt in dem Veranlagungszeit-
raum als zugeflossen, in dem das maßgebende Wirtschaftsjahr der ausländischen Ge-
sellschaft endet. Gehören Anteile an der ausländischen Gesellschaft zu einem Be-
triebsvermögen, so gehört der Hinzurechnungsbetrag zu den Einkünften aus Gewer-
bebetrieb, aus Land- und Forstwirtschaft oder aus selbständiger Arbeit und erhöht den 
nach dem Einkommen- oder Körperschaftsteuergesetz ermittelten Gewinn des Be-
triebs für das Wirtschaftsjahr, in dem das Wirtschaftsjahr der ausländischen Gesell-
schaft endet. Sind dem Steuerpflichtigen die Anteile an der ausländischen Gesellschaft 
mittelbar zuzurechnen, gilt Satz 2 nur, soweit die Anteile an der unmittelbar gehaltenen 
vermittelnden Beteiligung zu einem Betriebsvermögen gehören. Auf den Hinzurech-
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nungsbetrag sind § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d, § 32d des Einkommensteuer-
gesetzes, § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes und § 9 Nummer 7 des Ge-
werbesteuergesetzes nicht anzuwenden. 


(3) Die dem Hinzurechnungsbetrag zugrunde liegenden Einkünfte sind in entspre-
chender Anwendung der Vorschriften des deutschen Steuerrechts zu ermitteln. Alle 
Einkünfte, für die die ausländische Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, sind als Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb zu behandeln; ihre Ermittlung hat gemäß § 4 Absatz 1 des 
Einkommensteuergesetzes zu erfolgen. § 10 Nummer 2 des Körperschaftsteuergeset-
zes ist auf eine von der ausländischen Gesellschaft zu entrichtende Vermögensteuer 
nicht anzuwenden. Steuerliche Vergünstigungen, die an die unbeschränkte Steuer-
pflicht oder an das Bestehen eines inländischen Betriebs oder einer inländischen Be-
triebsstätte anknüpfen, und die Vorschriften des Umwandlungssteuergesetzes bleiben 
unberücksichtigt. Verluste, die bei Einkünften entstanden sind, für die die ausländische 
Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, können in entsprechender Anwendung des 
§ 10d des Einkommensteuergesetzes, soweit sie die nach § 9 außer Ansatz zu lassen-
den Einkünfte übersteigen, abgezogen werden. Ein Verlustrücktrag ist nicht zulässig.  


(4) Bei der Ermittlung der Einkünfte, für die die ausländische Gesellschaft Zwi-
schengesellschaft ist, dürfen nur solche Betriebsausgaben abgezogen werden, die mit 
diesen Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. 


(5) Soweit in Anwendung des Absatzes 3 Wirtschaftsgüter erstmals zu bewerten 
sind, sind sie mit den Werten anzusetzen, die sich ergeben würden, wenn seit Über-
nahme der Wirtschaftsgüter durch die ausländische Gesellschaft die Vorschriften des 
deutschen Steuerrechts angewendet worden wären. In den Fällen des § 8 Absatz 1 
Nummer 9 sind bei der übernehmenden Gesellschaft die auf sie übergegangenen Wirt-
schaftsgüter mit dem von der übertragenden Gesellschaft angesetzten Wert zu über-
nehmen. 


(6) Soweit die dem Hinzurechnungsbetrag zugrunde liegenden Einkünfte oder 
Einkunftsquellen zu Erträgen des Steuerpflichtigen im Sinne des § 20 Absatz 1 Num-
mer 3 des Einkommensteuergesetzes in Verbindung mit § 16 Absatz 1 Nummer 2 des 
Investmentsteuergesetzes oder im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3a des Einkom-
mensteuergesetzes in Verbindung mit § 34 Absatz 1 Nummer 2 des Investmentsteuer-
gesetzes führen, ist der Hinzurechnungsbetrag in Höhe dieser Erträge zu mindern. 


§ 11 


Kürzungsbetrag bei Beteiligung an ausländischer Gesellschaft 


(1) Erhält der Steuerpflichtige aus der Beteiligung an einer ausländischen Gesell-
schaft, für die Hinzurechnungsbeträge nach § 10 Absatz 2 bei ihm der Einkommen- 
oder Körperschaftsteuer unterlegen haben, Bezüge im Sinne des 


1. § 20 Absatz 1 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes, 


2. § 20 Absatz 1 Nummer 3 des Einkommensteuergesetzes in Verbindung mit § 16 
Absatz 1 Nummer 1 des Investmentsteuergesetzes oder 


3. § 20 Absatz 1 Nummer 3a des Einkommensteuergesetzes in Verbindung mit § 34 
Absatz 1 Nummer 1 des Investmentsteuergesetzes, 


ist bei der Ermittlung der Summe der Einkünfte ein Kürzungsbetrag nach Absatz 2 ab-
zuziehen; im Rahmen des § 32d des Einkommensteuergesetzes ist dieser bei der Er-
mittlung der Summe der Kapitalerträge abzuziehen. Entsprechendes gilt für Bezüge 
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des Steuerpflichtigen im Sinne des Satzes 1 von Gesellschaften, die an der Zwischen-
gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind. 


(2) Der Kürzungsbetrag entspricht dem Betrag, der als Bezug im Sinne der unter 
Absatz 1 bezeichneten Vorschriften bei dem Steuerpflichtigen steuerpflichtig ist. Er ist 
begrenzt auf den Betrag, der als Bezug im Sinne der unter Absatz 1 bezeichneten Vor-
schriften bei dem Steuerpflichtigen steuerpflichtig wäre, wenn das auf den Schluss des 
vorangegangenen Veranlagungszeitraums festgestellte Hinzurechnungskorrekturvolu-
men zuzüglich des im laufenden Veranlagungszeitraum zu besteuernden Hinzurech-
nungsbetrags in vollem Umfang ausgeschüttet würde.  


(3) Das am Schluss eines Veranlagungszeitraums verbleibende Hinzurechnungs-
korrekturvolumen ist gemäß § 18 für jeden Steuerpflichtigen gesondert festzustellen. 
Hinzurechnungskorrekturvolumen ist der nach § 10 Absatz 2 der Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer unterliegende Hinzurechnungsbetrag des laufenden Veranla-
gungszeitraums, vermindert um den Betrag der Bezüge im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 und 2 des laufenden Veranlagungszeitraums sowie den Betrag der Gewinne im 
Sinne des Absatzes 4 und vermehrt um das auf den Schluss des vorangegangenen 
Veranlagungszeitraums festgestellte Hinzurechnungskorrekturvolumen. Der Bestand 
des verbleibenden Hinzurechnungskorrekturvolumens kann nicht negativ werden. 


(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Gewinne des Steuerpflichtigen aus der 
Veräußerung von Anteilen an der ausländischen Gesellschaft oder an einer Gesell-
schaft, die an der ausländischen Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, 
sowie aus deren Auflösung oder aus der Herabsetzung ihres Kapitals. 


(5) Wenn Hinzurechnungsbeträge nach § 10 Absatz 2 der Gewerbesteuer unter-
legen haben, mindert der abzuziehende Kürzungsbetrag im Sinne des Absatzes 2 auch 
den Gewerbeertrag, soweit dieser durch die Bezüge im Sinne der unter Absatz 1 be-
zeichneten Vorschriften oder die in Absatz 4 bezeichneten Gewinne nach Anwendung 
von § 8 Nummer 5 und § 9 Nummer 7 oder 8 des Gewerbesteuergesetzes erhöht ist. 
Dabei erhöht sich der Kürzungsbetrag nach Satz 1 um insoweit vorgenommene Hinzu-
rechnungen nach § 8 Nummer 5 in Verbindung mit § 9 Nummer 7 oder 8 des Gewer-
besteuergesetzes. 


§ 12 


Steueranrechnung 


(1) Auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer des Steuerpflichtigen, die auf 
den Hinzurechnungsbetrag entfällt, werden die Steuern vom Einkommen angerechnet, 
die zu Lasten der ausländischen Gesellschaft auf die dem Hinzurechnungsbetrag un-
terliegenden Einkünfte tatsächlich erhoben worden sind. In den Fällen des § 8 Absatz 5 
Satz 2 sind die Steuern um die dort bezeichneten Ansprüche des Steuerpflichtigen o-
der einer anderen Gesellschaft, an der der Steuerpflichtige unmittelbar oder mittelbar 
beteiligt ist, zu kürzen. 


(2) Auf Antrag des Steuerpflichtigen wird auf seine Einkommen- oder Körper-
schaftsteuer, die auf den Hinzurechnungsbetrag entfällt, auch die anteilige Steuer an-
gerechnet, die im Staat einer die Beteiligung an der Zwischengesellschaft vermitteln-
den Gesellschaft oder Betriebsstätte im Wege einer der Hinzurechnungsbesteuerung 
vergleichbaren Besteuerung tatsächlich erhoben worden ist. 


(3) Bei der Anrechnung sind die Vorschriften des § 34c Absatz 1 des Einkommen-
steuergesetzes und des § 26 Absatz 1 und 2 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes 
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auf den Gesamtbetrag der Anrechnungsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 entspre-
chend anzuwenden.“ 


7. Nach § 12 wird folgender § 13 eingefügt: 


„§ 13 


Beteiligung an Kapitalanlagegesellschaften 


(1) Ist ein unbeschränkt Steuerpflichtiger unmittelbar oder mittelbar an einer aus-
ländischen Gesellschaft beteiligt und bestehen die Einkünfte der Gesellschaft aus Ein-
künften mit Kapitalanlagecharakter, die einer niedrigen Besteuerung unterliegen (§ 8 
Absatz 5), sind diese Einkünfte bei dem unbeschränkt Steuerpflichtigen entsprechend 
seiner unmittelbaren und mittelbaren Beteiligung am Nennkapital dieser Gesellschaft 
steuerpflichtig, auch wenn die Voraussetzungen des § 7 Absatz 1 Satz 1 im Übrigen 
nicht erfüllt sind. § 7 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Satz 1 ist nicht anzuwen-
den, wenn die Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter nicht mehr als 10 Prozent der ge-
samten Einkünfte, für die die ausländische Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, be-
tragen und die bei einer Zwischengesellschaft oder bei einem Steuerpflichtigen hier-
nach außer Ansatz zu lassenden Beträge insgesamt 80 000 Euro nicht übersteigen. 
Satz 1 gilt bei einer Beteiligung von weniger als 1 Prozent nur, wenn die Einkünfte der 
ausländischen Gesellschaft ausschließlich oder nahezu ausschließlich aus Einkünften 
mit Kapitalanlagecharakter bestehen und mit der Hauptgattung der Aktien der auslän-
dischen Gesellschaft kein wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer Börse in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des EWR-Ab-
kommens oder an einer in einem anderen Staat nach § 193 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
und 4 des Kapitalanlagegesetzbuchs von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht zugelassenen Börse stattfindet.  


(2) Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter sind Einkünfte, einschließlich Veräuße-
rungsgewinne, die aus dem Halten, der Verwaltung, der Werterhaltung oder der Wert-
erhöhung von Zahlungsmitteln, Forderungen, Wertpapieren, Beteiligungen (ausge-
nommen Einkünfte im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 7 und 8) oder ähnlichen Ver-
mögenswerten stammen, es sei denn, der Steuerpflichtige weist nach, dass sie aus 
einer Tätigkeit stammen, die einer unter § 8 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 fallenden eige-
nen Tätigkeit der ausländischen Gesellschaft dient. 


(3) Zu den Einkünften mit Kapitalanlagecharakter gehören auch die Einkünfte aus 
einer Gesellschaft im Sinne des § 16 des REIT-Gesetzes vom 28. Mai 2007 (BGBl. I 
S. 914) in der jeweils geltenden Fassung, es sei denn, dass mit der Hauptgattung der 
Aktien der ausländischen Gesellschaft ein wesentlicher und regelmäßiger Handel an 
einer Börse der in Absatz 1 Satz 4 genannten Art stattfindet. 


(4) § 8 Absatz 2 und 5 sowie die §§ 10 bis 12 gelten entsprechend. § 8 Absatz 2 
gilt nicht, wenn der Staat, in dem die Gesellschaft ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung 
hat, im Wege des zwischenstaatlichen Informationsaustausches keine Auskünfte er-
teilt, die zur Durchführung der Besteuerung erforderlich sind. 


(5) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden, wenn auf die Einkünfte mit Kapi-
talanlagecharakter, für die die ausländische Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, die 
Vorschriften des Investmentsteuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung anzu-
wenden sind. Entsprechendes gilt für ausländische Gesellschaften, soweit an diesen 
eine Gesellschaft im Sinne des Satzes 1 unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.“ 


8. § 14 wird aufgehoben. 
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9. § 15 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 


„(5) Auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer des Stifters oder der be-
zugs- oder anfallsberechtigten Person werden die Steuern vom Einkommen ange-
rechnet, die zu Lasten der ausländischen Stiftung auf die zuzurechnenden Ein-
künfte erhoben worden sind. Bei der Anrechnung sind die Vorschriften des § 34c 
Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes und des § 26 Absatz 1 und 2 Satz 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes entsprechend anzuwenden.“ 


b) In Absatz 6 Nummer 2 wird die Angabe „§ 2 Absatz 2“ durch die Angabe „§ 2 Ab-
satz 11“ ersetzt. 


c) In Absatz 7 Satz 2 werden vor dem abschließenden Punkt ein Semikolon und die 
Wörter „§ 8b des Körperschaftsteuergesetzes bleibt unberücksichtigt“ eingefügt. 


d) Absatz 9 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird die Angabe „§§ 7 bis 14“ durch die Angabe „§§ 7 bis 13“ ersetzt. 


bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 7 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.“ 


e) Dem Absatz 11 wird folgender Satz angefügt: 


„Steuern von den nach Satz 1 befreiten Zuwendungen werden auf Antrag im Ver-
anlagungszeitraum der Zurechnung der zugrunde liegenden Einkünfte in entspre-
chender Anwendung des § 34c Absatz 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes 
und des § 26 Absatz 1 und 2 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes angerechnet 
oder abgezogen.“ 


10. § 17 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 1 Absatz 2“ durch die Wörter „§ 7 Absatz 3 oder 
4“ ersetzt. 


b) In Nummer 2 wird Satz 1 wie folgt gefasst:  


„die für die Anwendung der §§ 7 bis 15 sachdienlichen Unterlagen einschließlich 
der Bilanzen und der Erfolgsrechnungen, einer Darstellung der Beteiligungsver-
hältnisse sowie der Steuererklärungen und Steuerbescheide vorzulegen.“ 


11. § 18 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 und 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 


„Die Besteuerungsgrundlagen für die Anwendung der §§ 7 bis 13, insbesondere 
der Hinzurechnungsbetrag (§ 10), die anrechenbaren Steuern (§ 12), das Hinzu-
rechnungskorrekturvolumen (§ 11) und der Verlustvortrag werden gesondert fest-
gestellt. Ist ein Steuerpflichtiger an der ausländischen Gesellschaft über andere 
vermittelnde Gesellschaften beteiligt, so ist auch festzustellen, wie sich das Hinzu-
rechnungskorrekturvolumen für Zwecke des § 11 Absatz 1 Satz 2 auf die vermit-
telnden Gesellschaften aufteilt. Sind an der ausländischen Gesellschaft mehrere 
Steuerpflichtige unmittelbar oder mittelbar beteiligt, so wird die gesonderte Fest-
stellung ihnen gegenüber einheitlich vorgenommen; dabei ist auch festzustellen, 
wie sich die Besteuerungsgrundlagen auf die einzelnen Beteiligten verteilen.“ 
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b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „unbeschränkt“ gestrichen und werden vor dem 
Wort „Beteiligung“ die Wörter „unmittelbaren und mittelbaren“ eingefügt. 


c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Jeder der an der ausländischen Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar 
beteiligten Steuerpflichtigen hat eine Erklärung zur gesonderten Feststellung nach 
amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben. In den Fällen, in denen nach § 8 
Absatz 2 geltend gemacht wird, dass eine Hinzurechnung unterbleibt, ist dies ab-
weichend von Satz 1 nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck nur anzuzeigen; 
für diese Anzeige gelten die für die Erklärung zur gesonderten Feststellung nach 
Satz 1 maßgeblichen Fristen entsprechend. Die Anzeige hat die Angaben zu ent-
halten, die für die Prüfung der Voraussetzungen nach § 8 Absatz 2 von Bedeutung 
sind; insbesondere Name, Anschrift, wirtschaftliche Tätigkeit der ausländischen 
Gesellschaft, Beteiligungsverhältnisse und Identifikationsmerkmale der an der 
ausländischen Gesellschaft Beteiligten. Das zuständige Finanzamt kann in den 
Fällen des Satzes 2 die Abgabe einer Erklärung nach Satz 1 verlangen. Die Ver-
pflichtungen nach diesem Absatz können durch die Abgabe einer gemeinsamen 
Erklärung oder Anzeige erfüllt werden. Die Erklärung sowie die Anzeige sind von 
dem Steuerpflichtigen oder von den in § 34 der Abgabenordnung bezeichneten 
Personen eigenhändig zu unterschreiben.“ 


d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt: 


„(5) Eine Außenprüfung zur Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen ist bei je-
dem Steuerpflichtigen zulässig.“ 


12. § 20 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 werden die Wörter „der Absätze 2 und 3“ durch die Wörter „des Absat-
zes 2“ ersetzt. 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst. 


„(2) Fallen Einkünfte in der ausländischen Betriebsstätte eines unbeschränkt 
Steuerpflichtigen an und sind sie auf Grund eines Abkommens zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung von der Besteuerung auszunehmen und wären die Ein-
künfte ungeachtet des § 8 Absatz 2 als Zwischeneinkünfte steuerpflichtig, falls 
diese Betriebsstätte eine ausländische Gesellschaft wäre, ist insoweit die Doppel-
besteuerung nicht durch Freistellung, sondern durch Anrechnung der auf diese 
Einkünfte erhobenen ausländischen Steuern zu vermeiden; unterbleibt eine Hin-
zurechnung wegen § 10 Absatz 1 Satz 2, gilt § 10 Absatz 3 Satz 5 und 6 entspre-
chend. Satz 1 gilt nicht, soweit in der ausländischen Betriebsstätte Einkünfte an-
fallen, die nach § 8 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a als Zwischeneinkünfte steu-
erpflichtig wären.“ 


13. § 21 wird wie folgt gefasst: 


„§ 21 


Anwendungsvorschriften 


(1) Diese Fassung des Gesetzes gilt, sofern in den folgenden Absätzen nichts 
anderes bestimmt ist, 
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1. für die Einkommen- und Körperschaftsteuer erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2021, 


2. für die Gewerbesteuer erstmals für den Erhebungszeitraum 2021, 


3. für die Erbschaftsteuer auf Erwerbe, bei denen die Steuerschuld nach dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes entstanden ist. 


(2) § 1 Absatz 2 in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist für Zwecke der Anwendung des § 4k Absatz 6 des Einkommensteuergesetzes 
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfer-
tigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] bereits für den 
Veranlagungs- und Erhebungszeitraum 2020 anzuwenden. 


(3) § 6 in der am … [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf noch am 31. Dezember 2020 laufende Stun-
dungen im Sinne des § 6 Absatz 4 und 5 in der am ... [einsetzen: Tag der Verkündung 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung sowie auf noch laufende 
Fristen im Sinne des § 6 Absatz 3 in der am ... [einsetzen: Tag der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. Abwei-
chend von Satz 2 sind Minderungen des Vermögenszuwachses im Sinne des § 6 Ab-
satz 6 in der am ... [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsge-
setzes] geltenden Fassung auf Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2020 nicht 
mehr zu berücksichtigen. 


(4) Die §§ 7 bis 13, 15 bis 18 und 20 in der am ... [einsetzen: Tag nach der Ver-
kündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung sind erstmals an-
zuwenden 


1. für die Einkommen- und Körperschaftsteuer für den Veranlagungszeitraum, 


2. für die Gewerbesteuer für den Erhebungszeitraum, 


für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen sind, die in einem Wirtschaftsjahr der Zwi-
schengesellschaft oder der Betriebsstätte entstanden sind, das nach dem 31. Dezem-
ber 2020 beginnt. Verluste, die für Veranlagungszeiträume oder Erhebungszeiträume 
vor dem 1. Januar 2021 bei Einkünften entstanden sind, für die die ausländische Ge-
sellschaft Zwischengesellschaft ist, können in entsprechender Anwendung des § 10d 
des Einkommensteuergesetzes, soweit sie die nach § 9 außer Ansatz zu lassenden 
Einkünfte übersteigen, abgezogen werden. Für Steuern der ausländischen Gesell-
schaft für Wirtschaftsjahre, die vor dem 1. Januar 2021 enden, gelten § 10 Absatz 1 
Satz 2, § 10 Absatz 3 Satz 6 und § 12 Absatz 1 in der am ... [einsetzen: Tag der Ver-
kündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung fort. Als Anfangs-
bestand des Hinzurechnungskorrekturvolumens zum 31. Dezember 2020 wird die 
Summe der Hinzurechnungsbeträge erfasst, die beim Steuerpflichtigen gemäß § 10 
Absatz 2 in der am ... [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] geltenden Fassung für die Veranlagungszeiträumen 2014 bis 2021 der Be-
steuerung unterliegen, soweit sie nicht für eine Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 41 
des Einkommensteuergesetzes in der am ... [einsetzen: Tag der Verkündung des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung zu berücksichtigen sind. Soweit 
Verluste im Sinne des Satzes 2 durch Anwendung des § 14 in der am … [einsetzen: 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung einer 
anderen Gesellschaft zugerechnet worden und noch nicht verrechnet worden sind, 
können sie auf bis zum 31. Juli 2022 zu stellenden Antrag denjenigen nachgeordneten 
Zwischengesellschaften im Sinne des § 14 in der am ... [einsetzen: Tag der Verkün-
dung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung zugeordnet werden, 







 - 26 - Bearbeitungsstand: 17.11.2020  21:08 Uhr 


durch deren Tätigkeit sie wirtschaftlich verursacht sind; bei mehreren Steuerpflichtigen 
ist der Antrag einheitlich zu stellen.“ 


Artikel 6 


Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Die Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 mit Vorschriften zur Bekämp-
fung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionie-
ren des Binnenmarktes - ABl. L 193 vom 19.7.2016, S. 1 (Anti-Steuervermeidungs-Richtli-
nie / ATAD), geändert durch Artikel 1 der Richtlinie (EU) 2017/952 des Rates vom 29. Mai 
2017 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/1164 bezüglich hybrider Gestaltungen mit Dritt-
ländern (ABl. L 144 vom 7.6.2017, S. 1), verpflichtet die EU-Mitgliedstaaten zur Anpassung 
insbesondere ihrer steuerlichen Regelungen zur Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung 
(Artikel 5 ATAD), zur Hinzurechnungsbesteuerung (Artikel 7 und 8 ATAD) sowie zur Neut-
ralisierung von Besteuerungsinkongruenzen im Zusammenhang mit Hybriden Gestaltun-
gen (Artikel 9 und 9b ATAD), soweit diese nicht bereits dem von der ATAD vorgegebenen 
Mindeststandard entsprechen. Der sich aus der ATAD insoweit ergebende Umsetzungsbe-
darf wird mit diesem Gesetzentwurf aufgegriffen. In diesem Zusammenhang soll die Hinzu-
rechnungsbesteuerung zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland zeitgemäß und 
rechtssicher ausgestaltet werden.  


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


1. Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung (Artikel 5 ATAD) 


Artikel 5 ATAD verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Aufdeckung und (auf Antrag ratierlichen) 
Besteuerung stiller Reserven bei der grenzüberschreitenden Überführung von Wirtschafts-
gütern, der Verlagerung von Betrieben oder dem Wegzug von Körperschaften (sog. Entstri-
ckungsbesteuerung). Zudem werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, im Fall der Überfüh-
rung von Wirtschaftsgütern ins Inland oder bei Zuzug von Körperschaften die im Rahmen 
der ausländischen Entstrickungsbesteuerung angesetzten Werte anzuerkennen, sofern 
diese dem Marktwert entsprechen (sog. Verstrickung). Die Umsetzung von Artikel 5 ATAD 
erfolgt in § 4 Absatz 1 Satz 3 und 9 - neu –, § 4g, § 6 Absatz 1 Nummer 4, 5a und 5b, § 9 
Absatz 5 Satz 2 und § 36 Absatz 5 EStG sowie § 12 Absatz 1 und 1a KStG. 


Neben den auf Grund von Artikel 5 ATAD erforderlichen Änderungen sieht der Gesetzent-
wurf eine Vereinheitlichung der Stundungsregelungen sowie Erleichterungen bei der An-
wendung der Rückkehrerregelung bei der Wegzugsbesteuerung natürlicher Personen im 
Rahmen des § 6 AStG vor. 


2. Reform der Hinzurechnungsbesteuerung (Artikel 7 und 8 der ATAD) 


Die Hinzurechnungsbesteuerung ist im Jahre 1972 mit dem Inkrafttreten des Außensteuer-
gesetzes eingeführt worden (BGBl. I S. 1713). Sie stellt eine robuste Regelungseinheit zur 
Verhinderung steuerlich indizierter, nicht notwendigerweise missbräuchlicher, Verlagerung 
von passiven Einkünften ins niedrig besteuernde Ausland dar.  


Mit der ATAD wurde für alle Mitgliedstaaten ein verpflichtender Mindeststandard für eine 
Hinzurechnungsbesteuerung eingeführt. Da Deutschland bereits über eine robuste Hinzu-
rechnungsbesteuerung verfügt, ergibt sich aus der Richtlinie selbst nur für vereinzelte 
Punkte Anpassungsbedarf. 
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Zu den Kernelementen der Reform der Hinzurechnungsbesteuerung zählt unter anderem 
die Anpassung des Beherrschungskriteriums. Statt auf eine Inländerbeherrschung abzu-
stellen, wird künftig eine gesellschafterbezogene Betrachtung durchgeführt. Außerdem fin-
det bei mehrstufigen Gesellschaftsstrukturen im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung 
keine Verlustkonsolidierung auf Ebene der obersten ausländischen Gesellschaft mehr statt. 


Die Umsetzung der Artikel 7 und 8 erfolgt in den §§ 7 ff. AStG. 


3. Hybride Gestaltungen und Inkongruenzen bei der Ansässigkeit (Artikel 9 und 9b 
ATAD) 


Die Artikel 9 und 9b ATAD verpflichten die Mitgliedstaaten, Besteuerungsinkongruenzen zu 
neutralisieren, die sich daraus ergeben, dass auf Grund sog. hybrider Elemente bestimmte 
Zahlungen, die beim Schuldner grundsätzlich als Betriebsausgaben abziehbar sind, beim 
Gläubiger nicht besteuert werden, Aufwendungen auch in einem anderen Staat abgezogen 
werden können, ohne dass den Aufwendungen Erträge gegenüberstehen, die in beiden 
Staaten besteuert werden, oder abzugsfähige Aufwendungen und die entsprechenden Er-
träge zu einer Besteuerungsinkongruenz in anderen Staaten führen, die diese Inkongruenz 
nicht beseitigen, sofern die Folgen dieser Inkongruenz über eine oder mehrere Transaktio-
nen ins Inland „importiert“ werden. 


Kern der Regelungen zur Umsetzung der Artikel 9 und 9b ATAD ist § 4k EStG, der für ver-
schiedene Situationen von Besteuerungsinkongruenzen auf Grund hybrider Elemente den 
Betriebsausgabenabzug beschränkt. Weitere Regelungen enthalten § 8b Absatz 1 Satz 3 
– neu – KStG und § 50d Absatz 9 Satz 1 Nummer 3 EStG. 


III. Alternativen 


Keine. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Einkommen-
steuergesetzes (Artikel 1), des Körperschaftsteuergesetzes (Artikel 2), des Investmentsteu-
ergesetzes (Artikel 4) und des Außensteuergesetzes (Artikel 5) aus Artikel 105 Absatz 2 
erste Alternative Grundgesetzes (GG), da das Steueraufkommen diesbezüglich dem Bund 
ganz oder teilweise zusteht. 


Für die Änderung des Gewerbesteuergesetzes (Artikel 3) ergibt sich die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 zweite Alternative GG. Die bundesgesetz-
liche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen 
Interesse erforderlich, da bei Steuerpflichtigen mit mehreren Betriebsstätten die in der je-
weiligen Gemeinde belegenen Betriebsstätten des Steuerpflichtigen gewerbesteuerpflichtig 
sind und der Gewerbeertrag einheitlich für alle Betriebsstätten ermittelt wird. Dies erfordert, 
dass für die Ermittlung des Gewerbeertrags bundeseinheitliche Regelungen bestehen. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Ver-
trägen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.  


Die Pflicht zur Umsetzung im Bereich der Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung ergibt 
sich aus Artikel 5 ATAD und die Pflicht zur Umsetzung im Bereich der Hinzurechnungsbe-
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steuerung aus Artikel 7 und 8 ATAD. Die Pflicht zur Umsetzung im Bereich hybrider Gestal-
tungen ergibt sich aus Artikel 9 und 9b ATAD in der Fassung der Richtlinie (EU) 2017/952 
des Rates vom 29. Mai 2017 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/1164 bezüglich hybrider 
Gestaltungen mit Drittländern, ABl. L 144 vom 7.6.2017, S. 1.  


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Die Reform der Hinzurechnungsbesteuerung führt auf Grund des Abstellens auf die Gesell-
schafterbeherrschung und des Wegfalls der Verlustkonsolidierung auf oberster Ebene zu 
einer Vereinfachung des Verwaltungsvollzugs. Der Verweis in § 4g Absatz 5 Satz 3 EStG 
auf § 36 Absatz 5 Satz 8 EStG räumt vereinfachend die Möglichkeit ein, den Eintritt eines 
die sofortige Auflösung eines Ausgleichspostens auslösenden Ereignisses anstatt „unver-
züglich“ erst im Rahmen der nächsten Steuererklärung anzuzeigen. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Der Entwurf steht im Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Es setzt erfor-
derliche Maßnahmen zur Verhinderung von Gewinnverlagerungen im Zusammenhang mit 
dem BEPS-Projekt von OECD und G20 um und trägt damit auch zur Förderung der inter-
nationalen Wirtschaftsbeziehungen bei, da die weltweit koordinierte Einführung dieser Re-
gelungen dem Entstehen neuer Diskrepanzen entgegenwirkt, Rechtssicherheit schafft und 
faire Wettbewerbsbedingungen zwischen den Staaten fördert. Damit unterstützt das Vor-
haben die Indikatorenbereiche 8.3 (Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge – Gute Investitionsbe-
dingungen schaffen, Wohlstand dauerhaft erhalten) und 8.4 (Wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit – Wirtschaftsleistung umwelt- und sozialverträglich steigern). Das Gesetz dient zu-
dem der Sicherung von Steuereinnahmen und somit einem nachhaltigen staatlichen Han-
deln und unterstützt damit den Indikatorenbereich 8.2 (Staatsverschuldung - Staatsfinanzen 
konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen). Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüg-
lich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


 


2020 2021 2022 2023 2024


1 Umsetzung Art. 7 und 8 ATAD² Insg. . . . . . .


GewSt . . . . . .


ESt . . . . . .


KSt . . . . . .


SolZ . . . . . .


2 § 4k EStG Insg. + 250 . + 95 + 250 + 250 + 250


GewSt + 115 . + 45 + 115 + 115 + 115


ESt + 5 . . + 5 + 5 + 5


KSt + 125 . + 50 + 125 + 125 + 125


SolZ + 5 . . + 5 + 5 + 5


Bund + 74 . + 27 + 74 + 74 + 74


GewSt + 4 . + 2 + 4 + 4 + 4


ESt + 2 . . + 2 + 2 + 2


KSt + 63 . + 25 + 63 + 63 + 63


SolZ + 5 . . + 5 + 5 + 5


Länder + 70 . + 27 + 70 + 70 + 70


GewSt + 6 . + 2 + 6 + 6 + 6


ESt + 2 . . + 2 + 2 + 2


KSt + 62 . + 25 + 62 + 62 + 62


Gem. + 106 . + 41 + 106 + 106 + 106


GewSt + 105 . + 41 + 105 + 105 + 105


ESt + 1 . . + 1 + 1 + 1


3 §§ 4g und 4 Abs. 1 S. 9 EStG Insg. - 15 . - 5 - 15 - 15 - 5


GewSt - 5 . . - 5 - 5 .


ESt . . . . . .


KSt - 10 . - 5 - 10 - 10 - 5


SolZ . . . . . .


Bund - 5 . - 3 - 5 - 5 - 3


GewSt . . . . . .


ESt . . . . . .


KSt - 5 . - 3 - 5 - 5 - 3


SolZ . . . . . .


Länder - 5 . - 2 - 5 - 5 - 2


GewSt . . . . . .


ESt . . . . . .


KSt - 5 . - 2 - 5 - 5 - 2


Gem. - 5 . . - 5 - 5 .


GewSt - 5 . . - 5 - 5 .


ESt . . . . . .


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.


Nr.
Maßnahme


Steuerart / 


Gebietskör- 


perschaft


Volle 


Jahres- 


wirkung¹


Kassenjahr


Reform der Hinzurechnungsbesteuerung


Umsetzung Art. 9 und 9b ATAD zur 


Verhinderung hybrider Gestaltungen 


Anpassungen bei der Entstrickungs-


/Verstrickungsbesteuerung aufgrund Art. 5 


ATAD
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2020 2021 2022 2023 2024


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.


Nr.
Maßnahme


Steuerart / 


Gebietskör- 


perschaft


Volle 


Jahres- 


wirkung¹


Kassenjahr


4 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. + 235 . + 90 + 235 + 235 + 245


GewSt + 110 . + 45 + 110 + 110 + 115


ESt + 5 . . + 5 + 5 + 5


KSt + 115 . + 45 + 115 + 115 + 120


SolZ + 5 . . + 5 + 5 + 5


Bund + 69 . + 24 + 69 + 69 + 71


GewSt + 4 . + 2 + 4 + 4 + 4


ESt + 2 . . + 2 + 2 + 2


KSt + 58 . + 22 + 58 + 58 + 60


SolZ + 5 . . + 5 + 5 + 5


Länder + 65 . + 25 + 65 + 65 + 68


GewSt + 6 . + 2 + 6 + 6 + 6


ESt + 2 . . + 2 + 2 + 2


KSt + 57 . + 23 + 57 + 57 + 60


Gem. + 101 . + 41 + 101 + 101 + 106


GewSt + 100 . + 41 + 100 + 100 + 105


ESt + 1 . . + 1 + 1 + 1


Anmerkungen:
1)


2) Die einzelnen Elemente der Reform zur Hinzurechnungsbesteuerung führen sowohl zu Mehr- als auch zu Mindereinnahmen, 


deren Saldo nicht bezifferbar ist.


Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten
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4. Erfüllungsaufwand 


Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürger ändert sich der Erfüllungsaufwand nicht. 


Wirtschaft 


Veränderung des jährlichen Aufwandes Wirtschaft 


Nr. Bezeichnung Paragraf und Rechts-
norm 


Art der Vor-
gabe 


Fallzahl Zeitaufwand 
in Minuten 
pro Fall 


Lohn-
satz in 
Euro/h 


Personal-
aufwand 
in Tsd. € 


Sach-
aufwand 
in € pro 
Fall 


Fallzahl Sach-
aufwand 
in Tsd. € 


Gesamt-
aufwand 
in Tsd. € 


E.2.001 Reform der Hinzurechnungsbesteuerung (insge-
samt Verringerung der Fallzahlen auf Grund der 
Einführung des gesellschafterbezogenen Beherr-
schungserfordernisses) 


§ 7 Abs. 1 AStG weitere Vor-
gabe 


-100 240 60 -24 5 -100 0 -24 


E.2.002 Ermittlung hybrider Gestaltungen und Erfassung 
in der steuerlichen Gewinnermittlung / Steuerer-
klärung 


§§ 4k, 50d EStG, § 8b 
KStG 


weitere Vor-
gabe 


1.000 240 60 240 5 1.000 5 245 


 


Umstellungsaufwand Wirtschaft 


Nr. Bezeichnung Paragraf und Rechts-
norm 


Art der Vor-
gabe 


Fallzahl Zeitauf-
wand in 
Minuten 
pro Fall 


Lohnsatz 
in Euro/h 


Perso-
nal-auf-
wand in 
Tsd. € 


Sach-
aufwand 
in € pro 
Fall 


Fallzahl Sach-
aufwand 
in Tsd. € 


Gesamt-
aufwand 
in Tsd. € 


E.2.001 Reform der Hinzurechnungsbesteuerung (Das 
System wird zwar im Grundsatz beibehalten, es 
ergibt sich aber allgemeiner Umstellungsaufwand 
(z. B. Schulungen) auf Grund einiger Änderun-
gen, wie insbesondere der Einführung des gesell-
schafterbezogenen Beherrschungserfordernisses 
und der Behandlung bestimmter Dividenden als 
passiv in § 8 AStG) 


§§ 7 ff. AStG weitere Vor-
gabe 


2.500 40 30 75 0 0 0 50 
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Nr. Bezeichnung Paragraf und Rechts-
norm 


Art der Vor-
gabe 


Fallzahl Zeitauf-
wand in 
Minuten 
pro Fall 


Lohnsatz 
in Euro/h 


Perso-
nal-auf-
wand in 
Tsd. € 


Sach-
aufwand 
in € pro 
Fall 


Fallzahl Sach-
aufwand 
in Tsd. € 


Gesamt-
aufwand 
in Tsd. € 


E.2.002 Ermittlung bestehender hybrider Gestaltungen  §§ 4k, 50d EStG, § 8b 
KStG 


weitere Vor-
gabe 


1.000 360 40 240 0 0 0 240 


 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwandes in Tsd. € 221 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten in Tsd. € 


 


Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. € 290 


Verwaltung 


Veränderung des jährlichen Aufwandes Verwaltung 


Nr. Bezeichnung Paragraf und Rechtsnorm Vollzugs-
eben 


Fallzahl Zeitauf-
wand in 
Minuten 
pro Fall 


Lohnsatz 
in Euro/h 


Perso-
nal-auf-
wand in 
Tsd. € 


Sach-
aufwand 
in € pro 
Fall 


Fallzahl Sach-
aufwand 
in Tsd. € 


Gesamt-
aufwand 
in Tsd. € 


E.3.001 Reform der Hinzurechnungsbesteuerung (Verrin-
gerung der Fallzahlen auf Grund der Einführung 
des gesellschafterbezogenen Beherrschungserfor-
dernisses) 


§ 7 Abs. 1 Satz 1 AStG Land -100 -240 50 -20 0 0 0 -20 


E.3.002 Vereinheitlichung der Stundungsmöglichkeiten bei 
der Wegzugsbesteuerung  


§ 6 Abs. 4 AStG Land -400 60 50 -20    -20 


E.3.003 Erfassung und Prüfung hybrider Gestaltungen §§ 4k, 50d EStG, § 8b KStG Land 1.000 30 40 20    20 
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Umstellungsaufwand Verwaltung 


Nr. Bezeichnung Paragraf und Rechtsnorm Vollzugs-
ebene 


Fallzahl Zeitauf-
wand in 
Minuten 
pro Fall 


Lohnsatz 
in Euro/h 


Perso-
nal-auf-
wand in 
Tsd. € 


Sach-
aufwand 
in € pro 
Fall 


Fallzahl Sach-
aufwand 
in Tsd. € 


Gesamt-
aufwand 
in Tsd. € 


E.3.001 Reform der Hinzurechnungsbesteuerung (Das 
System wird zwar im Grundsatz beibehalten, es 
ergibt sich aber allgemeiner Umstellungsaufwand 
(z. B. Schulungen) auf Grund einiger Änderungen, 
wie insbesondere der Einführung des gesellschaf-
terbezogenen Beherrschungserfordernisses und 
der Behandlung bestimmter Dividenden als passiv 
in § 8 AStG) 


§§ 7 ff. AStG Land 2.500 20 50 42    42 


E.3.002 Zeitgemäße Ausgestaltung der Wegzugsbesteue-
rung (Es ergibt sich geringfügiger Umstellungsauf-
wand auf Grund der Vereinheitlichung des Stun-
dungskonzepts) 


§ 6 AStG Land 50 30 50 1    1 


E.3.003 Schaffung der Voraussetzungen zu Erfassung / 
Prüfung hybrider Gestaltungen 


§§ 4k, 50d EStG, § 8b KStG Land 1.000 180 50 150    150 


E.3005 KONSENS-Umstellungsaufwand  Land 1   327    327 


 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwandes in Tsd. € 20 


Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. €  520 


davon auf Bundesebene in Tsd. € 0 


davon auf Landesebene in Tsd. € 520 
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5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
weiteren Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf 
das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesregierung zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Die Regelungen sollen dauerhaft wirken, sodass eine Befristung nicht in Betracht kommt. 


Nach Artikel 10 der ATAD bewertet die Kommission die Durchführung der Artikel 9 und 9b 
der ATAD (Hybride Gestaltungen) bis zum 1. Januar 2022 und die Umsetzung der übrigen 
Regelungen bis zum 9. August 2020 und erstattet dem Rat darüber Bericht.  


Am 19. August 2020 hat die Kommission einen ersten Bericht mit einer Bewertung der Aus-
wirkungen der Richtlinie und einem Überblick über die Umsetzung der zunächst anwend-
baren Maßnahmen der Richtlinie in den Mitgliedstaaten veröffentlicht. Darin kündigt die 
Kommission an, in einem nächsten Schritt einen umfassenden Evaluierungsbericht über 
die auf der Richtlinie basierenden Maßnahmen vorzulegen. 
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B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Einfügung des § 4k EStG im vorliegenden 
Änderungsgesetz. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d Satz 3 - neu - 


§ 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d Satz 3 EStG setzt wie § 8b Absatz 1 Satz 3 KStG Arti-
kel 9 Absatz 2 Buchstabe b i. V. m. Artikel 2 Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstabe a der ATAD 
um. Auf die Begründung zu § 8b Absatz 1 Satz 3 KStG wird verwiesen. 


Zu Buchstabe b 


§ 3 Nummer 41 - aufgehoben - 


Mit Einführung des neu gefassten § 11 AStG wird die Vermeidung einer Doppelbelastung 
im Ausschüttungs- bzw. Veräußerungsfall durch Berücksichtigung eines Kürzungsbetrags 
gewährleistet. Der Steuerbefreiung des § 3 Nummer 41 EStG bedarf es daher nicht mehr. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 4 Absatz 1 Satz 3 


Bei Wegfall einer Beschränkung von deutschen Besteuerungsrechten („Verstärkung“, z. B. 
auf Grund der Überführung eines Wirtschaftsguts aus einer Anrechnungsbetriebsstätte in 
eine inländische Betriebsstätte) erfolgt die sich aus Artikel 5 Absatz 5 ATAD ergebende 
Verpflichtung zur grundsätzlichen Anerkennung des vom ausländischen Staat im Rahmen 
seiner Entstrickungsbesteuerung angesetzten Wertes gesetzestechnisch in der Weise, 
dass auf Antrag zunächst eine Entnahme nach § 4 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz EStG 
– neu – und anschließend eine Einlage nach § 4 Absatz 1 Satz 9 EStG – neu – fingiert wird 
(siehe auch Begründung zu § 4 Absatz 1 Satz 9 EStG). Dies entspricht reziprok analog der 
Technik bei Eintritt eines Ausschlusses oder einer Beschränkung des deutschen Besteue-
rungsrechts. Zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung kann in diesen Fällen unter den 
Voraussetzungen des § 34c EStG die ausländische Steuer angerechnet oder abgezogen 
werden. Zudem entsteht durch die (Neu-)Bewertung des Wirtschaftsguts im Zuge der Ein-
lagefiktion des § 4 Absatz 1 Satz 9 EStG – neu – nach § 6 Absatz 1 Nummer 5b EStG 
– neu – zusätzliches Abschreibungspotenzial. Mit der Ausgestaltung der Wertverknüpfung 
als Wahlrecht sollen mögliche Hemmnisse bei der Überführung von Wirtschaftsgütern ins 
Inland vermieden werden. Verzichtet der Steuerpflichtige auf die Antragstellung, werden im 
Inland zunächst keine stillen Reserven auf-gedeckt, wenn der abgebende Staat seiner Ent-
strickungsbesteuerung einen höheren Wert als den deutschen Buchwert zugrunde legt, 
gleichzeitig wird jedoch auch kein zusätzliches Abschreibungspotenzial generiert. 
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Zu Buchstabe b 


§ 4 Absatz 1 Satz 9 - neu - 


Nach § 4 Absatz 1 Satz 8 zweiter Halbsatz EStG steht die Begründung des Besteuerungs-
rechts der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung ei-
nes Wirtschaftsguts einer Einlage gleich. In diesem Fall ist das Wirtschaftsgut nach § 6 
Absatz 1 Nummer 5a EStG grundsätzlich mit dem gemeinen Wert anzusetzen. Diese Re-
gelungen bewirken, dass Wirtschaftsgüter, an denen bislang kein deutsches Besteuerungs-
recht bestanden hat (z. B. Wirtschaftsgüter einer Freistellungsbetriebsstätte), bei Überfüh-
rung in eine inländische Betriebsstätte ungeachtet einer Besteuerung von stillen Reserven 
auf Grund des Ausschlusses oder der Beschränkung des Besteuerungsrechts im anderen 
Staat für steuerliche Zwecke stets mit dem Wert anzusetzen sind, den der andere Staat der 
Besteuerung zugrunde legt, höchstens mit dem gemeinen Wert. Dadurch wird erreicht, 
dass die von dem Besteuerungsrecht des anderen Staates erfassten stillen Reserven nicht 
in dem Besteuerungsrecht der Bundesrepublik Deutschland verstrickt werden. 


Für einen Wegfall der Beschränkung von deutschen Besteuerungsrechten, z. B. infolge der 
Überführung eines Wirtschaftsguts, an dem bereits ein beschränktes Besteuerungsrecht 
der Bundesrepublik Deutschland bestanden hat (z. B. Wirtschaftsgüter einer Anrechnungs-
betriebsstätte), in eine inländische Betriebsstätte, gibt es bislang keine dem § 4 Absatz 1 
Satz 8 zweiter Halbsatz EStG vergleichbare Regelung. 


Artikel 5 Absatz 5 ATAD verlangt sowohl in den Fällen einer Begründung als auch einer 
Verstärkung des Besteuerungsrechts die grundsätzliche Anerkennung des vom anderen 
Staat im Rahmen einer Entstrickungsbesteuerung zugrunde gelegten Wertes, sofern dieser 
„dem Marktwert“ entspricht. In Korrespondenz zur Ausübung des Entnahmewahlrechts in 
§ 4 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz EStG – neu – fingiert § 4 Absatz 1 Satz 9 
EStG - neu - i. V. m. § 6 Absatz 1 Nummer 5b EStG - neu – daher für den Fall der Verstär-
kung von Besteuerungsrechten und § 4 Absatz 1 Satz 8 zweiter Halbsatz EStG i. V. m. § 6 
Absatz 1 Nummer 5a zweiter Halbsatz EStG für den Fall der Begründung von Besteue-
rungsrechten eine Einlage zu dem vom anderen Staat der Besteuerung zugrunde gelegten 
Wert, höchstens dem gemeinen Wert. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 4g Absatz 1 


Artikel 5 Absatz 2 ATAD gewährt dem Steuerpflichtigen das Recht, die Zahlung einer 
Steuer auf die entstandene Wertsteigerung oder einer Wegzugsteuer nach Artikel 5 Ab-
satz 1 ATAD durch Teilzahlungen, die über fünf Jahre erfolgen, aufzuschieben, soweit Wirt-
schaftsgüter in einen EU-Staat oder einen EWR-Staat, mit dem ein der Amtshilfe- sowie 
der Beitreibungsrichtlinie vergleichbares Abkommen besteht, überführt werden. Da Artikel 5 
Absatz 2 ATAD insoweit keine Beschränkung auf unbeschränkt Steuerpflichtige, Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens oder EU-Staaten vorsieht, wird § 4g Absatz 1 EStG 
entsprechend angepasst. Zudem wird klargestellt, dass der Ausgleichsposten auch in Fäl-
len einer sog. passiven Entstrickung gebildet werden kann. 


Zu Buchstabe b 


§ 4g Absatz 2 Satz 2 


Artikel 5 Absatz 4 ATAD sieht für den Fall der Inanspruchnahme der Möglichkeit zur zeitli-
chen Streckung der Steuer auf die durch die Entnahmefiktion aufgedeckten stillen Reserven 
einen Katalog von Widerrufsgründen vor, der über die bislang in § 4g Absatz 2 Satz 2 EStG 
enthaltenden Voraussetzungen für die Auflösung eines Ausgleichspostens hinausgeht. Die 
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von Artikel 5 Absatz 4 ATAD angeordneten Auflösungsgründe werden nunmehr einheitlich 
in § 36 Absatz 5 EStG geregelt, auf den § 4g Absatz 2 Satz 2 EStG künftig verweist. Ent-
sprechend Artikel 5 Absatz 3 Unterabsatz 2 ATAD erhält die Finanzbehörde zudem die 
Möglichkeit, bei Gefährdung des Steueranspruchs aus der Auflösung des Ausgleichspos-
tens vom Steuerpflichtigen eine Sicherheitsleistung zu verlangen. Wird diese nicht erbracht, 
ist der Ausgleichsposten ebenfalls aufzulösen. 


Zu Buchstabe c 


§ 4g Absatz 3 - aufgehoben - 


Die bislang in § 4g Absatz 3 EStG generell vorgesehene steuerneutrale Auflösung eines 
Ausgleichspostens im Fall der Rückführung eines Wirtschaftsgutes ist von Artikel 5 ATAD 
nur in Ausnahmefällen (Artikel 5 Absatz 7 ATAD) vorgesehen, für die derzeit kein prakti-
scher Anwendungsbedarf vorgetragen wurde. § 4g Absatz 3 EStG wird daher ersatzlos ge-
strichen. 


Zu Buchstabe d 


§ 4g Absatz 4 Satz 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Streichung des Absat-
zes 3. 


Zu Buchstabe e 


§ 4g Absatz 5 Satz 3 - neu - 


Der Verweis auf § 36 Absatz 5 Satz 8 EStG räumt einem erklärungspflichtigen Steuerpflich-
tigen die Möglichkeit ein, die Anzeige des Eintritts eines die sofortige Auflösung des Aus-
gleichspostens auslösenden Ereignisses anstatt „unverzüglich“ erst im Rahmen der nächs-
ten Steuererklärung anzuzeigen. 


Zu Buchstabe f 


§ 4g Absatz 6 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Änderung der Ab-
sätze 2 und 3. 


Zu Nummer 5 


§ 4j Absatz 2 Satz 4 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, die mit Verschiebung der Regelungen 
zur Niedrigbesteuerung in den § 8 Absatz 5 AStG erforderlich ist. 


Zu Nummer 6 


§ 4k - neu - 


Allgemeines 


§ 4k EStG setzt Artikel 9 und 9b der ATAD um. Danach sind die Mitgliedstaaten u. a. ver-
pflichtet, den Betriebsausgabenabzug für bestimmte Aufwendungen im Zusammenhang mit 
hybriden Gestaltungen zu versagen, sofern die den Aufwendungen entsprechenden Er-
träge beim Gläubiger nicht besteuert werden (sog. Deduction/Non-inclusion-Inkongruenzen 
/ D/NI-Inkongruenzen - § 4k Absatz 1 bis 3 EStG) oder diese Aufwendungen auch in einem 
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anderen Staat abgezogen werden können, ohne dass den Aufwendungen Erträge gegen-
überstehen, die in beiden Staaten besteuert werden (sog. Double Deduction-Inkongruen-
zen / DD-Inkongruenzen - § 4k Absatz 4 EStG). Darüber hinaus ist der Betriebsausgaben-
abzug auch im Fall sog. importierter Besteuerungsinkongruenzen zu versagen. Diese lie-
gen vor, wenn abzugsfähige Aufwendungen und die entsprechenden Erträge zu einer Be-
steuerungsinkongruenz in anderen Staaten führen, die diese Inkongruenz nicht beseitigen, 
und die Folgen dieser Inkongruenz über eine oder mehrere Transaktionen ins Inland „im-
portiert“ wird (§ 4k Absatz 5 EStG). 


Absatz 1 


Satz 1 


§ 4k Absatz 1 Satz 1 EStG setzt Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a i. V. m. Artikel 2 Absatz 9 
Unterabsatz 1 Buchstabe a der ATAD um und regelt das Abzugsverbot im Fall einer D/NI-
Inkongruenz im Zusammenhang mit sog. hybriden Finanzinstrumenten (u. a. sog. Hybrid-
anleihen, Genussrechte etc.). Eine solche liegt insbesondere dann vor, wenn eine beim 
inländischen Steuerpflichtigen als Betriebsausgabe abziehbare Zinszahlung vom Staat des 
Zahlungsempfängers nicht als Vergütung für die Überlassung von Fremdkapital, sondern 
als Gewinnausschüttung behandelt und daher entweder nicht oder niedriger besteuert wird, 
als wenn der ausländische Staat die Vergütungen wie Deutschland als Zinsen besteuern 
würde (abweichende steuerliche Qualifikation des Kapitalvermögens). Die Regelung er-
fasst auch Substitutionszahlungen für Dividenden oder Zinsen, wie z. B. Kompensations-
zahlungen im Rahmen einer Wertpapierleihe oder eines Wertpapierpensionsgeschäfts. 


Daneben erfasst Satz 1 auch D/NI-Inkongruenzen im Fall sog. hybrider Übertragungen. 
Hierbei handelt es sich um Transaktionen, bei der der zugrunde liegende Ertrag eines über-
tragenen Kapitalvermögens wirtschaftlich mehr als einer an der Übertragung beteiligten 
Person zugerechnet wird (abweichende steuerliche Zurechnung des Kapitalvermögens). 
Dies kann z. B. dann zu einer D/NI-Inkongruenz führen, wenn Deutschland im Fall eines 
Repo-Geschäfts (Kauf- und Rückkaufsvereinbarung) die übertragenen Anteile entspre-
chend den Grundsätzen des BMF-Schreibens vom 11. November 2016 (BStBl I S. 1324) 
ununterbrochen dem inländischen Veräußerer zurechnet und einen Teil des Rückkaufprei-
ses als grundsätzlich abziehbaren Finanzierungsaufwand (Zinsen) behandelt, der Staat des 
Käufers aber diesem die Anteile zwischen Kauf und Rückkauf zurechnet und in diesem 
Zeitraum vereinnahmte Dividenden sowie den Gewinn aus der (Rück-) Veräußerung der 
Anteile nach einer § 8b Absatz 1 und 2 KStG vergleichbaren Regelung freistellt. Auch im 
Fall einer grenzüberschreitenden Wertpapierleihe kann Satz 1 zur Anwendung kommen, 
wenn Deutschland als Staat des Entleihers diesem und der ausländische Staat dem Ver-
leiher die Wertpapiere zurechnet und Deutschland daher die Kompensationszahlung an 
den Verleiher für eine zwischenzeitlich nach § 8b Absatz 1 Satz 1 KStG steuerfrei bezo-
gene Dividende aus den Anteilen als grundsätzlich abziehbare Betriebsausgaben behan-
delt, der ausländische Staat die Kompensationszahlung aber wie eine Dividende freistellt. 


Maßgeblich für den Umfang der Nicht- bzw. vergünstigten Besteuerung und damit der Be-
steuerungsinkongruenz ist die Besteuerung der Erträge, die sich im Staat des Vergütungs-
gläubigers bei einer dem deutschen Recht entsprechenden steuerlichen Qualifikation oder 
Zurechnung ergeben würde. Bei einer Steuervergünstigung bewirkt das „insoweit“ zudem, 
dass die Aufwendungen nicht in voller Höhe vom Abzug ausgeschlossen werden, sondern 
nur in Höhe des Anteils, der dem Verhältnis der Steuervergünstigung zu einer gedachten 
Besteuerung bei gleicher Behandlung bzw. Zurechnung entspricht. 


Satz 2 


§ 4k Absatz 1 Satz 2 EStG sieht in Einklang mit Artikel 2 Absatz 9 Unterabsatz 1 Buch-
stabe a der ATAD eine Ausnahme vom Abzugsverbot nach Satz 1 in den Fällen vor, in 
denen die den Aufwendungen entsprechenden Erträge zwar nicht sofort besteuert werden, 
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die Besteuerungsinkongruenz aber voraussichtlich in einem künftigen Besteuerungszeit-
raum beseitigt wird und die Zahlungsbedingungen einem Fremdvergleich standhalten.  


Absatz 2 


Satz 1 


§ 4k Absatz 2 Satz 1 EStG setzt Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a i. V. m. Artikel 2 Absatz 9 
Unterabsatz 1 Buchstabe e und f der ATAD um. Die Vorschrift versagt den Betriebsausga-
benabzug für Aufwendungen im Rahmen von Leistungsbeziehungen zwischen einem hyb-
riden Rechtsträger und seinem Anteilseigner oder zwischen Betriebsstätten eines Unter-
nehmens, soweit die korrespondierenden Erträge auf Grund einer abweichenden steuerli-
chen Behandlung des Rechtsträgers oder einer abweichenden Gewinnaufteilung zwischen 
den Betriebsstätten keiner tatsächlichen Besteuerung unterliegen. Als tatsächliche Besteu-
erung gilt auch eine gleichwertige Besteuerung im Rahmen einer Hinzurechnungsbesteue-
rung sowie die Verrechnung mit negativen Einkünften (vgl. insoweit auch die Gesetzesbe-
gründung zu § 4i EStG, BT-Drucksache 18/9956, S. 4). 


Satz 1 erfasst Aufwendungen aller Art, wie z. B. Zinsen, Lizenz-, Miet- und Dienstleistungs-
entgelte, die im Inland zu abzugsfähigen Betriebsausgaben (auch im Wege der Absetzung 
für Abnutzung) führen, einschließlich fiktiver Aufwendungen (z. B. i. S. d. § 16 Absatz 2 
Satz 2 der Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung). 


Anders als Absatz 1 sieht Absatz 2 eine Korrektur der Besteuerungsinkongruenz nur im Fall 
einer tatsächlichen Nichtbesteuerung vor. Reine Steuerermäßigungen sind demgegen-
über - im Einklang mit Artikel 2 Absatz 9 Unterabsatz 3 Buchstabe e der ATAD - nicht er-
fasst. 


Eine abweichende steuerliche Behandlung des Rechtsträgers liegt z. B. vor, wenn der die 
Aufwendungen geltend machende Steuerpflichtige abweichend von der inländischen Steu-
ersubjektqualifikation als intransparente Körperschaft im Staat des Gläubigers der Erträge 
als transparenter Rechtsträger behandelt wird. Handelt es sich bei dem Gläubiger um eine 
steuerlich transparente Personengesellschaft und unterliegt die Zahlung daher in dem 
Staat, in dem die Personengesellschaft ihren Sitz hat, nicht der Besteuerung, ist auf die 
Behandlung durch den Staat der Gesellschafter der Personengesellschaft abzustellen. Eine 
abweichende steuerliche Behandlung des Rechtsträgers kann sich auch daraus ergeben, 
dass der Steuerpflichtige Teil eines Gruppenbesteuerungssystems ist und die Leistungsbe-
ziehung innerhalb der Gruppe steuerlich nicht berücksichtigt wird. 


Satz 2 


§ 4k Absatz 2 Satz 2 EStG setzt Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b i. V. m. Artikel 2 Absatz 9 
Unterabsatz 1 Buchstabe e der ATAD um. § 39 Absatz 2 Nummer 2 AO kann dazu führen, 
dass Leistungsbeziehungen zwischen einer aus deutscher Sicht vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft, die im Staat ihrer Errichtung als intransparenter Rechtsträger behan-
delt wird, und ihrem unbeschränkt steuerpflichtigen Gesellschafter steuerlich nicht aner-
kannt werden. Den im Ausland abzugsfähigen Aufwendungen (z B. Zinszahlungen) der Ge-
sellschaft an ihren unbeschränkt steuerpflichtigen Gesellschafter stehen in einem solchen 
Fall keine entsprechenden Erträge im Inland gegenüber. Satz 2 ordnet daher an, dass in 
diesem Fall § 39 Absatz 2 Nummer 2 AO keine Anwendung findet mit der Folge, dass die 
Leistungsbeziehung anerkannt wird und die Erträge beim Gesellschafter der Besteuerung 
unterliegen. Bei Satz 2 handelt es sich um eine sog. Sekundärregelung, die nur dann An-
wendung findet, wenn die Besteuerungsinkongruenz nicht bereits durch den anderen Staat 
in Form einer Versagung des Abzugs der Aufwendungen beseitigt wurde. 


Satz 3 
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§ 4k Absatz 2 Satz 3 EStG setzt Artikel 9 i. V. m. Artikel 2 Absatz 9 Unterabsatz 2 Buch-
stabe b der ATAD um und enthält eine Ausnahme vom Abzugsverbot nach Satz 1 in den 
Fällen, in denen den Aufwendungen Erträge desselben Steuerpflichtigen gegenüberstehen, 
die der inländischen und nachweislich auch im Staat des Gläubigers (bei Personengesell-
schaften als Gläubigern ggf. auch im Staat der unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschaf-
ter) einer tatsächlichen Besteuerung unterliegen. Doppelt erfasste Erträge stehen den dop-
pelt erfassten Aufwendungen auch dann „gegenüber“ im Sinne dieser Vorschrift, wenn die 
Aufwendungen einen Verlustvortrag erhöhen, der in einem anderen Veranlagungszeitraum 
mit doppelt erfassten Erträgen verrechnet werden kann. In diesem Fall findet § 175 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 AO Anwendung (rückwirkendes Ereignis). Eine Einschränkung er-
fährt die Ausnahmeregelung dadurch, dass die Ausnahme vom Abzugsverbot nicht gilt, so-
weit die doppelte Besteuerung durch Anrechnung vermieden wird. Dadurch wird gewähr-
leistet, dass der Empfängerstaat im Fall eines hybriden Rechtsträgers im Ergebnis nicht 
bessergestellt wird, als wenn Deutschland der Qualifikation des Empfängerstaates folgen 
würde.  


Beispiel: 


 


Zwischen Staat A und Deutschland wird die Doppelbesteuerung durch Anrechnung vermie-
den. Nach deutscher Gewinnermittlung erzielt die von Deutschland als Kapitalgesellschaft 
behandelte D1 KapG (an der neben der A Co eine weitere KapG mit 0 Prozent beteiligt sein 
soll) Einkünfte i. H. v. 0, da den Erträgen i. H. v. 50 Zinsaufwendungen i. H. v. 50 gegen-
überstehen. Nach den Rechtsvorschriften des Staates A wird die D1 KapG als Personen-
gesellschaft behandelt und daher die Darlehensbeziehung zwischen der D1 KapG und der 
A Co nicht anerkannt. Demnach wird von Staat A bei der Ermittlung der Einkünfte der A Co 
aus dem Darlehensvertrag weder ein Zinsertrag angenommen noch ein Zinsaufwand ab-
gezogen. Die Einkünfte der A Co betragen für Besteuerungszwecke im Staat A mithin 50 
(= zugerechneter Zinsertrag der D1 aus der Beziehung zu D2).  


Die Ausnahme vom Abzugsverbot nach Satz 3 greift in diesem Fall für die Zinsaufwendun-
gen der D1 KapG an die A Co nicht, da Staat A die Doppelbesteuerung bei der A Co (hier: 
der Erträge aus der Leistungsbeziehung D1 KapG mit D2 KapG) durch Anrechnung der 
deutschen Steuern vermeidet. Im Ergebnis wird damit dem Umstand Rechnung getragen, 
dass Deutschland auch dann die Erträge i. H. v. 50 der Besteuerung (in diesem Fall im 
Wege der beschränkten Steuerpflicht der Gesellschafter der D1 KapG) unterworfen hätte, 
wenn Deutschland die D1 KapG wie Staat A als Personengesellschaft behandeln und somit 
das Darlehensverhältnis zwischen D1 KapG und A Co ignorieren würde. 


Abwandlung: 


Wie das Beispiel zuvor, nur handelt es sich bei der D1 KapG um eine vermögensverwal-
tende GmbH mit Mieteinkünften aus einem im Ausland (Staat X) belegenen Grundstück. 
Da aus Sicht des Staates A ein Besteuerungsrecht nur Staat A (unbeschränkt) und Staat X 
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(beschränkt) zusteht, nicht aber Deutschland, rechnet Staat A keine von Deutschland erho-
benen Steuern an. Die Voraussetzungen des Satzes 3 wären somit erfüllt, sodass die von 
D1 KapG an A Co gezahlten Zinsen als Betriebsausgabe abgezogen werden können. Die 
unterschiedliche Behandlung ergibt sich daraus, dass anders als im Beispiel zuvor Deutsch-
land die Mieterträge auch dann nicht besteuern würde, wenn die D1 KapG eine Personen-
gesellschaft wäre. 


Satz 3 erfordert eine quantitative Korrelation von Inkongruenz und doppelt besteuerten Er-
trägen. Nach Satz 3 findet Satz 1 daher nur insoweit keine Anwendung, als die Aufwendun-
gen die doppelt berücksichtigten Erträge nicht übersteigen. Hinsichtlich der übersteigenden 
Aufwendungen findet das Betriebsausgabenabzugsverbot nach Satz 1 dagegen Anwen-
dung. Übersteigen in diesem Fall in einem späteren Veranlagungszeitraum doppelt berück-
sichtigte Erträge die Aufwendungen, liegt ein Fall des § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO 
vor (rückwirkendes Ereignis). Als Erträge des Steuerpflichtigen im Sinne des Satzes 3 gel-
ten auch Erträge einer Organgesellschaft, deren Einkommen dem Steuerpflichtigen als Or-
ganträger zugerechnet wird.  


Absatz 3 


§ 4k Absatz 3 EStG setzt Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a i. V. m. Artikel 2 Absatz 9 Unter-
absatz 1 Buchstabe b, c und d der ATAD um und erfasst weitere D/NI-Inkongruenzen, die 
nicht bereits unter die Absätze 1 und 2 fallen. Dies betrifft insbesondere sog. umgekehrt 
hybride Rechtsträger, die im Staat ihrer Errichtung als transparente, im Staat der unmittel-
bar oder mittelbar Beteiligten als intransparente Rechtsträger behandelt werden, sowie In-
kongruenzen auf Grund einer abweichenden Zuordnung von Erträgen zu einzelnen Unter-
nehmensteilen (Betriebsstätten). Entsprechend den OECD/G20-Empfehlungen und der 
ATAD wird der Betriebsausgabenabzug insoweit versagt, als die den Aufwendungen ent-
sprechenden Erträge in keinem Staat einer tatsächlichen Besteuerung unterliegen. 


Absatz 4 


Satz 1 


§ 4k Absatz 4 Satz 1 bis 4 EStG setzt Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a i. V. m. Artikel 2 Ab-
satz 9 Unterabsatz 1 Buchstabe g und Artikel 9b der ATAD um. Die Regelung betrifft Ge-
staltungen, die zu einer Besteuerungsinkongruenz in Form eines doppelten Betriebsausga-
benabzugs führen (DD-Inkongruenzen). Diese Besteuerungsinkongruenz basiert vielfach 
auf einer Zahlung eines hybriden Rechtsträgers oder einer Anrechnungsbetriebsstätte an 
einen Dritten im Ausland. Ein besonderes hybrides Element wird in Absatz 4 allerdings nicht 
vorausgesetzt. 


Im Fall eines hybriden Rechtsträgers, der vom Sitzstaat als intransparent, im Staat der Ge-
sellschafter jedoch als transparent behandelt wird, kann dies dazu führen, dass (sofern der 
Staat der Gesellschafter die Aufwendungen keiner ausländischen Freistellungsbetriebs-
stätte zuordnet) die Aufwendungen dadurch sowohl im Sitzstaat des Rechtsträgers als auch 
im Staat der Gesellschafter steuerlich berücksichtigt werden. 


Beispiel: 
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Die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige D GmbH ist an einer ausländischen ver-
mögensverwaltenden Personengesellschaft beteiligt, die im Ausland jedoch steuerlich als 
intransparent behandelt wird (A Co). Die A Co zahlt Zinsen aus einer Darlehensvereinba-
rung an einen Dritten. Die Zinsen mindern sowohl bei der A Co als auch bei der D GmbH 
die Bemessungsgrundlage, da aus deutscher Sicht die Aufwendungen bei der D GmbH 
berücksichtigt werden. 


Ein doppelter Betriebsausgabenabzug kann sich auch daraus ergeben, dass der Aufwand 
im Staat einer Anrechnungsbetriebsstätte abzugsfähig ist und auf Grund des Welteinkom-
mensprinzips auch die Bemessungsgrundlage des Steuerpflichtigen (Investor) im Ansäs-
sigkeitsstaat mindert. In diesem Fall ist die steuerliche Erfassung von Aufwendungen und 
Erträgen im Staat des Investors ungeachtet der steuerlichen Berücksichtigung im anderen 
Staat systemimmanent. Aus diesem Grund sieht Satz 4 eine Ausnahme vom Abzugsverbot 
vor, wenn die Aufwendungen bei unbeschränkt Steuerpflichtigen Einkünfte einer Einkunfts-
quelle mindern, bei denen eine Doppelbesteuerung durch Anrechnung oder Abzug der auf 
diese Einkünfte erhobenen ausländischen Steuern vermieden wird (zur Ausnahme vom Ab-
zugsverbot in anderen Fällen vgl. zu Satz 3). 


Die Einbeziehung von Aufwendungen einer von beiden Staaten als steuerlich intransparent 
behandelten Tochter-Kapitalgesellschaft in die Ermittlung der Bemessungsgrundlage einer 
Hinzurechnungsbesteuerung führt grundsätzlich nicht dazu, dass diese Aufwendungen als 
doppelt berücksichtigt im Sinne des § 4k Absatz 4 EStG anzusehen sind, wenn es zu keiner 
Verrechnung der Aufwendungen mit sonstigen inländischen Einkünften des Hinzurech-
nungsverpflichten kommt. 


Satz 2 


§ 4k Absatz 4 Satz 2 EStG regelt in Verbindung mit den Sätzen 1 und 3, welcher Staat im 
Fall einer DD-Inkongruenz vorrangig den Betriebsausgabenabzug zu versagen hat. Dazu 
ordnet Satz 2 in einem ersten Schritt an, dass bei unbeschränkt Steuerpflichtigen eine Be-
rücksichtigung der Aufwendungen im anderen Staat im Sinne des Satzes 1 auch dann vor-
liegt, wenn der andere Staat den Abzug der Aufwendungen bereits nach einer dem § 4k 
Absatz 1 bis 4 EStG entsprechenden Regelung versagt. Damit wird sichergestellt, dass die 
Anwendung des § 4k Absatz 4 Satz 1 EStG bei Aufwendungen eines unbeschränkt Steu-
erpflichtigen nicht schon deshalb ausgeschlossen ist, weil der ausländische Staat in Um-
setzung der ATAD ebenfalls ein Abzugsverbot vorsieht. Ob in diesem Fall der Betriebsaus-
gabenabzug zu versagen ist, hängt letztlich davon ab, ob die Voraussetzungen des Sat-
zes 3 erfüllt sind. Bei nicht unbeschränkt Steuerpflichtigen erkennt § 4k Absatz 4 EStG 
demgegenüber bereits im Sinne einer „Vorrangregelung“ ein vom ausländischen Staat vor-
gesehenes Abzugsverbot an mit der Folge, dass insoweit schon keine DD-Inkongruenz im 
Sinne des Satzes 1 vorliegt. 
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Eine Ausnahme vom Anwendungsvorrang bei unbeschränkt Steuerpflichtigen sieht Satz 2 
zweiter Halbsatz vor. Diese Regelung setzt die Anwendungsreihenfolge aus Empfehlung 6 
des OECD/G20-Berichts 2015 zu BEPS-Aktionspunkt 2, Empfehlung 4 des Hybrid branch-
Berichts 2017 sowie Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a und b ATAD um, wonach vorrangig der 
Staat des Investors bzw. der „Muttergesellschaft“ die Besteuerungsinkongruenz beseitigen 
soll und erst nachrangig der Staat des „Zahlenden“. 


Beispiel (Abwandlung des Beispiels zu Absatz 4 Satz 1): 


 


Die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige D GmbH wird im Staat B steuerlich als 
Personengesellschaft qualifiziert. Die D GmbH zahlt Zinsen aus einer Darlehensvereinba-
rung an einen Dritten. Die Zinsen mindern sowohl bei der D GmbH als auch bei der B Co 
die Bemessungsgrundlage. Obwohl es sich bei der D GmbH aus deutscher Sicht um ei-
nen „unbeschränkt Steuerpflichtigen“ handelt (hier: eine nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 
KStG unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Kapitalgesellschaft), liegt entsprechend 
der Vorrangregelung aus Empfehlung 6 des OECD/G20-Berichts 2015 zu BEPS-Aktions-
punkt 2 schon keine DD-Inkongruenz im Sinne des Satzes 1 i. V. m. Satz 2 vor, wenn 
Staat B als Staat der „Muttergesellschaft“ den Betriebsausgabenabzug nach einer dem 
Absatz 4 vergleichbaren Regelung versagt. 


Satz 3 


§ 4k Absatz 4 Satz 3 EStG setzt Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 2 i. V. m. Artikel 2 Absatz 9 
Unterabsatz 2 Buchstabe b der ATAD um und enthält eine Ausnahme vom Abzugsverbot 
nach Satz 1, soweit den Aufwendungen Erträge desselben Steuerpflichtigen gegenüber-
stehen, die der inländischen und nachweislich auch in dem anderen Staat einer tatsächli-
chen Besteuerung unterliegen. Doppelt erfasste Erträge stehen den doppelt erfassten Auf-
wendungen auch dann „gegenüber“ im Sinne dieser Vorschrift, wenn die Aufwendungen 
einen Verlustvortrag erhöhen, der in einem anderen Veranlagungszeitraum mit doppelt er-
fassten Erträgen verrechnet werden kann. In diesem Fall findet § 175 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 AO Anwendung (rückwirkendes Ereignis). Als Erträge des Steuerpflichtigen im Sinne 
des Satzes 3 gelten auch Erträge einer Organgesellschaft, deren Einkommen dem Steuer-
pflichtigen als Organträger zugerechnet wird.  


Satz 4 


§ 4k Absatz 4 Satz 4 EStG nimmt die Anrechnungsfälle bei unbeschränkt Steuerpflichtigen 
vom Abzugsverbot aus (vgl. bereits zu Satz 1). Entsprechendes gilt in den Fällen, in denen 
der Steuerpflichtige anstelle der Anrechnung den Abzug der ausländischen Steuer bean-
tragt. Das Abzugsverbot ist jedoch nicht ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen auch 
Erträge in einem anderen Staat mindern, die nicht der inländischen Besteuerung unterlie-
gen. Damit soll das Abzugsverbot nach Satz 1 auch Fälle erfassen, in denen z.B. eine An-
rechnungsbetriebsstätte im Ausland Verluste erzielt, die mit im Inland nicht der Besteuerung 
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unterliegenden Gewinnen des Steuerpflichtigen oder anderer Rechtsträger, beispielsweise 
über ein Gruppenbesteuerungssystem, im Ausland verrechnet werden können. 


Absatz 5 


§ 4k Absatz 5 EStG setzt Artikel 9 Absatz 3 der ATAD um und sieht ein Betriebsausgaben-
abzugsverbot im Fall sog. importierter Besteuerungsinkongruenzen vor. Diese liegen vor, 
wenn ein Effekt einer Besteuerungsinkongruenz, die zwischen anderen Staaten eingetreten 
und von diesen nicht beseitigt worden ist, ganz oder teilweise ins Inland verlagert wird. 


Beispiel: 


 


Die B Co (Staat B) und die C Co (Staat C) haben ein hybrides Finanzinstrument abge-
schlossen, das zu einer Besteuerungsinkongruenz in Form einer D/NI führt. Wird die Be-
steuerungsinkongruenz nicht durch Staat B oder Staat C beseitigt, verpflichtet Artikel 9 Ab-
satz 3 der ATAD die Mitgliedstaaten, beim „Importeur“ dieser Besteuerungsinkongruenz 
(hier zunächst: die A Co) den Abzug zu versagen. Versagt auch Staat A den Abzug nicht, 
ist Deutschland verpflichtet, den Abzug bei der D GmbH als nächstem Glied in der Kette zu 
versagen. 


Satz 1 


Nach § 4k Absatz 5 Satz 1 EStG sind auch Aufwendungen im Fall importierter Besteue-
rungsinkongruenzen nicht abziehbar. Voraussetzung ist, dass der Gläubiger (im Beispiel 
die A Co) des Steuerpflichtigen (D-GmbH) oder ein weiterer Gläubiger (B Co und C Co) 
Aufwendungen hat, die nach § 4k EStG einem Abzugsverbot unterliegen würden, wenn der 
(weitere) Gläubiger unbeschränkt steuerpflichtig wäre („hybride“ Aufwendungen). 


Weitere Voraussetzung für das Abzugsverbot nach § 4k Absatz 5 EStG ist eine Verkettung 
zwischen den Aufwendungen des Steuerpflichtigen und den unmittelbar oder mittelbar zu 
einer Besteuerungsinkongruenz führenden Aufwendungen. Ein wirtschaftlicher Zusammen-
hang, wie z. B. im Fall einer Refinanzierung, muss dabei nicht bestehen. Vielmehr genügt 
die unmittelbare oder mittelbare Verrechnung der „hybriden“ Aufwendungen mit den Erträ-
gen aus der Transaktion des Steuerpflichtigen (vgl. Empfehlung 8.1 des OECD/G20-Be-
richts 2015 zu BEPS-Aktionspunkt 2). Bei den importierten Besteuerungsinkongruenzen 
kann es sich sowohl um D/NI- als auch um DD-Sachverhalte handeln. 


Satz 2 


§ 4k Absatz 5 Satz 2 EStG regelt die Ausnahmen vom Abzugsverbot nach Satz 1. Danach 
findet Satz 1 keine Anwendung, wenn beim Gläubiger, dem weiteren Gläubiger oder der 
anderen Person im Sinne des Satzes 1 (im Beispiel entweder bei A Co, B Co oder C Co) 
die (ggf. ebenfalls importierte) Besteuerungsinkongruenz beseitigt wird (z. B. auf Grund ei-
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nes dem § 4k Absatz 1 bis 5 EStG vergleichbaren Abzugsverbots oder auf Grund der Ver-
sagung einer Steuerbefreiung entsprechend § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d Num-
mer 2 und 3 EStG oder § 8b Absatz 1 Satz 2 und 3 KStG jeweils in der Fassung dieses 
Änderungsgesetzes). 


Dagegen ist das Abzugsverbot des Satzes 1 nicht nach Satz 2 ausgeschlossen, wenn die 
Besteuerungsinkongruenz erst auf einer nachgelagerten Stufe beseitigt wird (z. B. bei einer 
ausländischen Muttergesellschaft der D GmbH). In diesem Fall liegt weiterhin ein Import 
einer Besteuerungsinkongruenz bei der D GmbH vor, und Deutschland hat hinsichtlich des 
Abzugsverbots „Vorrang“ gegenüber dem Staat der Muttergesellschaft der D GmbH. 


Absatz 6 


Satz 1  


§ 4k Absatz 6 EStG setzt Artikel 2 Absatz 9 Unterabsatz 2 Buchstabe c der ATAD um und 
beschränkt den Anwendungsbereich des § 4k EStG auf Leistungsbeziehungen zwischen 
nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG sowie strukturierte Gestaltun-
gen. 


Satz 2  


§ 4k Absatz 6 Satz 2 EStG setzt Artikel 2 Absatz 4 Unterabsatz 3 Buchstabe b der ATAD 
um und bestimmt, dass für Zwecke der Absätze 1 bis 6 einer Person, die gemeinsam mit 
einer anderen Person handelt, die jeweiligen Merkmale des § 1 Absatz 2 AStG der anderen 
Person zugerechnet werden. Ziel der Erweiterung ist es, Gestaltungsmöglichkeiten auszu-
schließen, in denen der Anwendungsbereich der Anti-Hybrid-Regelungen umgangen wird, 
indem Stimmrechts- oder Kapitalbeteiligungen auf verschiedene Personen verteilt werden, 
die einem gemeinsamen Handlungswillen unterliegen bzw. gleichgerichtete Interessen ver-
folgen. 


Satz 3 


§ 4k Absatz 6 Satz 3 EStG setzt Artikel 2 Absatz 9 Unterabsatz 2 Buchstabe c i. V. m. Arti-
kel 2 Absatz 11 der ATAD um und definiert den Begriff der strukturierten Gestaltung für 
Zwecke der Anwendung des Satzes 1. Eine strukturierte Gestaltung ist zum einen dann 
anzunehmen, wenn der steuerliche Vorteil aus der Besteuerungsinkongruenz ganz oder 
zum Teil in die Bedingungen der vertraglichen Vereinbarung eingerechnet wird. Davon ist 
insbesondere auszugehen, wenn sich der Preis der vertraglichen Gestaltung von dem Preis 
unterscheidet, der vereinbart worden wäre, wenn die Besteuerungsinkongruenz nicht auf-
getreten wäre. Zum anderen liegt eine strukturierte Gestaltung vor, wenn die Bedingungen 
der vertraglichen Vereinbarung oder die der Vereinbarung zugrunde liegenden Umstände 
darauf schließen lassen, dass das Auftreten des steuerlichen Vorteils zu erwarten war. Bei 
dieser Prüfung ist ein objektiver Maßstab zugrunde zu legen. Es ist also unerheblich, ob ein 
Steuerpflichtiger Kenntnis über die Entstehung des steuerlichen Vorteils oder seine Beteili-
gung an der strukturierten Gestaltung hat. 


Satz 4 


Artikel 2 Absatz 11 der ATAD enthält eine Ausnahme für Steuerpflichtige, denen die Be-
steuerungsinkongruenz nicht bewusst war und die nicht von der Besteuerungsinkongruenz 
profitiert haben. Um dem Steuerpflichtigen nicht die Beweis- und Darlegungslast für ein 
regelmäßig nur schwer bzw. nicht nachzuweisendes negatives subjektives Merkmal („nicht 
bewusst“) aufzuerlegen, enthält Satz 4 als Ausnahme von Satz 3 eine objektive Kompo-
nente („wenn nach den äußeren Umständen vernünftigerweise nicht davon auszugehen ist, 
dass ihm der steuerliche Vorteil bekannt war und er nachweist, dass er nicht an dem steu-
erlichen Vorteil beteiligt wurde.“). Dies kann insbesondere bei über eine anerkannte Börse 
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an fremde Dritte ausgegebenen Anleihen der Fall sein, bei denen der Zins so berechnet ist, 
dass er auch für Anleger, bei denen die Zinserträge regulär besteuert werden, attraktiv ist. 


Absatz 7 


§ 4k Absatz 7 EStG regelt, dass die Absätze 1 bis 6 ungeachtet der Vorschriften eines Ab-
kommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung Anwendung finden. 


Zu Nummer 7 


§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 1 zweiter Halbsatz, Nummer 5a und Nummer 5b - neu - 


§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 1 zweiter Halbsatz, Nummer 5a zweiter Halbsatz und Num-
mer 5b EStG dienen der Umsetzung von Artikel 5 Absatz 5 ATAD. Auf die Begründung zu 
§ 4 Absatz 1 Satz 3 und 9 EStG wird insoweit verwiesen. 


Zu Nummer 8 


§ 9 Absatz 5 Satz 2 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung des neuen § 4k EStG. 


Zu Nummer 9 


§ 36 Absatz 5 


§ 36 Absatz 5 EStG setzt Artikel 5 Absatz 2 bis 4 ATAD als Grundregelung für die zeitliche 
Streckung der Besteuerung des Entstrickungsgewinns um (Voraussetzungen, Widerrufs-
gründe, Sicherheitsleistung), auf die auch § 4g Absatz 2 Satz 2 EStG verweist. 


Zu Nummer 10 


§ 50d Absatz 9 Satz 1 Nummer 3 - neu - 


§ 50d Absatz 9 Satz 1 Nummer 3 EStG entspricht der Empfehlung 1.1 des OECD-Berichts 
zur Neutralisierung der Effekte sog. „hybrid branches“ (Hybrid branch-Bericht 2017), der 
Gestaltungen im Zusammenhang mit Betriebsstättensachverhalten adressiert. Die Rege-
lung versagt die DBA-Freistellung solcher Einkünfte, die im ausländischen Staat nur des-
halb nicht steuerpflichtig sind, weil sie dieser Staat einer Betriebsstätte in einem anderen 
Staat zuordnet oder auf Grund einer anzunehmenden schuldrechtlichen Beziehung die 
steuerliche Bemessungsgrundlage in dem anderen Staat gemindert wird. 


Zu Nummer 11 


§ 52 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 52 Absatz 4 Satz 9 - neu - 


§ 52 Absatz 4 Satz 9 EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 3 Nummer 40 Satz 1 
Buchstabe d Satz 3 EStG. Dieser ist erstmals für Bezüge anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2019 zufließen. 
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Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 52 Absatz 4 Satz 15 - neu - 


Nach § 52 Absatz 4 Satz 15 EStG ist § 3 Nummer 41 EStG letztmals im Veranlagungszeit-
raum 2020 anzuwenden. Für ab dem Veranlagungseitraum 2021 erfolgende Gewinnaus-
schüttungen oder Veräußerungsgewinne, soweit aus der Beteiligung an derselben auslän-
dischen Gesellschaft Hinzurechnungsbeträge nach altem Recht der Besteuerung unterle-
gen haben, ist durch § 21 Absatz 3 Satz 4 AStG und deren Einbeziehung in das Hinzurech-
nungskorrekturvolumen zum 31. Dezember 2020 sichergestellt, dass sie nicht nochmals 
einer Besteuerung unterliegen. 


Zu Buchstabe b 


§ 52 Absatz 8 - neu - 


§ 52 Absatz 8 EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 4g EStG. Dieser ist auf alle 
offenen Fälle anzuwenden. 


Zu Buchstabe c  


§ 52 Absatz 8b 


Redaktionelle Folgeänderung. 


Zu Buchstabe d 


§ 52 Absatz 8c - neu - 


§ 52 Absatz 8b EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 4k EStG. Dieser ist erstmals 
für Aufwendungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 entstehen. Auf Aufwen-
dungen, die rechtlich bereits vor dem 1. Januar 2020 veranlasst sind, findet § 4k EStG nur 
unter bestimmten zusätzlichen Voraussetzungen Anwendung. Zum einen muss den Auf-
wendungen ein Dauerschuldverhältnis zugrunde liegen. Daher fällt z. B. die Absetzung für 
Abnutzung (AfA) für ein vor dem 1. Januar 2020 erworbenes Gebäude auch dann nicht 
unter § 4k Absatz 2 EStG, wenn der Gewinn aus der Veräußerung des Gebäudes beim 
Verkäufer auf Grund eines hybriden Elements keiner Besteuerung unterlag. Bei Dauer-
schuldverhältnissen ist der Anwendungsbereich des § 4k EStG in diesen Fällen nur dann 
eröffnet, wenn es dem Steuerpflichtigen zumutbar war, die Entstehung der Aufwendungen 
zu verhindern. Dies wäre insbesondere dann nicht der Fall, wenn sich die Kündigung des 
Dauerschuldverhältnisses auch unter Berücksichtigung der anderenfalls höheren Steuer-
belastung durch § 4k EStG wirtschaftlich nicht auszahlen würde.  


Zu Buchstabe e 


§ 52 Absatz 16b Satz 2 - neu - 


§ 52 Absatz 16a Satz 2 EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 9 Absatz 5 Satz 2 
EStG entsprechend der Anwendungsregelung zu § 4k EStG (§ 52 Absatz 8b EStG). Die 
entsprechende Anwendung der §§ 4j und 6 Absatz 1 Nummer 1a EStG bleiben hiervon un-
berührt. 


Zu Artikel 2 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zur Inhaltsübersicht 
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Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Änderung der Überschrift des § 12 KStG. 


Zu Nummer 2 


§ 8b Absatz 1 Satz 3 - neu - 


§ 8b Absatz 1 Satz 3 KStG setzt wie § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d Satz 3 EStG Arti-
kel 9 Absatz 2 Buchstabe b i. V. m. Artikel 2 Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstabe a der ATAD 
um und ordnet an, dass Erträge aus einer hybriden Übertragung steuerlich berücksichtigt 
werden, soweit die Besteuerungsinkongruenz nicht oder nur teilweise - z. B. durch die An-
wendung einer dem § 4k Absatz 1 EStG entsprechenden Regelung - im anderen Staat be-
seitigt wurde. Bei einer hybriden Übertragung handelt es sich gemäß Artikel 2 Absatz 9 
Unterabsatz 3 Buchstabe l der ATAD um eine Gestaltung zur Übertragung eines Finanzin-
struments, wenn der zugrunde liegende Ertrag des übertragenen Instruments für Steuer-
zwecke so behandelt wird, als sei er zugleich mehr als einer der an der Gestaltung betei-
ligten Parteien zugeflossen. 


Beispiel: 


 


Die inländische A AG überträgt Wertpapiere (hier: C Co-Aktien) im Rahmen eines Wertpa-
piergeschäfts (Wertpapierleihe/Wertpapierpensionsgeschäft) an die ausländische B Co. B 
Co bezieht Dividenden aus den Wertpapieren, für die B Co an die A AG eine Kompensati-
onszahlung leisten muss. Die Erträge aus den Wertpapieren werden im In- und Ausland 
grundsätzlich als Eigenkapitalbezüge qualifiziert. Wird das wirtschaftliche Eigentum an den 
Wertpapieren nach innerstaatlichem Recht der A AG zugerechnet (vgl. BMF-Schreiben vom 
11. November 2016, BStBl I S. 1324), hat diese grundsätzlich einen Anspruch gegen B Co 
auf Auskehrung der Dividende in Form einer Kompensationszahlung zu aktivieren. Die auf 
diese Forderung vereinnahmten Erträge wären bei der A AG gemäß § 8b Absatz 1 Satz 1 
KStG grundsätzlich steuerfrei. 


Eine Besteuerungsinkongruenz könnte sich ergeben, soweit die Wertpapiererträge in Staat 
A abweichend von der inländischen steuerlichen Rechtslage der B Co zugerechnet werden 
und dort als Beteiligungserträge steuerbefreit sind oder einer Steuerbegünstigung unterlie-
gen, die Kompensationszahlung jedoch als Betriebsausgabe abgezogen werden kann. § 8b 
Absatz 1 Satz 2 KStG findet in diesem Fall auf die Kompensationszahlung keine Anwen-
dung, da die insoweit maßgebliche Dividende nicht die Bemessungsgrundlage der leisten-
den Körperschaft (C Co) mindert. 


§ 8b Absatz 1 Satz 3 KStG schließt die Anwendung der Steuerbefreiung des § 8b Absatz 1 
Satz 1 KStG bei der A AG insoweit aus, als das Einkommen der B Co im Staat A auf Grund 
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des Zurechnungskonflikts niedriger ist als der Betrag des Einkommens, der sich ergeben 
würde, wenn der Staat A die Erträge aus den Wertpapieren (hier: C Co-Aktien) ebenfalls 
der A AG zurechnen würde. Durch diese Vergleichsbetrachtung wird sichergestellt, dass 
Erträge aus hybriden Übertragungen nur steuerfrei sind, soweit auf Grund des Zurech-
nungskonflikts keine Besteuerungsinkongruenzen bestehen bzw. der andere Staat (hier: 
Staat A) Besteuerungsinkongruenzen beseitigt hat. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 12 – Überschrift 


Die Überschrift wurde an die zwischenzeitlich erfolgten inhaltlichen Änderungen in § 12 
KStG angepasst. 


Zu Buchstabe b 


§ 12 Absatz 1 Satz 3 - neu - 


§ 12 Absatz 1 Satz 3 KStG entspricht dem durch dieses Änderungsgesetz neu eingefügten 
§ 4 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz und Satz 9 EStG und regelt den Fall des Wegfalls 
einer Beschränkung des Besteuerungsrechts hinsichtlich des Gewinns aus der Veräuße-
rung eines Wirtschaftsguts (z. B. im Fall der Überführung eines Wirtschaftsguts aus einer 
Anrechnungsbetriebsstätte in eine inländische Betriebsstätte). Das Wirtschaftsgut gilt in 
diesem Fall als zu dem Wert veräußert und wieder angeschafft, den der andere Staat im 
Rahmen einer Entstrickungsbesteuerung zugrunde gelegt hat, höchstens dem gemeinen 
Wert. 


Zu Buchstabe c 


§ 12 Absatz 1a - neu - 


§ 12 Absatz 1a KStG setzt Artikel 5 Absatz 5 ATAD um, der hinsichtlich des Wertansatzes 
im Fall der erstmaligen Verstrickung von Wirtschaftsgütern oder dem Wegfall einer Be-
schränkung des Besteuerungsrechts nicht zwischen Wirtschaftsgütern des Betriebsvermö-
gens und Wirtschaftsgütern der außerbetrieblichen Sphäre einer Körperschaft differenziert. 
Letztere sind nicht von § 4 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz und Satz 8 zweiter Halbsatz 
EStG, § 4 Absatz 1 Satz 9 - neu - EStG und dem bisherigen § 4 Absatz 1 Satz 9 (künftig: 
Satz 10) EStG über den allgemeinen Verweis in § 8 Absatz 1 KStG erfasst, da diese grund-
sätzlich nur auf Gewinneinkünfte Anwendung finden. Durch § 12 Absatz 1a KStG wird § 4 
Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz und Satz 8 zweiter Halbsatz EStG, der durch dieses Än-
derungsgesetz ergänzte § 4 Absatz 1 Satz 9 - neu - EStG sowie der bisherige § 4 Absatz1 
Satz 9 (künftig: Satz 10) EStG für entsprechend anwendbar erklärt. 


Zu Nummer 4 


§ 34 Absatz 5 Satz 1 - neu - 


§ 34 Absatz 5 Satz 1 KStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 8b Absatz 1 Satz 3 
KStG. Dieser ist erstmals für Bezüge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 zu-
fließen. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 7 Satz 9 
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Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den neuen § 8 Absatz 2 bis 4 AStG. 


Zu Nummer 2 


§ 8 Nummer 5 Satz 2 


Die Streichung von § 8 Nummer 5 Satz 2 GewStG ist eine Folgeänderung aus dem Wegfall 
des § 3 Nummer 41 EStG, auf den sich Satz 2 bisher ausschließlich bezog. § 3 Nummer 41 
EStG wird künftig durch den Kürzungsbetrag des § 11 AStG ersetzt.  


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 9 Nummer 2 Satz 2 bis 4 - neu - 


Nach § 9 Nummer 2 GewStG werden Gewinnanteile an in- oder ausländischen Mitunter-
nehmerschaften bei der Ermittlung des Gewerbeertrags des Mitunternehmers gekürzt. 
Nach geltendem Recht vermindert sich die Kürzung, soweit im Gewinnanteil Einkünfte im 
Sinne des § 7 Satz 8 GewStG (passive Einkünfte, die über eine ausländische Betriebsstätte 
bezogen werden) enthalten sind. Sie mindert sich nicht, soweit im Gewinnanteil Einkünfte 
im Sinne des § 7 Satz 7 GewStG (passive Einkünfte, die über eine Zwischengesellschaft 
bezogen werden) enthalten sind. Werden die Einkünfte im Sinne des § 7 Satz 7 GewStG 
nicht unmittelbar vom Mitunternehmer, sondern durch Zwischenschaltung einer ausländi-
schen Mitunternehmerschaft bezogen, kann mittels Kürzung nach § 9 Nummer 2 GewStG 
aktuell die gewerbesteuerliche Erfassung dieser Einkünfte verhindert werden. Die Ände-
rung des § 9 Nummer 2 Satz 2 GewStG schließt dies künftig aus. 


Der neue § 9 Nummer 2 Satz 3 GewStG stellt sicher, dass bei Beteiligungsketten über zwi-
schengeschaltete inländische Mitunternehmerschaften der Hinzurechnungsbetrag nicht 
mehrfach, sondern nur bei der ersten inländischen Mitunternehmerschaft der Gewerbe-
steuer unterliegt. 


Der neue § 9 Nummer 2 Satz 4 GewStG stellt sicher, dass bei Lebens- und Krankenversi-
cherungsunternehmen sowie Pensionsfonds auch nach der Einfügung von § 9 Nummer 2 
Satz 3 GewStG eine gewerbesteuerliche Kürzung hinsichtlich der Einkünfte im Sinne des 
§ 7 Satz 7 GewStG ausscheidet. Diese Regelung vermeidet bei den betroffenen Unterneh-
men Mehrfachbelastungen.  


Zu Buchstabe b 


§ 9 Nummer 3 Satz 1 


Nach § 9 Nummer 3 GewStG wird der Teil des Gewerbeertrags gekürzt, der auf eine aus-
ländische Betriebsstätte entfällt. Nach geltendem Recht vermindert sich die Kürzung, soweit 
im Gewinnanteil Einkünfte im Sinne des § 7 Satz 8 GewStG (passive Einkünfte, die über 
eine ausländische Betriebsstätte bezogen werden) enthalten sind. Sie mindert sich nicht, 
soweit im Gewinnanteil Einkünfte im Sinne des § 7 Satz 7 GewStG (passive Einkünfte, die 
über eine Zwischengesellschaft bezogen werden) enthalten sind. Werden die Einkünfte im 
Sinne des § 7 Satz 7 GewStG über eine ausländische Betriebsstätte des inländischen hin-
zurechnungspflichtigen Unternehmens im Sinne des § 2 GewStG erzielt, kann mittels Kür-
zung nach § 9 Nummer 3 GewStG aktuell die gewerbesteuerliche Erfassung dieser Ein-
künfte verhindert werden. Die Änderung des § 9 Nummer 3 Satz 1 GewStG schließt dies 
künftig aus. 
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Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 36 Absatz 3 Satz 3 - neu - 


Die Anwendungsregelung zu § 7 Satz 9 GewStG stellt sicher, dass die geänderte Fassung 
erstmals für den Erhebungszeitraum 2021 anzuwenden ist. 


Zu Buchstabe b 


§ 36 Absatz 4a - neu - 


§ 36 Absatz 4a GewStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 8 Nummer 5 GewStG in-
folge der Streichung des dortigen Satzes 2. Die geänderte Fassung ist erstmals für den 
Erhebungszeitraum 2021 anzuwenden. 


Zu Artikel 4 (Änderung des Investmentsteuergesetzes) 


§ 43 Absatz 2 - aufgehoben - 


§ 43 Absatz 2 InvStG diente der Vermeidung einer doppelten Besteuerung von Hinzurech-
nungsbeträgen nach § 10 des Außensteuergesetzes. Da nun das Außensteuergesetz 
selbst in § 10 Absatz 6 und § 11 eine Vermeidung der durch die gleichzeitige Anwendung 
der Vorschriften des Investmentsteuergesetzes und des Außensteuergesetzes resultieren-
den Doppelbesteuerung vorsieht, ist § 43 Absatz 2 InvStG nicht mehr erforderlich. 


Zu Artikel 5 (Änderung des Außensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht – neu – 


Vor dem ersten Teil wird eine Inhaltsübersicht eingefügt. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 1 Absatz 1 Satz 1 


Redaktionell wird „nahe stehenden“ durch „nahestehenden“ ersetzt.  


Zu Buchstabe b 


§ 1 Absatz 2 


Satz 1 


Satz 1 Nummer 1 entspricht weitgehend der derzeit geltenden Nummer 1, sodass weiterhin 
auf das Erfordernis einer wesentlichen Beteiligung abgestellt wird. Der sachliche Anwen-
dungsbereich wird jedoch entsprechend Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe a ATAD erweitert. 
Diese Erweiterung dient der Vermeidung von Steuerumgehungen durch die Ausgabe von 
mit Mehrfachstimmrechten ausgestatteten oder stimmrechtslosen Anteilen, den Abschluss 
von Stimmbindungsverträgen oder vergleichbaren Vorgängen. 


Satz 1 Nummer 2 entspricht inhaltlich der derzeit geltenden Nummer 1 2. und 4. Variante. 
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Satz 1 Nummer 3 erweitert die in Nummer 1 vorgenommene tatbestandliche Erweiterung 
auch auf sog. Dreiecksfälle, in denen eine dritte Person sowohl an dem Steuerpflichtigen 
als auch an dessen Geschäftspartner zu mehr als einem Viertel beteiligt ist. Dabei ent-
spricht Nummer 3 Buchstabe a und c inhaltlich der derzeit geltenden Nummer 2. 


Satz 1 Nummer 4 entspricht inhaltlich der derzeit geltenden Nummer 3. Von einem eigenen 
Interesse an der Erzielung der Einkünfte des anderen kann bspw. auch bei allen Beteiligten 
an Netzwerken und deren Organisationseinheiten auszugehen sein. Mithin können auch 
rechtlich selbständige Unternehmen in einem globalen Netzwerk, die sich insbesondere 
durch eine enge strategische und fachliche Vernetzung dieses Netzwerks ausweisen, als 
nahestehende Personen gelten. Jedoch werden fremde voneinander unabhängige Fran-
chiseunternehmen beispielsweise hierunter nicht erfasst. 


Satz 2 


Satz 2 stellt klar, dass gegenüber der Person und dem Steuerpflichtigen unterschiedliche 
Merkmale der Buchstaben a bis c bestehen können; so kann bspw. die dritte Person am 
Steuerpflichtigen wesentlich beteiligt sein und gegenüber der Person ein Anspruch auf ein 
Viertel des Liquidationserlöses bestehen. 


Zu Nummer 3 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 


Auf Grund der Verschiebung des Regelungsinhalts des bisherigen § 7 Absatz 6 AStG in 
den § 13 AStG muss der Verweis in § 5 AStG auch diese neue Vorschrift enthalten. Der 
Verweis auf § 14 AStG kann mit Wegfall der Vorschrift hingegen entfallen. 


Zu Nummer 4 


§ 6 


Allgemeines 


Die sogenannte Wegzugsbesteuerung in § 6 AStG wurde letztmals grundlegend durch das 
Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft 
und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG) überarbeitet und an den 
damaligen Stand der Vorgaben des EuGH angepasst. Seit 2006 hat sich die Rechtspre-
chung des EuGH in diesem Bereich jedoch grundlegend fortentwickelt. Dieser Geset-
zesentwurf greift diese Entwicklungen auf und gestaltet § 6 AStG zeitgemäß aus. Dabei 
werden die Anforderungen an die erhöhte Mobilität der Steuerpflichtigen in einer globali-
sierten Zeit, die fiskalischen Interessen sowie auch Fragen der Administrierbarkeit ange-
messen ausbalanciert. Hierzu werden: 


– die Dauer der unbeschränkten Steuerpflicht von zehn auf sieben Jahre verkürzt; gleich-
zeitig wird der Betrachtungszeitraum auf die letzten zwölf Jahre verkürzt, sodass die 
Anwendung der Vorschrift vereinfacht und die Administrierbarkeit verbessert wird; 


– auf erhöhte Nachweise bei der Rückkehrabsicht (Glaubhaftmachung) sowie eine Ver-
zinsung verzichtet; 


– die allgemeinen Fristen für eine Stundung und die Rückkehroption jeweils um zwei 
Jahre auf insgesamt sieben und zwölf Jahre angehoben sowie eine Kulanzregelung 
bei „verunglücktem“ Wegzug neu eingeführt; dies beseitigt bzw. mindert die finanziellen 
Wirkungen der Wegzugsbesteuerung und erhöht die Mobilität der Steuerpflichtigen; 


– die verschiedenen Stundungsmöglichkeiten in § 6 AStG vereinheitlicht (One-Fits-All-
Lösung); die unionsrechtlich nicht gebotene Differenzierung zwischen Wegzügen in 
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Drittstaaten sowie EU-/EWR-Wegzügen wird aufgegeben und die Administrierbarkeit 
und der Verwaltungsvollzug verbessert; 


– nachträgliche Wertminderungen auch bei EU-/EWR-Wegzügen nicht mehr berücksich-
tigt; Steuerumgehungsgestaltungen wird damit die Grundlage entzogen. 


Die im Gesetzentwurf nicht mehr vorgesehene Differenzierung zwischen Wegzügen in Dritt-
staaten und EU-/EWR-Wegzügen bei der Stundungsdauer sowie der Verzicht auf die nach-
trägliche Berücksichtigung von Wertminderungen bei EU-/EWR-Wegzügen entspricht der 
geänderten Rechtsprechung des EuGH (Urteil vom 29. November 2011, Rs. C-371/10 (Na-
tional Grid Indus) und vom 21. Dezember 2016, Rs. C-503/14 (Kommission/Portugal); vgl. 
hierzu auch Wacker, IStR 2017 S. 926). 


Die Aussage des EuGH in seinem jüngsten Urteil zum Freizügigkeitsabkommen mit der 
Schweiz vom 26. Februar 2019, Rs. C-581/17 (Wächtler), Tz. 68, wonach die ratierliche 
Stundung „kostspieliger“ als eine Stundung bis zur Veräußerung der Gesellschaftsanteile 
sei, scheint hierzu in Widerspruch zu stehen. Unter Berücksichtigung der Aussagen in der 
jüngeren EuGH-Rechtsprechung zu EU-Wegzügen (vgl. EuGH-Urteile vom 23. Januar 
2014, Rs. C-164/12 (DMC), und vom 21. Mai 2015, Rs. C-657/13 (Verder LabTec)), wonach 
eine zeitlich begrenzte Stundung als verhältnismäßig angesehen wird, dürfte eine ratierli-
che Stundung dennoch unionsrechtskonform sein. Im Übrigen sind auch keine Gründe für 
eine abweichende Verhältnismäßigkeitsprüfung hinsichtlich der Dauer der Stundung im Zu-
sammenhang mit dem Freizügigkeitsabkommen mit der Schweiz oder hinsichtlich einer dif-
ferenzierten Handhabung von Betriebs- und Privatvermögen oder von Gesellschaftsantei-
len und sonstigen Wirtschaftsgütern erkennbar. 


Absatz 1 


Infolge der Neuausrichtung des Stundungskonzepts wird auch Absatz 1 gestrafft und neu 
gefasst. Das derzeit geltende Grundkonzept, wonach 


– es primär auf die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht und nicht allein auf den 
Ausschluss oder die Beschränkung von deutschen Besteuerungsrechten ankommt so-
wie 


– ausschließlich Vermögenzuwächse und keine Vermögensminderungen berücksichtigt 
werden, 


wird unverändert beibehalten. 


Satz 1 


Vorbehaltlich der Vorschriften des Einkommensteuergesetzes (z. B. § 17 Absatz 5 EStG), 
des Körperschaftsteuergesetzes (z. B. § 12 Absatz 2 Satz 2 KStG) oder des Umwand-
lungssteuergesetzes (z. B. § 13 UmwStG), die Realisationstatbestände für Zwecke des 
§ 17 EStG enthalten, lösen die in § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 AStG aufgezählten 
Tatbestände einen Veräußerungstatbestand für Zwecke des § 17 EStG aus. § 6 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 AStG ist dabei subsidiär zu den Ersatzrealisationstatbeständen des § 6 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 AStG anzuwenden. Übertragungen im Sinne des § 6 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 AStG sind wie bisher Übertragungen durch Rechtsgeschäft unter 
Lebenden oder durch Erwerb von Todes wegen. Erfolgt die Übertragung nicht voll unent-
geltlich, sind teilentgeltliche Übertragungen für Zwecke der Anwendung des § 6 AStG in 
einen voll entgeltlichen und einen voll unentgeltlichen Anteil aufzuteilen; auf den voll unent-
geltlichen Anteil findet § 6 AStG Anwendung. 


Die Einlage einer Beteiligung im Sinne des § 17 EStG durch einen im Inland ansässigen 
unbeschränkt Steuerpflichtigen in einen ausländischen Betrieb oder in eine ausländische 
Betriebsstätte stellt grundsätzlich eine Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts 
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im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 AStG dar; sei es, weil die Betriebsstättenge-
winne nach einem Doppelbesteuerungsabkommen freizustellen oder ausländische Steuern 
nach Doppelbesteuerungsabkommen oder § 34c EStG anzurechnen sind. Entsprechendes 
gilt für den Wechsel der Ansässigkeit in einen ausländischen Staat, der immer zu einem 
Ausschluss oder einer Beschränkung des Besteuerungsrechts führt. Eine gesonderte Auf-
listung, wie derzeit in § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und 3 AStG enthalten, ist daher ver-
zichtbar. 


Satz 2 


Die Veräußerungszeitpunkte werden gesetzlich präzisiert. Ausdrücklich geregelt wird erst-
mals, dass bei einem Ausschluss oder einer Beschränkung des deutschen Besteuerungs-
rechts (z. B. infolge der erstmaligen Anwendbarkeit eines abgeschlossenen oder revidier-
ten Doppelbesteuerungsabkommens) der Veräußerungszeitpunkt derjenige Zeitpunkt ist, 
der unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Eintritts des Ausschlusses oder der Beschränkung 
des Besteuerungsrechts liegt. Ist z. B. ein Doppelbesteuerungsabkommen erstmals zum 
1. Januar 01 anzuwenden, erfolgt die fingierte Veräußerung nach § 6 AStG mit Ablauf des 
31. Dezember 00. 


Satz 3 


Die Folgen einer fiktiven Veräußerung nach § 6 AStG werden ebenfalls konzeptionell neu 
geregelt. Dabei erfolgt - wie auch z. B. nach § 23 UmwStG - eine Aufstockung der Anschaf-
fungskosten nur, soweit die auf den Vermögenszuwachs nach § 6 AStG geschuldete Steuer 
tatsächlich entrichtet wird. Wird die Steuer gestundet, gelten die Anteile weiterhin als zu 
den ursprünglichen Anschaffungskosten erworben. Die spätere Entrichtung der nach § 6 
AStG geschuldeten Steuer stellt insoweit ein rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 175 
AO für einen der Wegzugsbesteuerung nachfolgenden Veräußerungsvorgang durch den 
Steuerpflichtigen dar. 


Absatz 2  


§ 6 AStG findet nur bei unbeschränkter Steuerpflicht Anwendung. Die Anforderungen an 
den Umfang der unbeschränkten Steuerpflicht werden nunmehr in Absatz 2 abschließend 
geregelt. Die Dauer der unbeschränkten Steuerpflicht wird auf insgesamt mindestens sie-
ben Jahre innerhalb eines Betrachtungszeitraums der letzten zwölf Jahre vor Eintritt eines 
der Tatbestände des § 6 Absatz 1 AStG verkürzt. Auf Grund der Dauer der Rückkehrerre-
gelung und zur Sicherstellung des Steueranspruchs sowie zur Verhinderung von Umge-
hungsgestaltungen fingiert Satz 4 die unbeschränkte Steuerpflicht für Zwecke des § 6 AStG 
bei Inanspruchnahme der Rückkehrerregelung für den Steuerpflichtigen sowie dessen un-
mittelbarer oder mittelbarer Rechtsnachfolger. 


Absatz 3 


Die sog. Rückkehrerregelung wird sprachlich klarer gefasst und die Tatbestände, die den 
Steueranspruch festschreiben, werden umfassend überarbeitet. Dabei gilt das Leitbild, 
dass die Rückkehrerregelung nur in Anspruch genommen werden darf, soweit 


– in Bezug auf die Anteile keine Statusänderungen eintreten (mit Blick auf die Zurech-
nung zum Steuerpflichtigen und deren Zugehörigkeit zum Privatvermögen), 


– keine substantiellen Gewinnausschüttungen erfolgen und 


– mindestens das im Wegzugszeitpunkt bestehende Besteuerungsrecht wiedererlangt 
wird. 


Sätze 1 bis 3 
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Satz 1 regelt den Grundtatbestand der Rückkehrerregelung. Auf eine Glaubhaftmachung 
der Rückkehrabsicht oder auf berufliche Gründe für eine Abwesenheit kommt es nicht mehr 
an. Die bloße Absicht zur Rückkehr und eine hinreichende Wahrscheinlichkeit genügen. 
Die Rückkehrmöglichkeit - und damit das Entfallen des Steueranspruchs - ist nunmehr 
grundsätzlich insgesamt innerhalb von zwölf Jahren möglich. Dies bietet dem Steuerpflich-
tigen ausreichend Flexibilität und Mobilität. 


Der Steueranspruch entfällt allerdings nicht, soweit einer der in § 6 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 1 bis 3 AStG geregelten Tatbestände erfüllt wird. Danach dürfen die Anteile grundsätz-
lich nicht veräußert oder übertragen werden (z. B. Veräußerung, verdeckte Einlage, Anteils-
tausch, Übertragung auf Stiftung etc.) oder in ein Betriebsvermögen eingelegt werden. Die 
Rückkehroption ist auch grundsätzlich nicht möglich, wenn der Steuerpflichtige die Anteile 
direkt in eine in- oder ausländische Betriebsstätte einlegt. Übertragungen von Todes wegen 
auf natürliche Personen sind allerdings nach Satz 2 unschädlich. Darüber hinaus soll die 
Wegzugsbesteuerung nicht genutzt werden können, um wegzuziehen und dann substanti-
elle Gewinnausschüttungen zu beziehen, die im Inland nicht vollumfänglich besteuert wer-
den. Dies soll unter anderem durch § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 AStG verhindert werden, 
wonach – analog zu dem Grundgedanken bei sonstigen Gegenleistungen in § 20 Absatz 2 
UmwStG – Gewinnausschüttungen oder eine Einlagenrückgewähr von mehr als 25 Prozent 
des gemeinen Werts der Anteile zu einer Festschreibung der Wegzugssteuer führen. Ge-
winnausschüttungen und Einlagenrückgewähr werden vom Gesetz hier gleichbehandelt; 
insofern stellt der Tatbestand des § 17 Absatz 4 EStG folgerichtig keine Veräußerung im 
Sinne des § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 AStG dar. Der hier gesetzlich eingeführte Termi-
nus „Einlagenrückgewähr“ meint in diesem Zusammenhang die Rückzahlungen von Einla-
gen, soweit sie keine Einnahmen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 und 2 EStG 
darstellen (z. B. Nennkapitalrückzahlungen, Rückzahlungen aus dem steuerlichen Einlage-
konto oder Rückzahlungen aus einer handelsrechtlichen Kapitalrücklage). Für die Fest-
schreibung der Steuer kommt es daher auf eine Differenzierung zwischen Gewinnausschüt-
tung, Nennkapitalrückzahlung oder Rückzahlung aus dem steuerlichen Einlagekonto und 
damit verbundener formaler Anforderungen grundsätzlich nicht mehr an. Dies vor dem Hin-
tergrund, dass auch ausländische Kapitalgesellschaftsanteile unter § 6 AStG fallen können 
und somit weder der Steuerpflichtige noch die Kapitalgesellschaft in der Zwischenzeit einer 
Steuerpflicht unterliegen müssen. 


Sätze 4 und 5 


Die Rückkehroption findet in den Fällen des Ausschlusses des Besteuerungsrechts und der 
Übertragung auf eine nicht unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Person entsprechend 
Anwendung. 


Eine Beschränkung des Besteuerungsrechts oder Übertragungen auf eine ausländische 
juristische Person eröffnen somit grundsätzlich keine Rückkehroption. 


Satz 6 


Zur Vermeidung von Härten, entfällt der Steueranspruch auch dann, wenn zwar keine Rück-
kehrabsicht bestand, jedoch der Steuerpflichtige entgegen seiner ursprünglichen Absicht 
innerhalb von drei Jahren nach dem Wegzug wieder unbeschränkt steuerpflichtig wird („ver-
unglückter Wegzug“) und die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 vorliegen. 
Diese Regelung ist persönlich auf denselben Steuerpflichtigen beschränkt. 


Absatz 4 


Nach dem neugefassten Absatz 4 kann die Steuer auf Antrag und in der Regel gegen Si-
cherheitsleistung in sieben gleichen Jahresraten entrichtet werden. Die Jahresraten sind 
nicht zu verzinsen; dies gilt für Erstattungsbeträge bei Aufhebung oder Änderung der Steu-
erfestsetzung gleichermaßen. Sobald die in Satz 5 aufgelisteten Ereignisse eintreten, wird 
die nicht entrichtete Steuer vollumfänglich bzw. anteilig fällig. 
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Das Antragsverfahren auf Zahlung in Jahresraten ist zwar als Ermessensvorschrift ausge-
staltet, ihm ist jedoch in der Regel stattzugeben (Ermessensreduzierung auf Null). Eine 
ratierliche Zahlungsweise ist allerdings nicht bzw. insoweit nicht zu gewähren, wie einer der 
Tatbestände des Satzes 5 bis zum Erlass des Steuerbescheids eingetreten ist (z. B. Über-
tragung der Anteile). 


Die Sätze 7 und 8 enthalten eine Sonderregelung für die Rückkehrerfälle im Sinne des Ab-
satzes 3 Satz 1 (bei nur vorübergehenden Abwesenheit). Sofern der Steuerpflichtige auf 
die Erhebung von Jahresraten verzichtet hat, greift eine gesonderte Verzinsungsregelung 
sobald die Steuer nicht mehr entfallen kann. Dies soll eine ungerechtfertigte Inanspruch-
nahme der Rückkehroption verhindern. 


Absatz 5 


Hier werden die Nachweis- und Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen entsprechend 
dem bisherigen § 6 Absatz 7 AStG geregelt. Neu ist die Umstellung der Meldefristen für 
Neufälle auf den 31. Juli der Folgejahre. In Altfällen bleibt es bei dem 31. Januar der Folge-
jahre (§ 21 Absatz 2 AStG). 


Zu den Nummern 5 bis 8 


§§ 7 bis 14 


Allgemeines 


Die Hinzurechnungsbesteuerung ist im Jahre 1972 mit dem Inkrafttreten des Außensteuer-
gesetzes eingeführt worden (BGBl. I S. 1713). Sie stellt eine robuste Regelungseinheit zur 
Verhinderung steuerlich indizierter, nicht notwendigerweise missbräuchlicher, Verlagerung 
von passiven Einkünften ins niedrig besteuernde Ausland dar.  


Daneben will die Hinzurechnungsbesteuerung - auch losgelöst von Gewinnverlagerungs-
gestaltungen - eine angemessene Vorbelastung der Gewinne auf Ebene der ausländischen 
Körperschaft sicherstellen. Die Hinzurechnungsbesteuerung steht insoweit auch in Zusam-
menhang mit der (Teil-)Freistellung von Gewinnausschüttungen von der Einkommensteuer 
(§ 3 Nummer 40 EStG) bzw. Körperschaftsteuer (§ 8b KStG). Diese lässt sich nur bei einer 
angemessenen Vorbelastung der ausgeschütteten Gewinne rechtfertigen. Dabei soll die 
Hinzurechnungsbesteuerung zusätzlich die Thesaurierung nicht angemessen besteuerter 
Gewinne verhindern und kommt zielgenau losgelöst von etwaigen Ausschüttungen zur An-
wendung. 


Die Vorschriften zur Hinzurechnungsbesteuerung nach Einführung des Außensteuergeset-
zes wurden ständig an die laufenden Steuerrechtsentwicklungen angepasst.  


Mit der ATAD wurde für alle Mitgliedstaaten ein verpflichtender Mindeststandard für eine 
Hinzurechnungsbesteuerung eingeführt. Da Deutschland bereits über eine robuste Hinzu-
rechnungsbesteuerung verfügt, ergibt sich aus dieser Richtlinie nur für vereinzelte Punkte 
Anpassungsbedarf. Die ATAD ist aber Anlass, eine Reform der Hinzurechnungsbesteue-
rung vorzunehmen. Hierbei wird die Hinzurechnungsbesteuerung zeitgemäß und rechtssi-
cher zur Stärkung des Steuerstandorts Deutschland ausgestaltet. 


Hervorzuheben sind insbesondere folgende Maßnahmen: 


– Änderung des Beherrschungskriteriums: Abkehr von der Inländerbeherrschung hin zu 
einer gesellschafterbezogenen Betrachtungsweise unter Berücksichtigung naheste-
hender Personen; 


– Einführung eines Kürzungsbetrags bei Gewinnausschüttungen zur Vermeidung von 
Doppelbelastungen; 
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– weitere Anpassungen an die ATAD, wie die Berücksichtigung von Gewinn- und Liqui-
dationserlösansprüchen als Beherrschungskriterium, Wegfall der übertragenden Hin-
zurechnungsbesteuerung, Verlegung des Zeitpunkts der Hinzurechnung und Aus-
schluss eines Verlustrücktrags für negative Einkünfte aus einer Zwischengesellschaft. 


Nicht enthalten ist eine Neufestsetzung der Niedrigsteuergrenze. Damit wird dem Ergebnis 
der vielversprechenden Abstimmungen über die Einführung einer globalen Mindestbesteu-
erung (GLOBE) auf OECD-Ebene nicht durch unilaterale Regelungen vorgegriffen. 


Zu Nummer 5 


Vierter Teil – Überschrift 


Die Überschrift des Vierten Teils wird redaktionell an die neu gefassten §§ 7 bis 12 AStG 
angepasst. 


Zu Nummer 6 


§§ 7 bis 12 


§ 7 


Allgemeines 


§ 7 AStG legt zum einen die Tatbestandsvoraussetzungen fest, welche für die Durchfüh-
rung einer Hinzurechnungsbesteuerung erfüllt sein müssen. Zentral ist dabei das in § 7 
AStG definierte Kriterium der Beherrschung. Zum anderen schreibt § 7 AStG vor, mit wel-
chem Anteil die Einkünfte der Zwischengesellschaft bei den jeweiligen beherrschenden Ge-
sellschaftern der Steuerpflicht unterliegen. 


Absatz 1 


Mit der Reform ist das Beherrschungserfordernis nach Absatz 1 Satz 1 gesellschafterbezo-
gen zu betrachten, das heißt eine reine Inländerbeherrschung unabhängig von der Anzahl 
der Gesellschafter genügt dem Beherrschungsmerkmal nicht. Damit wird dem Beteiligungs-
erfordernis aus der ATAD entsprochen. Dies hat zur Folge, dass die Hinzurechnungsbe-
steuerung im Grundsatz in Drittstaaten-Sachverhalten keinen europarechtlichen Bedenken 
ausgesetzt ist, da in derartigen Beherrschungssachverhalten Prüfungsmaßstab allein die 
Niederlassungsfreiheit ist, deren Geltung auf EU- und EWR-Sachverhalte beschränkt ist. 


Mit der richtlinienkonformen Einführung des gesellschafterbezogenen Beherrschungserfor-
dernisses und der damit einhergehenden Berücksichtigung von mittelbaren Beteiligungen 
von nahestehenden Personen unterfallen auch Fälle der Hinzurechnungsbesteuerung, die 
bei Anwendung der reinen Inlandsbeherrschung nach dem geltenden Recht nicht berück-
sichtigt werden. 


Beispiel: 
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Die in Deutschland ansässige A-GmbH ist zu 49 Prozent an der ausländischen, niedrig be-
steuerten und passive Einkünfte generierenden Zwischengesellschaft (ZG) beteiligt. Die in 
Frankreich ansässige B-S.à.r.l. ist zu mehr als 25 Prozent an der A-GmbH und zu 2 Prozent 
an der ZG beteiligt. 


Im Grundsatz ist mit einer 49-Prozent-Beteiligung keine deutsche Inlandsbeherrschung ge-
geben. Die B-S.à.r.l. ist jedoch nahestehende Person der A-GmbH, sodass ihre Beteiligung 
der A-GmbH zugerechnet wird. Damit beherrscht die A-GmbH die ZG mit einer 51-Prozent-
Beteiligung. Zugerechnet werden der A-GmbH jedoch nur 49 Prozent. 


Als Konsequenz des Wegfalls des Regimes der nachgeschalteten Zwischengesellschaften 
nach § 14 AStG des geltenden Rechts ist im Hinblick auf die Steuerpflicht sowohl die un-
mittelbare als auch die mittelbare Beteiligung zu berücksichtigen. 


Nach Satz 2 sind die mittelbaren Beteiligungen im Rahmen der Steuerpflicht unbeachtlich, 
soweit diesbezüglich eine vorgeschaltete Hinzurechnungsbesteuerung bereits stattgefun-
den hat, und dadurch insgesamt keine niedrige Besteuerung mehr gegeben ist. Derartige 
Beteiligungen sollen bereits auf Ebene des § 7 AStG herausfallen, sodass es nicht erst zu 
einer Anrechnung gemäß § 12 Absatz 2 AStG kommt. 


Satz 3 legt fest, dass die Gewinnverteilung für die Steuerpflicht maßgeblich ist, falls die 
Beteiligung am Nennkapital an der Zwischengesellschaft nicht den Maßstab für die Gewinn-
verteilung bildet.  


Mit der Herausnahme der Stimmrechte als Bezugsgröße für die Zurechnung ist gewährleis-
tet, dass es nicht zu Zurechnungsverwerfungen kommen kann. 


Beispiel: 


 







 - 60 - Bearbeitungsstand: 17.11.2020  21:08 Uhr 


Die A-GmbH hält 60 Prozent der Stimmrechte an der Zwischengesellschaft (ZG) und ist mit 
40 Prozent an deren Nennkapital beteiligt. Die B-GmbH hält hingegen 40 Prozent der 
Stimmrechte an der ZG und ist mit 60 Prozent am Nennkapital beteiligt. 


Die Voraussetzung der Beherrschung liegt für die A-GmbH und die B-GmbH vor, da sowohl 
die Stimmrechte als auch die Anteile am Nennkapital für die Berechnung der Beherrschung 
Berücksichtigung finden. 


Um eine Hinzurechnung von mehr als 100 Prozent zu vermeiden, werden die Stimmrechte 
für die Ermittlung der Hinzurechnungsquote jedoch nicht berücksichtigt. Der A-GmbH sind 
daher 40 Prozent und der B-GmbH 60 Prozent der passiven Einkünfte der ZG hinzuzurech-
nen. 


Hinzurechnungsverpflichtete können nach Satz 4 auch beschränkt Steuerpflichtige sein, 
wenn die Beteiligung an der Zwischengesellschaft der gewerblich tätigen inländischen Be-
triebsstätte dieser Steuerpflichtigen dient. 


Absätze 2 und 3 


Hinzurechnungsverpflichtete sind grundsätzlich unbeschränkt steuerpflichtige Gesellschaf-
ter einer Zwischengesellschaft, wenn sie die Zwischengesellschaft - unmittelbar oder mit-
telbar - beherrschen, und zwar entweder allein oder zusammen mit Personen, welche Na-
hestehende sind.  


Beherrschungskriterien sind: 


– mehr als die Hälfte der Anteile am Nennkapital, 


– mehr als die Hälfte der Stimmrechte oder 


– mehr als die Hälfte des Anteils am Gewinn. 


Für das Nahestehen gelten die Grundsätze des § 1 Absatz 2 AStG (Artikel 2 Absatz 4 
ATAD). Dies gilt auch für Personengesellschaften und Mitunternehmerschaften, die die Vo-
raussetzungen des § 1 Absatz 2 AStG erfüllen. Die Nahestehenden müssen nicht unbe-
schränkt steuerpflichtig sein. 


Zusammenfassendes Beispiel: 


 


Die A-GmbH (A) ist mit 40 Prozent, die B-GmbH (B) mit 40 Prozent und die C-GmbH (C) 
mit 20 Prozent an der Zwischengesellschaft (ZG) beteiligt. A hält 25 Prozent der Anteile an 
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B und B 25 Prozent der Anteile an C. Sowohl A als auch C sind nahestehende Personen 
der B. 


A, B und C erfüllen jeweils für sich genommen die Voraussetzung der Beherrschung. 


A: Neben ihrer direkten Beteiligung in Höhe von 40 Prozent werden A auch die Beteiligun-
gen der B in voller Höhe zugerechnet, da B eine der A nahestehende Person ist. Die Be-
herrschungsquote der A beträgt daher 85 Prozent (40 Prozent + 40 Prozent + (25 Prozent 
x 20 Prozent)). 


B: Da sowohl A als auch C nahestehende Personen der B sind, werden die von ihnen direkt 
gehaltenen Beteiligungen zusammen mit der eigenen direkten Beteiligung der B zugerech-
net. Ihre Beherrschungsquote beträgt demnach 100 Prozent. 


C: C hält selbst eine Beteiligung in Höhe von 20 Prozent. Da B eine ihr nahestehende Per-
son ist, wird deren Beteiligung ebenfalls für Zwecke der Beherrschung berücksichtigt. Die 
Beherrschungsquote der C beträgt daher 60 Prozent. 


Die mittelbaren Beteiligungen der A und der B an der Zwischengesellschaft werden zwar 
für Zwecke der Beherrschungsprüfung, aber nicht für Zwecke der Gewinnhinzurechnung 
berücksichtigt, da B und C der Hinzurechnungsbesteuerung unterliegen und der Hinzurech-
nungsbetrag bei diesen Personen nicht niedrig besteuert ist (§ 7 Absatz 1 Satz 2 AStG). 


Absatz 4 


Mit der Übernahme des auf Beherrschung ausgerichteten Konzepts des Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe a ATAD entfällt die bisherige Hinzurechnung gegenüber Personen, die keine 
beherrschende Beteiligung halten, wenn im Übrigen die Zwischengesellschaft aber inlän-
disch beherrscht ist. Gleichwohl kann eine Beherrschung vorliegen, wenn Gesellschafter 
für sich betrachtet zwar keine beherrschende Beteiligung an der Zwischengesellschaft hal-
ten, in Bezug auf die ausländische Gesellschaft aber gleichgerichtete Interessen verfolgen, 
sodass sie die ausländische Gesellschaft in gleicher oder ähnlicher Weise beherrschen wie 
ein einzelner Mehrheitsgesellschafter oder eine beherrschende Gruppe verbundener Un-
ternehmen. Das kann entsprechend gelten, wenn etwa Angehörige einer Familie die Anteile 
halten. Der BEPS-Abschlussbericht (Ziffern 39 und 40) greift diese Problematik unter der 
Überschrift „acting in concert“ (Zusammenwirken durch abgestimmtes Verhalten) auf (ver-
gleiche OECD (2015), Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 – 
Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project). 


Das deutsche Recht kennt das Zusammenwirken durch abgestimmtes Verhalten in § 30 
Absatz 2 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG). Dort steht es im Zusammen-
hang mit dem Erwerb der Aktien einer Zielgesellschaft. Dabei werden dem Bieter auch 
Stimmrechte eines Dritten aus Aktien der Zielgesellschaft in voller Höhe zugerechnet, mit 
dem der Bieter oder sein Tochterunternehmen sein Verhalten in Bezug auf die Zielgesell-
schaft auf Grund einer Vereinbarung oder in sonstiger Weise abstimmt; ausgenommen sind 
Vereinbarungen in Einzelfällen. Ein abgestimmtes Verhalten setzt voraus, dass der Bieter 
oder sein Tochterunternehmen und der Dritte sich über die Ausübung von Stimmrechten 
verständigen oder mit dem Ziel einer dauerhaften und erheblichen Änderung der unterneh-
merischen Ausrichtung der Zielgesellschaft in sonstiger Weise zusammenwirken.  


Im Steuerrecht findet sich in § 8c Absatz 1 KStG der unbestimmte Rechtsbegriff „gleichge-
richtete Interessen“. Dieser wurde in den Rn. 27 und 28 des BMF-Schreibens vom 28. No-
vember 2017, BStBl I S. 1645, näher konkretisiert. 


In der EuGH-Rechtssache C-298/05 (Columbus-Container Services) hielten acht in 
Deutschland ansässige Angehörige derselben Familie mit einem Anteil von jeweils 10 Pro-
zent und eine deutsche Personengesellschaft, deren Anteile ebenfalls Mitgliedern dieser 
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Familie gehörten, mit 20 Prozent die Anteile an Columbus, einer belgischen Personenge-
sellschaft (Rn. 14). 


In Rn. 30 dieses Urteils führt der EuGH aus, dass nach seiner Rechtsprechung der Erwerb 
sämtlicher Geschäftsanteile an einer Gesellschaft mit satzungsmäßigem Sitz in einem Mit-
gliedstaat durch eine oder mehrere natürliche Personen mit Wohnort in einem anderen Mit-
gliedstaat, der diesen Personen einen sicheren Einfluss auf die Entscheidungen der Ge-
sellschaft verleiht und es ihnen ermöglicht, deren Tätigkeiten zu bestimmen, den Vertrags-
bestimmungen über die Niederlassungsfreiheit unterliegt.  


Der EuGH hielt in Rn. 31 dieses Urteils die Niederlassungsfreiheit für anwendbar, weil 


– die Anteile direkt oder indirekt von Angehörigen ein und derselben Familie gehalten 
wurden, 


– diese die gleichen Interessen verfolgten und  


– derselbe Vertreter in der Gesellschafterversammlung die Entscheidungen in Bezug auf 
die Gesellschaft und deren Tätigkeit traf. 


Es war für die Anwendung der Niederlassungsfreiheit also nicht der Umfang der Beteiligung 
der einzelnen Gesellschafter entscheidend, sondern deren Verbundenheit auf Grund 
gleichgerichteter Interessen und die gebündelte Wahrnehmung dieser Interessen. § 30 Ab-
satz 2 WpÜG und den Ausführungen des EuGH zum Anwendungsbereich der Niederlas-
sungsfreiheit liegen damit zumindest ähnliche Überlegungen zugrunde.  


Vor diesem Hintergrund ist eine ergänzende Regelung zum Beherrschungskriterium not-
wendig. Kriterium hierfür ist das Zusammenwirken durch abgestimmtes Verhalten. Für die 
Gesellschafter von Personengesellschaften, die an einer Zwischengesellschaft beteiligt 
sind, wird ein solches Zusammenwirken auf Grund der gesellschaftsrechtlichen Struktur 
unterstellt. 


Absatz 5 


Sind auf die Einkünfte der Zwischengesellschaft die Vorschriften des Investmentsteuerge-
setzes anzuwenden, gilt nach Satz 1 ein Vorrang des Investmentsteuerrechts. Basierend 
auf Artikel 7 Absatz 3 ATAD gilt dies aber nicht, wenn diese Gesellschaft mehr als ein Drittel 
ihrer Einkünfte aus Geschäften mit dem Steuerpflichtigen oder ihm nahestehenden Perso-
nen erzielt; bei der Berechnung ist auf die Summe der Einkünfte aus Geschäften mit dem 
Steuerpflichtigen und ihm nahestehenden Personen abzustellen. 


§ 8 


Allgemeines 


Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a Satz 1 ATAD bestimmt die hinzurechnungspflichtigen Ein-
künfte im Sinne eines sogenannten Passivkatalogs. Dagegen beruht das deutsche Recht 
seit 1972 auf einem Aktivkatalog. Es gelten alle niedrig besteuerten Einkünfte als hinzu-
rechnungspflichtig (= passiv), wenn die Tätigkeit, aus der die Einkünfte stammen, nicht aus-
drücklich als aktiv definiert ist. Um dem Mindeststandard der ATAD zu entsprechen, ist die 
Umstellung auf einen Passivkatalog nicht erforderlich. 


Absatz 1 


Absatz 1 definiert die Tatbestände, die zu sogenannten aktiven Einkünften führen. 


Nach den Nummern 1 und 2 gilt die Hinzurechnungsbesteuerung nicht für Einkünfte aus-
ländischer Gesellschaften aus Land und Forstwirtschaft, aus der Herstellung, Bearbeitung, 
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Verarbeitung und Montage von Sachen, der Erzeugung von Energie sowie aus dem Aufsu-
chen und der Gewinnung von Bodenschätzen. 


Einkünfte aus der Tätigkeit von Versicherungen, Banken und Finanzunternehmen gelten 
nach der ATAD als passiv, jedoch können sie als aktiv behandelt werden, wenn sie einer 
wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit, entsprechend den Voraussetzungen von § 8 Ab-
satz 2 AStG, nachgehen. In Umsetzung des Artikels 7 Absatz 3 Satz 2 ATAD in deutsches 
Recht dürfen die diesen Einkünften zugrunde liegenden Geschäfte zu höchstens einem 
Drittelmit dem Steuerpflichtigen oder ihm Nahestehenden betrieben werden, um die Aktivi-
tätsvoraussetzungen zu erfüllen. Die Aktivität erstreckt sich auch auf Finanzunternehmen 
nach dem Kreditwesengesetz, wobei die unmittelbare und mittelbare Beteiligung mehr als 
50 Prozent aufweisen muss, um die zu expansive Einbeziehung von Holdinggesellschaften 
zu verhindern. 


Nach den Nummern 4 und 5 sind Handel und Dienstleistungen aktive Tätigkeiten und dar-
über hinaus im Passivkatalog der ATAD nicht enthalten. Dagegen erfasst die ATAD die 
Einkünfte von Abrechnungsunternehmen aus dem Verkauf von Waren oder der Erbringung 
von Dienstleistungen, die von verbundenen Unternehmen erworben oder an diese verkauft 
werden, wenn die Tätigkeit keinen oder nur geringen wirtschaftlichen Mehrwert bringt. Da 
das Gesetz vorsieht, dass die Einkünfte aus Handel und Dienstleistungen als passiv gelten, 
soweit sie mit dem Steuerpflichtigen oder diesem Nahestehenden betrieben werden, trägt 
dies der Erfassung der Einkünfte von Abrechnungsunternehmen Rechnung; wenn die Zwi-
schengesellschaft ausschließlich gegenüber Dritten tätig wird, ist ein Abrechnungsunter-
nehmen im Sinne der ATAD auszuschließen. Werden Handel und Dienstleistungen dage-
gen mit dem Steuerpflichtigen oder ihm Nahestehenden abgewickelt (entweder Einkauf o-
der Verkauf von Waren oder die Inanspruchnahme oder Erbringung von Dienstleistungen), 
gelten sie als passiv, es sei denn, es besteht zur Durchführung der Tätigkeit ein eingerich-
teter Geschäftsbetrieb. Es wird weiterhin an der Struktur des bisherigen Rechts festgehal-
ten. Damit wird Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer vi der ATAD umgesetzt.  


Nach Nummer 6 unterliegen auch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung im Grund-
satz nicht der Hinzurechnungsbesteuerung. Hiervon bestehen allerdings weitreichende 
Ausnahmen. 


Es wird an dem bisherigen Recht festgehalten, dass die Nutzungsüberlassung immateriel-
ler Wirtschaftsgüter als „passiv“ gilt, es sei denn, der Steuerpflichtige weist nach, dass die 
ausländische Gesellschaft die Ergebnisse eigener Forschungs- oder Entwicklungsarbeit 
auswertet, die ohne Mitwirkung eines Steuerpflichtigen, der gemäß § 7 AStG an der Ge-
sellschaft beteiligt ist, oder einer einem solchen Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Absatz 2 
AStG nahestehenden Person unternommen wird (Nummer 6 Buchstabe a).  


Hinzugerechnet werden nach Buchstabe b ferner Einkünfte aus der Vermietung und Ver-
pachtung von Grundstücken, es sei denn, dass die Erträge bei direktem Bezug nach einem 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von der deutschen Steuer freigestellt 
werden. 


Schließlich erstreckt sich nach Buchstabe c die Hinzurechnungsbesteuerung auch auf die 
Einkünfte aus Vermietung oder Verpachtung beweglicher Sachen. 


Die Nummer 7 regelt den Fall der Dividenden. Dividenden werden seit 2001 als „aktiv“ be-
handelt (§ 8 Absatz 1 Nummer 8 AStG nach dem bisherigen Recht). 


In der Gesetzesbegründung (BT-Drucks. 14/6882) heißt es dazu unter anderem: 


„Im gegenwärtigen System der Hinzurechnungsbesteuerung gelten Gewinnausschüttun-
gen von Kapitalgesellschaften als Einkünfte aus passivem Erwerb. Ausnahmen gelten na-
mentlich für die sog. Landesholding oder Funktionsholding (§ 8 Abs. 2). Gewinne, die eine 
ausländische Gesellschaft ausschüttet, können sowohl aus aktiver Tätigkeit als auch aus 







 - 64 - Bearbeitungsstand: 17.11.2020  21:08 Uhr 


passivem Erwerb stammen. Es besteht kein überzeugender Grund, Gewinne aus aktiver 
Tätigkeit nur deshalb als passiv zu behandeln, weil sie den Anteilseignern als Dividende 
zufließen. Die Dividenden sollen deshalb durch eine Ergänzung des Katalogs des § 8 
Abs. 1 um Gewinnausschüttungen von der Hinzurechnungsbesteuerung ausgenommen 
werden. Zu den „Gewinnausschüttungen“ zählen auch verdeckte Gewinnausschüttungen. 
Die Erfassung passiver Einkünfte erfolgt, wie bisher, bei der Gesellschaft, bei der sie anfal-
len“.  


Die Nummer 7 hält an diesem Grundsatz fest. Die ATAD steht dem nicht grundsätzlich ent-
gegen, zumal sie sich nur auf die Hinzurechnung der nicht ausgeschütteten Gewinne be-
zieht und unter Berücksichtigung der Besonderheiten eines Körperschaftsteuersystems wie 
des deutschen auszulegen ist. Das deutsche Körperschaftsteuergesetz sieht die Vollbe-
steuerung mit Körperschaftsteuer auf Ebene der ausschüttenden Gesellschaft und - nur zur 
Vermeidung einer wirtschaftlichen Doppelbesteuerung - die grundsätzliche Steuerfreistel-
lung der ausgeschütteten Gewinne nach § 8b Absatz 1 KStG auf Ebene der empfangenden 
Gesellschaft vor. Allerdings werden auf Grund der ATAD bestimmte Fälle von Dividenden 
als „passiv“ eingestuft, für die § 8b KStG keine Steuerbefreiung vorsieht.  


Buchstabe a regelt entsprechend § 8b Absatz 1 Satz 2 KStG, dass Gewinnausschüttungen 
nicht als aktive Einkünfte zu behandeln sind, soweit sie bei der leistenden Gesellschaft das 
Einkommen gemindert haben. Dies gilt ungeachtet der funktionalen Betrachtungsweise der 
Zuordnung dieser Ausschüttungen zu einer der Aktivitäten der Nummern 1 bis 6. Zur Ver-
meidung einer Doppelerfassung sieht Doppelbuchstabe aa eine Rückausnahme vor, soweit 
die leistende Körperschaft mit den der Gewinnausschüttung zugrunde liegenden Einkünften 
selbst Zwischengesellschaft ist. Eine weitere Rückausnahme sieht Doppelbuchstabe bb 
vor. Dieser soll ungewollte Doppelerfassungen bei Einkünfteverlagerungen auf Basis des 
Grundgedankens vom geltenden § 8b Absatz 1 Satz 4 KStG verhindern. Danach sind ver-
deckte Gewinnausschüttungen auch dann aktiv, wenn sie das Einkommen der Zwischen-
gesellschaft oder einer ihr nahestehenden Person erhöht haben und dieses Einkommen 
keiner niedrigen Besteuerung unterliegt.  


Buchstabe b stellt in den Fällen von Streubesitzbeteiligungen Dividenden „passiv“, wenn 
sie bei Nicht-Vorliegen einer Hinzurechnungsbesteuerungskonstellation der Anwendung 
des § 8b Absatz 4 KStG unterfielen. Dies gilt ungeachtet der funktionalen Betrachtungs-
weise der Zuordnung dieser Ausschüttungen zu einer der Aktivitäten der Nummern 1 bis 6. 
Allein mittels der Etablierung einer Zwischengesellschaft zwischen ausschüttender Gesell-
schaft und Dividendenempfänger soll die Rechtsfolge der Vorschrift nicht ausgehebelt wer-
den können.  


Beispiel: 


Die in Deutschland ansässige A-GmbH ist zu 8 Prozent an der ebenfalls in Deutschland 
ansässigen B-GmbH beteiligt. Die B-GmbH schüttet Dividenden an die Gesellschafter aus.  


Die A-GmbH muss ihre Streubesitzdividende von der B-GmbH versteuern, da § 8b Absatz 1 
KStG nicht anwendbar ist (§ 8b Absatz 4 KStG). Anders sähe es nach dem bisherigen 
Recht aus, wenn die A-GmbH zu 100 Prozent an einer Zwischengesellschaft und diese zu 
8 Prozent an der B-GmbH beteiligt wäre. Diese Ungleichbehandlung soll nicht möglich sein.  


Nach Buchstabe c sollen Fälle, die dem § 8b Absatz 7 KStG unterfallen, nicht mittels Ein-
schaltung einer Zwischengesellschaft umgangen werden können. 


Anteilsveräußerungsgewinne werden - wie Dividenden - seit 2001 grundsätzlich als aktiv 
behandelt (bisheriger § 8 Absatz 1 Nummer 9 AStG). Daran wird grundsätzlich in der Num-
mer 8 festgehalten. Allerdings sollen Anteilsveräußerungsgewinne dann passiv sein, wenn 
sie außerhalb einer Hinzurechnungsbesteuerungskonstellation zu Einkünften nach § 8b 
Absatz 7 KStG führen. Dies gilt ungeachtet der funktionalen Betrachtungsweise der Zuord-
nung dieser Veräußerungsgewinne zu einer Aktivität der Nummer 3. 
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Die Nummer 9 folgt der bisherigen Konzeption, dass Einkünfte aus Umwandlungen im 
Grundsatz aktiv sind. Dies gilt nicht, soweit die Einkünfte auf der Übertragung von Wirt-
schaftsgütern beruhen, die nicht der Erzielung von aktiven Einkünften im Sinne der Num-
mern 1 bis 8 dienen. Werden die vorgenannten Wirtschaftsgüter im Rahmen einer Um-
wandlung oder Einbringung übertragen, sind daraus resultierende Einkünfte dennoch aktiv, 
wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass die Umwandlung im Inland ungeachtet des § 1 
Absatz 2 und 4 des Umwandlungssteuergesetzes zu Buchwerten hätte erfolgen können 
und im Ausland tatsächlich zu Buchwerten erfolgt ist. 


Demnach verlangt Nummer 9 anders als im bisherigen Recht in diesen Fällen auch eine 
tatsächliche Buchwertfortführung nach ausländischem Recht.  


Kommt es auf Grund eines mit § 1 UmwStG vergleichbaren ausländischen Umwandlungs-
vorgangs beim Anteileigner zu einer Gewinnausschüttung (zum Beispiel bei einer Abspal-
tung), handelt es sich bei dieser Ausschüttung auch um Einkünfte aus einer Umwandlung. 
Selbst wenn diese Gewinnausschüttungen nach Nummer 7 nicht aktiv sind, können sie un-
ter den Voraussetzungen der Nummer 9 aktiv sein. Einkünfte im Sinne der Nummer 9 kön-
nen nicht vorliegen, wenn es sich bei der Reorganisationsmaßnahme um keinen mit § 1 
UmwStG vergleichbaren Vorgang handelt. 


Absätze 2 bis 4 


§ 8 Absatz 2 AStG in der bisherigen Fassung war Folge des EuGH-Urteils C-196/04 
(Cadburry-Schweppes). An dieses zur Niederlassungsfreiheit ergangene Urteil hat sich die 
ATAD gehalten. Deshalb enthält sie einen Motivtest (Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a Satz 2 
ATAD). Der Satz 3 lässt es zu, den Motivtest für Drittstaaten-Gesellschaften auszuschlie-
ßen. Dies ist möglich, weil 


1. nach der Rechtsprechung des EuGH bei Drittstaaten-Sachverhalten die Berufung auf 
die Kapitalverkehrsfreiheit ausgeschlossen ist, wenn die betreffende Regelung allein 
den Anwendungsbereich der Niederlassungsfreiheit betrifft (vergleiche zum Beispiel 
EuGH-Rechtssache C-35/11 Rn. 98 f. (Test Claimants in the FII Group Litigation), 


2. die Beherrschungsvoraussetzungen der ATAD (Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a) 
ausschließlich die Niederlassungsfreiheit berühren.  


Es wird an der Grundkonzeption des bestehenden Motivtests festgehalten, das heißt § 8 
Absatz 2 AStG beschränkt sich nicht auf die Wiedergabe des Textes der ATAD. Vielmehr 
wird dieser Text konkretisiert. Das ausländische Unternehmen muss für die ausgeübte Tä-
tigkeit, auf der die Einkünfte beruhen, grundsätzlich die dafür erforderlichen sachlichen und 
personellen Voraussetzungen vorhalten. Darüber hinaus muss die Tätigkeit durch qualifi-
ziertes Personal selbständig und in eigener Verantwortung ausgeführt werden. Dabei kann 
die ausländische Gesellschaft im Falle der Auslagerung der Tätigkeit diesen Kriterien nicht 
entsprechen.  


Im Grundsatz gilt der Motivtest gegenüber Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 
Vertragsstaaten des EWR-Abkommens. § 8 Absatz 3 AStG schließt jedoch den Motivtest 
im Verhältnis zu Drittstaaten-Gesellschaften aus, da die vorliegenden Vorschriften in § 8 
Absatz 1 AStG als Motivtest den in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb 
mit Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr kennen.  


Absatz 4 knüpft an den bisherigen § 8 Absatz 2 Satz 2 AStG an. Er schreibt vor, dass eine 
Berufung auf den Motivtest entfällt, wenn der Staat der ausländischen Gesellschaft im kon-
kreten Fall keine Auskünfte erteilt, die Auskunftserteilung aber zur Sachverhaltsaufklärung 
erforderlich ist und das Auskunftsersuchen im Einklang mit den jeweils geltenden Standards 
des Informationsaustausches steht. 


Absatz 5 
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Absatz 5 definiert die Voraussetzung niedriger Besteuerung. Eine solche wird angenom-
men, wenn die Einkünfte, für welche die ausländische Gesellschaft Zwischengesellschaft 
ist, einer ertragsteuerlichen Belastung von weniger als 25 Prozent unterliegen. Damit wird 
den Vorgaben der ATAD entsprochen. Danach ist eine niedrige Besteuerung gegeben, 
wenn die ausländische Ertragsteuerbelastung weniger als die Hälfte der Ertragsteuerbelas-
tung des Steuerpflichtigen beträgt. Unter Einbeziehung der deutschen Körperschaftsteuer 
und Gewerbesteuer ist diesem Erfordernis genüge getan.  


Der Niedrigsteuersatz ist auf die nach den Grundsätzen des deutschen Steuerrechts zu 
ermittelnden, für die Hinzurechnung in Betracht kommenden Einkünfte der ausländischen 
Gesellschaft zu beziehen. Eine niedrige Besteuerung liegt mithin auch dann vor, wenn der 
allgemein geltende Steuersatz im Staat der ausländischen Gesellschaft zwar 25 Prozent 
überschreitet, die hier angesprochenen Einkünfte aber in Abweichung hiervon - z. B. auf 
Grund von Steuerprivilegien - tatsächlich niedriger besteuert werden. Nach dem bisherigen 
§ 8 Absatz 3 AStG kommt es darauf an, ob die passiven Einkünfte niedrig besteuert sind 
(vergleiche Tz. 8.3.2.5 des Anwendungsschreibens zum Außensteuergesetz vom 14. Mai 
2004, BStBl I Sondernummer 1/2004, 3). Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b ATAD stellt 
dagegen auf die Steuerlast der Zwischengesellschaft für alle Einkünfte ab, das heißt ein-
schließlich der aktiven Einkünfte. Da es Sinn und Zweck der ATAD ist, die Verlagerung 
passiver und niedrigbesteuerter Einkünfte zu verhindern, ist für die Feststellung der Nied-
rigbesteuerung systematisch weiterhin auf die passiven Einkünfte abzustellen.  


Einkünfte ausländischer Betriebsstätten der Zwischengesellschaft sind dabei nicht isoliert 
zu betrachten.  


§ 9 


Nach Artikel 7 Absatz 3 Satz 1 der ATAD wird auf eine Hinzurechnungsbesteuerung ver-
zichtet, wenn die hinzurechnungspflichtigen Einkünfte der ausländischen Gesellschaft ein 
Drittel oder weniger der gesamten Einkünfte betragen. 


Bereits nach bisherigem Recht sieht § 9 AStG eine relative Freigrenze in Höhe von 10 Pro-
zent vor. Diese Freigrenze wird an die Bestimmungen der ATAD dahingehend angepasst, 
dass im Rahmen der Berechnung der Grenze künftig nicht mehr auf die Bruttoerträge, son-
dern auf die Einkünfte der ausländischen Gesellschaft abgestellt wird. Klarstellend wird au-
ßerdem festgelegt, dass sich die relative Freigrenze auf das für die Zwischengesellschaft 
maßgebende Wirtschaftsjahr im Sinne des § 7 Absatz 2 AStG bezieht. 


Eine absolute Grenze wird aus Praktikabilitätsgründen weiterhin für sachgerecht gehalten. 
Die gesellschafterbezogene Freigrenze von 80 000 Euro, welche für jeden Steuerpflichti-
gen einzeln zu prüfen ist, bleibt daher bestehen. Die weitere nach dem bisherigen Recht 
geltende gesellschaftsbezogene Freigrenze von 80 000 Euro entfällt. 


§ 10 


Allgemeines 


§ 10 AStG bleibt in seiner Grundstruktur unverändert. Er enthält Vorschriften zur Hinzurech-
nungsbetragsermittlung (Absatz 1 und 6) und -qualifizierung (Absatz 2) sowie zur Ermitt-
lung der Zwischeneinkünfte (Absätze 3 bis 5). 


Absatz 1 


Nach dem neu gefassten Absatz 1 ist ein Abzug der von der Zwischengesellschaft entrich-
teten Steuern im Rahmen der Hinzurechnungsbetragsermittlung nicht mehr zulässig. Damit 
wird Artikel 8 Absatz 7 der ATAD entsprochen, der zur Vermeidung einer Doppelbesteue-
rung ausschließlich die Steueranrechnung vorsieht. Davon ausgenommen ist der Abzug 
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etwaiger Vermögensteuern, die durch den Ausschluss des § 10 Nummer 2 KStG in Ab-
satz 3 weiterhin abzugsfähig bleiben. 


Aus Satz 2 ergibt sich, dass ein negativer Hinzurechnungsbetrag nicht mit positiven Ein-
künften aus anderen Einkunftsquellen verrechnet werden darf. Ein Verlustausgleich zwi-
schen Ober- und Untergesellschaft ist im Falle nachgeschalteter Zwischengesellschaften 
mit dem Wegfall des § 14 AStG ebenfalls ausgeschlossen.  


Absatz 2 


Wird die Beteiligung, die zum Ansatz eines Hinzurechnungsbetrags führt, im Privatvermö-
gen gehalten, handelt es sich um Einkünfte im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG. 
Ist die Beteiligung jedoch einem Betriebsvermögen zugehörig, gehört der Hinzurechnungs-
betrag zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb, aus Land- und Forstwirtschaft oder aus 
selbständiger Arbeit. Der neu eingefügte Satz 3 stellt in diesem Zusammenhang klar, dass 
in drei- oder mehrstufigen Beteiligungsverhältnissen die Zuordnung der durch den Steuer-
pflichtigen unmittelbar gehaltenen Beteiligung maßgeblich ist. 


In Übereinstimmung mit Artikel 8 Absatz 4 der ATAD erfolgt die zeitliche Erfassung des 
Hinzurechnungsbetrags mit Ablauf des Veranlagungszeitraums beziehungsweise Wirt-
schaftsjahrs, in dem das jeweilige Wirtschaftsjahr der ausländischen Gesellschaft endet.  


Der bisherige Satz 4, nach dem § 3c Absatz 2 EStG entsprechend gilt, wird ersatzlos ge-
strichen, da der Hinzurechnungsbetrag für sich steht und nicht die Ermittlung der Einkünfte 
des Steuerpflichtigen aus seiner Beteiligung berührt. Ob und inwieweit der Gesellschafter 
bei der Ermittlung der Einkünfte im Zusammenhang mit Beteiligungen an Gesellschaften 
die dazugehörigen Aufwendungen (wie etwa Finanzierungsaufwendungen) abziehen kann, 
bestimmt sich allein nach den einschlägigen Vorschriften des Einkommensteuergesetzes. 
Satz 4 bestimmt die nicht anzuwendenden Vorschriften, die klarstellend um § 9 Nummer 7 
GewStG ergänzt werden. Der Hinzurechnungsbetrag unterfällt demzufolge, wie bereits 
nach geltendem Recht, weiterhin der Gewerbesteuer. 


Absatz 3 


Um zu vermeiden, dass die Steuerpflicht bestimmter Einkünfte (zum Beispiel Veräuße-
rungsgewinne aus dem Verkauf von Grundstücken) durch die Einschaltung einer vermö-
gensverwaltenden Zwischengesellschaft umgangen werden kann, sieht Satz 2 vor, dass 
alle Einkünfte der Zwischengesellschaft im Rahmen ihrer Einkünfteermittlung als Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb behandelt werden. 


Er legt weiterhin fest, dass die wahlweise Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 EStG nicht 
mehr zulässig ist. Die Gewinnermittlung hat nunmehr ausschließlich nach § 4 Absatz 1 
EStG zu erfolgen. Anlass sind insbesondere Erfahrungen aus der Praxis zur Vermeidung 
der Hinzurechnungsbesteuerung durch Nutzung der Einnahmenüberschussrechnung, 
selbst wenn nach ausländischem Recht die Gewinnermittlung durch Bestandsvergleich vor-
geschrieben ist oder freiwillig angewandt wird. 


Die Sätze 5 und 6 setzen Artikel 8 Absatz 1 Satz 2 der ATAD um, der vorschreibt, dass ein 
Verlust nur noch vortragsfähig ist. Der nach bisherigem Recht zulässige Verlustrücktrag 
wird demnach gesetzlich ausgeschlossen.  


Der bisherige Satz 6 entfällt als Folge des Wegfalls des Abzugs der Steuern von den Ein-
künften nach Absatz 1. 


Absatz 4 
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Absatz 4 bestimmt entsprechend dem bisherigen Recht, dass von den Einkünften, die zu 
einer Hinzurechnung führen, nur die mit ihnen in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusam-
menhang stehenden Aufwendungen abgezogen werden dürfen. 


Absatz 5 


Die in Absatz 5 aufgenommene Regelung entspricht dem bisherigen § 21 Absatz 3 AStG, 
wonach die in der Hinzurechnungsbilanz auszuweisenden Wirtschaftsgüter mit den histori-
schen Anschaffungskosten anzusetzen sind. Andernfalls müsste auf die Konzeption der 
Ver- und Entstrickung zurückgegriffen werden, die allerdings der Systematik der Hinzurech-
nungsbesteuerung fremd ist. Aus systematischen Gründen wird die Vorschrift in den § 10 
AStG verschoben. 


Absatz 6 


Durch das Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I 
S. 3856) ist in § 7 Absatz 7 AStG eine Vorrangregelung zugunsten des Investmentsteuer-
gesetzes aufgenommen worden. Hintergrund hierfür ist, dass das Verhältnis der Hinzurech-
nungsbesteuerung zur Investmentbesteuerung klar abgegrenzt werden sollte, weil sowohl 
über die Hinzurechnungsbesteuerung als auch über die Investmentbesteuerung auf nicht 
ausgeschüttete Erträge zugegriffen werde (BR-Drucks. 638/01).  


Grundsätzlich wird der Vorrang der Vorschriften des Investmentsteuergesetzes mit § 7 Ab-
satz 5 Satz 1 AStG weiter fortgeführt. Entsprechend den Vorgaben der ATAD gilt dieser 
Vorrang jedoch nicht mehr, wenn die Zwischengesellschaft ihre den Einkünften zugrunde 
liegenden Geschäfte zu mehr als einem Drittel mit dem Steuerpflichtigen oder ihm nahe-
stehenden Personen betreibt, vgl. § 7 Absatz 5 Satz 2 AStG. In diesem Fall kommt es nun-
mehr zur gleichzeitigen Anwendung des Außensteuergesetzes und des Investmentsteuer-
gesetzes.  


Zur Vermeidung einer daraus resultierenden Doppelbesteuerung sieht der neue Absatz 6 
eine Minderung des Hinzurechnungsbetrags vor. Dies gilt auch für die Vorabpauschale, die 
nach § 18 Absatz 3 InvStG erst zu einem späteren Zeitpunkt zufließt. 


Durch den Verweis auf die konkrete Vorschrift des Investmentsteuergesetzes wird klarge-
stellt, dass Absatz 6 lediglich der Vermeidung einer Doppelbesteuerung im Falle der The-
saurierung dient. Für die Vermeidung einer Doppelbesteuerung im Falle der Ausschüttung 
des Investmentfonds gilt § 11 AStG. 


§ 11 


Allgemeines 


Nach dem bisherigen Recht bleibt die Hinzurechnungsbesteuerung im Ausschüttungsfall 
unverändert bestehen. Gewinnausschüttungen und Anteilsveräußerungsgewinne sind 
nach § 3 Nummer 41 EStG steuerfrei, soweit sie im Zusammenhang mit Beteiligungen ste-
hen, die innerhalb eines Siebenjahres-Zeitraums Hinzurechnungsbeträge auslösen. Man-
gels Anrechnungsvolumen im Ausschüttungsjahr erfolgt nach dem bisherigen § 12 Ab-
satz 3 AStG eine rückwirkende Anrechnung der Quellensteuer im Veranlagungszeitraum 
des Anfalls der zugrunde liegenden Zwischeneinkünfte. 


Um insbesondere Artikel 8 Absatz 5 der ATAD umzusetzen, der im Ausschüttungsfall eine 
Anrechnung der vorherigen Hinzurechnungsbesteuerung ohne etwaige zeitliche Beschrän-
kungen vorsieht, wird an der bisherigen Systematik nicht mehr festgehalten. Im Ausschüt-
tungsfall ist nunmehr bei der Ermittlung der Summe der Einkünfte ein Kürzungsbetrag ab-
zuziehen, soweit in den Vorjahren Hinzurechnungsbeträge als sogenanntes Hinzurech-
nungskorrekturvolumen gesondert festgestellt wurden. 
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Absatz 1 


Absatz 1 legt die Voraussetzungen fest, unter denen ein Kürzungsbetrag zu berücksichti-
gen ist. Der Steuerpflichtige muss eine Gewinnausschüttung von einer ausländischen Ge-
sellschaft erhalten, für die ihm in den Vorjahren oder im gleichen Jahr Hinzurechnungsbe-
träge zugerechnet worden sind. Handelt es sich um mehrstufige Beteiligungsverhältnisse, 
so regelt Satz 2, dass ein Kürzungsbetrag auch für Gewinnausschüttungen der vermitteln-
den Gesellschaften angesetzt werden kann. 


Beispiel: 


 


A ist an der B Co im Staat B beteiligt und die B Co wiederum an der Zwischengesellschaft 
C Co im Staat C. Die passiven Einkünfte der C Co sind bei A im Wege der Hinzurechnungs-
besteuerung angesetzt worden. 


Erhält A von der B Co eine Ausschüttung, ist hierfür bei A ein Kürzungsbetrag nach § 11 
AStG anzusetzen. Ob und inwieweit die C Co an die B Co ausgeschüttet hat, ist unerheb-
lich. 


Für Bezüge im Sinne des Absatzes 1, die der Abgeltungssteuer (§ 32d EStG) unterliegen, 
ist nach Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz der Kürzungsbetrag bei der Ermittlung der 
Summe der einzelnen Kapitalerträge abzuziehen. 


Absatz 2 


Absatz 2 Satz 1 bestimmt, dass der Kürzungsbetrag auf den steuerpflichtigen Bezug be-
grenzt ist, der nach Anwendung des Teileinkünfteverfahrens beziehungsweise nach Abzug 
der (Teil-)Freistellungen des Investmentsteuergesetzes verbleibt. Die weitere Einschrän-
kung des Satzes 2 gewährleistet, dass ein Kürzungsbetrag nur maximal in Höhe der steu-
erpflichtigen Bezüge bei einer Vollausschüttungsfiktion abgezogen werden kann, soweit im 
laufenden Veranlagungszeitraum und in den Vorjahren Hinzurechnungsbeträge in entspre-
chender Höhe durch den Steuerpflichtigen versteuert worden sind. 


Absatz 3 


Zur Verbesserung der Rechtssicherheit und Rechtsanwendung schreibt Absatz 3 die 
Durchführung eines gesonderten Feststellungsverfahrens zur Ermittlung des verbleibenden 
Hinzurechnungskorrekturvolumens vor. 


Absatz 4 
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Absatz 4 erweitert den Anwendungsbereich der Absätze 1 bis 3 auf die Fälle, in denen Ge-
winne aus der Veräußerung von Anteilen an der ausländischen Gesellschaft beziehungs-
weise an einer die Beteiligung vermittelnden Gesellschaft erzielt werden. Dies gilt auch 
dann, wenn es sich bei dem veräußerten Anteil um einen Anteil an einem Investmentfonds 
oder Spezial-Investmentfonds handelt, wenn die Voraussetzungen des § 7 Absatz 5 Satz 2 
AStG vorliegen. 


Absatz 5 


Der Kürzungsbetrag wirkt sich nicht bei der Ermittlung des Gewinns, sondern erst bei der 
Ermittlung der Summe der Einkünfte aus. Absatz 5 bestimmt, dass sich der Kürzungsbetrag 
auch auf die Gewerbesteuer auswirkt, sofern die Hinzurechnungsbeträge in früheren Jah-
ren der Gewerbesteuer unterlegen haben. Die Höhe des Kürzungsbetrags ist gewerbesteu-
erlich im Zuge der Ermittlung des Gewerbeertrags erst nach Anwendung von § 8 Nummer 5 
und § 9 Nummer 7 oder 8 GewStG zu bestimmen. Die Streichung von § 8 Nummer 5 Satz 2 
GewStG ist eine Folgeänderung aus dem Wegfall des § 3 Nummer 41 EStG, auf den sich 
§ 8 Nummer 5 Satz 2 GewStG ausschließlich bezieht. § 3 Nummer 41 EStG wird durch den 
Kürzungsbetrag des § 11 AStG ersetzt. Absatz 5 stellt künftig sicher, dass Ausschüttungen 
oder Anteilsveräußerungen nicht erneut der Gewerbesteuer unterliegen, soweit sie bereits 
auf der Hinzurechnungsbesteuerung unterworfenen passiven Einkünften beruhen. 


Beispiel: 


Die natürliche Person P ist an der gewerblich tätigen A-GmbH & Co KG (A-KG) vermögens-
mäßig zu 100 % beteiligt. Die A-KG hält – neben anderen, dem P nahestehenden Personen 
– Anteile an der Zwischengesellschaft Z. Die A-KG bezieht von der Z eine Ausschüttung 
von 100 Euro. Diese ist infolge § 3 Nummer 40 EStG bei P in Höhe von 60 Euro einkom-
mensteuerpflichtig. Nach § 11 Absatz 2 AStG ist bei P ein Kürzungsbetrag von 60 Euro bei 
der Ermittlung der Summe der Einkünfte abzuziehen, sofern ein entsprechendes Hinzu-
rechnungskorrekturvolumen besteht. 


Die 60 Euro sind im Gewinn aus Gewerbebetrieb der A-KG nach § 7 in Verbindung mit § 5 
Absatz 1 Satz 3 GewStG enthalten. Dieser ist gemäß § 8 Nummer 5 GewStG um 40 Euro 
auf 100 Euro zu erhöhen. Für den Fall, dass die Beteiligung der A-KG an der Z für sich 
genommen zu gering ist, um die Kürzungen nach § 9 Nummer 7 oder 8 GewStG auszulö-
sen, ergibt sich ein Gewerbeertrag von 100 Euro. Dem steht gemäß § 11 Absatz 5 Satz 1 
AStG nur ein Kürzungsbetrag für gewerbesteuerliche Zwecke von 60 Euro gegenüber. 
Nach § 11 Absatz 5 Satz 2 AStG erhöht sich der Kürzungsbetrag um 40 Euro auf insgesamt 
100 Euro. 


Der Kürzungsbetrag für einkommensteuerliche Zwecke kann also ein anderer als der für 
gewerbesteuerliche Zwecke sein. Die aus der Kürzung resultierende Minderung des Hinzu-
rechnungskorrekturvolumens gemäß § 11 Absatz 3 AStG beträgt aber einheitlich 100 Euro. 


Zusammenfassendes Beispiel: 


A erzielt aus der Dividende Einkünfte nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung 
mit § 20 Absatz 8 EStG. Nach Anwendung des Teileinkünfteverfahrens gemäß § 3 Num-
mer 40 Satz 1 Buchstabe d EStG ist die Dividende in Höhe von 120 Euro steuerpflichtig. 
Mit der Dividende zusammenhängende Beteiligungsaufwendungen fallen nicht an. 


Gemäß § 11 Absatz 2 Satz 1 AStG beträgt der Kürzungsbetrag grundsätzlich 120 Euro. 
Der Betrag ist allerdings nach § 11 Absatz 2 Satz 2 AStG auf 90 Euro begrenzt, da das auf 
den 31. Dezember 2020 festgestellte Hinzurechnungskorrekturvolumen zuzüglich des lau-
fenden Hinzurechnungsbetrags nur in Höhe von 90 Euro (60 Prozent von der Summe von 
50 Euro + 100 Euro) verfügbar ist. 
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Die für Zwecke der Quellensteueranrechnung nach § 34c Absatz 1 Satz 1 EStG maßgebli-
chen ausländischen Einkünfte betragen 120 Euro; der Kürzungsbetrag von 90 Euro ist ge-
mäß § 11 Absatz 1 Satz 1 AStG erst bei der Ermittlung der Summe der Einkünfte abzuzie-
hen, ohne das Anrechnungspotential nach § 34c Absatz 1 EStG zu verringern. Bei einem 
insgesamt ausreichenden zu versteuernden Einkommen kann die Quellensteuer in Höhe 
von 20 Euro nach den allgemeinen Grundsätzen des § 34c EStG angerechnet werden.  


Das Hinzurechnungskorrekturvolumen auf den 31. Dezember 2021 – sowohl für Zwecke 
der Einkommensteuer als auch der Gewerbesteuer – berechnet sich nach § 11 Absatz 3 
Satz 2 und 3 AStG wie folgt:  


Laufender Hinzurechnungsbetrag in 2021 100 Euro 


- Bezüge im Sinne des § 11 Absatz 1 AStG aus 2021 200 Euro 


+ Hinzurechnungskorrekturvolumen 31. Dezember 2020 50 Euro 


= Hinzurechnungskorrekturvolumen 31. Dezember 2021, mindes-
tens 


0 Euro 


§ 12 


Allgemeines 


§ 12 AStG erlaubt sowohl die Anrechnung der von der Zwischengesellschaft entrichteten 
Steuern als auch die Anrechnung einer vorgeschalteten Hinzurechnungsbesteuerung, um 
das Ziel der Gesetzesregelung zu wahren, unangemessene Steuervorteile auszugleichen, 
ohne darüber hinausgehende Mehrbelastungen aufzuerlegen. 


Absatz 1 


Ein Antrag auf Steueranrechnung ist auf Grund des Wegfalls der Abzugsmöglichkeit der 
Steuern gemäß § 10 Absatz 1 AStG des bisherigen Rechts nicht mehr erforderlich. Die Re-
gelung des bisherigen § 10 Absatz 1 Satz 3 AStG wird notwendigerweise in den § 12 Ab-
satz 1 Satz 2 AStG übernommen. 


Über den Verweis auf § 10 Absatz 1 AStG kann nach bisherigem Recht eine Anrechnung 
erst in dem Veranlagungszeitraum durchgeführt werden, in dem die ausländische Steuer 
von der Zwischengesellschaft entrichtet wird. Nach der Neufassung des Absatzes 1 ist für 
die Steueranrechnung der jeweilige Zeitraum maßgeblich, für den die Steuern entrichtet 
wurden. Auf den Zeitpunkt der Zahlung kommt es hingegen nicht mehr an. Im Falle der 
späteren Entrichtung der Steuer ist die Festsetzung nach den Grundsätzen des § 175 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 AO zu korrigieren. 


Absatz 2 


Der neu gefasste Absatz 2 beruht auf den Erwägungsgründen der ATAD, eine Doppelbe-
steuerung dann zu vermeiden, wenn die Einkünfte in mehreren Staaten einer Hinzurech-
nungsbesteuerung unterliegen. Nach dieser Vorschrift kann die im Ausland auf einen nach 
dortigem Recht festgesetzten Hinzurechnungsbetrag erhobene Steuer angerechnet wer-
den, soweit die gleichen passiven Einkünfte der Zwischengesellschaft auch in den inländi-
schen Hinzurechnungsbetrag eingegangen sind. 


Beispiel: 
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Die A-GmbH mit Sitz im Inland ist zu 40 Prozent an der B Ltd. mit Sitz im Staat B beteiligt. 
Die B Ltd. hält 100 Prozent der Anteile an der Zwischengesellschaft (ZG) im Staat C. Der 
Staat B rechnet die passiven Einkünfte der ZG auf Grund seiner Regelungen zur Hinzu-
rechnungsbesteuerung, die mit den §§ 7 bis 14 AStG vergleichbar sind, der B Ltd. zu. Die 
dortige Steuer auf den Hinzurechnungsbetrag beträgt 10 Prozent. 


Nach inländischem Recht beherrscht die A-GmbH die ZG ebenfalls, da ihr die Beteiligung 
der B Ltd. an der ZG in voller Höhe zugerechnet wird (B Ltd. ist gemäß § 1 Absatz 2 AStG 
nahestehende Person der A-GmbH). Die mittelbare Beteiligung der A-GmbH bleibt auch 
nicht nach § 7 Absatz 1 Satz 2 AStG unberücksichtigt: Zwar unterfallen die Zwischenein-
künfte bereits einer mit den deutschen Regelungen vergleichbaren Hinzurechnungsbesteu-
erung im Staat B, die danach hinzugerechneten Einkünfte unterliegen auf Grund des aus-
ländischen Steuersatzes von 10 Prozent jedoch einer niedrigen Besteuerung im Sinne des 
§ 8 Absatz 5 AStG. Um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, kann im Beispielsfall eine 
Anrechnung der im Staat B erhobenen Steuer auf die inländische Steuer auf den Hinzu-
rechnungsbetrag erfolgen. 


Absatz 3 


Der bisherige Absatz 3 hat die Anrechnung von ausländischen Quellensteuern aus Gewinn-
ausschüttungen der Zwischengesellschaft zum Gegenstand. Hierzu bedarf es einer gesetz-
lichen Regelung, da die Gewinnausschüttungen nach § 3 Nummer 41 EStG von der Steuer 
befreit sind und somit für die Quellensteuern im Ausschüttungsjahr kein Anrechnungsvolu-
men vorhanden ist.  


Durch die neue Technik des § 11 AStG ist eine Anrechnung von Quellensteuern im Jahr 
der Gewinnausschüttung nach den allgemeinen Grundsätzen möglich. Absatz 3 in seiner 
bisherigen Form kann daher entfallen.  


Die Klarstellung, dass im Rahmen der Anrechnung die Grundsätze des § 34c EStG und 
des § 26 KStG anwendbar sind, wird aus redaktionellen Gründen von Absatz 2 in Absatz 3 
verschoben. 


Zu Nummer 7 


§ 13 - neu - 


Absatz 1 
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Der neue § 13 Absatz 1 AStG besteht - im Grundsatz - in der Fortführung des § 7 Absatz 6 
AStG nach dem bisherigen Recht (Gesellschaften mit Einkünften mit Kapitalanlagecharak-
ter). Er lässt die Hinzurechnungsbesteuerung dann greifen, wenn keine beherrschende Be-
teiligung vorliegt und die ausländische Gesellschaft Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter 
erzielt. Damit wird Umgehungen durch internationale Beteiligungsstreuung entgegengetre-
ten. 


Die Hinzurechnungsbesteuerung greift auch bei einer Beteiligung von weniger als 1 Pro-
zent, wenn die ausländische Gesellschaft ausschließlich oder fast ausschließlich Einkünfte 
mit Kapitalanlagecharakter erzielt, und mit der Hauptgattung der Aktien der ausländischen 
Gesellschaft kein wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer anerkannten Börse statt-
findet (Börsenklausel). Das Tatbestandsmerkmal „fast ausschließlich" ist erfüllt, wenn die 
Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter 90 Prozent der gesamten Einkünfte betragen bezie-
hungsweise übersteigen. Unter Hauptgattung der Aktien sind die Aktien zu verstehen, die 
das Aktienkapital repräsentieren und in der Regel auch Stimmrechte verleihen. Von diesen 
Aktien muss ein nicht unbedeutender Teil an einer anerkannten Börse ohne weiteres ge-
handelt werden können, um die 1-Prozent-Grenze unterschreiten zu können, ohne dass die 
Hinzurechnungsbesteuerung ausgelöst wird. Von einer anerkannten Börse ist auszugehen, 
wenn sie die Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde hat. 


Absatz 2 


Absatz 2 enthält die Definition der Kapitalanlageeinkünfte (vergleiche § 7 Absatz 6a AStG 
nach dem bisherigen Recht). Nach Absatz 2 handelt es sich bei den Zwischeneinkünften 
mit Kapitalanlagecharakter um niedrig besteuerte Einkünfte aus passivem Erwerb einer 
ausländischen Gesellschaft, die aus dem Halten, der Verwaltung, Werterhaltung oder Wer-
terhöhung von Zahlungsmitteln, Forderungen, Wertpapieren, Beteiligungen (mit Ausnahme 
der in § 8 Absatz 1 Nummer 7 und 8 AStG genannten Einkünfte) oder ähnlichen Vermö-
genswerten stammen. Dazu zählen unter anderem auch Einkünfte aus Finanzierungslea-
sing, soweit es sich nicht um eine Vermietungstätigkeit handelt, Factoring, Finanzinnovati-
onen und Termingeschäften, es sei denn, der Steuerpflichtige weist das Vorliegen der Aus-
nahme in Absatz 2 zweiter Halbsatz nach. Zu den Einkünften mit Kapitalanlagecharakter 
gehören auch entsprechende Veräußerungsgewinne und -verluste, ebenso wie den Ein-
künften mit Kapitalanlagecharakter funktional zuzuordnende Nebenerträge, zum Beispiel 
aus Sicherungsgeschäften. 


Absatz 3 


Absatz 3 ergänzt Absatz 1 in Bezug auf Gesellschaften im Sinne des REIT-Gesetzes. Ihre 
Einkünfte werden ebenfalls als solche mit Kapitalanlagecharakter qualifiziert. Im Ergebnis 
wird damit die REIT-Regelung in § 7 Absatz 8 AStG fortgeführt.  


Absatz 4 


Absatz 4 erklärt § 8 Absatz 2 und 5 AStG (Motivtest und Niedrigsteuergrenze) sowie die 
§§ 10 bis 12 AStG für entsprechend anwendbar. Damit wird der Rechtsprechung des EuGH 
aus der Entscheidung C-135/17 (X) Rechnung getragen. 


Absatz 5 


Absatz 5 regelt für die Fälle des § 13 AStG einen Vorrang des Investmentsteuerrechts, da 
keine Beherrschungskonstellation gegeben ist und es sich bei Investmentfonds im Gegen-
satz zu Kapitalanlagegesellschaften um marktübliche, standardisierte Anlageformen han-
delt. Die Rechtsfolge des Satzes 1 gilt auch für die einem Investmentfonds nachgeschalte-
ten Gesellschaften, um die Neukonzeption der Zurechnung der mittelbaren Beteiligungen 
nicht anzuwenden.  
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Zu Nummer 8 


§ 14 - aufgehoben - 


Mit der Änderung des Konzepts der Beherrschung wird keine übertragene Hinzurechnungs-
besteuerung mehr vorgenommen, sondern der Hinzurechnungsbetrag einer nachgeschal-
teten Gesellschaft wird direkt dem inländischen Steuerpflichtigen zugerechnet. § 14 AStG 
wird daher aufgehoben. 


Zu Nummer 9 


§ 15 


Allgemeines 


Auf Grund der Änderungen in den §§ 7 bis 14 AStG sind Folgeanpassungen in den Absät-
zen 5 bis 7 sowie 9 und 11 des § 15 AStG erforderlich. 


Zu Buchstabe a 


§ 15 Absatz 5 - neu - 


§ 15 Absatz 5 AStG geltendes Recht regelt über einen Verweis auf § 12 AStG sowohl die 
Anrechnung von Steuern, die die ausländische Stiftung geleistet hat, als auch von Steuern 
auf nach § 15 Absatz 11 AStG befreite Zuwendungen. Auf Grund der geänderten Anrech-
nungsmethodik in § 12 AStG normiert § 15 Absatz 5 AStG die Regelungen für die Anrech-
nung künftig selbst. Der Verweis auf den § 12 AStG entfällt. 


Zu Buchstabe b 


§ 15 Absatz 6 Nummer 2 


Der § 2 Absatz 2 des EU-Amtshilfegesetzes wurde Absatz 11. 


Zu Buchstabe c 


§ 15 Absatz 7 Satz 2 


§ 15 Absatz 7 Satz 2 AStG verweist bezüglich der Einkünfteermittlung der Stiftung auf § 10 
Absatz 3 AStG. Da diese Vorschrift künftig keinen Ausschluss des § 8b KStG mehr enthält, 
ist eine dahingehende Anpassung des § 15 Absatz 7 AStG erforderlich. 


Zu Buchstabe d 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 15 Absatz 9 Satz 1 


Der derzeitige Verweis in § 15 Absatz 9 AStG auf die §§ 7 bis 14 AStG geht mit Wegfall 
des § 14 AStG teilweise ins Leere und wird daher entsprechend angepasst. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 15 Absatz 9 Satz 2 - neu - 


Durch Einfügung des neuen Satzes 2 wird künftig normiert, dass die Grundsätze des § 7 
Absatz 1 Satz 3 AStG für die der ausländischen Stiftung nachgeschalteten Zwischengesell-
schaften entsprechend gelten. 







 - 75 - Bearbeitungsstand: 17.11.2020  21:08 Uhr 


Zu Buchstabe e 


§ 15 Absatz 11 Satz 2 - neu - 


§ 15 Absatz 11 AStG wird um einen Satz 2 ergänzt, nach dem die Steuern auf nach Satz 1 
befreite Zuwendungen in entsprechender Anwendung des § 34c Absatz 1 und 2 EStG und 
§ 26 Absatz 1 und 2 Satz 1 KStG anrechenbar sind. Diese gesonderte Regelung ist auf 
Grund des Wegfalls des Verweises auf § 12 AStG in § 15 Absatz 5 AStG erforderlich. 


Zu Nummer 10 


Zu Buchstabe a 


§ 17 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 


Nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 sind auch die Geschäftsbeziehungen zu offenbaren, die 
zwischen der ausländischen Gesellschaft und den dem Steuerpflichtigen nahestehenden 
Personen bestehen. Durch den angepassten Verweis auf § 7 Absatz 3 und 4 AStG statt 
wie bisher auf § 1 Absatz 2 AStG ist sichergestellt, dass der Anwendungsbereich der Vor-
schrift auch ein Nahestehen über ein Zusammenwirken durch abgestimmtes Verhalten um-
fasst. 


Zu Buchstabe b 


§ 17 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 


Die Vorlagepflicht nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 gilt nunmehr auch bezüglich der für die 
Anwendung des § 15 AStG sachdienlichen Unterlagen. Um die Sachverhaltsaufklärung in 
der Praxis zu erleichtern, wurde außerdem gesetzlich konkretisiert, dass neben den Bilan-
zen und Erfolgsrechnungen eine Darstellung der Beteiligungsverhältnisse sowie Steuerer-
klärungen und Steuerbescheide vorzulegen sind. 


Zu Nummer 11 


§ 18 


Allgemeines 


Auf Grund des geänderten Beherrschungskonzepts regelt § 7 AStG entgegen dem bishe-
rigen Recht, dass nun auch mittelbar an der Zwischengesellschaft beteiligte Gesellschafter 
selbst Steuerpflichtige im Sinne des § 7 AStG sein können. Der Anwendungsbereich des 
§ 18 AStG wird daher durch die Zusätze „unmittelbar oder mittelbar beteiligt“ in den Absät-
zen 1 und 3 sowie „unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung“ in Absatz 2 auf Fallgestal-
tungen erweitert, in denen an der Zwischengesellschaft mittelbar beteiligte Gesellschafter 
vorhanden sind. 


Die Streichung der Zusätze „unbeschränkt“ in den Absätzen 1 bis 3 ist Folge des neuen § 7 
Absatz 1 Satz 3 AStG, nach dem auch beschränkt Steuerpflichtige mit inländischen Be-
triebsstätten in die Hinzurechnungsbesteuerung einbezogen werden. 


Zu Buchstabe a 


§ 18 Absatz 1 Satz 1 und 2 - neu - 


Zur Klarstellung des sachlichen Anwendungsbereichs des § 18 AStG wird Absatz 1 Satz 1 
um eine nicht abschließende Aufzählung der in das Feststellungsverfahren einzubeziehen-
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den Besteuerungsgrundlagen ergänzt. Es handelt sich dabei um den Hinzurechnungsbe-
trag, die anrechenbaren Steuern, das Hinzurechnungskorrekturvolumen und den Verlust-
vortrag. 


Aus der geänderten Hinzurechnungstechnik entsprechend der ATAD folgt, dass die Zwi-
scheneinkünfte nachgeordneter Gesellschaften dem Steuerpflichtigen unmittelbar zuge-
rechnet werden. Eine übertragende Zurechnung an die ausländische Obergesellschaft ge-
mäß dem bisherigen § 14 AStG entfällt. 


Zur korrekten Ermittlung des Hinzurechnungskorrekturvolumens ist in Fällen nachgeschal-
teter Zwischengesellschaften eine gesonderte verfahrensrechtliche Regelung erforderlich. 
Daher regelt Absatz 1 Satz 2, dass im diesbezüglichen Feststellungsverfahren festgelegt 
werden muss, in welchem Verhältnis das Hinzurechnungskorrekturvolumen den jeweiligen 
Beteiligungssträngen zuzuordnen ist. Für den Übergangszeitpunkt kann eine sachgerechte 
schätzungsweise Aufteilung zugrunde gelegt werden. 


Zu Buchstabe b 


§ 18 Absatz 2 Satz 1 


Auf die Begründung unter Allgemeines wird Bezug genommen. 


Zu Buchstabe c 


§ 18 Absatz 3 - neu - 


Mit Anpassung des Absatzes 3 Satz 1 wird klargestellt, dass eine Erklärung zur gesonder-
ten Feststellung stets nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben ist. In den Fäl-
len, in denen der Steuerpflichtige geltend macht, dass der Motivtest nach § 8 Absatz 2 AStG 
erfüllt ist, sieht Absatz 3 Satz 2 nunmehr erleichterte Erklärungspflichten in Form einer An-
zeige vor; die für die Erklärung zur gesonderten Feststellung nach Satz 1 maßgeblichen 
Fristen gelten entsprechend auch für die Anzeige. Nach Satz 3 sind in der Anzeige insbe-
sondere genaue Angaben zur ausländischen Gesellschaft einschließlich ihres Tätigkeits-
bereichs, Angaben zu Beteiligungen an der ausländischen Gesellschaft, sowie Angaben zu 
den Beteiligten zu machen; entsprechende Nachweise sind vorzulegen. Bestehen nach 
Prüfung der eingereichten Unterlagen Zweifel zum Beispiel am Vorliegen einer wesentli-
chen wirtschaftlichen Tätigkeit der ausländischen Gesellschaft, kann das zuständige Fi-
nanzamt nach Satz 4 eine Erklärung zur gesonderten Feststellung nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck anfordern. Nach Satz 5 können die aus Absatz 3 resultierenden Ver-
pflichtungen durch Abgabe einer gemeinsamen Erklärung nach Satz 1 beziehungsweise 
durch Abgabe einer gemeinsamen Anzeige nach Satz 2 wahrgenommen werden. Sowohl 
die Erklärung als auch die Anzeige sind von den in Satz 6 genannten Personen eigenhändig 
zu unterschreiben. 


Zu Buchstabe d 


§ 18 Absatz 5 - neu - 


Die Zulässigkeit einer Außenprüfung in Hinzurechnungsbesteuerungsfällen richtet sich im 
bisherigen Recht nach § 193 Absatz 2 Nummer 2 AO. Zur Verfahrensvereinfachung und 
zur Vermeidung von Auslegungsfragen in der Praxis sieht der neu eingefügte Absatz 5 vor, 
dass eine Außenprüfung zur Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen bei jedem Steuer-
pflichtigen zulässig ist. Die Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen des § 193 Absatz 2 
Nummer 2 AO kann daher entfallen. 
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Zu Nummer 12 


Zu Buchstabe a 


§ 20 Absatz 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung auf Grund des bereits nach gelten-
dem Recht aufgehobenen Absatzes 3. 


Zu Buchstabe b 


§ 20 Absatz 2 - neu - 


Nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 ATAD sind bestimmte ausländische Betriebsstätten eines 
inländischen Unternehmens wie ein beherrschtes ausländisches Unternehmen zu behan-
deln. Niedrig besteuerte passive Einkünfte einer Betriebsstätte sind danach zum Beispiel in 
die Bemessungsgrundlage einzubeziehen, wenn sie im Mitgliedstaat des Unternehmens 
auf Grund eines Doppelbesteuerungsabkommens steuerbefreit wären. 


Dieser Regelung wird im nationalen Recht - entsprechend dem bisherigen § 20 Absatz 2 
AStG - durch einen Übergang von der Freistellungs- zur Anrechnungsmethode entspro-
chen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Vorschriften zur Hinzurechnungsbesteuerung 
nicht umgangen werden, indem passive Einkünfte statt einer ausländischen Zwischenge-
sellschaft einer ausländischen Betriebsstätte zugeordnet werden.  


Unterbleibt eine Hinzurechnung wegen § 10 Absatz 1 Satz 2 AStG wird nunmehr klarge-
stellt, dass die Regelungen zum Verlustvortrag und der Ausschluss des Verlustrücktrags 
gleichermaßen für die betreffenden Betriebsstätteneinkünfte bestehen. 


Zu Nummer 13 


§ 21 


Absatz 1 


§ 21 AStG wird redaktionell vollständig überarbeitet und der zeitliche Anwendungsbereich 
auf Veranlagungs- bzw. Erhebungszeiträume ab 2021 umgestellt. 


Absatz 1 regelt auch den zeitlichen Anwendungsbereich der Neufassung des § 6 AStG. Die 
Neufassung von § 6 AStG gilt danach erstmals für Sachverhalte, die nach dem 31. Dezem-
ber 2020 verwirklicht werden. 


Absatz 2 


Die Änderung in § 1 Absatz 2 findet nach Satz 1 grundsätzlich erstmals für Veranlagungs- 
und Erhebungszeiträume ab 2021 Anwendung. Abweichend davon sieht Satz 2 in Einklang 
mit der von der ATAD vorgegebenen Anwendungsregelung zu § 4k EStG (Hybride Gestal-
tungen) eine Anwendung bereits ab 2020 vor. 


Absatz 3 


Für bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 verwirklichte Tatbestände im Sinne des § 6 
Absatz 1 AStG gelten die bestehenden Stundungs- und Fristenregelungen fort (Altfälle). 
Davon ausgenommen ist die Berücksichtigung nachträglicher Wertminderungen für nach 
dem 31. Dezember 2020 erfolgende Veräußerungen. Diese sind somit auch in Altfällen 
nicht mehr zu berücksichtigen. 


Absatz 4 
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Satz 1 


Nach § 21 Absatz 3 Satz 1 AStG ist die vorliegende Fassung des Außensteuergesetzes 
hinsichtlich der §§ 7 bis 20 AStG erstmalig für den Veranlagungszeitraum bzw. Erhebungs-
zeitraum anzuwenden, für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen sind, die in einem Wirt-
schaftsjahr der Zwischengesellschaft oder der Betriebsstätte entstanden sind, das nach 
dem 31. Dezember 2020 beginnt. 


Satz 2 


§ 21 Absatz 3 Satz 2 AStG legt fest, dass auf Verluste, die vor dem 1. Januar 2021 entstan-
den sind, weiterhin die bisherigen Regelungen zum Verlustabzug anwendbar sind.  


Satz 3 


Da der Zeitpunkt für die Berücksichtigung der ausländischen Steuern der Zwischengesell-
schaft von dem Jahr der Zahlung auf das Jahr des Anfalls des Hinzurechnungsbetrags ver-
schoben wird, ist in § 21 Absatz 3 Satz 3 AStG eine diesbezügliche Übergangsregelung 
aufgenommen worden. Sie hat zur Folge, dass keine Anrechnungsbeträge durch den Sys-
temwechsel ins Leere laufen. 


Satz 4 


Auf Grund der Einführung des Kürzungsbetrags nach § 11 AStG und der letztmaligen An-
wendung des § 3 Nummer 41 EStG im Veranlagungszeitraum 2020 ist es erforderlich ge-
worden, dass für nach bisherigem Recht versteuerte Hinzurechnungsbeträge ein Anfangs-
bestand des Hinzurechnungskorrekturvolumens bestimmt wird. Das Hinzurechnungskor-
rekturvolumen wird jedoch nicht erhöht, soweit die betreffenden Gewinnausschüttungen 
und Veräußerungsgewinne bis zum Veranlagungszeitraum 2020 nach § 3 Nummer 41 
EStG steuerbefreit sind. Als Folge der geänderten Zuflussfiktion des § 10 Absatz 2 AStG 
wird auch ein nach bisherigem Recht erst im Veranlagungszeitraum 2021 versteuerter Hin-
zurechnungsbetrag bereits in den Anfangsbestand des Hinzurechnungskorrekturvolumens 
zum 31. Dezember 2020 einbezogen. Die nach Satz 4 im Anfangsbestand des Hinzurech-
nungskorrekturvolumens erfassten Hinzurechnungsbeträge bleiben bei der Ermittlung und 
Feststellung des Hinzurechnungskorrekturvolumens nach § 11 Absatz 3 - neu außer An-
satz. 


Satz 5 


Nach dem bisherigen Recht werden die Verluste von Untergesellschaften im Rahmen der 
übertragenden Hinzurechnungsbesteuerung gemäß § 14 AStG auf Ebene der jeweiligen 
Obergesellschaft gebündelt. Da die Verlustverrechnung im Falle nachgeschalteter Gesell-
schaften nach § 10 Absatz 3 AStG - neu - nicht mehr möglich ist, sieht § 21 Absatz 3 Satz 5 
AStG vor, dass die Verluste aus Vorjahren auf Antrag der den Verlusten verursachenden 
Zwischengesellschaften zugeordnet werden können, sofern sie noch nicht verrechnet wor-
den sind. 


Zu Artikel 6 (Inkrafttreten) 


Das vorliegende Gesetz tritt am Tag nach Verkündung in Kraft. 
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Referentenentwurf 


des Bundesministeriums der Finanzen 


Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der 
Bescheinigung von Kapitalertragsteuer 


(Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz – AbzStEntModG) 


A. Problem und Ziel 


Die Bundesrepublik Deutschland erhebt eine Kapitalertragsteuer in Form eines Steuerab-
zuges in Höhe von 25 Prozent unabhängig davon, ob die inländischen Erträge einem Inlän-
der oder einem Ausländer zufließen. Bei Ausländern besteht jedoch häufig – aufgrund der 
mit vielen Staaten abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen – kein deutsches Be-
steuerungsrecht in dieser Höhe. Vergleichbare Steuerregelungen existieren in fast allen 
Staaten, insbesondere auch Industrieländern, vereinbart in ihren jeweiligen Doppelbesteu-
erungsabkommen. Neben der Kapitalertragsteuer wird eine Abzugsteuer auch auf be-
stimmte Einkünfte von Ausländern (z. B. aus Lizenzrechten) erhoben. Dies ebenfalls unab-
hängig davon, ob der Bundesrepublik Deutschland nach dem jeweiligen Doppelbesteue-
rungsabkommen in diesem Umfang ein Besteuerungsrecht zusteht. Gleiches gilt im Hin-
blick auf die Befreiungen von Lizenz- und Kapitalerträgen innerhalb grenzüberschreitender 
Konzerne durch das Steuerrecht der Europäischen Union. 


Damit die ausländischen Steuerpflichtigen gleichwohl von den Beschränkungen des deut-
schen Besteuerungsrechts durch Doppelbesteuerungsabkommen und Unionsrecht der 
Höhe nach und der daraus resultierenden Reduzierung ihrer Steuerlast profitieren können, 
enthält das deutsche Steuerrecht entsprechende Entlastungsregelungen. Dazu können 
sich die ausländischen Steuerpflichtigen in erster Linie an das Bundeszentralamt für Steu-
ern wenden. Das Amt stellt entweder eine Bescheinigung aus, sodass von vornherein nur 
eine reduzierte Abzugsteuer einbehalten wird, oder sie erstattet nachträglich den zu hoch 
einbehaltenen und abgeführten Teil der Steuer. 


Eine Revision der Verfahren und Abläufe beim Bundeszentralamt für Steuern hat Auf-
schluss gegeben, wie die Entlastung ausländischer Steuerpflichtiger durch das Amt res-
sourcenschonender und weniger missbrauchs- und betrugsanfällig ausgestaltet werden 
kann. Dabei wurde insbesondere die Komplexität, die parallel eröffnete Entlastungsverfah-
ren produzieren, als problematisch identifiziert. Darüber hinaus ist festzustellen, dass ein 
Anreiz für Missbrauch und Betrug aufgrund der unterschiedlichen Steuersätze besteht, die 
für Inländer und Ausländer sowie Ausländer untereinander je nach dem Staat gelten, in 
dem sie ansässig sind. 


Zur Verhinderung von Betrug insbesondere bei der Erstattung von Kapitalertragsteuer sind 
zusätzliche Anstrengungen erforderlich, um insbesondere gewerbsmäßigen Betrugsmodel-
len wirksamer zu begegnen. Um dies zu gewährleisten, benötigt die Finanzverwaltung zu-
sätzliche Informationen, die ihr aus öffentlichen Quellen und aus den bislang im Rahmen 
der Abführung von Kapitalertragsteuer zu meldenden Daten nicht in ausreichendem Um-
fang zur Verfügung stehen. 


Bei der Verhinderung lediglich missbräuchlicher Steuergestaltungen ergibt sich ferner 
Handlungsbedarf durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union. 
Das deutsche Recht enthält seit geraumer Zeit eine Regelung, die verhindern soll, dass 
sich Steuerpflichtige unberechtigt durch die rein steuerlich motivierte Zwischenschaltung 
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ausländischer Gesellschaften steuerliche Vorteile etwa aus bestimmten Doppelbesteue-
rungsabkommen verschaffen. Nach Feststellung des Gerichtshofs ist diese Regelung teil-
weise nicht mit dem Unionsrecht vereinbar und muss deshalb angepasst werden. 


Über den titelgebenden Gegenstand hinaus enthält der Entwurf eine Änderung im Umwand-
lungssteuerrecht sowie eine Änderung bei der Vollstreckbarkeit steuerlicher Verwaltungs-
akte. 


B. Lösung 


Die Vorschriften zum Verfahren der Entlastung ausländischer Steuerpflichtiger von Abzug-
steuern durch das Bundeszentralamt für Steuern sowie ihr Zusammenspiel mit den Rege-
lungen zur Besteuerung von Investmentfonds werden neu gefasst. Neben einer Digitalisie-
rung des gesamten Prozesses – Bescheinigung der abgeführten Steuer, Beantragung der 
Entlastung, Bescheidung – wurde besonderes Augenmerk darauf verwandt, vorausschau-
end Risikofaktoren auszuschließen, die zu unberechtigter Entlastung führen könnten. 
Hierzu gehört eine Reduzierung der Verfahrensarten, mit denen eine Entlastung bewirkt 
werden kann. Verwaltungsaufwand wird reduziert, und die Missbrauchs- und Betrugsbe-
kämpfung werden verbessert. 


Zur Verhinderung von Betrug speziell bei der Erstattung von Kapitalertragsteuer erhält das 
Bundeszentralamt für Steuern ergänzende Informationen von den Finanzinstituten, die mit 
der Abführung und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer befasst sind. Die Regelung 
zur Verhinderung missbräuchlicher Steuergestaltungen durch zwischengeschaltete auslän-
dische Gesellschaften wird an die Vorgaben der europäischen Rechtsprechung angepasst, 
ohne dass sie ihre praktische Wirksamkeit einbüßt. 


C. Alternativen 


Missbrauch und Betrug bei der Entlastung von Abzugsteuern wären allein dann völlig aus-
geschlossen, wenn die entsprechenden Einkünfte von Inländern und allen Ausländern mit 
demselben Steuersatz belastet würden. Dies erforderte bei der abgeltenden Kapitalertrag-
steuer eine Absenkung des Steuersatzes für Inländer von 25 Prozent auf höchstens 15 Pro-
zent, was dem Höchststeuersatz nach OECD-Standard entspricht. Auch die Abzugsteuer 
für andere Einkünfte ausländischer Steuerpflichtiger müsste der steuerlichen Belastung der 
Inländer angepasst werden. Beides setzte jedoch die erfolgreiche Neuverhandlung vieler 
deutscher Doppelbesteuerungsabkommen voraus. 


Speziell der Missbrauch und Betrug bei der nachträglichen Erstattung von Abzugsteuern 
könnte dadurch unterbunden werden, dass die verschiedenen gesetzlich vorgesehenen 
Entlastungen bei Inländern wie Ausländern ausschließlich bereits bei der Abführung der 
Abzugsteuern berücksichtigt werden (z. B. nach dem sog. TRACE-Modell). Dies würde 
Missbrauch und Betrug im Rahmen der Abführung der Abzugsteuern jedoch nicht aus-
schließen, der dann insbesondere von den mit der Abführung betrauten Finanzinstituten 
verhindert werden müsste. Denn diese hätten regelmäßig keinen Anreiz, gegen ihre eige-
nen Kunden zu ermitteln. Den Finanzbehörden bliebe nur die Möglichkeit einer nachträgli-
chen, zeitlich stark verzögerten Überprüfung. Darüber hinaus würde eine solche Lösung u. 
a. die Abführung der Steuern erheblich verzögern, die Entlastung von Kleinanlegern zu-
sätzlich erschweren und alle im Inland zur Abführung verpflichteten Personen mit umfang-
reichen steuerlichen Prüfungs- und Haftungspflichten belasten. 
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Regelungen führen zu keinen bezifferbaren Auswirkungen auf das Steueraufkommen. 
Sie führen zu erhöhtem Personal- und Sachaufwand beim Bundeszentralamt für Steuern 
sowie beim Informationstechnikzentrum Bund in Höhe von insgesamt 14,932 Mio. Euro für 
die Jahre 2021 bis 2024. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Bürgerinnen und Bürger sind von den Regelungen nicht betroffen. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: - 1,471 Mio. Euro 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten: - 1,471 Mio. Euro 


davon Umsetzung von EU-Vorgaben 0 Euro 


Einmaliger Erfüllungsaufwand: 45,172 Mio. Euro 


davon Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe: 45,172 Mio. Euro 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Dem Bund entsteht kein Erfüllungsaufwand, der über den unter D. ausgewiesenen Aufwand 
hinausgeht. Die Länder ersparen Erfüllungsaufwand in unbekannter Höhe. Den Kommunen 
entsteht kein Erfüllungsaufwand. 


F. Weitere Kosten 


Keine. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen 


Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der 
Bescheinigung von Kapitalertragsteuer 


(Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz – AbzStEntModG) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 
2020 (BGBl. I S. 1879) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Die Angabe zu § 45b wird wie folgt gefasst: 


„§ 45b Angaben zur Bescheinigung und Abführung der Kapitalertragsteuer“. 


b) Die Angabe zu § 45c wird wie folgt gefasst: 


„§ 45c Zusammengefasste Mitteilung zur Bescheinigung und Abführung der Kapitalertragsteuer“. 


c) Die Angabe zu § 50c wird wie folgt gefasst: 


„§ 50c Entlastung vom Steuerabzug in bestimmten Fällen“. 


d) Die Angabe zu § 50d wird wie folgt gefasst: 


„§ 50d Anwendung von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung“. 


2. In § 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 2 werden vor dem Punkt am Ende die Wörter „oder 
die Angaben gemäß § 45a Absatz 2a nicht übermittelt worden sind“ eingefügt. 


3. § 43b wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 werden vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und die Wörter 
„§ 50d Absatz 3 gilt entsprechend“ eingefügt. 


b) In Absatz 2 Satz 5 wird die Angabe „§ 50d Absatz 1“ durch die Angabe „§ 50c Ab-
satz 3“ und die Angabe „§ 50d Absatz 2“ durch die Angabe „§ 50c Absatz 2“ er-
setzt. 


4. § 44a Absatz 9 Satz 2 bis 4 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 50c Absatz 3 und 5 sowie § 50d Absatz 3 sind entsprechend anzuwenden. Weiter-
gehende Ansprüche aus § 43b oder § 50g oder einem Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung bleiben unberührt. Verfahren nach den vorstehenden Sätzen und 
nach § 50c Absatz 3 soll das Bundeszentralamt für Steuern verbinden.“ 


5. § 45a wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz eingefügt: 


„(2a) Ist der Gläubiger der Kapitalerträge beschränkt steuerpflichtig, tritt in den 
Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und 2 Satz 4 an die Stelle der Be-
scheinigung nach Absatz 2 Satz 1 die Übermittlung der Angaben gemäß § 45b Ab-
satz 5.“ 


b) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Der Aussteller einer Bescheinigung oder Übermittler von Angaben, die den 
Absätzen 2 bis 5 sowie § 45b Absatz 1 bis 5 nicht entsprechen, haftet für die 
auf Grund dessen verkürzten Steuern oder zu Unrecht gewährten Steuervor-
teile.“ 


bb) Satz 3 wird aufgehoben. 


6. § 45b wird wie folgt gefasst: 


„§ 45b 


Angaben zur Bescheinigung und Abführung der Kapitalertragsteuer 


(1) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle weist jeder nach Maßgabe des 
§ 45a Absatz 2 zu erteilenden Bescheinigung und jedem nach § 45b Absatz 5 zu über-
mittelnden Datensatz eine nach amtlichem Muster zu erstellende Ordnungsnummer 
zu. 


(2) Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und 2 
Satz 4 ist die Bescheinigung nach § 45a Absatz 2 um folgende Angaben zu ergänzen: 


1. die Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung des Gläubigers der 
Kapitalerträge; handelt es sich bei dem Gläubiger der Kapitalerträge nicht um eine 
natürliche Person, so sind dessen Firma oder Name, Anschrift und Wirtschaftsi-
dentifikationsnummer nach § 139c der Abgabenordnung oder, wenn diese noch 
nicht vergeben wurde, dessen Steuernummer anzugeben; 


2. den Bruttobetrag der vom Gläubiger der Kapitalerträge je Wertpapiergattung und 
Zahlungstag erzielten Kapitalerträge unter Angabe der Bezeichnung und der Inter-
nationalen Wertpapierkennnummer des Wertpapiers; 


3. den Betrag der je Wertpapiergattung und Zahlungstag einbehaltenen und abge-
führten Kapitalertragsteuer und den Betrag der einbehaltenen und abgeführten Zu-
schlagsteuern; die Ermäßigung der Kapitalertragsteuer um die auf die Kapitaler-
träge entfallende Kirchensteuer ist nicht zu berücksichtigen; sind die Kapitalerträge 
nach Maßgabe des § 43a Absatz 3 Satz 2 mit negativen Kapitalerträgen auszu-
gleichen, ist der Betrag der einbehaltenen und auf die Kapitalerträge entfallenden 
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Kapitalertragsteuer vor Durchführung des Verlustausgleiches und vor Berücksich-
tigung des Sparer-Pauschbetrages sowie der Betrag der darauf entfallenden Zu-
schlagsteuern zu ergänzen; 


4. die Höhe des jeweils angewendeten Steuersatzes; 


5. die Stückzahl der Wertpapiere je Wertpapiergattung und Zahlungstag sowie davon 
die Stückzahl der Wertpapiere, die auf der Grundlage einer Wertpapierleihe oder 
eines Wertpapierpensionsgeschäftes übertragen wurden, verbunden mit der An-
gabe, ob bei Anschaffung der Aktien die Lieferung von Aktien mit oder ohne Divi-
dendenanspruch vereinbart wurde und ob Aktien mit oder ohne Dividendenan-
spruch geliefert wurden; 


6. zur Anschaffung der Wertpapiere oder ihrer Übertragung auf der Grundlage einer 
Wertpapierleihe oder eines Wertpapierpensionsgeschäftes jeweils das Datum des 
Handelstags, des vereinbarten Abwicklungstags und des tatsächlichen Abwick-
lungstags sowie die jeweilige Stückzahl; 


7. zur Veräußerung der Wertpapiere oder ihrer Rückübertragung auf der Grundlage 
einer Wertpapierleihe oder eines Wertpapierpensionsgeschäftes jeweils das Da-
tum des Handelstags, des vereinbarten Abwicklungstags und des tatsächlichen 
Abwicklungstags sowie die jeweilige Stückzahl, soweit die Wertpapiere innerhalb 
von 45 Tagen nach Fälligkeit der Kapitalerträge veräußert wurden; 


8. die Firma, die Rechtsform und die Anschrift der jeweils in die Verwahrkette nach-
einander eingebundenen inländischen oder ausländischen Zwischenverwahrstel-
len der Wertpapiere sowie der Depotbank, die die Wertpapiere für den Gläubiger 
der Kapitalerträge unmittelbar verwahrt, unter Angabe der jeweiligen Depotnum-
mern der durch die Zwischenverwahrstellen geführten Depots, in denen die Aktien 
verwahrt werden; 


9. die Konto- oder Depotnummer des Gläubigers der Kapitalerträge oder seines 
Treuhänders. Werden die Wertpapiere durch einen Treuhänder für den Gläubiger 
der Kapitalerträge verwahrt, sind die Daten der Nummer 1 auch für den Treuhän-
der anzugeben. 


(3) Soweit die Kapitalerträge im Sinne des Absatzes 2 aufgrund eines Hinterle-
gungsscheines bezogen wurden, beziehen sich die Angaben nach Absatz 2 auf den 
Hinterlegungsschein. Die Bescheinigung nach § 45a Absatz 2 ist je Wertpapiergattung 
und Zahlungstag um folgende Angaben zu ergänzen: 


1. die Bezeichnung und die Internationale Wertpapierkennnummer der hinterlegten 
Wertpapiere; 


2. das in den Emissionsbedingungen des Hinterlegungsscheines festgelegte Verhält-
nis der Hinterlegungsscheine zu den durch die inländische Hinterlegungsstelle ver-
wahrten inländischen Wertpapieren; 


3. die Gesamtzahl ausgegebener Hinterlegungsscheine sowie die Gesamtzahl der 
hinterlegten Wertpapiere, jeweils zum Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlus-
ses; 


4. die Anzahl der Hinterlegungsscheine des Gläubigers der Kapitalerträge zum Zeit-
punkt des Gewinnverteilungsbeschlusses. 


Einem Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut darf eine Bescheinigung nach § 45a 
Absatz 2 nur erteilt werden, soweit es dem Aussteller schriftlich versichert, dass die 
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Wertpapiere nicht als Deckungsbestand für ausgegebene Hinterlegungsscheine die-
nen. Für Kapitalerträge, die auf einem Hinterlegungsschein beruhen, darf dem Inhaber 
des Hinterlegungsscheines eine Bescheinigung nur erteilt werden, wenn der Emittent 
des Hinterlegungsscheines dem Aussteller schriftlich versichert, dass die Gesamtzahl 
ausgegebener Hinterlegungsscheine während des Kalenderjahres bis zur Anforderung 
der Bescheinigung unter Berücksichtigung des Verhältnisses nach Satz 1 Nummer 2 
der Gesamtzahl der hinterlegten Wertpapiere entsprochen hat. 


(4) Der Aussteller der Bescheinigung hat die nach Absatz 2 und 3 Satz 2 zu er-
gänzenden Angaben unter Ergänzung der nach Absatz 1 vergebenen Ordnungsnum-
mer an das Bundeszentralamt für Steuern nach Maßgabe des § 93c der Abgabenord-
nung elektronisch zu übermitteln. Die Datenübermittlung nach Satz 1 hat abweichend 
von § 93c Absatz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung bis spätestens zum 31. Juli des 
auf den Zufluss des Kapitalertrages folgenden Kalenderjahres zu erfolgen. Sind die 
Kapitalerträge nach Maßgabe des § 43a Absatz 3 Satz 2 mit negativen Kapitalerträgen 
auszugleichen, sind neben den Angaben nach Satz 1 der Betrag der auf der nach amt-
lichem Muster erteilten Bescheinigung für den Gläubiger der Kapitalerträge ausgewie-
senen Kapitalertragsteuer und die ausgewiesenen Zuschlagsteuern zu übermitteln. Die 
nach Maßgabe des § 93c Absatz 1 Nummer 3 der Abgabenordnung dem Steuerpflich-
tigen zu erteilende Information kann auf der Bescheinigung angegeben werden. 


(5) In den Fällen des § 45a Absatz 2a übermittelt die die Kapitalerträge auszah-
lende Stelle dem Bundeszentralamt für Steuern nach Maßgabe des § 93c der Abga-
benordnung für jeden Zufluss auf Verlangen des Gläubigers der Kapitalerträge unver-
züglich elektronisch die in Absatz 2 und 3 Satz 2 genannten Angaben unter Ergänzung 
der nach Absatz 1 vergebenen Ordnungsnummer sowie, sofern der Gläubiger der Ka-
pitalerträge keine natürliche Person ist und eine Wirtschafts-Identifikationsnummer 
nach § 139c der Abgabenordnung noch nicht vergeben wurde, der Rechtsform und des 
Datums des Gründungsaktes. Steuernummer im Sinne des § 93c Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe d der Abgabenordnung ist die durch den Ansässigkeitsstaat vergebene 
Steueridentifikationsnummer des Gläubigers der Kapitalerträge. Absatz 3 Satz 3 und 4 
gilt entsprechend. 


(6) Wurde für Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a oder 
Nummer 2 Satz 4 keine Bescheinigung nach § 45a Absatz 2 erteilt oder wurden keine 
Angaben gemäß § 45a Absatz 2a übermittelt, hat die die Kapitalerträge auszahlende 
Stelle dem Bundeszentralamt für Steuern elektronisch nach Maßgabe des § 93c der 
Abgabenordnung folgende Angaben zu den Zuflüssen des vorangegangenen Kalen-
derjahres zu übermitteln: 


1. die Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung des Depotinhabers; 
handelt es sich bei dem Depotinhaber nicht um eine natürliche Person, so sind 
dessen Firma oder Name, Anschrift und Wirtschaftsidentifikationsnummer nach 
§ 139c der Abgabenordnung oder, wenn diese noch nicht vergeben wurde, dessen 
Steuernummer anzugeben; 


2. die Konto- oder Depotnummer; 


3. den Bruttobetrag der je Wertpapiergattung und Zahlungstag erzielten Kapitaler-
träge unter Angabe der Bezeichnung und der Internationalen Wertpapierkennnum-
mer des Wertpapiers sowie die Stückzahl der Wertpapiere und 


4. den Betrag der je Wertpapiergattung und Zahlungstag einbehaltenen und abge-
führten Kapitalertragsteuer und der Zuschlagsteuern sowie den angewendeten 
Steuersatz. 
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Wurde für Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a oder Num-
mer 2 Satz 4 vom Steuerabzug ganz oder teilweise Abstand genommen, hat die die 
Kapitalerträge auszahlende Stelle dem Bundeszentralamt für Steuern elektronisch 
nach Maßgabe des § 93c der Abgabenordnung neben den in den Absätzen 2, 3 Satz 2 
und 5 genannten Angaben folgende Angaben zu den Zuflüssen des vorangegangenen 
Kalenderjahres zu übermitteln: 


1. die Ordnungsnummer, die bei Erteilung einer Bescheinigung nach § 45a Absatz 2 
oder Übermittlung von Angaben gemäß § 45a Absatz 2a vergeben wurde, und 


2. die Rechtsgrundlage für den reduzierten oder unterlassenen Steuerabzug. 


Die Datenübermittlung nach den Sätzen 1 und 2 hat abweichend von § 93c Absatz 1 
Nummer 1 der Abgabenordnung bis spätestens zum 31. Juli des auf den Zufluss des 
Kapitalertrages folgenden Kalenderjahres zu erfolgen. 


(7) Die inländischen und ausländischen Zwischenverwahrstellen sowie die De-
potbank und der Treuhänder, die die Wertpapiere für den Gläubiger der Kapitalerträge 
unmittelbar verwahren, sind für die Zwecke der Absätze 2 bis 5 verpflichtet, ihrer jewei-
ligen Verwahrstelle die Angaben nach Absatz 2 Nummer 1, 2, 5 bis 9 und Absatz 3 
vollständig und richtig mitzuteilen. Die Bescheinigung nach § 45a Absatz 2 darf erst 
erteilt und die Angaben gemäß § 45a Absatz 2a erst übermittelt werden, wenn der die 
Kapitalerträge auszahlenden Stelle die Angaben nach den Absätzen 2 und 3 vollstän-
dig vorliegen. 


(8) In den Fällen der Absätze 4 bis 6 gilt Folgendes: 


1. § 93c Absatz 3 der Abgabenordnung ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der 
übermittelte Datensatz unabhängig davon zu korrigieren oder zu stornieren ist, 
wann die die Kapitalerträge auszahlende Stelle die Feststellung trifft. Das Gleiche 
gilt, wenn die die Kapitalerträge auszahlende Stelle nachträglich erkennt, dass sie 
zur Übermittlung eines Datensatzes verpflichtet war; 


2. § 171 Absatz 10a der Abgabenordnung ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die Festsetzungsfrist unabhängig vom Zeitpunkt des Zugangs der Daten bei dem 
Bundeszentralamt für Steuern nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Zugang der 
Daten endet. 


(9) Inländische börsennotierte Gesellschaften haben gemäß § 67d des Aktienge-
setzes Informationen über die Identität ihrer Aktionäre zum Zeitpunkt ihres Gewinnver-
teilungsbeschlusses zu verlangen und die ihnen übermittelten Informationen elektro-
nisch nach Maßgabe des § 93c der Abgabenordnung unverzüglich an das Bundeszent-
ralamt für Steuern zu übermitteln.“ 


7. § 45c wird wie folgt gefasst: 


„§ 45c 


Zusammengefasste Mitteilung zur Bescheinigung und Abführung der Kapitalertrag-
steuer 


(1) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle hat dem Bundeszentralamt für Steu-
ern bis zum 31. Juli des auf den Zufluss der Kapitalerträge folgenden Kalenderjahres 
folgende Daten zu übermitteln: 
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1. die Summe der in einem Kalenderjahr je Wertpapiergattung und Zahlungstag 
durch die die Kapitalerträge auszahlende Stelle berücksichtigten Bruttoerträge im 
Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und Nummer 2 Satz 4; 


2. die auf diese Kapitalerträge einbehaltene und abgeführte Kapitalertragsteuer und 
den Betrag der einbehaltenen und abgeführten Zuschlagsteuern; 


3. die für diese Kapitalerträge nach § 45a Absatz 2 bescheinigte oder gemäß § 45a 
Absatz 2a angegebene Kapitalertragsteuer und Zuschlagsteuern; sind die Kapital-
erträge nach Maßgabe des § 43a Absatz 3 Satz 2 mit negativen Kapitalerträgen 
auszugleichen, ist der Betrag der einbehaltenen und auf die Kapitalerträge entfal-
lenden Kapitalertragsteuer vor Durchführung des Verlustausgleiches und vor Be-
rücksichtigung des Sparer-Pauschbetrages sowie der Betrag der darauf entfallen-
den Zuschlagsteuern zu übermitteln; 


4. die diesen Kapitalerträgen zugrundeliegende Stückzahl der Wertpapiere und 


5. die Bezeichnung und die Internationale Wertpapierkennnummer der Wertpapier-
gattung. 


Satz 1 gilt entsprechend für die Summe der gutgeschriebenen Kapitalerträge, bei de-
nen ein Steuerabzug nicht oder nicht in voller Höhe vorgenommen wurde. Die Rechts-
grundlage für die Abstandnahme vom Steuerabzug und die darauf entfallenden Be-
träge sind anzugeben. 


(2) Dem Bundeszentralamt für Steuern sind bis zum 31. Juli des auf den Zufluss 
der Kapitalerträge folgenden Kalenderjahres durch die inländische Wertpapiersammel-
bank folgende Daten je Wertpapiergattung und Kundendepot unter Angabe der Inter-
nationalen Wertpapierkennnummer und der Stückzahl der Wertpapiere zu übermitteln: 


1. die in § 45b Absatz 2 Nummer 1 genannten Angaben zum Depotinhaber; verfügt 
der Depotinhaber nicht über eine inländische Steuernummer ist die durch seinen 
Ansässigkeitsstaat vergebene Steueridentifikationsnummer anzugeben; 


2. die Konto- oder Depotnummer; 


3. die Summe der in einem Kalenderjahr am Zahlungstag gutgeschriebenen Kapital-
erträge im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und Nummer 2 Satz 4, die 
aufgrund eines gebuchten Bestandes am Dividendenstichtag gutgeschrieben wur-
den; 


4. die Summe der in einem Kalenderjahr gutgeschriebenen Kompensationszahlun-
gen; 


5. die Summe der in einem Kalenderjahr belasteten Kompensationszahlungen; 


6. den Saldo aus der Summe der gutgeschriebenen Kapitalerträge und der Summe 
der gutgeschriebenen Kompensationszahlungen und der Summe der belasteten 
Kompensationszahlungen; 


7. die Summe der einbehaltenen und abgeführten Kapitalertragsteuer und den Be-
trag der einbehaltenen und abgeführten Zuschlagsteuern auf die Beträge nach 
Nummer 3 und 4; 


8. die Stückzahl der Wertpapiere, für die die Wertpapiersammelbank keine Dividen-
denregulierung vorgenommen hat. 
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Dies gilt mit Ausnahme der Nummer 8 entsprechend für die die Kapitalerträge auszah-
lenden Stellen nach § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 3. Dem Bundeszentralamt für Steu-
ern sind bis zum 31. Juli des auf die Abführung des Steuerbetrages folgenden Kalen-
derjahres die Summe der nach § 44 Absatz 1a abgeführten Kapitalertragsteuer sowie 
die nach § 45a Absatz 2 Nummer 3 bescheinigten Angaben zu übermitteln. 


(3) § 93c der Abgabenordnung ist mit Ausnahme von Absatz 1 Nummer 2 Buch-
stabe c und d und Nummer 3 entsprechend anzuwenden. § 45b Absatz 8 gilt entspre-
chend.“ 


8. § 49 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 2 Buchstabe f Satz 1 werden die Wörter „oder in ein inländisches öf-
fentliches Buch oder Register eingetragen“ gestrichen. 


b) In Nummer 6 werden die Wörter „oder in ein inländisches öffentliches Buch oder 
Register eingetragen“ gestrichen. 


9. § 50a wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „§ 50d Absatz 1“ durch die Angabe „§ 50c Ab-
satz 3“ ersetzt. 


b) Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Er hat die innerhalb eines Kalendervierteljahres einzubehaltende Steuer jeweils 
bis zum zehnten des dem Kalendervierteljahr folgenden Monats beim Bundeszent-
ralamt für Steuern anzumelden, auch wenn ein Steuerabzug nach Absatz 2 Satz 3, 
Absatz 4 Satz 1 oder nach § 50c Absatz 2 nicht vorzunehmen ist, und die einbe-
haltene Steuer an das Bundeszentralamt für Steuern abzuführen.“ 


10. § 50c wird wie folgt gefasst: 


„§ 50c 


Entlastung vom Steuerabzug in bestimmten Fällen 


(1) Soweit Einkünfte, die der Kapitalertragsteuer oder dem Steuerabzug nach 
§ 50a unterliegen, auf Grund des § 43b, des § 50g oder eines Abkommens zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung nicht besteuert werden dürfen, sind dessen ungeach-
tet die Vorschriften zur Einbehaltung, Abführung und Anmeldung der Steuer anzuwen-
den. Der zum Steuerabzug Verpflichtete kann sich vorbehaltlich des Absatzes 2 nicht 
auf die Rechte des Gläubigers der Kapitalerträge oder Vergütungen aus den §§ 43b 
und 50g sowie dem Abkommen berufen. 


(2) Der Schuldner der Kapitalerträge oder Vergütungen ist zur Einbehaltung und 
Abführung der Steuer nicht verpflichtet, soweit 


1. dem Gläubiger der Kapitalerträge oder Vergütungen auf seinen Antrag (Freistel-
lungsantrag) von dem Bundeszentralamt für Steuern bescheinigt wird, dass die 
Einkünfte nach § 43b, § 50g oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung nicht besteuert werden (Freistellungsbescheinigung), oder 


2. es sich um Einkünfte eines beschränkt Steuerpflichtigen im Sinne des § 50a Ab-
satz 1 Nummer 3 handelt und diese nach einem Abkommen zur Vermeidung der 
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Doppelbesteuerung nicht besteuert werden dürfen; dies gilt nur, wenn die Vergü-
tung zuzüglich der dem beschränkt Steuerpflichtigen im selben Kalenderjahr vom 
Schuldner bereits zugeflossenen Vergütungen 5 000 Euro nicht übersteigt. 


Der Schuldner ist zur Steueranmeldung auch insoweit verpflichtet, als er gemäß Satz 1 
keine Steuer abzuführen hat. Eine Steueranmeldung kann auf der Grundlage des Sat-
zes 1 nicht geändert werden. Eine Freistellungsbescheinigung ist auf einen Zeitraum 
von höchstens drei Jahren frühestens ab ihrer Ausstellung zu befristen und von der 
Einhaltung der Voraussetzungen ihrer Erteilung während ihrer Geltung abhängig zu 
machen; sie kann mit weiteren Nebenbestimmungen gemäß § 120 Absatz 2 der Abga-
benordnung versehen werden. Eine Freistellungsbescheinigung für die Kapitalertrag-
steuer auf Grund eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung ist nur zu 
erteilen, wenn der Gläubiger der Kapitalerträge eine Kapitalgesellschaft ist, die im Staat 
ihrer Ansässigkeit den Steuern vom Einkommen oder Gewinn unterliegt, ohne davon 
befreit zu sein, und soweit dem Gläubiger Kapitalerträge von einer unbeschränkt steu-
erpflichtigen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes zufließen, an deren Nennkapital der Gläubiger zu mindestens ei-
nem Zehntel unmittelbar beteiligt ist. Über einen Freistellungsantrag ist innerhalb von 
drei Monaten nach Vorlage aller erforderlichen Nachweise zu entscheiden. 


(3) Dem beschränkt steuerpflichtigen Gläubiger der Kapitalerträge oder Vergü-
tungen wird auf seinen fristgemäßen Antrag beim Bundeszentralamt für Steuern (Er-
stattungsantrag) die gemäß Absatz 1 Satz 1 einbehaltene und abgeführte oder auf 
Grund Haftungsbescheids oder Nachforderungsbescheids entrichtete Steuer erstattet, 
wenn die Steuer nicht nach § 36 Absatz 2 Nummer 2 auf die Einkommensteuer oder 
die Körperschaftsteuer des Gläubigers angerechnet werden kann. Die Frist für einen 
Erstattungsantrag beträgt vier Jahre und beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Kapitalerträge oder Vergütungen bezogen worden sind; sie endet nicht vor Ablauf 
eines Jahres seit dem Zeitpunkt der Entrichtung der Steuer und nicht vor Ablauf der im 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung vorgesehenen Frist. Kapitaler-
tragsteuer wird nur erstattet, wenn die in § 45a Absatz 2 oder Absatz 3 bezeichnete 
Bescheinigung vorgelegt oder die Angaben gemäß § 45a Absatz 2a übermittelt wur-
den; einem Antrag auf Erstattung der nach § 50a entrichteten Steuer ist die Bescheini-
gung nach § 50a Absatz 5 Satz 6 beizufügen. Hat der Gläubiger nach § 50a Absatz 5 
Steuern für Rechnung anderer beschränkt steuerpflichtiger Gläubiger einzubehalten, 
kann die Auszahlung des Erstattungsanspruchs davon abhängig gemacht werden, 
dass er die Zahlung der von ihm einzubehaltenden Steuer nachweist, hierfür Sicherheit 
leistet oder unwiderruflich die Zustimmung zur Verrechnung seines Erstattungsan-
spruchs mit dem Steueranspruch nach § 50a Absatz 5 Satz 3 erklärt. 


(4) Ein nach § 50g zu erstattender Betrag ist nach Maßgabe der §§ 238 und 239 
der Abgabenordnung zu verzinsen. Die Festsetzungsfrist beginnt mit Ablauf des Ka-
lenderjahrs, in dem der Freistellungsbescheid erlassen, aufgehoben oder nach § 129 
der Abgabenordnung berichtigt worden ist. Der Zinslauf beginnt zwölf Monate nach 
Ablauf des Monats, in dem der Erstattungsantrag und alle für die Entscheidung erfor-
derlichen Nachweise vorliegen, frühestens am Tag der Entrichtung der Steuer. Er en-
det mit Ablauf des Tages, an dem der Freistellungsbescheid wirksam wird. § 233a Ab-
satz 5 der Abgabenordnung gilt sinngemäß. 


(5) Der Freistellungsantrag und der Erstattungsantrag sind nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle zu übermitteln. Der 
Antragsteller hat durch eine Bescheinigung der für ihn zuständigen Steuerbehörde des 
anderen Staates nachzuweisen, dass er dort ansässig ist oder in den Fällen des § 43b 
Absatz 1 Satz 1 zweite Alternative oder des § 50g Absatz 1 Satz 1 letzte Alternative 
dort eine Betriebsstätte hat. Zur Vermeidung unbilliger Härten kann das Bundeszent-
ralamt für Steuern auf Antrag auf eine Übermittlung gemäß Satz 1 verzichten; in die-
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sem Fall ist der Freistellungsantrag oder Erstattungsantrag nach amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck zu stellen. Die Freistellungsbescheinigung nach Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 und der Freistellungsbescheid nach Absatz 3 werden zum Datenabruf durch 
Datenfernübertragung bereitgestellt, es sei denn, der Antrag war nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck zu stellen; § 122a Absatz 3 und 4 der Abgabenordnung ist ent-
sprechend anzuwenden.“ 


11. § 50d wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„§ 50d 


Anwendung von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung“. 


b) Die Absätze 1, 1a und 2 werden aufgehoben. 


c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Eine ausländische Gesellschaft hat auf der Grundlage eines Abkommens 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung ungeachtet des Abkommens keinen An-
spruch auf Entlastung von Kapitalertragsteuer und vom Steuerabzug nach § 50a, 
soweit Personen an ihr beteiligt oder durch ihre Satzung begünstigt sind, denen 
dieser Anspruch nicht zustände, wenn sie die Einkünfte unmittelbar erzielten, und 
soweit die Einkunftsquelle keinen wesentlichen Zusammenhang mit einer Wirt-
schaftstätigkeit dieser ausländischen Gesellschaft aufweist; das Erzielen der Ein-
künfte und deren Weiterleitung an beteiligte oder begünstigte Personen sowie eine 
Tätigkeit, soweit sie mit einem für den Geschäftszweck nicht angemessen einge-
richteten Geschäftsbetrieb ausgeübt wird, gelten nicht als Wirtschaftstätigkeit. 
Satz 1 findet keine Anwendung, soweit die ausländische Gesellschaft nachweist, 
dass keiner der Hauptzwecke ihrer Einschaltung die Erlangung eines steuerlichen 
Vorteils ist; das Gleiche gilt, wenn mit der Hauptgattung der Anteile an der auslän-
dischen Gesellschaft ein wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer aner-
kannten Börse stattfindet.“ 


d) Die Absätze 4 bis 6 werden aufgehoben. 


e) In Absatz 11 Satz 1 wird das Wort „beim“ durch die Wörter „bei einem unbe-
schränkt steuerpflichtigen“ ersetzt. 


f) Nach Absatz 11 wird folgender Absatz eingefügt: 


„(11a) Ist der Gläubiger der Kapitalerträge oder Vergütungen eine Person, 
der die Kapitalerträge oder Vergütungen nach diesem Gesetz oder nach dem 
Steuerrecht des anderen Vertragsstaats nicht zugerechnet werden, steht der An-
spruch auf völlige oder teilweise Erstattung des Steuerabzugs vom Kapitalertrag 
oder nach § 50a auf Grund eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung nur der Person zu, der die Kapitalerträge oder Vergütungen nach den Steu-
ergesetzen des anderen Vertragsstaats als Einkünfte oder Gewinne einer ansäs-
sigen Person zugerechnet werden.“ 


g) In Absatz 12 Satz 3 wird die Angabe „§ 50d“ gestrichen. 


12. § 50e wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 2 und Absatz 1a werden aufgehoben. 
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b) Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze eingefügt: 


„(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 


1. entgegen § 45b Absatz 4 Satz 1, § 45b Absatz 5 Satz 1, § 45b Absatz 6 
Satz 1 oder 2 oder § 45c Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder 
§ 45c Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, dort genannte Daten 
nicht richtig oder nicht vollständig übermittelt oder 


2. entgegen § 45b Absatz 3 Satz 3 oder 4, auch in Verbindung mit Absatz 5 
Satz 3, oder entgegen Absatz 7 eine Mitteilung nicht richtig oder nicht vollstän-
dig macht und dadurch ermöglicht, Steuern zu verkürzen oder nicht gerecht-
fertigte Steuervorteile zu erlangen. 


(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 2 kann die Ordnungswidrigkeit 
auch dann geahndet werden, wenn sie nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
begangen wird. 


(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geld-
buße bis zu zwanzigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geld-
buße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 


(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten ist das Bundeszentralamt für Steuern.“ 


c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 6. 


13. § 50g Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 


„(4) § 50d Absatz 3 gilt entsprechend.“ 


14. § 50j wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „§ 50d Absatz 1“ durch 
die Angabe „§ 50c Absatz 3“ ersetzt. 


b) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „Absatzes 1 Satz 4“ durch die Wörter „Ab-
satzes 1 Satz 2“ ersetzt. 


15. § 51 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f Doppelbuchstabe bb werden die Wörter „§ 50d 
Absatz 1 und 2“ durch die Wörter „§ 50c Absatz 2 oder 3“ ersetzt. 


b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) In Buchstabe h wird das Komma am Ende gestrichen. 


bbb) Buchstabe i wird aufgehoben. 


bb) Nach der Nummer 1d wird die folgende Nummer 1e eingefügt: 


„1e. im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder die Vor-
gaben für die Zuweisung der Ordnungsnummer nach § 45b Absatz 1 zu 
bestimmen;“. 
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16. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 44a wird folgender Satz angefügt: 


„§ 45a Absatz 2a und 7 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem Gläubi-
ger nach dem 31. Dezember 2023 zufließen.“ 


b) Nach Absatz 44a werden folgende Absätze eingefügt: 


„(44b) § 45b in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem Gläubiger nach 
dem 31. Dezember 2023 zufließen. 


(44c) § 45c in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem Gläubiger nach 
dem 31. Dezember 2023 zufließen.“ 


c) Absatz 45a wird wie folgt gefasst: 


„(45a) § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f und Nummer 6 in der Fassung 
des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist in allen offenen Fällen 
anzuwenden.“ 


d) Nach Absatz 47 werden folgende Absätze eingefügt: 


„(47a) § 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 ist erstmals auf Einkünfte anzu-
wenden, die dem beschränkt Steuerpflichtigen nach dem 31. Dezember 2021 zu-
fließen; die Geltung von Ermächtigungen nach § 50d Absatz 5 und 6 des Gesetzes 
in der Fassung, die vor dem Inkrafttreten des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] galt, endet spätestens zu diesem Zeitpunkt. § 50c Absatz 5 
Satz 1, 3 und 4 ist erstmals auf Anträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 2022 gestellt werden; für Anträge, die gemäß § 50c Absatz 2 oder 3 bis zu 
diesem Zeitpunkt gestellt werden, ist der amtlich vorgeschriebene Vordruck zu ver-
wenden und § 50d Absatz 1 Satz 7 und 8 des Gesetzes in der Fassung anzuwen-
den, die vor dem Inkrafttreten des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] galt. 


(47b) § 50e Absatz 1 und 4 bis 6 in der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden. § 50e Ab-
satz 2 und 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist erstmals auf die nach dem 31. Dezember 2023 nicht oder nicht vollstän-
dig erfolgte Übermittlung von Daten oder Mitteilungen anzuwenden.“ 


e) Nach Absatz 48 wird folgender Absatz eingefügt: 
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„(48a) § 51 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] gilt erstmals für die Vergabe von Ordnungsnummern zu Steuerbe-
scheinigungen für Kapitalerträge, die nach dem 31. Dezember 2023 zufließen.“ 


Artikel 2 


Änderung des Investmentsteuergesetzes 


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch 
Artikel 17 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 4 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„In der Statusbescheinigung ist anzugeben, ob der Investmentfonds unbeschränkt 
oder beschränkt körperschaftsteuerpflichtig ist.“ 


b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „Wenn der Investmentfonds“ durch die Wör-
ter „Wenn ein unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtiger Investmentfonds“ er-
setzt. 


2. Dem § 11 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Bei beschränkt körperschaftsteuerpflichtigen Investmentfonds tritt das Bundeszentral-
amt für Steuern an die Stelle des Betriebsstättenfinanzamtes des Entrichtungspflichti-
gen.“ 


3. § 57 wird wie folgt geändert: 


a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 


b) Folgender Absatz wird angefügt: 


„(2) § 7 Absatz 4 Satz 2 und Absatz 5 Satz 1 sowie § 11 Absatz 1 Satz 3 in 
der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] sind ab 
dem 1. Juli 2021 anzuwenden. Bei Vorlage einer Statusbescheinigung, die nicht 
die Angaben nach § 7 Absatz 4 Satz 2 in der Fassung des Artikels … des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] enthält, ist ab dem 1. Juli 2021 eine Erstattung 
nach § 7 Absatz 5 ausgeschlossen.“ 
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Artikel 3 


Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 


Das Umwandlungssteuergesetz vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 2 wird folgender Absatz angefügt: 


„(5) Unbeschadet anderer Vorschriften ist der Ausgleich oder die sonstige Verrech-
nung negativer Einkünfte des übernehmenden Rechtsträgers, die von diesem infolge 
der Anwendung der Absätze 1 und 2 erzielt werden, auch insoweit nicht zulässig, als 
die negativen Einkünfte auf der Veräußerung oder der Bewertung von Finanzinstru-
menten oder Anteilen an einer Körperschaft beruhen. Als negative Einkünfte im Sinne 
des Satzes 1 gelten auch Aufwendungen außerhalb des Rückwirkungszeitraums, die 
darauf beruhen, dass der übernehmende Rechtsträger Finanzinstrumente oder Anteile 
an einer Körperschaft, die ihm aufgrund der Anwendung der Absätze 1 und 2 zuge-
rechnet werden, bis zu dem in Satz 4 bezeichneten Zeitpunkt veräußert oder, insbe-
sondere infolge der Anwendung des Satzes 4, mit einem von den Anschaffungskosten 
abweichenden niedrigeren Wert ansetzt. Als Veräußerung im Sinne der Sätze 1 und 2 
gilt auch die Einlösung, Rückzahlung, Abtretung oder verdeckte Einlage in eine Kapi-
talgesellschaft. Wirtschaftsgüter im Sinne des Satzes 2 sind von dem übernehmenden 
Rechtsträger im Rahmen der ersten auf die Umwandlung folgenden Gewinnermittlung 
mit dem gemeinen Wert anzusetzen; dieser Wert gilt fortan als Anschaffungskosten. 
Satz 2 findet keine Anwendung, soweit die Wirtschaftsgüter ohne die Anwendung der 
Absätze 1 und 2 beim übertragenden Rechtsträger in dessen steuerlicher Schlussbi-
lanz mit einem anderen als dem gemeinen Wert hätten angesetzt werden können. Die 
Sätze 1 bis 5 finden keine Anwendung, wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass die 
Verrechnung negativer Einkünfte im Sinne der Sätze 1 und 2 kein Haupt- oder Neben-
zweck der Umwandlung oder Einbringung war. Ist der übernehmende Rechtsträger an 
den Finanzinstrumenten oder Anteilen an einer Körperschaft unmittelbar oder mittelbar 
über eine oder mehrere Personengesellschaften beteiligt, gelten die Sätze 2 bis 6 sinn-
gemäß für Aufwendungen und Einkünfteminderungen infolge der Veräußerung oder 
eines niedrigeren Wertansatzes der Finanzinstrumente oder Anteile beziehungsweise 
der Veräußerung von Anteilen an den Personengesellschaften oder deren Auflösung.“ 


2. § 4 Absatz 5 Satz 1 wird aufgehoben. 


3. In § 9 Satz 3 werden die Wörter „Absatz 3 und 4“ durch die Wörter „Absatz 3 bis 5“ 
ersetzt. 


4. In § 20 Absatz 6 Satz 4 werden die Wörter „Absatz 3 und 4“ durch die Wörter „Absatz 3 
bis 5“ ersetzt. 


5. Dem § 27 werden folgende Absätze angefügt: 


„(16) § 2 Absatz 5, § 9 Satz 3 zweiter Halbsatz und § 20 Absatz 6 Satz 4 in der Fas-
sung des Artikels … des Gesetzes vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes]) sind erstmals auf Umwandlungen und 
Einbringungen anzuwenden, bei denen die Anmeldung zur Eintragung in das für die 
Wirksamkeit des Vorgangs maßgebende öffentliche Register beziehungsweise bei Ein-
bringungen der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums nach dem ... [einsetzen: Tag 
der Veröffentlichung des Referentenentwurfs des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
erfolgt. Abweichend von Satz 1 sind § 2 Absatz 5, § 9 Satz 3 zweiter Halbsatz und § 20 







 - 17 - Bearbeitungsstand: 19.11.2020  22:01 Uhr 


 


Absatz 6 Satz 4 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes]) auch in ande-
ren offenen Fällen anzuwenden, in denen die äußeren Umstände darauf schließen las-
sen, dass die Verrechnung übergehender stiller Lasten wesentlicher Zweck der Um-
wandlung oder Einbringung war und der Steuerpflichtige dies nicht widerlegen kann. 


(17) § 4 Absatz 5 Satz 1 in der am ... [einsetzen: Tag der Verkündung des vorlie-
genden Änderungsgesetzes bzw. Tag vor einem vom Inkrafttreten dieses Änderungs-
gesetzes abweichenden Datum für die Anwendung des § 50c EStG - neu -] geltenden 
Fassung ist weiterhin anzuwenden, soweit die Anteile an der übertragenden Körper-
schaft am steuerlichen Übertragungsstichtag zum Betriebsvermögen des übernehmen-
den Rechtsträgers gehören und mit einem Sperrbetrag im Sinne des § 50c des Ein-
kommensteuergesetzes in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I 
S. 402) behaftet sind.“ 


Artikel 4 


Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. August 
2020 (BGBl. I S. 1879) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 88b die folgende Angabe eingefügt: 


 „§ 88c Informationsaustausch über kapitalmarktbezogene Gestaltungen“. 


2. In § 3 Absatz 4 Nummer 4 wird nach dem abschließenden Komma der Satzteil „sowie 
Zinsen, die über die §§ 233 bis 237 und die Steuergesetze hinaus nach dem Recht der 
Europäischen Union auf zu erstattende Steuern zu leisten sind,“ angefügt. 


3. Nach § 88b wird folgender § 88c eingefügt: 


„§ 88c 


Informationsaustausch über kapitalmarktbezogene Gestaltungen 


(1) Finanzbehörden haben Tatsachen, die sie dienstlich erfahren haben und aus 
denen sich nach Würdigung der Gesamtumstände Anhaltspunkte für Steuergestaltun-
gen ergeben, die die Erlangung eines Steuervorteils aus der Erhebung oder Entlastung 
von Kapitalertragsteuer mit länderübergreifender, internationaler oder erheblicher Be-
deutung zum Gegenstand haben, im Einvernehmen mit der zuständigen obersten Fi-
nanzbehörde dem Bundeszentralamt für Steuern mitzuteilen. 


(2) Das Bundeszentralamt für Steuern speichert die ihm von den Finanzbehörden 
nach Absatz 1 übermittelten Informationen und analysiert diese. Zur weiteren Aufklä-
rung des Sachverhaltes kann das Bundeszentralamt für Steuern die mitteilende Fi-
nanzbehörde um ergänzende Informationen ersuchen. 


(3) Das Bundeszentralamt für Steuern ist berechtigt, den für die Verwaltung der 
Kapitalertragsteuer zuständigen Finanzbehörden seine Sachverhaltserkenntnisse zu 
übermitteln. 
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(4) Die Offenbarung und Verwertung der nach den Absätzen 1 und 2 übermittel-
ten Daten ist zulässig.“ 


4. In § 251 Absatz 2 Satz 2 werden vor den Wörtern „gegen den Schuldner im Verwal-
tungsweg zu vollstrecken“ die Wörter „sowie des § 78 des Unternehmensstabilisie-
rungs- und -restrukturierungsgesetzes“ eingefügt. 


Artikel 5 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


§ 5 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 
2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2018 (BGBl. I S. 2522) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Die Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 


„2. die Erstattung von Kapitalertragsteuer und von im Wege des Steuerabzugs 
nach § 50a des Einkommensteuergesetzes erhobener Steuer an beschränkt 
Steuerpflichtige, soweit die Einkommensteuer oder die Körperschaftsteuer mit 
dem Steuerabzug abgegolten ist und die beschränkte Steuerpflicht nicht auf 
§ 2 Nummer 2 des Körperschaftsteuergesetzes beruht;“ 


b) Nach der Nummer 14 wird die folgende Nummer eingefügt: 


„14a. die Sammlung, Auswertung und Bereitstellung der Daten, die nach § 45b 
und § 45c des Einkommensteuergesetzes in den dort genannten Fällen zu 
übermitteln sind. Das Bundeszentralamt für Steuern unterrichtet die Finanz-
behörden der Länder über die Ergebnisse der Datenauswertung und stellt den 
Finanzbehörden der Länder Daten für die Verwendung in Besteuerungsver-
fahren zur Verfügung;“. 


c) Nach der Nummer 28a wird die folgende Nummer eingefügt: 


„28b. die Unterstützung der Finanzbehörden der Länder bei der Ermittlung von 
Steuergestaltungen, die die Erlangung eines Steuervorteils aus der Erhebung 
oder Entlastung von Kapitalertragsteuer mit länderübergreifender, internatio-
naler oder erheblicher Bedeutung zum Gegenstand haben. Das Bundeszent-
ralamt für Steuern hat zur Wahrnehmung dieser Aufgabe alle hierfür erforder-
lichen Informationen zu sammeln und auszuwerten und die Behörden der Län-
der über die sie betreffenden Informationen zu unterrichten;“. 


d) Die Nummer 39 wird aufgehoben. 


2. In Absatz 1a Satz 2 wird nach der Angabe „28a“ ein Komma und die Angabe „28b“ 
eingefügt. 
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Artikel 6 


Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 


In § 73e Satz 3 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, werden die Wörter „eines 
Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung“ durch die Wörter „des § 50c Ab-
satz 2 des Gesetzes“ ersetzt. 


Artikel 7 


Inkrafttreten 


Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Das Verfahren zur Entlastung beschränkt Steuerpflichtiger von der Kapitalertragsteuer und 
vom Steuerabzug nach § 50a des Einkommensteuergesetzes (EStG) beim Bundeszentral-
amt für Steuern soll – auch angesichts der Erfahrungen mit steuerlichem Gestaltungsmiss-
brauch und steuerlichen Betrugsmodellen der vergangenen Jahre – möglichst effizient ge-
staltet und so weit wie möglich gegen Missbrauch und Betrug gewappnet werden. Das Bun-
deszentralamt für Steuern soll zudem im Hinblick auf die Aufdeckung von Missbrauch und 
Betrug im Bereich der Erhebung der Kapitalertragsteuer eine zentrale Rolle für die gesamte 
Finanzverwaltung übernehmen. 


Zur Effizienzsteigerung des Entlastungsverfahrens trägt auch eine Anpassung der be-
schränkten Steuerpflicht im Bereich der Überlassung von Rechten bei. Außerdem ist es 
aufgrund von Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) erforder-
lich, die Missbrauchsverhinderungsnorm des § 50d Absatz 3 EStG im Bereich der Entlas-
tung von Abzugsteuern neu zu regeln. 


Darüber hinaus ist eine steuerliche Regelung im Umwandlungssteuerrecht erforderlich. Es 
sind Gestaltungen bekannt geworden, die darauf abzielen, unter Inanspruchnahme des um-
wandlungssteuerlichen Rückwirkungszeitraums ohne wirtschaftliches Risiko steuerliches 
Verlustverrechnungspotenzial zu schaffen. Zwar dürfte das von der Gestaltung beabsich-
tigte Ergebnis bereits nicht mit der geltenden Rechtslage in Einklang stehen. Eine abschlie-
ßende Klärung durch die Rechtsprechung wäre allerdings frühestens in einigen Jahren zu 
erwarten. Um das verbleibende finanzielle Risiko für die öffentlichen Haushalte aufgrund 
des umwandlungssteuerlichen Gestaltungsmodells vollständig auszuschließen, soll das 
Verrechnungsverbot ausdrücklich in das Umwandlungssteuergesetz aufgenommen wer-
den. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Das Verfahren des § 50d Absatz 1 bis 6 EStG zur Entlastung beschränkt Steuerpflichtiger 
von der Kapitalertragsteuer und vom Steuerabzug nach § 50a EStG wurde im Rahmen der 
Rechts- und Fachaufsicht des Bundesministeriums der Finanzen über das Bundeszentral-
amt für Steuern eingehend geprüft und soll in § 50c EStG entsprechend den gewonnenen 
Erkenntnissen neu gefasst werden.  


Insbesondere sind zur Verringerung der abstrakt bestehenden Gefahr von Doppelerstattun-
gen eine Reduzierung der Anzahl bestehender Entlastungsverfahren und eine Konzentra-
tion dieser Verfahren beim Bundeszentralamt für Steuern vorgesehen. Die optionalen Kon-
trollmeldeverfahren nach § 50d Absatz 5 und 6 EStG sollen ebenso entfallen wie das Wahl-
recht zwischen Erstattung und Änderung der Steueranmeldung durch rückwirkende Frei-
stellungsbescheinigungen nach dem bisherigen § 50d Absatz 2 EStG und das zusätzliche 
Erstattungsverfahren beim Entrichtungspflichtigen nach § 7 Absatz 5 des Investmentsteu-
ergesetzes (InvStG) bei beschränkt steuerpflichtigen Investmentfonds. Zur Prozessoptimie-
rung des bisherigen Entlastungsverfahrens soll dem Bundeszentralamt für Steuern die Zu-
ständigkeit für Erstattungen insbesondere von Kapitalertragsteuer an beschränkt Steuer-
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pflichtige nach § 11 InvStG aufgrund etwaiger unionsrechtlicher Erstattungsansprüche so-
wie bei unrechtmäßigem Steuerabzug nach § 37 Absatz 2 der Abgabenordnung (AO) über-
tragen werden. 


Eine weitere wesentliche Änderung betrifft die gesetzliche Vorbereitung auf eine vollständig 
digitalisierte Antragsbearbeitung beim Bundeszentralamt für Steuern ab dem Jahr 2024. 
Dazu werden in § 50c Absatz 5 EStG die elektronische Antragstellung und der elektroni-
sche Bescheidabruf grundsätzlich vorgeschrieben, ebenso wie gemäß § 45a Absatz 2a 
EStG die elektronische Übermittlung der Kapitalertragsteuer-Bescheinigungsdaten durch 
ihren Aussteller bei beschränkt Steuerpflichtigen in den dominierenden Fällen der Girosam-
melverwahrung von Wertpapieren. Letzteres wird nach erfolgter Umstellung nicht nur die 
Abläufe bei Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung vereinfachen, sondern auch Betrug mit 
gefälschten Bescheinigungen ausschließen. 


Des Weiteren sieht der Entwurf in den §§ 45b und 45c EStG sowohl für beschränkt als auch 
für unbeschränkt Steuerpflichtige erweiterte elektronische Meldepflichten der zum Kapital-
ertragsteuerabzug Verpflichteten vor. Diese beinhalten ergänzende Angaben zu den Steu-
erbescheinigungen für unbeschränkt Steuerpflichtige, Daten zu unbescheinigter Kapitaler-
tragsteuer, Daten zu Abstandnahmen vom Steuerabzug und aggregierte Daten zum Steu-
erabzug. Diese Informationen dienen der Finanzverwaltung, und hier insbesondere der 
beim Bundeszentralamt für Steuern eingerichteten Sondereinheit, zu Analyse- und Kontroll-
zwecken. Dadurch sollen für die Finanzverwaltung insbesondere Gestaltungen zur Umge-
hung der Dividendenbesteuerung leichter erkennbar werden. Die Dividendenbesteuerung 
war in der Vergangenheit wiederholt Gegenstand von Gestaltungen zur Erlangung rechts-
widriger Steuervorteile. Dies betraf insbesondere die unter den Begriffen Cum/Ex-, Cum-
/Cum oder Cum-Fake bekannt gewordenen Gestaltungen. Im Zuge dessen soll auch die 
Haftung der Aussteller von Kapitalertragsteuer-Bescheinigungen in § 45a Absatz 7 EStG 
verschärft werden. 


Die unionsrechtlich seitens des EuGH teilweise beanstandete Vorschrift des § 50d Absatz 3 
EStG, die missbräuchlichen Steuergestaltungen im Zusammenhang mit der Entlastung von 
Kapitalertragsteuer und dem Steuerabzug nach § 50a EStG vorbeugen soll, wird neu ge-
fasst. Aufgrund der europäischen Rechtsprechung ist hier eine teilweise Einschränkung der 
Bedeutung vorhersehbarer objektiver Kriterien und die Betonung einer subjektiv gefärbten 
Einzelfallbetrachtung geboten. 


Im Zusammenhang mit dem Steuerabzug nach § 50a EStG erfolgt eine Beschränkung des 
Besteuerungstatbestandes des § 49 Absatz 1 bei der Überlassung von Rechten durch be-
schränkt steuerpflichtige Rechteinhaber, um angesichts der bestehenden Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung unnötigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden. 


Neben den redaktionell erforderlichen Anpassungen weiterer gesetzlicher Bestimmungen 
aufgrund der Neufassung des Entlastungsverfahrens in § 50c EStG und der Einführung der 
elektronischen Kapitalertragsteuer-Bescheinigung in § 45a Absatz 2a EStG enthält das Ge-
setz weitere Klarstellungen in einzelnen Vorschriften dieses Rechtsbereichs. 


Darüber hinaus ist eine Änderung des § 251 Absatz 2 Satz 2 AO zur Vollstreckung von 
Verwaltungsakten erforderlich. Im Umwandlungssteuergesetz wird zudem ein neuer § 2 
Absatz 5 eingefügt, der für Verluste aus bestimmten missbräuchlichen Gestaltungen aus 
Gründen der Rechtssicherheit ausdrücklich ein Verlustverrechnungsverbot anordnet. 


III. Alternativen 


Sämtliche Maßnahmen der Modernisierung des Entlastungsverfahrens und der Belastung 
bestimmter Finanzinstitute mit weiteren Meldepflichten zur Bekämpfung von Steuerbetrug 
bei der Erstattung von Kapitalertragsteuer wären nicht erforderlich, wenn das materielle 
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Steuerrecht so ausgestaltet wäre, dass es einer Entlastung gar nicht bedürfte. Dies wäre 
beispielsweise bei der Kapitalertragsteuer der Fall, wenn für sämtliche Steuerpflichtige ein 
einziger, abgeltender Steuersatz ohne Befreiungen existierte. Zwar wäre dadurch jeglicher 
Betrug und Missbrauch in einem nicht mehr vorhandenen Steuerentlastungsbereich sicher 
ausgeschlossen, doch stünde eine solche Lösung beim gegenwärtig geltenden Steuersatz 
im Konflikt mit vielen deutschen Doppelbesteuerungsabkommen, die sich nicht einseitig 
ändern lassen. 


Auch eine Anpassung des Entlastungsverfahrens in der Weise, dass eine Entlastung aus-
schließlich bereits durch eine Freistellung im Rahmen des Steuerabzugs erfolgt, wie sie der 
Bundesrechnungshof in seinem Bericht vom 28. Juli 2020 (VIII 3 – 2019 – 0999) nach dem 
sog. TRACE-Modell vorgeschlagen hat, stellt keine geeignete Alternative für die Verhinde-
rung von Betrug und Missbrauch bei der Entlastung von einer Abzugsteuer dar. Im Wesent-
lichen würden sich Betrugsversuche und steuerliche Gestaltungsmodelle vom Erstattungs- 
in den Freistellungsbereich verlagern. Statt des Versuchs, eine unberechtigte Erstattung zu 
erhalten, würden Gestalter und Steuerhinterzieher anstreben, unberechtigte Freistellungen 
im Rahmen des Steuerabzugs zu erlangen. Es kommt hinzu, dass die Bekämpfung derar-
tigen Missbrauchs und Betrugs nach dem sog. TRACE-Modell in erster Linie in die Hände 
der sog. Finanzintermediäre gelegt wäre, die gar kein Interesse hätten, gegen ihre eigenen 
Kunden zu ermitteln. Die weiteren Gründe, die gegen die Umsetzung eines solchen Modells 
sprechen – zum Beispiel die erhebliche Verzögerung der Abführung der Steuern, die zu-
sätzliche Erschwerung der Entlastung von Kleinanlegern aufgrund der zu erwartenden pro-
hibitiven Entgeltforderungen der Finanzintermediäre und die Belastung der zum Steuerab-
zug Verpflichteten mit umfangreichen Prüfungs- und Haftungspflichten –, unterstreichen nur 
die Überlegenheit des gegenwärtigen Entlastungsverfahrens, zumal nach seiner weiteren 
Verbesserung durch dieses Gesetz. 


Um im Umwandlungssteuerrecht missbräuchliche Steuergestaltungen unter Inanspruch-
nahme des steuerlichen Rückwirkungszeitraums rechtssicher auszuschließen, käme auch 
die Abschaffung des steuerlichen Rückwirkungszeitraums in Betracht. Dies wäre allerdings 
mit einem erheblichen Bürokratieaufwand auch für all denjenigen Umwandlungen verbun-
den, denen keine missbräuchlichen Beweggründe zugrunde liegen. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Einkommen-
steuergesetzes (Artikel 1), des Investmentsteuergesetzes (Artikel 2) und des Umwand-
lungssteuergesetzes (Artikel 3) aus Artikel 105 Absatz 2 erste Alternative des Grundgeset-
zes (GG). 


Für die Änderung der Abgabenordnung (Artikel 4) folgt die Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes aus Artikel 108 Absatz 5 GG. Die Gesetzgebungskompetenz für die Änderungen 
des Finanzverwaltungsgesetzes (Artikel 5) ergibt sich aus Artikel 108 Absatz 4 Satz 1 GG, 
da durch die vorgesehene Steuerverwaltung durch das Bundeszentralamt für Steuern der 
Vollzug der Steuergesetze erheblich verbessert und erleichtert wird. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar. Die Änderung des 
§ 50d Absatz 3 EStG dient der Umsetzung von Unionsrecht, wie es der EuGH durch seine 
Rechtsprechung ausgeprägt hat. 


Mit den völkerrechtlichen Verträgen, welche die Bundesrepublik Deutschland geschlossen 
hat, ist der Gesetzentwurf grundsätzlich ebenfalls vereinbar. Soweit die Neufassung der 
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Vorschrift des § 50d Absatz 3 EStG mit einzelnen Doppelbesteuerungsabkommen nicht 
vereinbar sein sollte, ist ein etwaiger Verstoß gegen diese völkerrechtlichen Verträge auf-
grund der zwingenden Vorgaben und des Vorrangs des Rechts der Europäischen Union 
unvermeidlich. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Es ergeben sich Rechts- und Verwaltungsvereinfachungen insbesondere durch die Ab-
schaffung einzelner Entlastungsverfahren sowie die Konzentration der verbliebenen Ver-
fahren beim Bundeszentralamt für Steuern. Wesentliche Verwaltungsvereinfachungen re-
sultieren nach einem Übergangszeitraum auch aus der durch § 50c Absatz 5 EStG vorge-
sehene Digitalisierung des Antragsprozesses. 


Die Einführung der zusätzlichen Meldepflichten durch die §§ 45b und 45c erschwert das 
Verfahren des Kapitalertragsteuerabzugs für die zum Steuerabzug Verpflichteten zwar, ist 
aber aus Gründen der Betrugsbekämpfung und der Sicherung des Steueraufkommens er-
forderlich. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben entspricht einer nachhaltigen Entwicklung, indem es fachlich notwendigen 
Gesetzgebungsbedarf umsetzt und damit auch das Steueraufkommen des Gesamtstaates 
sichert. Es unterstützt dabei den Indikatorenbereich 8.2 (Staatsverschuldung - Staatsfinan-
zen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen). Eine Nachhaltigkeitsrelevanz be-
züglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Ziel des Gesetzentwurfs ist ein ressourcenschonenderes sowie weniger betrugs- und miss-
brauchsanfälliges Verfahren der Entlastung von Kapitalertragsteuer und vom Steuerabzug 
nach § 50a EStG. Eine daraus resultierende Veränderung des Steueraufkommens ist für 
den Haushalt jedoch nicht bezifferbar. Durch die Beschränkung des Besteuerungstatbe-
standes des § 49 Absatz 1 EStG entstehen keine Steuermindereinnahmen, da bisher über 
die wegfallenden Tatbestände keine Steuereinnahmen erzielt wurden. Die Änderung des 
§ 2 UmwStG dient der Sicherung des Steueraufkommens. 


Mehrbedarf für das Bundeszentralamt für Steuern (Kapitel 0815): 


Jahr Saldo der Planstellen 
und Stellen 


Personalmehr-
bedarf 


[Titel 422 01] 


Sachaufwand 
[Titel 511 01 
und 812 01] 


Aufträge 
und IT-


Dienstleis-
tungen 


[Titel 532 01] 


Gesamtauf-
wand 


2021 2 x hD, 6 x gD, 3,5 x mD 461.000 € 183.000 € 978.000 € 1.622.000 € 


2022 2 x hD, 6 x gD, 3,5 x mD 922.000 € 366.000 € 1.579.000 € 2.867.000 € 


2023 2 x hD, 6 x gD, 3,5 x mD 605.000 € 207.000 € 1.391.000 € 2.203.000 € 


2024 2 x hD, 6 x gD, 3,5 x mD 605.000 € 207.000 € 1.184.000 € 1.996.000 € 


  2.593.000 € 963.000 € 5.132.000 € 8.688.000 € 


Mehrbedarf für das Informationstechnikzentrum Bund (Kapitel 0816): 
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Jahr Saldo 
der 


Plan-
stellen 


und 
Stellen 


Personal-
mehrbedarf 


[Titel 
422 01] 


Sachauf-
wand 
[Titel 


511 01 
und 


812 01] 


Aufträge 
und IT-
Dienst-


leistungen 
[Titel 532 


01] 


Wartung 
und 


Pflege von 
Hard- und 
Software 
[Titel 511 


01] 


Hard- und 
Software 
[Titel 812 


02] 


Gesamtauf-
wand 


2021 5 x gD 198.000 € 80.000 € 220.000 € 126.000 € 630.000 € 1.254.000 € 


2022 5 x gD 396.000 € 159.000 € 220.000 € 252.000 € 630.000 € 1.657.000 € 


2023 6 x gD 481.000 € 191.000 € 110.000 € 252.000 € - 1.034.000 € 


2024 6 x gD 481.000 € 191.000 € - 252.000 € - 924.000 € 


  1.556.000 € 621.000 € 550.000 € 882.000 € 1.260.000 € 4.869.000 € 


Mehrbedarf für das Kapitel 0811: 


Jahr Versorgung 
[Titel 634 03] 


2021 190.000 € 


2022 379.000 € 


2023 403.000 € 


2024 403.000 € 
 


1.375.000 € 


4. Erfüllungsaufwand 


a. Bürgerinnen und Bürger 


Bürgerinnen und Bürger sind von den Regelungen nicht betroffen. 


b. Wirtschaft 


Durch das neue Steuerbescheinigungsverfahren (§§ 45a, 45b und 45c EStG) ergibt sich 
für die Wirtschaft nach Berechnung des Statistischen Bundesamtes eine Verringerung des 
jährlichen Erfüllungsaufwands um schätzungsweise 1,471 Mio. Euro. Dieser laufende Er-
füllungsaufwand für die Wirtschaft unterliegt der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbe-
schluss vom 25. März 2015). Da es sich dabei im Saldo um ein „Out“ handelt, steht die 
Summe als Kompensationsvolumen für künftige Regelungsvorhaben des BMF zur Verfü-
gung. Für die technische Umsetzung entsteht der Wirtschaft einmaliger Erfüllungsaufwand 
von rund 45,172 Mio. Euro, welcher der Kategorie Einführung oder Anpassung digitaler 
Prozessabläufe zuzuordnen ist. 
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    Jährlicher Aufwand (in Euro) Einmaliger Aufwand (in Euro) 


Nr. 
Art der 


Vor-
gabe 


Para-
graph 


Bezeichnung der Vor-
gabe 


Personalauf-
wand 


Sachaufwand 
Erfüllungs-


aufwand 
Personalauf-


wand 
Sachaufwand 


Erfüllungs-
aufwand 


1 Informa-
tions-
pflicht 


45a 
Abs. 2, 
2a EStG 


Ausstellen von Steuerbe-
scheinigungen 


-720.967 -40.000 -760.967 0 0 0 


2 Informa-
tions-
pflicht 


45b 
Abs. 1 
bis 3 
EStG 


Zusätzliche Angaben auf 
den Steuerbescheinigun-
gen 


±0 ±0 ±0 19.111.382 0 19.111.382 


3 Informa-
tions-
pflicht 


45b 
Abs. 1 
bis 6 
EStG 


Datenübermittlung an das 
BZSt 


±0 ±0 ±0 19.111.382 0 19.111.382 


4 Informa-
tions-
pflicht 


45b 
Abs. 3 
Satz 2 
EStG 


Mitteilung, dass Wertpa-
piere nicht als Deckungs-
bestand für ausgegebene 
Hinterlegungsscheine die-
nen 


+50.300 +10.000 +60.300 0 0 0 


5 Informa-
tions-
pflicht 


45b 
Abs. 5 
EStG 


Aufforderung des Gläubi-
gers der Kapitalerträge an 
die auszahlende Stelle zur 
Datenübermittlung an das 
BZSt 


+33.533 +10.000 +43.533 0 0 0 


6 Informa-
tions-
pflicht 


45b 
Abs. 9 
EStG 


Informationsübermittlung 
über die Identität der Akti-
onäre zum Zeitpunkt des 
Gewinnverteilungs-be-
schlusses 


+5.030 0 +5.030 0 0 0 
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7 Informa-
tions-
pflicht 


45c 
EStG 


Datenübermittlung an das 
BZSt 


±0 ±0 ±0 6.949.594 0 6.949.594 


8 Informa-
tions-
pflicht 


§ 50c 
Abs. 2 
EStG 


Freistellungsantrag für die 
Entlastung vom Steuerab-
zug auf Kapitalerträge und 
Vergütungen für be-
schränkt Steuerpflichtige 


-275.000 -74.000 -349.000 0 0 0 


9 Informa-
tions-
pflicht 


§ 50c 
Abs. 3 
EStG 


Erstattungsantrag für die 
Entlastung vom Steuerab-
zug auf Kapitalerträge und 
Vergütungen für be-
schränkt Steuerpflichtige 


-322.000 -87.000 -409.000 0 0 0 


10 Informa-
tions-
pflicht 


§ 50d 
Abs. 5 
Satz 1 
EStG 


Antrag auf Teilnahme am 
Kontrollmeldeverfahren  


-10.000 -200 -10.000 0 0 0 


11 Informa-
tions-
pflicht 


§ 50d 
Abs. 5 
Satz 2 
und 4 
EStG 


Abgabe der Jahreskon-
trollmeldung 


-49.000 -2.000 -51.000 0 0 0 


Summe -1.288.104 -183.200 -1.471.104 45.172.358 0 45.172.358 


davon aus Informationspflichten -1.288.104 -183.200 -1.471.104 45.172.358 0 45.172.358 
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c. Verwaltung 


Bund 


Dem Bund entsteht kein Erfüllungsaufwand, der über den Aufwand hinausgeht, der bei den 
Haushaltsausgaben ausgewiesen wurde. 


Länder 


Während sich durch die Regelung des § 88c AO ein geringfügiger, nicht bezifferbarer per-
soneller Mehraufwand bei den Landesfinanzbehörden ergibt, führt die teilweise Übernahme 
der bisherigen Zuständigkeit der Finanzämter für Anträge nach § 11 InvStG sowie für An-
träge nach § 37 Absatz 2 AO und auf der Grundlage eines behaupteten unionsrechtlichen 
Erstattungsanspruchs (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 FVG) durch das Bundeszentralamt 
für Steuern zu verringertem Erfüllungsaufwand bei den Ländern. 


Das Gesetz hat keinen Erfüllungsaufwand der Länder durch eine erforderliche IT-techni-
sche Umsetzung zur Folge. 


Kommunen 


Die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen durch das Gesetz keinen Erfüllungsauf-
wand. 


5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft entstehen keine direkten sonstigen Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise 
und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwar-
ten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Die Regelungen des Gesetzentwurfs sollen dauerhaft gelten. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die Änderungen der §§ 45b, 45c, 50c und 50d an-
gepasst. 


Zu Nummer 2 


§ 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 2 
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Die Ergänzung der Vorschrift zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer im Veranlagungsver-
fahren zur Einkommensteuer, die gemäß § 31 Absatz 1 Satz 1 KStG auch für die Körper-
schaftsteuer gilt, dient der Anpassung an die Änderung des § 45a. Dessen neuer Absatz 2a 
sieht vor, dass bei beschränkt Steuerpflichtigen keine Bescheinigung nach § 45a Absatz 2 
mehr auszustellen ist, sondern stattdessen dem Bundeszentralamt für Steuern Bescheini-
gungsdaten zu übermitteln sind. Bei beschränkt Steuerpflichtigen, deren Einkommen- bzw. 
Körperschaftsteuer für Einkünfte, die der Kapitalertragsteuer unterliegen, nicht gemäß § 50 
Absatz 2 Satz 1 dieses Gesetzes bzw. gemäß § 32 Absatz 1 KStG durch den Steuerabzug 
abgegolten sind, ist daher künftig im Rahmen der Veranlagung die Kapitalertragsteuer nur 
anzurechnen, wenn die Angaben nach § 45a Absatz 2a übermittelt worden sind. Das Bun-
deszentralamt stellt die danach übermittelten Daten dem für die Veranlagung zuständigen 
Finanzamt zur Verfügung. 


Zu Nummer 3 


§ 43b 


Zu Buchstabe a 


§ 43b Absatz 1 Satz 1 


Der neue zweite Halbsatz des Absatzes 1 Satz 1 ordnet die entsprechende Geltung der 
Missbrauchsdefinition des § 50d Absatz 3 an, da jener nach seiner Neufassung unmittelbar 
nur noch für Ansprüche aus Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) 
gelten soll. Dadurch bleibt die Umsetzung der Vorgaben des Artikels 1 Absatz 2 und 3 der 
Richtlinie 2011/96/EU (sog. Mutter-Tochter-Richtlinie) gewährleistet.  


Zu Buchstabe b 


§ 43b Absatz 2 Satz 5 


In Absatz 2 Satz 5 werden die Verweise an die Änderungen der §§ 50c und 50d angepasst. 


Zu Nummer 4 


§ 44a Absatz 9 Satz 2 bis 4 


Die Neufassung des Absatzes 9 Satz 2 und 4 bewirkt die Anpassung der Verweise an die 
Änderungen in den §§ 50c und 50d. Der Satz 3 wird redaktionell vereinfacht, ohne dass 
hiermit eine inhaltliche Änderung verbunden sein soll. 


Zu Nummer 5 


§ 45a 


Zu Buchstabe a 


§ 45a Absatz 2a – neu – 


Erzielen beschränkt steuerpflichtige Gläubiger Kapitalerträge nach § 43 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1a oder Nummer 2 Satz 4 u. a. aus girosammelverwahrten Aktien oder Genuss-
scheinen, hat die die Kapitalerträge auszahlende Stelle zukünftig dem Gläubiger eine Steu-
erbescheinigung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 (ggf. i. V. m. § 43 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 Satz 4) nicht mehr auszustellen. Anstelle dessen sind die in einer Steuerbescheini-
gung erforderlichen Angaben gemäß dem neuen § 45b Absatz 5 auf Verlangen des Gläu-
bigers der Kapitalerträge elektronisch unmittelbar an das Bundeszentralamt für Steuern zu 
übermitteln. Die Übermittlung des Datensatzes ist nach dem neuen § 50c Absatz 3 Satz 3 
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bzw. § 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 2 Voraussetzung für eine Erstattung der für den Gläu-
biger abgeführten Kapitalertragsteuer. 


Die Regelung dient vorrangig dem Ausschluss von Steuerhinterziehung durch die Vorlage 
gefälschter Steuerbescheinigungen im Rahmen des Erstattungsverfahrens nach § 50c Ab-
satz 3 oder des Veranlagungsverfahrens. Zusätzlich verringert sie den Aufwand sowohl der 
Datenverarbeitung beim Bundeszentralamt für Steuern als auch der Ausstellung von Be-
scheinigungen bei den betroffenen Finanzinstituten. 


Zu Buchstabe b 


§ 45a Absatz 7 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 45a Absatz 7 Satz 1 


Der neu gefasste Satz 1 erweitert die Haftung des Ausstellers einer fehlerhaften Steuerbe-
scheinigung auch auf Angaben, die gemäß § 45b Absatz 1 bis 5 auf einer Steuerbeschei-
nigung zu ergänzen sind. Außerdem besteht eine Haftung auch im Fall einer fehlerhaften 
Übermittlung von Daten nach dem neuen Absatz 2a. Die nach diesen Normen zu liefernden 
Angaben beinhalten wichtige Informationen, die insbesondere bei den in der Vergangenheit 
besonders gestaltungsanfälligen Aktiengeschäften um den Dividendenstichtag zur Aufklä-
rung einschlägiger Sachverhalte notwendig sind. Die Richtigkeit dieser Angaben hat für das 
Besteuerungsverfahren ein besonderes Gewicht. Dies korrespondiert mit der Erweiterung 
des Haftungsrahmens für den Aussteller der Bescheinigung. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 45a Absatz 7 Satz 3 – aufgehoben - 


Die Regelung des bisherigen Satzes 3 fällt weg. Sie eröffnete dem Aussteller einer Steuer-
bescheinigung bisher in zwei Fällen die Möglichkeit, die Haftungsinanspruchnahme abzu-
wenden. 


Durch den Wegfall der Nummer 1 des derzeitigen Satzes 3 tritt in den Fällen des geltenden 
Satzes 2 die Haftung des Ausstellers der Bescheinigung nunmehr neben die Haftung des 
Schuldners der Kapitalerträge. Dem Aussteller der Bescheinigung steht bei fehlerhaften 
Angaben des Schuldners, auf denen die unzutreffende Bescheinigung beruht, jedoch im 
Innenverhältnis zum Schuldner der Kapitalerträge regelmäßig ein zivilrechtlicher Regress 
im Rahmen des Auftragsverhältnisses zu, das in den haftungsrelevanten Fällen des Absat-
zes 3 mit dem Schuldner der Kapitalerträge besteht. 


Die wegfallende Nummer 2 enthält derzeit noch eine Exkulpation des Ausstellers der Be-
scheinigung durch die Benachrichtigung des für den Empfänger der Bescheinigung zustän-
digen Finanzamtes oder des Bundeszentralamtes für Steuern über die erfolglose Rückfor-
derung der Bescheinigung gemäß Absatz 6 Satz 3. Durch die Streichung dieser Regelung 
wird die Haftung für die Ausstellung fehlerhafter Steuerbescheinigungen verschärft, um in 
Anbetracht der hohen Bedeutung von Steuerbescheinigungen für die Festsetzung von 
Steuer- und Erstattungsansprüchen der dadurch gebotenen Sorgfalt im Prozess der Erstel-
lung und Berichtigung von Steuerbescheinigungen Rechnung zu tragen. Die Haftungsver-
schärfung ist auch in den Fällen angemessen, in denen der Aussteller – wie in vielen Fällen 
bei beschränkt Steuerpflichtigen – für die Erstellung der Bescheinigung auf die Angaben 
Dritter, wie etwa ausländischer Banken im Rahmen einer Wertpapierverwahrkette, ange-
wiesen ist. Denn der Aussteller bescheinigt abgeführte Kapitalertragsteuer auch in jenen 
Fällen im Rahmen eines bestehenden Kundenverhältnisses; er kann aber am besten die 
Verlässlichkeit seines eigenen Vertragspartners einschätzen und die Qualität der Angaben 
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sicherstellen, wozu er in Abwesenheit einer wirksamen Haftungsregelung jedoch keine aus-
reichende Motivation hat. Überdies steht dem Aussteller auch hier regelmäßig die Möglich-
keit eines zivilrechtlichen Regresses gegenüber einem Vertragspartner zu, der fehlerhafte 
Angaben für die Ausstellung einer Steuerbescheinigung geliefert hat. 


Zu Nummer 6 


§ 45b – neu – 


Mit dem neuen § 45b wird insbesondere bei Kapitalerträgen aus girosammelverwahrten 
Aktien der Umfang der in Steuerbescheinigungen auszuweisenden Angaben erweitert. Um 
die Finanzverwaltung frühzeitig über die in den Steuerbescheinigungen enthaltenen Daten 
in Kenntnis zu setzen, sind diese nach Maßgabe des § 93c der Abgabenordnung an das 
Bundeszentralamt für Steuern zu übersenden. Dem Bundeszentralamt für Steuern sind zu-
dem durch die auszahlenden Stellen zukünftig auch Informationen zu übermitteln zu Art 
und Umfang der Abstandnahme vom Steuerabzug und zur Höhe der einbehaltenen und 
abgeführten Kapitalertragsteuer, wenn keine Steuerbescheinigung erteilt wurde bzw. keine 
Angaben nach § 45a Absatz 2a übermittelt wurden. 


§ 45b Absatz 1 


Nach Absatz 1 sind in allen Fällen, in denen gemäß § 45a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 die 
die Kapitalerträge auszahlende Stelle Steuerbescheinigungen erstellt, die Bescheinigungen 
mit einer individuellen Ordnungsnummer zu versehen. Dies gilt auch bei elektronischer 
Übermittlung der Bescheinigungsdaten nach § 45a Absatz 2a. 


Die nach Satz 1 zu vergebende Ordnungsnummer soll u. a. die eindeutige und maschinelle 
Zuordnung jeder Steuerbescheinigung bzw. des für einen bestimmten Zufluss von Kapital-
erträgen übermittelten Datensatzes zum Aussteller bzw. Übermittler ermöglichen. Sie darf 
nur einmalig vergeben werden und nicht mit einer anderen vergebenen Ordnungsnummer 
übereinstimmen. Inhalt und Struktur der Ordnungsnummer werden durch das Bundesmi-
nisterium der Finanzen im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder 
nach amtlichen Muster vorgegeben. 


§ 45b Absatz 2 


Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und Nummer 2 Satz 4 
sind für jeden Gläubiger der Kapitalerträge die in einer Steuerbescheinigung auszuweisen-
den Angaben zu ergänzen. Die nach den Nummern 1 bis 9 zu ergänzenden Angaben be-
inhalten den je Wertpapiergattung erzielten Bruttobetrag der Kapitalerträge, die einbehal-
tene und abgeführte Kapitalertragsteuer und den Solidaritätszuschlag sowie die Begleitum-
stände des Erwerbs der Wertpapiere. Dies beinhaltet die Information zur Übertragung der 
Aktien an den Erwerber und zur Veräußerung der Aktien, soweit die erworbenen Aktien 
innerhalb von 45 Tagen nach Fälligkeit der Wertpapiere wieder veräußert wurden. Eine 
Steuerbescheinigung kann damit frühestens 45 Tage nach Fälligkeit der Wertpapiere aus-
gestellt werden, da erst zu diesem Zeitpunkt feststeht, ob die Angaben zur Veräußerung 
der Aktien auf der Steuerbescheinigung zu ergänzen sind. Um der Finanzverwaltung die 
Prüfung zu ermöglichen, über welche Depotbanken der Gläubiger der Kapitalerträge seine 
Stellung als Anteilseigner begründet, sind die in die Verwahrkette eingebundenen Zwi-
schenverwahrstellen anzugeben. Der Ausweis der einbehaltenen und abgeführten Kapital-
ertragsteuer erfolgt ohne Berücksichtigung der auf die Kapitalerträge entfallenden Kirchen-
steuer. 


Fallen die Kapitaleinkünfte nicht unter § 20 Absatz 8, werden die Einkünfte unterjährig nach 
Maßgabe des § 43a Absatz 3 Satz 2 mit negativen Kapitalerträgen oder mit dem Sparer-
Pauschbetrag verrechnet. In diesem Fall ist nach Nummer 3 der Betrag der auf die Erträge 
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einbehaltenen Kapitalertragsteuer vor Durchführung des Verlustausgleichs und vor Ver-
rechnung mit dem Sparer-Pauschbetrag auszuweisen. Die nach Durchführung der Ver-
lustverrechnung nach § 43a Absatz 3 Satz 2 am Ende des Kalenderjahres einbehaltene 
und abgeführte Kapitalertragsteuer ist nach Absatz 4 Satz 2 neben den Angaben nach Ab-
satz 2 zu übermitteln. 


§ 45b Absatz 3 


Satz 1 und 2 


In den USA aufgelegte Hinterlegungsscheine auf deutsche Aktien (ADR) könnten in der 
Vergangenheit benutzt worden sein, um unberechtigte Ansprüche auf Erstattung von Kapi-
talertragsteuer geltend zu machen. Für diese Hinterlegungsscheine wird entsprechend dem 
bei Ausgabe festgelegten Verhältnis zwischen hinterlegten Aktien und ausgegebenen Hin-
terlegungsscheinen ein Bestand inländischer Aktien bei der inländischen Hinterlegungs-
stelle verwahrt. Bei den untersuchten Gestaltungen wurden durch die Emittenten Hinterle-
gungsscheine ausgegeben ohne Verwahrung der erforderlichen Aktien bei der inländischen 
Hinterlegungsstelle. 


Um der Finanzverwaltung in Bezug auf ADR und andere Hinterlegungsscheine die Kontrolle 
zu erleichtern, dass der Bestand der bei einer inländischen Hinterlegungsstelle verwahrten 
Wertpapiere mit den für diese Wertpapiere ausgegebenen Hinterlegungsscheinen korres-
pondiert und keine Hinterlegungsscheine ausgegeben wurden, für die keine inländischen 
Wertpapiere hinterlegt waren, werden in Steuerbescheinigungen zusätzliche Angaben ver-
langt. 


Satz 3 und 4 


Ebenfalls in Bezug auf Hinterlegungsscheine sieht der Satz 3 des Absatzes 3 vor, dass 
jedes Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut, das eine Steuerbescheinigung für den 
Steuereinbehalt auf Erträge aus einem bei einem anderen Kreditinstitut verwahrten Wert-
papierbestand verlangt, eine schriftliche Versicherung gegenüber diesem Institut abgeben 
muss, dass die betreffenden Wertpapiere nicht als Deckungsbestand für Hinterlegungs-
scheine hinterlegt sind. Liegt der auszahlenden Stelle keine entsprechende Versicherung 
vor, darf eine Steuerbescheinigung nicht erteilt werden. 


Nach Satz 4 darf eine Steuerbescheinigung erst erteilt werden, wenn der Emittent der Hin-
terlegungsscheine versichert, dass während des Kalenderjahres bis zur Beantragung der 
Steuerbescheinigung keine Hinterlegungsscheine ohne vorherige Hinterlegung der Wert-
papiere ausgegeben wurden. 


§ 45b Absatz 4 


Nach Absatz 4 sind die auf den Steuerbescheinigungen nach Absatz 1, Absatz 2 und Ab-
satz 3 Satz 2 auszuweisenden Angaben dem Bundeszentralamt für Steuern auf elektroni-
schem Weg nach Maßgabe des § 93c der Abgabenordnung zu übermitteln.  


Die Datenübermittlung hat bis spätestens zum 31. Juli des auf den Zufluss der Kapitaler-
träge folgenden Jahres zu erfolgen. Die in § 93c Absatz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung 
genannte Frist ist nicht anzuwenden. Sind die Kapitalerträge nach Maßgabe des § 43a Ab-
satz 3 Satz 2 mit anderen negativen Kapitaleinkünften auszugleichen, ist durch die inländi-
sche auszahlende Stelle die nach Verlustausgleich verbleibende und dem Steuerpflichtigen 
bescheinigte einbehaltene und abgeführte Kapitalertragsteuer zu übermitteln. Der Ausstel-
ler der Bescheinigung kann der Informationspflicht nach § 93c Absatz 1 Nummer 3 der Ab-
gabenordnung durch einen gesonderten Hinweis auf der Steuerbescheinigung nachkom-
men. 
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§ 45b Absatz 5 – Übermittlung der Bescheinigungsdaten bei beschränkt Steuerpflichtigen 


Der Absatz 5 regelt die Einzelheiten der Übermittlung der Bescheinigungsdaten nach § 45a 
Absatz 2a, die bei beschränkt Steuerpflichtigen die Ausstellung einer Bescheinigung nach 
§ 45a Absatz 2 ersetzen soll. Die Angaben dienen dem Bundeszentralamt für Steuern in 
erster Linie zur Durchführung des Erstattungsverfahrens nach dem künftigen § 50c Ab-
satz 3, darüber hinaus dem Abgleich mit den weiteren nach § 45a zu übermittelnden Daten. 
Das Vorliegen eines entsprechenden Datensatzes beim BZSt ist nach § 50c Absatz 3 
Satz 4 Voraussetzung einer Erstattung. Nach der in diesem Gesetz vorgesehenen Ände-
rung des § 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 2 soll die Übermittlung der Bescheinigungsdaten 
ebenfalls Voraussetzung einer Anrechnung der Kapitalertragsteuer sein, soweit beschränkt 
Steuerpflichtige bei einem Finanzamt veranlagt werden. 


Der Umfang der zu übermittelnden Daten entspricht den nach Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 
bei Bescheinigungen nach § 45a Absatz 2 an das Bundeszentralamt für Steuern zu über-
mittelnden Angaben, ergänzt um weitere gläubigerspezifische Angaben. Die Angaben sind 
zu jedem Zufluss separat und nur auf Verlangen des Gläubigers der Kapitalerträge zu über-
mitteln. 


Die Vorschriften des § 93c der Abgabenordnung sind anzuwenden. Demnach ist beispiels-
weise der Gläubiger über die übermittelten Daten entsprechend § 93c Absatz 1 Nummer 3 
der Abgabenordnung zu informieren. Da allerdings die Übermittlung der Bescheinigungs-
daten nach Satz 1 unverzüglich zu erfolgen hat, sobald der Gläubiger ein entsprechendes 
Verlangen gegenüber der die Kapitalerträge auszahlenden Stelle äußert, sind die in § 93c 
Absatz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung vorgesehenen Fristen nicht zu beachten. Sofern 
das Bundeszentralamt für Steuern aus technischen Gründen Datensätze nur gesammelt zu 
bestimmten Zeitpunkten annehmen sollte, kommt die die Kapitalerträge auszahlende Stelle 
ihrer Übermittlungspflicht unverzüglich nach, sofern sie die Daten zum nächstmöglichen 
Annahmezeitpunkt liefert. 


Nach Satz 3 sind auch in den Fällen der Übermittlung von Angaben nach § 45a Absatz 2a 
dem Übermittler gegenüber die Versicherungen nach Absatz 3 Satz 2 und 3 im Hinblick auf 
Hinterlegungsscheine abzugeben, bevor die Angaben an das BZSt übermittelt werden dür-
fen. 


§ 45b Absatz 6 


Absatz 6 begründet für die inländische auszahlende Stelle die Pflicht zur Meldung von Ka-
pitalerträgen, wenn zwar ein Steuerabzug vorgenommen, aber bis zum 31. Juli des auf das 
Zuflussjahr folgenden Jahres noch keine Bescheinigung erteilt bzw. veranlasst wurde. Au-
ßerdem besteht eine Meldepflicht, wenn ein Steuerabzug auf die Kapitalerträge nicht in 
Höhe von 25 Prozent vorgenommen wurde oder vom Steuerabzug gänzlich Abstand ge-
nommen wurde. 


Die nach Absatz 6 gemeldeten Daten dienen dazu, das Volumen nicht bescheinigter Kapi-
talertragsteuer bzw. nicht in voller Höhe von 25 Prozent bescheinigter Kapitalertragsteuer 
sowie das Volumen der Abstandnahme vom Steuerabzug bezogen auf einzelne Wertpa-
pierdepots transparent zu machen. 


Satz 1 


Wurde für Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und Nummer 2 
Satz 4 Kapitalertragsteuer einbehalten und abgeführt, aber für diesen Steuerabzug weder 
die Erteilung einer Bescheinigung nach § 45a Absatz 2 noch die Datenübermittlung nach 
§ 45a Absatz 2a verlangt, ist die inländische auszahlende Stelle nach Satz 1 verpflichtet, 
dem Bundeszentralamt für Steuern die Höhe der einbehaltenen Kapitalertragsteuer mitzu-
teilen, für die keine Steuerbescheinigung beantragt wurde bzw. keine Datenübermittlung 
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erfolgt ist. Neben den persönlichen Angaben zum Depotinhaber sind die dem Depot gutge-
schriebenen Kapitalerträge und der Steuerabzugsbetrag mitzuteilen. Diese Meldung hat für 
jedes bei der inländischen auszahlenden Stelle geführte Wertpapierdepot gesondert zu er-
folgen. 


Satz 2 


Wurde vom Steuerabzug Abstand genommen sind nach Satz 2 neben den Angaben gemäß 
Absatz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 auch die Ordnungsnummer, die bei Bescheinigung 
oder Übermittlung des reduzierten Steuerabzugs vergeben wurde, und die jeweilige 
Rechtsgrundlage für den reduzierten bzw. unterlassenen Steuerabzug zu übermitteln. 


§ 45b Absatz 7 


Wertpapiere werden für den Gläubiger der Kapitalerträge häufig nicht direkt bei der die Ka-
pitalerträge auszahlenden Stelle im Sinne des § 44 Absatzes 1 Satz 4 Nummer 3 (z. B. der 
Clearstream Banking AG) verwahrt. In diesen Fällen sind weitere Depotbanken zwischen 
der auszahlenden Stelle und der Depotbank des Gläubigers, die die Wertpapiere in einem 
auf den Namen des Gläubigers der Kapitalerträge geführten Wertpapierdepot verwahrt, mit 
der Verwahrung der Wertpapiere beauftragt und Teil einer Verwahrkette. Da der Gläubiger 
der Kapitalerträge bei mehrstufigen Verwahrketten den Nachweis der Inhaberschaft über 
die verwahrten Wertpapiere über die Verwahrkette zu führen hat, ist es für die Prüfung der 
Zurechnung der Kapitalerträge erforderlich, dass die weiteren, in die Verwahrung der Wert-
papiere eingebundenen Stellen nach Absatz 2 Nummer 8 auf der Steuerbescheinigung 
ausgewiesen werden und damit die Verwahrstruktur transparent ist. Durch Cum/Ex- und 
Cum/Cum-Gestaltungen wurde dem Fiskus ein beträchtlicher Schaden zugefügt. Die Er-
fahrungen aus der Aufarbeitung dieser Geschäfte zeigen, dass die Kenntnis der mit der 
Verwahrung der Wertpapiere beauftragten Depotstellen eine wichtige Grundlage für die 
Prüfung und Bewertung entsprechender Gestaltungen zur unberechtigten Erstattung von 
Kapitalertragsteuer darstellt. Die in die Verwahrkette eingebundenen Zwischenverwahrer 
sind deshalb verpflichtet, die für die Ausstellung der Steuerbescheinigung erforderlichen 
Angaben ihrer Verwahrstelle vollständig und richtig mitzuteilen und die Daten, die die Zwi-
schenverwahrer von nachgeordneten Verwahrstellen erhalten haben, ebenfalls vollständig 
und richtig ihrer Verwahrstelle weiterzuleiten. Bevor diese Daten vollständig vorliegen, darf 
weder eine Steuerbescheinigung ausgegeben, noch Bescheinigungsdaten übermittelt wer-
den. 


§ 45b Absatz 8 


Absatz 8 regelt das Verfahren zur Korrektur oder Stornierung von an das Bundeszentralamt 
für Steuern übermittelten Datensätzen. Das Verfahren richtet sich nach den Vorgaben des 
§ 93c Absatz 3 der Abgabenordnung mit der Maßgabe, dass auch nach Ablauf des siebten 
auf den Besteuerungszeitpunkt folgenden Kalenderjahres Korrekturen und Stornierungen 
vorzunehmen sind. Die Ermittlungen zu Cum/Ex-, Cum/Cum- und vergleichbaren Gestal-
tungen haben gezeigt, dass auch nach vielen Jahren neue Informationen zu Gestaltungen 
bekannt werden und es sich herausstellt, dass Steuerbescheinigungen unzutreffend erstellt 
wurden. Die Notwendigkeit zur Korrektur übermittelter Datensätze kann sich auch ergeben, 
wenn nach erstmaliger Datenübermittlung nach Absatz 6 noch Steuerbescheinigungen er-
stellt bzw. Datenübermittlungen nach § 45 Absatz 2a erfolgen und sich dadurch das Volu-
men nicht bescheinigter Kapitalertragsteuer für ein Depotkonto ändert. 


§ 45b Absatz 9 


Nach § 20 Absatz 5 erzielt der Anteilseigner die Dividendeneinkünfte. Anteilseigner ist die-
jenige Person, der nach § 39 AO die Anteile zuzurechnen sind. Nach § 39 Absatz 1 der 
Abgabenordnung sind Wirtschaftsgüter grundsätzlich dem zivilrechtlichen Eigentümer zu-
zurechnen. 
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Inländische börsennotierte Gesellschaften befinden sich mittlerweile gemäß §§ 67a ff. AktG 
in unmittelbarem Kontakt zu ihren Aktionären. Sie haben insbesondere nach § 67d AktG 
das Recht, Informationen über die Identität ihrer Aktionäre von den Verwahrern der Aktien 
zu verlangen. Diese Informationen sind auch für das Steuerverfahren von Bedeutung und 
sollen deshalb dem Bundeszentralamt für Steuern von den börsennotierten Gesellschaften 
übermittelt werden. Die Informationen dienen insbesondere dem Abgleich mit den nach den 
Absätzen 4 bis 6 von den die Kapitalerträge auszahlenden Stellen zu übermittelnden An-
gaben. 


Zu Nummer 7 


§ 45c – neu – 


Neben den in § 45b auf Steuerbescheinigungen auszuweisenden oder zu übermittelnden 
zusätzlichen Informationen und den darauf bezogenen Meldepflichten sieht § 45c zusätzli-
che Meldepflichten der die Kapitalerträge auszahlenden Stellen und der Wertpapiersam-
melbanken zum Umfang der einbehaltenen und abgeführten Kapitalertragsteuer vor. 


§ 45c Absatz 1 


Neben den in Steuerbescheinigungen auszuweisenden personenbezogenen Angaben sind 
dem Bundeszentralamt für Steuern die durch die auszahlenden Stellen insgesamt für eine 
Wertpapiergattung gutgeschriebenen Kapitalerträge und die darauf einbehaltene und be-
scheinigte Kapitalertragsteuer zu übermitteln. Soweit eine Abstandnahme vom Steuerab-
zug erfolgt ist, sind die Höhe des Betrags der Abstandnahme und die der Abstandnahme 
zugrundegelegten Rechtsnormen mitzuteilen. Durch die Meldungen wird der Umfang der 
durch die auszahlenden Stellen einbehaltenen und bescheinigten Kapitalertragsteuer je 
Wertpapiergattung transparent. Entsprechendes gilt für den Umfang der Abstandnahme 
vom Steuerabzug. Durch Vergleich der Volumina mit Vorjahren oder zwischen einzelnen 
Wertpapiergattungen und Zahlstellen können auffällige Entwicklungen leichter identifiziert 
und durch die ergänzende Analyse der Meldungen nach § 45b ein bestehender Handlungs-
bedarf im Hinblick auf Gestaltungen zur Umgehung der Dividendenbesteuerung erkannt 
werden. Sind die gutgeschriebenen Kapitalerträge im Rahmen von § 43a Absatz 3 Satz 2 
zu berücksichtigen (bei natürlichen Personen mit Wertpapieren im Privatvermögen), ist die 
vor Durchführung des Verlustausgleichs einbehaltene Kapitalertragsteuer zu melden. 


§ 45c Absatz 2 


Absatz 2 verpflichtet die Wertpapiersammelbank, dem Bundeszentralamt für Steuern je 
Wertpapiergattung und Kundendepot die Summe der am Bestandsstichtag gutgeschriebe-
nen Kapitalerträge mitzuteilen. Soweit durch die Wertpapiersammelbank in Folge von Wert-
papiergeschäften um den Dividendenstichtag Ausgleichszahlungen gutgeschrieben oder 
belastet wurden, sind die Ausgleichszahlungen je Wertpapiergattung getrennt nach Gut-
schriften und Belastungen mitzuteilen. Außerdem ist der Saldo aus den gutgeschriebenen 
Kapitalerträgen, den gutgeschriebenen Ausgleichszahlungen und den belasteten Aus-
gleichszahlungen mitzuteilen. Darüber hinaus ist die durch die Wertpapiersammelbank auf 
diese Zahlungen einbehaltene und abgeführte Kapitalertragsteuer zu melden. Die Wertpa-
piersammelbank hat auch die Stückzahl der Wertpapiere zu melden, für die die Wertpapier-
sammelbank keine Dividendenregulierung vorgenommen hat. Besonders bei der Aufarbei-
tung von Cum/Ex-Gestaltungen wurde deutlich, dass das Kompensationsvolumen in den 
Jahren bis 2011 auffällig hoch war. Ein im Zeitvergleich erhöhtes Volumen an Ausgleichs-
zahlungen ist ein Indikator für die Durchführung von Wertpapiergeschäften um den Divi-
dendenstichtag. Diese Geschäfte könnten auch der Abwicklung von Steuergestaltungsmo-
dellen dienen. Durch die Übermittlung der Daten an das Bundeszentralamt Steuern soll der 
Finanzverwaltung möglichst frühzeitig die Möglichkeit gegeben werden, Kenntnis von auf-
fälligen Marktaktivitäten zu erlangen und die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zu prüfen.  
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Wurden an die inländische Wertpapiersammelbank Steuerbeträge durch ausländische Stel-
len abgeführt, ist dem Bundeszentralamt für Steuern die Summe der abgeführten Steuer-
beträge und die auf der Steuerbescheinigung durch die Wertpapiersammelbank ausgewie-
senen Daten zu übermitteln. 


§ 45c Absatz 3 


Für das Verfahren gilt § 93c der Abgabenordnung in beschränktem Umfang sowie zur Kor-
rektur und Stornierung mitgeteilter Datensätze § 45b Absatz 8 entsprechend. 


Zu Nummer 8 


Zu Buchstabe a 


§ 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f 


Der Tatbestand zur Besteuerung von Rechteüberlassungen bei beschränkter Steuerpflicht 
wird auf Fälle mit einem substantiellen Inlandsbezug beschränkt, bei denen eine inländi-
sche Nutzung erfolgt oder die von der Überlassung betroffenen Rechte im Inland belegen 
sind.  


Diese Beschränkung ist erforderlich, weil die bisherige Fassung des Gesetzes in Bezug auf 
die Überlassung von Rechten auch Fälle erfasst, bei denen eine inländische Besteuerung 
nicht sachgerecht ist. So unterliegen die Einkünfte aus der Veräußerung oder Vermietung 
von Rechten, die in ein inländisches Register eingetragen sind (z.B. Patente), nach der 
bisherigen Regelung von § 49 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe f auch dann der be-
schränkten Steuerpflicht, wenn keine Verwertung der Rechte in Deutschland erfolgt und 
kein sonstiger, über die Registereintragung hinausgehender Bezug zu Deutschland be-
steht.  


Diese seit 1925 im Einkommensteuergesetz unverändert enthaltene Regelung hatte bei 
ihrer Einführung nicht den Zweck, auch Vorgänge zu erfassen, die keinen substantiellen 
Zusammenhang zum Inland aufweisen. Aufgrund ihres Wortlauts erfasst sie indes auch 
Rechteüberlassungen, bei denen der einzige Inlandsbezug die Registereintragung darstellt. 
Inzwischen ist es in vielen Bereichen der Wirtschaft üblich, Rechte auch ohne konkreten 
Verwertungszusammenhang in einem Land schützen zu lassen. Ist ein Recht (auch) in ein 
inländisches Register eingetragen worden, unterliegen daher sämtliche danach erfolgen-
den Überlassungen dieses Rechts, auch wenn nur im Ausland ansässige Personen daran 
beteiligt sind, grundsätzlich der Besteuerung in Deutschland. Die Besteuerung entspre-
chender Einkünfte ist bei Ansässigkeit des Zahlungsempfängers in einem Staat, mit dem 
die Bundesrepublik Deutschland ein DBA abgeschlossen hat, aufgrund des Abkommens 
im Ergebnis ausgeschlossen. Gleichwohl ist eine gesetzliche Änderung erforderlich, weil 
die bestehende Regelung in Fällen zeitlich befristeter Rechteüberlassung zu einem erheb-
lichen, im Ergebnis unnötigen Verwaltungsaufwand führt. 


Bei zeitlich befristeter Überlassung von Rechten ist nach § 50a Absatz 1 Nummer 3 ein 
Steuerabzug durch den jeweiligen Vergütungsschuldner vorzunehmen. Das gilt auch für im 
Ausland ansässige Vergütungsschuldner. Die Berücksichtigung von der Besteuerung ent-
gegenstehenden Abkommensregelungen erfordert jeweils vorab die Durchführung eines 
Freistellungsverfahrens (bisheriger § 50d Absatz 2). Liegt die Freistellung nicht schon zum 
Zeitpunkt der Zahlung vor, hat der Vergütungsschuldner die Steuer zunächst ungeachtet 
der Bestimmungen eines DBA einzubehalten und an das Bundeszentralamt für Steuern 
abzuführen. Das Bundeszentralamt erstattet dem Vergütungsgläubiger in diesen Fällen die 
Steuer nur auf Antrag im Nachhinein (bisheriger § 50d Absatz 1).   
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Zu Buchstabe b 


§ 49 Absatz 1 Nummer 6 


Mit der Änderung von Nummer 6 wird die Änderung von Nummer 2 Buchstabe f, die die 
Vermietung und Verpachtung sowie die Veräußerung im Rahmen der gewerblichen Tätig-
keit beschränkt Steuerpflichtiger erfasst, in gleichem Umfang für Vorgänge im nicht gewerb-
lichen Bereich nachvollzogen.   


Zu Nummer 9 


§ 50a 


Zu Buchstabe a 


§ 50a Absatz 4 Satz 2 


Der Verweis in Absatz 4 Satz 2 wird an die Änderungen der §§ 50c und 50d angepasst. 


Zu Buchstabe b 


§ 50a Absatz 5 Satz 3 


Durch die Neufassung wird künftig der Gleichlauf von Steueranmeldungs- und Steuerab-
führungsverpflichtung gewährleistet. Bislang regelt § 50a Absatz 5 Satz 3 nur die Pflicht 
zur Abführung der Steuer. Die Verpflichtung zur Abgabe einer Steueranmeldung an das 
Bundeszentralamt für Steuern ist nur in § 73e Satz 2 EStDV enthalten und bezieht sich 
auf Satz 1 dieser Vorschrift, die inhaltlich § 50a Absatz 5 Satz 3 in der bisherigen Fassung 
entspricht. Daraus hat der Bundesfinanzhof (BFH) den Schluss gezogen, nur die tatsäch-
lich einbehaltene Steuer sei gegenüber den Finanzbehörden anzumelden, nicht schon die 
nach dem Gesetz einzubehaltende Steuer (BFH vom 25.11.2002, I B 69/02). Diese An-
sicht führt dazu, dass für eine pflichtwidrig weder einbehaltene noch abgeführte Steuer 
zwar eine Abführungsverpflichtung besteht und die Möglichkeit, den Schuldner in Haftung 
zu nehmen, aber keine der Abführungsverpflichtung korrespondierende Verpflichtung zur 
Abgabe einer Steueranmeldung. Insbesondere für die Festsetzung von Verspätungszu-
schlägen kommt es aber nach § 152 Absatz 1 AO auf die Verpflichtung zur Abgabe einer 
Steuererklärung an. Die Änderung ermöglicht es daher dem Bundeszentralamt für Steu-
ern in Fällen des § 50a Absatz 1 weiterhin nicht nur dann Verspätungszuschläge zu erhe-
ben, wenn der Vergütungsschuldner tatsächlich einbehaltene Steuerabzugsbeträge nicht 
anmeldet und abführt, sondern auch wenn er zusätzlich die Steuerabzugsbeträge gar 
nicht erst einbehalten hat.  


Zu Nummer 10 


§ 50c – neu – 


In § 50c – der weggefallen war, nachdem seine ursprüngliche Fassung unter der Überschrift 
„Wertminderung von Anteilen durch Gewinnausschüttungen“ bis zum 31. Dezember 2000 
Gültigkeit besaß – werden diejenigen Regelungen des § 50d überführt, welche das Verfah-
ren zur Entlastung von Kapitalertragsteuer und vom Steuerabzug nach § 50a auf der 
Grundlage der §§ 43b, 50g oder eines DBA außerhalb des Veranlagungsverfahrens betref-
fen. Die Bestimmungen des § 50d zur materiellen Anwendung von DBA, die sich in dessen 
Absätzen 3 sowie 7 bis 13 befinden, verbleiben in dieser Vorschrift. 


Der Absatz 1 des § 50c enthält weiterhin die Anordnung des Steuerabzugs unabhängig von 
den Rechten des Steuerpflichtigen nach §§ 43b, 50g oder einem DBA. Die Absätze 2 und 
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3 eröffnen jedoch zwei Formen der Entlastung, entweder bereits durch Freistellung im Steu-
erabzugsverfahren nach Absatz 2 oder nachträglich durch Erstattung gemäß Absatz 3. Der 
Absatz 4 ergänzt die Erstattung um eine Verzinsungsregelung. Das Verfahren der Antrag-
stellung regelt der Absatz 5. 


Die bisherigen Vorschriften der Absätze 1, 1a und 2 sowie 4 bis 6 des § 50d werden wie 
folgt in die Bestimmungen des neuen § 50c überführt: 


§ 50d    § 50c – neu – 


Absatz 1 
Satz 1    Absatz 1 Satz 1 
Satz 2    Absatz 3 Satz 1 
Satz 3 Halbsatz 1  Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 Satz 4 
Satz 3 Halbsatz 2  Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 Satz 1 
Satz 4    Absatz 3 Satz 3 
Satz 5    weggefallen 
Satz 6    Absatz 3 Satz 4 
Satz 7    weggefallen 
Satz 8    weggefallen 
Satz 9    Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 1 
Satz 10   Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 2 
Satz 11   [§ 50d Absatz 11a] 
Satz 12   weggefallen 
Satz 13   Absatz 1 Satz 2 


Absatz 1a 
Satz 1    Absatz 4 Satz 1 
Satz 2 und 3   Absatz 4 Satz 3 und 4 
Satz 4 und 5   Absatz 4 Satz 5 
Satz 6 und 7   Absatz 4 Satz 1 
Satz 8    weggefallen 


Absatz 2 
Satz 1 Halbsatz 1  Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 5 Satz 1 
Satz 1 Halbsatz 2  Absatz 2 Satz 5 
Satz 2    Absatz 2 Satz 4 Halbsatz 2 
Satz 3    weggefallen 
Satz 4 Halbsatz 1 und 2 Absatz 2 Satz 4 Halbsatz 1 
Satz 4 Halbsatz 3  weggefallen 
Satz 5    weggefallen 
Satz 6 und 7   Absatz 2 Satz 6 
Satz 8    Absatz 2 Satz 2 


Absatz 4 
Satz 1    Absatz 5 Satz 2 
Satz 2    weggefallen 


Absatz 5   Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 


Absatz 6   weggefallen 


§ 50c Absatz 1 – Anordnung des Steuerabzugs 


Der erste Satz des Absatzes 1 wurde redaktionell gestrafft und ordnet gegenüber § 50d 
Absatz 1 Satz 1 materiell unverändert an, dass der Steuerabzug vom Kapitalertrag (Kapi-
talertragsteuer; §§ 43 ff.) und der Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen (§ 50a) – 
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durch Einbehaltung (§ 44 Absatz 1 Satz 3 bzw. § 50a Absatz 5 Satz 2), Abführung (§ 44 
Absatz 1 Satz 5 bzw. § 50a Absatz 5 Satz 2) und Anmeldung (§ 45a Absatz 1 bzw. § 73e 
Satz 2 EStDV) der Steuer – trotz der Einschränkungen des deutschen Besteuerungsrechts 
nach § 43b (Umsetzung des Artikels 5 der Richtlinie 2011/96/EU), § 50g (Umsetzung der 
Richtlinie 2003/49/EG) oder einem DBA – durchzuführen ist. Dies gilt unabhängig davon, 
ob der Steuerschuldner ein beschränkt Steuerpflichtiger oder – wie es bei der Kapitalertrag-
steuer z. B. im Fall der Doppelansässigkeit vorkommen kann – ein unbeschränkt Steuer-
pflichtiger ist, der Rechte aus den genannten Einschränkungen herleiten kann. Jedoch kann 
nach Absatz 2 in bestimmten Fällen eine Freistellung im Steuerabzugsverfahren erfolgen. 
In jedem Fall kann ein zu hoher Steuerabzug nachträglich im Erstattungsverfahren nach 
Absatz 3 oder im Veranlagungsverfahren nach § 36 Absatz 2 Nummer 2 korrigiert werden. 


Der Satz 2 nimmt die Regelung des geltenden Satzes 13 des § 50d Absatz 1 auf und prä-
zisiert sie redaktionell. Die Regelung geht zurück auf Artikel 1 Nummer 70 des Steuerre-
formgesetzes 1990 vom 25. Juli 1988 (BGBl. I 1093) und soll insbesondere für das Haf-
tungsverfahren klarstellen, dass sich der zum Steuerabzug Verpflichtete nicht auf Entlas-
tungsansprüche des Gläubigers der Kapitalerträge oder Vergütungen aus den genannten 
Vorschriften berufen kann. Präzisiert wird die Bezeichnung des Normadressaten sowie die 
Geltung für sämtliche Entlastungsansprüche. 


§ 50c Absatz 2 – Freistellung im Steuerabzugsverfahren 


Die bislang in den Absätzen 2, 5 und 6 des § 50d geregelten Möglichkeiten einer Abstand-
nahme vom Steuerabzug werden in § 50c Absatz 2 gemeinsam neu gefasst. In diesem 
Zuge werden zur Vermeidung des Risikos von Doppelentlastungen und zur Verfahrensver-
einfachung sowohl rückwirkende Freistellungsbescheinigungen ausgeschlossen (bisheri-
ger § 50d Absatz 2 Satz 4 Halbsatz 1) als auch das bisherige Kontrollmeldeverfahren 
(§ 50d Absatz 5 und 6) ersetzt durch einen neuen Tatbestand der Freistellung im Steuer-
abzugsverfahren, beschränkt auf Einkünfte im Sinne des § 50a Absatz 1 Nummer 3 (§ 50c 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2). 


Der Absatz 2 enthält in seinem Satz 1 die beiden Tatbestände der Freistellung im Steuer-
abzugsverfahren. Die folgenden Sätze 2 und 3 ergänzen Vorschriften zur Steueranmel-
dung. Die Sätze 4 bis 6 gestalten den ersten Freistellungstatbestand näher aus, bei dem 
aufgrund eines Freistellungsantrags eine Freistellungsbescheinigung erteilt wird. 


Satz 1 – Befreiung von der Pflicht zur Einbehaltung und Abführung der Steuer 


Der Satz 1 regelt zwei Tatbestände, die dem Schuldner der Kapitalerträge oder Vergütun-
gen die Möglichkeit eröffnen, auf die Einbehaltung und Abführung der Kapitalertragsteuer 
bzw. der Steuer nach § 50a zu verzichten. Die Pflicht zur Steueranmeldung bleibt bestehen, 
wie Satz 2 ausdrücklich klarstellt. Sofern der zum Steuerabzug Verpflichtete nicht zugleich 
Schuldner der Kapitalerträge oder Vergütungen ist (wie z. B. bei Streubesitzdividenden ge-
mäß § 44 Absatz 1 Satz 3 und § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a), ist eine Freistellung im 
Steuerabzugsverfahren wie bislang ausgeschlossen. 


Satz 1 Nummer 1 – Freistellung aufgrund einer amtlichen Bescheinigung 


Der erste Tatbestand des neuen § 50c Absatz 2 Satz 1 regelt die Freistellung im Steuerab-
zugsverfahren aufgrund einer Freistellungsbescheinigung. Danach kann im Umfang des 
nach § 43b, § 50g oder einem DBA fehlenden deutschen Besteuerungsrechts auf eine Ein-
behaltung und Abführung der Steuer verzichtet werden, sofern das Bundeszentralamt für 
Steuern eine entsprechende Bescheinigung erteilt hat. Die Bescheinigung kann allein der 
Gläubiger der Kapitalerträge oder Vergütungen beantragen. Dabei ist es unerheblich, ob er 
beschränkt oder unbeschränkt Steuerpflichtiger ist, solange er nach § 43b, § 50g oder ei-
nem DBA berechtigt ist. 
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Auf die Regelung des geltenden § 50d Absatz 2 Satz 5 (Erfordernis des Vorliegens der Be-
scheinigung beim Schuldner) wurde verzichtet. Grund für die Einführung der Regelung 
durch das Steueränderungsgesetz 2001 vom 20. Dezember 2001 war die Sorge, dass der 
zum Steuerabzug Verpflichtete zu einem beliebigen Zeitpunkt nach Zufluss der Kapitaler-
träge oder Vergütungen eine Freistellungsbescheinigung erlangen und damit seiner Steu-
erabzugsverpflichtung nachträglich entgehen könnte (vgl. Bericht des Finanzausschusses 
des Deutschen Bundestages zu dem Entwurf der Bundesregierung eines Steuerände-
rungsgesetzes 2001, BT-Drucks. 14/7341, S. 12 f.). Diese Gefahr ist aufgrund des begrenz-
ten Geltungszeitraumes der Freistellungsbescheinigung, den der Satz 4 frühestens ab dem 
Zeitpunkt ihrer Ausstellung beginnen lässt, nicht gegeben. Damit ist für die Berechtigung 
des Schuldners zur Abstandnahme vom Steuerabzug entscheidend, dass zuvor eine Frei-
stellungsbescheinigung erteilt wurde und deren Bedingungen eingehalten sind. Ist dies der 
Fall, muss der Schuldner der Kapitalerträge oder Vergütungen nicht mehr nachweisen, 
dass ihm die Bescheinigung bei der Abstandnahme auch vorlag. Dies trägt auch dem Um-
stand Rechnung, dass die nach Absatz 5 Satz 4 dem Gläubiger zum Datenabruf bereitge-
stellte Bescheinigung als solche dem Schuldner nicht mehr vorliegen kann. 


Im Gegensatz zur geltenden Regelung des § 50d Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 setzt die Er-
teilung einer Freistellungsbescheinigung nicht mehr voraus, dass die Einkünfte dem Steu-
erabzug nach § 50a Absatz 1 unterliegen. Somit kann in Fällen, in denen das Bestehen 
einer Verpflichtung zum Steuerabzug zweifelhaft ist, ein deutsches Besteuerungsrecht in-
soweit aber zweifelsfrei nicht besteht, durch die Erteilung einer Freistellungsbescheinigung 
eine Besteuerung vermieden werden, ohne dass eine rechtliche Klärung der Abzugsver-
pflichtung herbeigeführt werden muss. 


Bei der Kapitalertragsteuer ist jenseits der Fälle der §§ 43b und 50g die Freistellung im 
Steuerabzugsverfahren mittels einer Freistellungsbescheinigung auf Einkünfte aus Kon-
zernbeteiligungen beschränkt, wie dies bislang Halbsatz 2 des § 50d Absatz 2 Satz 1 vor-
sieht. Dies folgt nunmehr aus der entsprechenden Einschränkung für die Erteilung einer 
Freistellungsbescheinigung in Satz 5 (siehe Näheres dort). 


Die Wirkung der Freistellungsbescheinigung hängt davon ab, dass sie dem Schuldner vor-
liegt. Solange sie ihm nicht vorliegt, bleibt er zur Einbehaltung und Abführung der Steuer 
verpflichtet. Liegt die Freistellungsbescheinigung dem Schuldner nach Einbehaltung der 
Steuer aber vor ihrer Abführung vor, so entfällt ab diesem Zeitpunkt die Pflicht zur Einbe-
haltung und zur Abführung des bislang einbehaltenen, aber noch nicht abgeführten Betra-
ges. Liegt dem Schuldner die Freistellungsbescheinigung hingegen erst nach der Abfüh-
rung der Steuer vor, hat die Bescheinigung keine Wirkung mehr, da die Abführungspflicht 
bereits erfüllt ist. Der Satz 3 stellt klar, dass in diesem Fall die Abführung mittels Änderung 
der Steueranmeldung auch nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. 


Satz 1 Nummer 2 – Freistellung bei Vergütungen für Rechteüberlassungen 


Der zweite Tatbestand normiert die Möglichkeit einer Freistellung im Steuerabzugsverfah-
ren ohne das Erfordernis einer Bescheinigung des Bundeszentralamtes für Steuern. Diese 
Möglichkeit ist nur vorgesehen beim Steuerabzug für Einkünfte im Sinne des § 50a Ab-
satz 1 Nummer 3 (Rechteüberlassung und vergleichbare Sachverhalte), der allein be-
schränkt Steuerpflichtige betrifft, und nur in Bezug auf eine Entlastung auf der Grundlage 
eines DBA. 


Grund für diese erleichterte Freistellungsmöglichkeit ist, dass die Schuldner bei der Rechte-
überlassung in bestimmten Bereichen mit einer großen Zahl wechselnder Gläubiger kon-
frontiert sind, wie z. B. bei der Bildrechteüberlassung. In diesen Bereichen wäre das her-
kömmliche Freistellungs- und Erstattungsverfahren auch angesichts der häufig nur gerin-
gen Einzelvergütungen eine relativ große Belastung für den Schuldner und die beschränkt 
Steuerpflichtigen. Folgerichtig ist die Freistellungsmöglichkeit betragsmäßig beschränkt. 
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Der Schuldner darf von der Einbehaltung und Abführung der Steuer nur dann Abstand neh-
men, wenn die von ihm zu leistende Vergütung zuzüglich der demselben beschränkt Steu-
erpflichtigen im betreffenden Kalenderjahr bereits geleisteten Vergütungen die Grenze von 
5 000 Euro nicht übersteigt. Die Einbeziehung der bereits geleisteten Vergütungen dient 
zum einen der Verhinderung von Vertragsgestaltungen, die eine Vergütung künstlich auf-
teilen, um von der Freistellung zu profitieren; zum anderen begrenzt sie das fiskalische 
Risiko einer irrtümlichen Gewährung von Abkommensvorteilen durch den Schuldner ge-
genüber einem einzelnen Gläubiger. Sofern ein beschränkt Steuerpflichtiger mehreren in-
ländischen Schuldnern Rechte überlässt, kann er mehrfach von der Freistellungsgrenze 
profitieren. Das fiskalische Risiko ist insgesamt dadurch begrenzt, dass die Bundesrepublik 
Deutschland in vielen DBA mit Industriestaaten entsprechend Artikel 12 der deutschen Ver-
handlungsgrundlage für DBA 2013 sowie des Musterabkommens der Organisation for Eco-
nomic Cooperation and Development vom 21. November 2017 (OECD-MA 2017) auf die 
Besteuerung der inländischen Einkünfte ausländischer Lizenzgeber verzichtet hat. 


Durch diesen zweiten Freistellungstatbestand wird das bisherige Kontrollmeldeverfahren 
des Absatzes 5 des § 50d ersetzt, das die gleichen Ziele verfolgt. Auf eine Fortführung des 
Kontrollmeldeverfahrens für die Kapitalertragsteuer nach § 50d Absatz 6 wird verzichtet, da 
es nur eine geringe praktische Bedeutung hat und missbrauchsanfällig ist. 


Im Gegensatz zum Kontrollmeldeverfahren des § 50d Absatz 5 enthält die Neuregelung im 
zweiten Tatbestand des § 50c Absatz 2 Satz 1 weder ein Antragsverfahren noch ein Er-
messen des Bundeszentralamtes für Steuern bei der Ausgestaltung der Abstandnahme 
vom Steuerabzug. Dies dient dem Bürokratieabbau. Zum einen kann der Schuldner der 
Vergütungen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen der Nummer 2 nunmehr 
selbständig entscheiden, ob er auf die Einbehaltung und Abführung der Steuer verzichtet, 
soweit dies einem DBA entspricht, und ihm bleibt die jährliche Kontrollmeldung nach dem 
bisherigen § 50d Absatz 5 Satz 4 erspart. Die für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 
Freistellung erforderlichen Daten werden der Finanzverwaltung durch die Anmeldung der 
Steuer nach dem neugefassten § 50a Absatz 5 Satz 3 (derzeit § 73e Satz 2 EStDV), die 
der Schuldner in jedem Fall abzugeben hat, in ausreichendem Umfang geliefert. Zum an-
deren wird das Bundeszentralamt für Steuern vom Antragsverfahren entlastet. Das hierbei 
im Einzelfall auszuübende Ermessen bei der Zulassung zum Kontrollmeldeverfahren führt 
zu relativ aufwändigen Verwaltungsverfahren, die durch eine nachträgliche Kontrolle der 
Steueranmeldungen des Vergütungsschuldners ersetzt werden können. 


Satz 2 – Pflicht zur Anmeldung 


Der Satz 2 stellt – vergleichbar mit dem geltenden § 50d Absatz 2 Satz 8 – klar, dass der 
Schuldner der Kapitalerträge oder Vergütungen selbst bei Vorliegen der Voraussetzungen 
eines der beiden Freistellungs-Tatbestände des Satzes 1 verpflichtet bleibt, eine Steueran-
meldung gemäß § 45a Absatz 1 Satz 1 bzw. dem neuen § 50a Absatz 5 Satz 3 (derzeit 
§ 73e Satz 2 EStDV) auch im Hinblick auf die freigestellten Kapitalerträge oder Vergütun-
gen abzugeben. Dies liegt auf der Hand in Fällen, in denen nur eine teilweise Freistellung 
von der Steuer erfolgt. Aber auch bei einer vollkommenen Freistellung ist nach Satz 2 sowie 
§ 45a Absatz 1 Satz 2 bzw. dem neuen § 50a Absatz 5 Satz 3 (derzeit § 73e Satz 3 EStDV) 
eine Steueranmeldung abzugeben, in der für die betreffenden Kapitalerträge oder Vergü-
tungen eine Steuer von 0 Euro anzugeben ist. 


Die Beibehaltung der Anmeldeverpflichtung dient Kontrollzwecken. Insbesondere in den 
Fällen des Satzes 1 Nummer 2, in denen der Schuldner der Vergütungen selbständig das 
Bestehen eines deutschen Besteuerungsrechts zu beurteilen hat, wird die Finanzverwal-
tung durch die Angaben im Rahmen der Steueranmeldung in die Lage versetzt, zu prüfen, 
ob vom Steuerabzug zu Recht Abstand genommen wurde.  


Satz 3 – Ausschluss der Änderung einer Steueranmeldung 
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Mit der Regelung des Satzes 3 wird ausgeschlossen, dass eine einmal angemeldete und 
abgeführte Steuer aufgrund eines der beiden Freistellungs-Tatbestände des Satzes 1 in 
Folge einer geänderten Steueranmeldung wieder erstattet wird. Dies betrifft insbesondere 
den Fall, dass dem Schuldner zwar eine Freistellungsbescheinigung nach Satz 1 Num-
mer 1 zum Zeitpunkt der Anmeldung und Abführung der Steuer vorliegt oder die Voraus-
setzungen nach Satz 1 Nummer 2 erfüllt sind, der Schuldner aber von der Möglichkeit einer 
Abstandnahme vom Steuerabzug keinen Gebrauch gemacht hat. Außerdem ist es denkbar, 
dass der Schuldner erst später in den Besitz einer Freistellungsbescheinigung gelangt, de-
ren Geltungszeitraum den Zeitpunkt der erfolgten Anmeldung und Abführung der Steuer 
umfasst. In allen diesen Fällen ist die nachträgliche Änderung der Steueranmeldung nach 
Satz 3 ausgeschlossen, so dass der Gläubiger der Kapitalerträge oder Vergütungen auf 
das Erstattungsverfahren nach Absatz 3 oder eine Anrechnung der Steuer nach § 36 Ab-
satz 2 Nummer 2 angewiesen ist. Diese Regelung entspricht im Hinblick auf die Befreiung 
des § 50g der Ermächtigung des Artikels 1 Absatz 11 der Richtlinie 2003/49/EG und ist 
hinsichtlich der Befreiung des § 43b mit Artikel 5 der Richtlinie 2011/96/EU vereinbar. 


Die Regelung soll sicherstellen, dass nach Abführung der Steuer nur noch ein Entlastungs-
verfahren besteht. Derzeit hat der Schuldner der Kapitalerträge oder Vergütungen bei-
spielsweise die Möglichkeit, aufgrund einer rückwirkend erteilten Freistellungsbescheini-
gung, wie sie der geltende § 50d Absatz 2 Satz 4 Halbsatz 1 noch zulässt, eine bereits 
erfolgte Abführung der Steuer durch Korrektur der Steueranmeldung rückgängig zu ma-
chen. Gleichzeitig bleibt der Gläubiger berechtigt, sich eine entrichtete Steuer nach § 50d 
Absatz 1 erstatten zu lassen. Diese Zweigleisigkeit führt in der Verwaltungspraxis zu unnö-
tiger Komplexität und birgt überdies die Gefahr von unberechtigten Doppelerstattungen im 
Anmeldeverfahren einerseits und im Erstattungsverfahren andererseits. Bei der Kapitaler-
tragsteuer kommt hinzu, dass für die Anmeldung und die Erstattung jeweils unterschiedliche 
Finanzbehörden des Bundes und der Länder zuständig sind. 


Satz 4 – Nebenbestimmungen der Freistellungsbescheinigung 


Die Bescheinigung, die für eine Freistellung im Steuerabzugsverfahren nach der Nummer 1 
des Satzes 1 benötigt wird, muss nach dem ersten Halbsatz des Satzes 4 als Nebenbe-
stimmung eine Befristung enthalten. Die Freistellungsbescheinigung darf höchstens drei 
Jahre und frühestens ab dem Datum ihrer Ausstellung gültig sein. Im Gegensatz zum gel-
tenden § 50d Absatz 2 Satz 4 zweiter Halbsatz wird keine Mindestgültigkeit von einem Jahr 
mehr vorgeschrieben. Dies ermöglicht im Interesse des Steuerpflichtigen die Ausstellung 
von Freistellungsbescheinigungen auch dann, wenn ihre Voraussetzungen nur für einen 
kürzeren Zeitraum als den eines ganzen Jahres vorliegen, und steht aus diesem Grund 
auch bei Freistellungsanträgen auf der Grundlage von § 50g nicht im Widerspruch zu den 
Vorgaben des Artikels 1 Absatz 13 Satz 1 der Richtlinie 2003/49/EG. Eine rückwirkende 
Geltung der Freistellungsbescheinigung ab dem Zeitpunkt der Antragstellung, wie sie die 
geltende Regelung des § 50d Absatz 2 Satz 4 Halbsatz 1 noch vorsieht, ist nicht mehr mög-
lich. Hierfür besteht aufgrund der Regelung des Satzes 3, der die nachträgliche Änderung 
einer Steueranmeldung generell ausschließt, kein Bedürfnis mehr. 


Des Weiteren muss die Freistellungsbescheinigung Bedingungen enthalten, die während 
ihres Geltungszeitraumes die Einhaltung der Voraussetzungen der Freistellung nach Satz 1 
Nummer 1 sicherstellen. So ist beispielsweise jede Bescheinigung mit der Bedingung zu 
versehen, dass der Gläubiger während ihres Geltungszeitraums weiterhin entsprechend 
dem nach Absatz 5 Satz 2 erbrachten Nachweis ansässig ist. Weitere Bedingungen müs-
sen sich an den Anspruchsvoraussetzungen einer Freistellung orientieren. So müssen zum 
Beispiel Freistellungsbescheinigungen auf der Grundlage des § 43b durch die Einhaltung 
der Beteiligungsvoraussetzungen des § 43b Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bedingt sein. Wei-
tere Bedingungen können auch aus der Beachtung der Voraussetzungen des § 50d Ab-
satz 3 resultieren. Die obligatorische Bedingung der Bescheinigung ersetzt die gesetzliche 
Mitteilungspflicht des Gläubigers im Hinblick auf den Wegfall der Voraussetzungen einer 
Bescheinigung nach dem geltenden § 50d Absatz 2 Satz 4 dritter Halbsatz. Diese Pflicht ist 
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zu unspezifisch und würde bei der nun vorgesehenen, umfassend mit den Voraussetzun-
gen ihrer Erteilung bedingten Bescheinigung keinen Anwendungsbereich mehr haben. 
Nach dem zweiten Halbsatz des Satzes 4 steht es dem Bundeszentralamt für Steuern frei, 
spezifische Mitteilungspflichten für die Veränderung bestimmter Tatsachen, wie z. B. der 
Beteiligungshöhe, zusätzlich als Auflage in der Bescheinigung vorzusehen. Soweit Anträge 
auf der Grundlage von § 50g betroffen sind, ermächtigt Artikel 1 Absatz 14 der Richtli-
nie 2003/49/EG zu einer solchen Auflage. Für den Schuldner der Kapitalerträge oder Ver-
gütungen kann es im Einzelfall schwierig sein, die Einhaltung der Bedingungen zu überprü-
fen. Um einer Haftung zu entgehen, bleibt es ihm jedoch bei Zweifeln unbenommen, den 
Steuerabzug trotz einer ihm vorliegenden Freistellungsbescheinigung durchzuführen. 


Nach dem zweiten Halbsatz der Satzes 4 kann die Freistellungsbescheinigung zusätzlich 
nach Ermessen des Bundeszentralamtes für Steuern weitere Nebenbestimmungen enthal-
ten. Dies können weitere Bedingungen, der Vorbehalt des Widerrufs, Auflagen oder – nun-
mehr zusätzlich gegenüber dem geltenden § 50d Absatz 2 Satz 2 – auch Auflagenvorbe-
halte sein (Nummern 2 bis 5 des § 120 Absatz 2 AO). Die Vorschrift des § 50d Absatz 2 
Satz 3, die derzeit explizit die Bedingung des Nachweises der Erfüllung der Steuerabzugs-
pflichten nach § 50a für den Fall erlaubt, dass der ausländische Vergütungsgläubiger die 
Vergütungen an einen weiteren beschränkt steuerpflichtigen Vergütungsgläubiger weiter-
leitet, wurde nicht übernommen. Diese Bedingung ist nur bei einer rückwirkenden Freistel-
lungsbescheinigung möglich, da bei einer tatbestandlich vorausgesetzten Weiterleitung der 
Vergütung die Abzugsverpflichtung des ausländischen Vergütungsgläubigers, deren Erfül-
lung er nachweisen soll, erst entsteht, nachdem seine vom inländischen Schuldner gezahlte 
Vergütung bereits dem Steuerabzug unterlegen hat. Rückwirkende Freistellungsbescheini-
gungen sind künftig jedoch ausgeschlossen. Damit kann sich die Sicherung der Ansprüche 
des Fiskus in der beschriebenen Konstellation auf das Erstattungsverfahren beschränken 
(siehe hierzu Absatz 3 Satz 5). 


Satz 5 – Einschränkung der Erteilung von Freistellungsbescheinigungen für die Kapitaler-
tragsteuer 


Nach dem fünften Satz des Absatzes 2 ist der Anwendungsbereich der Regelung zur Frei-
stellung im Steuerabzugsverfahren bei der Kapitalertragsteuer beschränkt. Wie bislang ist 
die Erteilung von Freistellungsbescheinigungen uneingeschränkt nur bei Ansprüchen auf 
Entlastung von der Kapitalertragsteuer auf der Grundlage von § 43b oder § 50g möglich. 
Beruht der Entlastungsanspruch im Hinblick auf die Kapitalertragsteuer hingegen auf einem 
DBA, ist eine Freistellung im Steuerabzugsverfahren nur für bestimmte Konzernbeteiligun-
gen möglich. Der Satz 5 übernimmt insoweit – nur redaktionell verändert – die Regelung 
des geltenden § 50d Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz. Steuerpflichtigen, deren Beteiligung 
die Voraussetzungen für das Freistellungsverfahren nicht erfüllt, steht das Erstattungsver-
fahren nach Absatz 3 oder das Veranlagungsverfahren zur Verfügung. 


Satz 6 – Frist für die Entscheidung über einen Freistellungsantrag 


Entsprechend der bisherigen Regelung der Sätze 6 und 7 des § 50d Absatz 2 ist nach 
Satz 6 über einen Freistellungsantrag binnen drei Monaten nach Vorlage aller erforderli-
chen Nachweise durch den Steuerpflichtigen zu entscheiden. Soweit ein Freistellungsan-
trag auf § 50g beruht, setzt diese Bestimmung die Vorgabe des Artikels 1 Absatz 12 Satz 2 
der Richtlinie 2003/49/EG um. Darüber hinaus ist die Frist erforderlich, um bei den Beteilig-
ten für Planungssicherheit im Hinblick auf künftige Ausschüttungen von Kapitalerträgen 
bzw. Vergütungen zu sorgen. Dies gilt in besonderem Maße, wenn künftig keine nachträg-
lichen Änderungen von Steueranmeldungen auf der Grundlage einer Freistellungsbeschei-
nigung mehr möglich sind (siehe die Erläuterungen zu Satz 3). 


§ 50c Absatz 3 – Erstattung entrichteter Steuer 


Satz 1 – Voraussetzungen der Erstattung 
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Satz 1 übernimmt Teile Regelungen der bisherigen Satzes 2 und 3 des § 50d Absatz 1 und 
fasst sie redaktionell neu. Danach erhält ein beschränkt Steuerpflichtiger unter bestimmten 
Voraussetzungen auf fristgemäßen Antrag die Steuer erstattet, die gemäß Absatz 1 Satz 1 
über das Maß hinausgegangen ist, das nach § 43b, § 50g oder den Bestimmungen eines 
DBA zulässig ist.  


Zu den Voraussetzungen der Erstattung zählt die tatsächliche Entrichtung der Abzugsteuer 
voraus, entweder im normalen Steuerabzugsverfahren oder auf der Grundlage eines Haf-
tungs- (§ 44 Absatz 5 Satz 1 bzw. § 50a Absatz 5 Satz 4) oder Nachforderungsbescheids 
(§ 44 Absatz 1 Satz 11 und Absatz 5 Satz 2 bzw. § 50a Absatz 5 Satz 5). Eine bloße An-
meldung oder Einbehaltung der Abzugsteuer reicht wie bislang nicht aus, um einen Erstat-
tungsanspruch zu begründen. 


Antragsberechtigt sind wie bislang nur beschränkt steuerpflichtige Gläubiger der Kapitaler-
träge oder Vergütungen und auch nur insoweit, wie sie sich die Steuer nicht im Rahmen 
ihrer Veranlagung nach § 36 Absatz 2 Nummer 2 anrechnen lassen können. Während die 
Freistellung vom Steuerabzug nach Absatz 2 Nummer 1 für alle Steuerpflichtigen gilt, die 
Rechte aus den §§ 43b und 50b sowie einem DBA geltend machen können, erfolgt die 
Erstattung einer entrichteten Steuer auf dieser Grundlage wie bislang in Abhängigkeit da-
von, ob der Steuerpflichtige der Veranlagung beim Finanzamt unterliegt. So ist gewährleis-
tet, dass die sachnächste Behörde über die Entlastung des Steuerpflichtigen entscheidet. 


Der antragsberechtigte beschränkt steuerpflichtige Gläubiger muss nicht notwendigerweise 
mit dem zivilrechtlichen Gläubiger der Kapitalerträge oder Vergütungen übereinstimmen. 
Auf die im bisherigen Absatz 1 Satz 12 des § 50d enthaltene Anordnung der entsprechen-
den Anwendung des § 45 kann verzichtet werden. Dessen Satz 1 stellt in Verbindung mit 
§ 20 Absatz 5 lediglich klar, dass nur der unbeschränkt oder beschränkt Steuerpflichtige 
erstattungsberechtigt ist, selbst wenn die Kapitalerträge an eine andere Person gezahlt 
wurden. Die Sätze 2 und 3 des § 45 sind hingegen bei beschränkt Steuerpflichtigen unan-
wendbar, da die dort genannten Fälle des § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 nicht der be-
schränkten Steuerpflicht nach § 49 Absatz 1 Nummer 5 unterliegen. Soweit die §§ 43b und 
50g sowie die DBA im Ausnahmefall auch unbeschränkt Steuerpflichtigen Rechte geben, 
erfolgt eine Entlastung in ihrem Veranlagungsverfahren. 


Satz 2 – Antragsfrist 


Der Satz 3 enthält die Bestimmungen zur Antragsfrist, die sich bislang in den Sätzen 9 und 
10 des § 50d Absatz 1 befinden. Die Fristverlängerung des Satzes 2 soll von sechs Mona-
ten auf ein Jahr ausgedehnt werden. Dies soll bei einer erst nachträglich erkannten Ab-
zugsverpflichtung – insbesondere aufgrund einer Außenprüfung – die Klärung des Schuld-
verhältnisses zwischen dem Gläubiger der Kapitalerträge oder Vergütungen und dem zum 
Steuerabzug verpflichteten Schuldner erleichtern. Ergänzt wird eine neue zweite Fristver-
längerung im Hinblick auf diejenigen Ausnahmefälle, in denen die in einem DBA vorgese-
hene Erstattungsfrist später endet als die Frist nach Satz 1. Ist die Frist des DBA hingegen 
kürzer, hat dies keine Auswirkungen.  


Satz 3 – Steuerbescheinigungen 


Nach dem ersten Halbsatz des Satzes 4 ist zusätzliche Voraussetzung einer Erstattung von 
Kapitalertragsteuer die Vorlage einer Bescheinigung gemäß § 45a Absatz 2 bzw. künftig – 
mit Anwendung des neuen § 45a Absatz 2a – die elektronische Übermittlung der Beschei-
nigungsdaten. Abweichend von der geltenden Regelung des § 50d Absatz 1 Satz 4 handelt 
es sich nicht nur um eine Vorlagepflicht, auf deren Einhaltung das Bundeszentralamt für 
Steuern ggf. verzichten kann, sondern um eine unabdingbare Voraussetzung der Erstat-
tung. Darüber hinaus ist die Vorlage der Steuerbescheinigung nicht mehr nur für die Fälle 
des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a (Streubesitzanteile) geboten, sondern nunmehr für 
alle Fälle, in denen eine Steuerbescheinigung gemäß § 45a Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 
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auszustellen ist. Diese Anpassungen sind zum einen geboten, um einen Gleichklang mit 
den im Veranlagungsverfahren gemäß § 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 2 geltenden Anforde-
rungen herzustellen. Zum anderen soll dadurch die Gefahr einer Erstattung nicht entrichte-
ter Kapitalertragsteuer weiter begrenzt werden, zumal der Aussteller der Steuerbescheini-
gung bzw. der Übermittler der Angaben gemäß § 45a Absatz 7 Satz 1 haftet, soweit Kapi-
talertragsteuer auf der Grundlage einer unzutreffenden Steuerbescheinigung zu Unrecht 
erstattet wurde. 


Bei Anträgen auf Erstattung der nach § 50a abgeführten Steuer ist gemäß dem zweiten 
Halbsatz des Satzes 4 eine bloße Vorlagepflicht für die Bescheinigung nach § 50a Absatz 5 
Satz 6 ausreichend, da das Bundeszentralamt für Steuern aufgrund seiner gleichzeitigen 
Zuständigkeit für das Steuerabzugsverfahren des § 50a (nach dessen Absatz 5 Satz 3) in-
soweit die Erstattung nicht entrichteter Steuer grundsätzlich selbst ausschließen kann. 


Satz 4 – Sicherung von Steueransprüchen nach § 50a 


Satz 5 basiert auf der geltenden Regelung des § 50d Absatz 1 Satz 6 und ermöglicht wie 
bislang die Sicherung der Erfüllung der Steuerabzugsverpflichtungen ausländischer Vergü-
tungsgläubiger durch eine Verknüpfung dieses Steuerschuldverhältnisses mit ihrem Erstat-
tungsanspruch (vgl. insoweit zu einer der möglichen Konstellationen die Erläuterungen zu 
Absatz 2 Satz 4). Gegenüber dem bisherigen Absatz 1 Satz 6 erfasst der Anwendungsbe-
reich nunmehr auch Ansprüche auf Erstattung von Kapitalertragsteuer. Außerdem wurde 
die Begrifflichkeit dem § 37 Absatz 1 AO angepasst. 


§ 50c Absatz 4 – Verzinsung des Erstattungsbetrags 


Die Sätze 1 bis 7 des bisherigen Absatzes 1a des § 50d, der die Verzinsung des Erstat-
tungsbetrags in den Fällen eines Anspruchs nach § 50g regelt, werden in Absatz 4 redak-
tionell gestrafft und inhaltlich im Wesentlichen unverändert übernommen. Grundsätzlich 
sind Erstattungsbeträge gemäß § 233a Absatz 1 Satz 2 AO nicht zu verzinsen. Die Son-
derregelung für die Verzinsung von Erstattungsansprüchen auf der Grundlage von § 50g 
ist der Vorgabe des Artikels 1 Absatz 16 der Richtlinie 2003/49/EG geschuldet. 


Einer Übernahme des Satzes 8 des geltenden § 50d Absatz 1a bedurfte es nicht. Nach 
dieser Vorschrift sind die Bestimmungen über die Verzinsung nicht anzuwenden, wenn der 
Steuerabzug nach § 50 Absatz 2 keine abgeltende Wirkung hat. Die Verzinsung gilt jedoch 
nur für Erstattungen nach Absatz 3, was durch eine Ergänzung im neuen Satz 1 des Ab-
satzes 1a unmissverständlich klargestellt wird. Erstattungen nach Absatz 3 sind aber ge-
mäß dessen Satz 1 in Fällen der Veranlagung nach § 50 Absatz 2 Satz 2 ausgeschlossen, 
da dann eine Anrechnung der Steuer gemäß § 36 Absatz 2 Nummer 2 erfolgt. 


§ 50c Absatz 5 – Allgemeine Verfahrensbedingungen für Freistellungs- und Erstattungsan-
träge 


Der Absatz 5 enthält gemeinsame Verfahrensvorschriften für den Freistellungsantrag nach 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und den Erstattungsantrag gemäß Absatz 3 Satz 1. 


Nach Satz 1, der die geltenden Bestimmungen des Absatzes 1 Satz 3 Halbsatz 2 sowie 
des Absatzes 2 Satz 1 des § 50d ablösen soll, sind die Anträge bei dem Bundeszentralamt 
für Steuern verpflichtend in elektronischer Form zu stellen. Vor diesem Hintergrund und der 
künftigen elektronischen Übermittlung von Bescheinigungsdaten nach § 45a Absatz 2a ist 
die bislang nach § 50d Absatz 1 Satz 7 und 8 bestehende Ermächtigung des Bundeszent-
ralamtes für Steuern, ein besonderes sog. Datenträgerverfahren zu betreiben, nicht mehr 
erforderlich. Ergänzend verpflichtet der Satz 3 das Amt, auf Antrag zu prüfen, ob im be-
gründeten Einzelfall eine Übermittlung auf amtlichem Vordruck zugelassen werden kann. 
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Sofern der Antrag elektronisch gestellt wurde, sind nach Satz 4 sowohl die Freistellungsbe-
scheinigung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 als auch der Freistellungsbescheid im Sinne 
des § 155 Absatz 1 Satz 3 AO, der eigenständiger Rechtsgrund für die Erstattung ist (vgl. 
BFH, Urteil vom 28. Juni 2005, I R 33/04, Rn. 16), auch nur elektronisch bereitgestellt. Im 
Gegensatz zu den Bestimmungen des § 122a Absatz 1 und 2 AO ist hierfür eine Einwilli-
gung des Antragstellers nicht erforderlich. Diese Abweichung beruht auf den besonderen 
Problemen, die mit einer Bekanntgabe von Steuerbescheiden im Ausland verbunden sind. 
Dies gilt insbesondere für Staaten, die der Bundesrepublik Deutschland eine Bekanntgabe 
in ihrem Hoheitsgebiet untersagen. Ohne vorherige Bekanntgabe des Freistellungsbe-
scheids ist aber eine Auszahlung des Erstattungsbetrags nicht möglich. 


Dem Freistellungs- und dem Erstattungsverfahren ist gemäß Satz 2 überdies gemeinsam, 
dass der Antragsteller seine steuerliche Ansässigkeit durch eine Bescheinigung seiner aus-
ländischen Steuerbehörde nachzuweisen hat. Die Ansässigkeit innerhalb der EU bzw. in 
einem bestimmten Staat ist Voraussetzung der Entlastungsansprüche, die sich aus den 
§§ 43b und 50g bzw. den DBA ergeben. Im Gegensatz zum bisherigen Absatz 4 des § 50d 
gilt der vorgesehene Strengbeweis nunmehr auch für Ansprüche gemäß § 43b, die auf dem 
Zufluss an eine ausländische Betriebsstätte eines beschränkt Steuerpflichtigen beruhen 
(§ 43b Absatz 1 Satz 1 Alternative 2). Die Erfüllung der Nachweispflicht wurde gegenüber 
der Regelung des bisherigen Absatzes 4 Satz 1 des § 50d insofern erleichtert, als künftig 
nicht mehr zwingend der deutsche amtliche Vordruck zu verwenden ist. Die teilweise Wei-
gerung ausländischer Behörden, diesen Vordruck zu verwenden, hatte in der Vergangen-
heit zu Problemen beim Nachweis geführt, denen auf der Grundlage der Abweichungsbe-
fugnis des geltenden Absatzes 4 Satz 2 des § 50d durch das BMF-Schreiben vom 17. Ok-
tober 2017 (IV B 3 – S 2411/07/10015-24, 2017/0392311, BStBl I S. 1644) begegnet wer-
den musste. Diese Abweichungsbefugnis kann angesichts der nunmehr allgemein gültigen 
Reduzierung der Formvorgaben künftig entfallen. 


Zu Nummer 11 


§ 50d 


Aus der Vorschrift werden die Regelungen entfernt, die das Verfahren zur Entlastung von 
bestimmten Abzugsteuern in bestimmten Fällen enthalten und in § 50c neu gefasst werden. 
Dies geschieht erstens aufgrund des stetig gestiegenen Umfangs der Verfahrensregelun-
gen, der zu regulatorischen „Platzproblemen“ im § 50d geführt hat. Zweitens soll der § 50d 
prinzipiell nur Vorschriften zur Anwendung von DBA zusammenfassen. Das Entlastungs-
verfahren der geltenden Absätze 1 bis 6 betrifft aber mittlerweile nicht nur DBA, sondern 
auch Entlastungsansprüche, die auf Unionsrecht beruhen (§ 43b und § 50g). Darüber hin-
aus wird es entsprechend in den Fällen des § 44a Absatz 9 angewendet, der ebenfalls nicht 
der Anwendung von DBA dient. 


Über die technischen Anpassungen infolge des Umzugs der genannten Verfahrensvor-
schriften hinaus, wird im § 50d insbesondere der Absatz 3, der bei allen Gesellschaften zur 
Abwehr von Missbrauch zusätzliche Bedingungen für das Bestehen eines Entlastungsan-
spruchs enthält, neu gefasst. Beide Vorschriften sind sowohl im Verfahren des neuen § 50c 
als auch im Veranlagungsverfahren zu beachten. 


Zu Buchstabe a 


§ 50d – Überschrift – 


Die geänderte Überschrift trägt der Verschiebung der Vorschriften zum Entlastungsverfah-
ren in den § 50c Rechnung. 
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Zu Buchstabe b 


§ 50d Absatz 1, 1a und 2 – aufgehoben – 


Alle Regelungen des Absatzes 1 bis auf dessen Satz 11 werden aufgehoben, da sie größ-
tenteils in den neuen § 50c überführt werden. Die Absätze 1a und 2 des § 50d werden 
ebenfalls aufgehoben, weil ihre Regelungen größtenteils in den neuen § 50c überführt wer-
den. 


Zu Buchstabe c 


§ 50d Absatz 3 


Die Sonderregelung für die Entlastungsberechtigung ausländischer Gesellschaften, die der 
Unterbindung missbräuchlicher Steuergestaltungen dient, wird den Erfordernissen des Uni-
onsrechts und des internationalen Steuerrechts angepasst. 


Zum einen hatte der EuGH am 20. Dezember 2017 in den verbundenen Rechtssachen 
C-504/16 und C-613/16 (Deister Holding u. a.) im Ergebnis entschieden, dass die Vorgän-
gerregelung der geltenden Fassung des Absatzes 3 u. a. mit der Niederlassungsfreiheit des 
Artikel 49 AEUV nicht vereinbar war. Soweit diese Entscheidung auch auf die geltende Fas-
sung des Absatzes 3 übertragbar war, wurde auch deren Anwendung durch BMF-Schrei-
ben vom 4. April 2018 (IV B 3 - S 2411/07/10016-14, 2018/0148776) bei Ansprüchen auf 
der Grundlage von § 43b eingeschränkt. Der teilweise Verstoß auch der geltenden Fassung 
des Absatzes 3 gegen die Niederlassungsfreiheit wurde durch den EuGH-Beschluss vom 
14. Juni 2018 in der Rechtssache C-440/17 (GS) bestätigt. 


Zum anderen ist seit dem 1. Januar 2019 eine Regelung zur Missbrauchsbekämpfung nun-
mehr im gesamten Anwendungsbereich des gegenwärtigen Absatzes 3 unionsrechtlich 
vorgeschrieben. So verpflichtet Artikel 6 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 der Richtli-
nie (EU) 2016/1164 (sog. ATAD) in der Fassung der Richtlinie (EU) 2017/952 die Mitglied-
staaten zur Verhinderung von Missbrauch u. a. bei allen unbeschränkt und beschränkt Kör-
perschaftsteuerpflichtigen. Zwar ist die Umsetzung dieser allgemein geltenden Richtlinien-
vorschrift zum 31. Dezember 2018 bereits durch die Generalklausel des § 42 AO erfolgt. 
Es dient aber der Rechtssicherheit, wenn für die Entlastung ausländischer Gesellschaften 
von der Kapitalertragsteuer und vom Steuerabzug nach § 50a ergänzend zur Generalklau-
sel des § 42 AO eine offensichtliche Konstellation von Gestaltungsmissbrauch in diesem 
Bereich tatbestandlich näher durch § 50d Absatz 3 geregelt wird. Daneben findet § 42 AO 
weiterhin für andere Konstellationen des Missbrauchs im Bereich der Entlastung von Ab-
zugsteuern Anwendung. Die Regelung des § 50d Absatz 3 hat keinen abschließenden Cha-
rakter. 


Darüber hinaus erfordert der Mindeststandard nach Aktionspunkt 6 des BEPS-Aktionsplans 
der OECD und G20 für die Anwendung von DBA, die keine auf einem sog. Hauptzweck-
Kriterium basierende allgemeine Missbrauchsvermeidungsvorschrift enthalten, dass eine 
spezifische Missbrauchsvermeidungsvorschrift zur Bekämpfung von Durchlauffinanzie-
rungsstrukturen entweder im nationalen Steuerrecht oder im DBA selbst anwendbar sein 
muss. Die Neufassung des § 50d Absatz 3 erfüllt die Anforderungen des Mindeststandards 
an diese Vorschrift. 


Bei der ergänzenden Umsetzung des Artikels 6 ATAD im Bereich der Entlastung von be-
stimmten Abzugsteuern durch den neuen § 50d Absatz 3 ist davon auszugehen, dass zur 
Bestimmung der Anforderungen des Artikels 6 ATAD der Inhalt des unionsrechtlichen 
Grundsatzes des Missbrauchsverbots herangezogen werden kann, dessen Geltung der 
EuGH in seinen Urteilen vom 26. Februar 2019 in den verbundenen Rechtssachen 
C-115/16, C-118/16, C-119/16 und C-299/16 (N Luxembourg 1 u. a.) sowie in den verbun-
denen Rechtssachen C-116/16 und C-117/16 (T Danmark u. a.) für das Ertragsteuerrecht 
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bestätigt und näher erläutert hat. Denn die bisherige Rechtsprechung des EuGH zur Defi-
nition von Missbrauch im Steuerrecht unterscheidet nicht streng zwischen den einzelnen 
Rechtsgrundlagen (vgl. insbesondere Urteil vom 7. September 2017, C-6/16, Eqiom und 
Enka, Rn. 64). Außerdem ist durch die inhaltliche Orientierung am unionsrechtlichen Grund-
satz des Missbrauchsverbots sichergestellt, dass die Neuregelung des § 50d Absatz 3 nicht 
gegen die Grundfreiheiten oder EU-Richtlinien zum Steuerrecht verstoßen kann, soweit sie 
über die Regelung des Artikels 6 ATAD hinausgehen sollte, was Artikel 3 ATAD ausdrück-
lich zulässt. Denn der Grundsatz des Missbrauchsverbots würde dem Steuerpflichtigen von 
vornherein eine Berufung auf die Grundfreiheiten oder EU-Sekundärrecht verwehren (vgl. 
EuGH, Urteil vom 26. Februar 2019, C-116 und C-117/16, T Danmark u. a., Rn. 83 und 
122). Auch wenn insbesondere bei Drittstaatensachverhalten den Mitgliedstaaten sogar 
eine Missbrauchsbekämpfung gestattet ist, die noch über den unionsrechtlichen Grundsatz 
des Missbrauchsverbots hinausgeht (vgl. EuGH-Urteil vom 26. Februar 2019, C-135/17, X), 
soll darauf im Interesse einer möglichst einfachen Handhabung der Vorschrift für Steuer-
pflichtige und Verwaltung verzichtet werden, zumal ohnehin § 42 AO ebenfalls anzuwenden 
ist. 


Nach Artikel 6 ATAD ist zusammengefasst eine Gestaltung steuerlich nicht zu berücksich-
tigen, soweit sie nicht aus „triftigen wirtschaftlichen Gründen“ erfolgt (Absatz 2) und einer 
der wesentliche Zwecke die Erlangung eines steuerlichen Vorteils ist, der dem Zweck des 
„geltenden Steuerrechts“ zuwiderläuft (Absatz 1). In vergleichbarer Weise liegt nach der 
Rechtsprechung des EuGH zum Grundsatz des Missbrauchsverbots im Steuerrecht verbo-
tener Missbrauch vor, wenn zwei Elemente gegeben sind: das Verfehlen des objektiven 
Ziels einer Regelung sowie eine entsprechende Absicht des Steuerpflichtigen, die bereits 
festzustellen ist, wenn einer der Hauptzwecke der Gestaltung die Erlangung eines Steuer-
vorteils ist (vgl. Rn. 124 f. und 127 bzw. 97 f. und 100 der genannten Urteile N Luxembourg 
1 und T Danmark). Entsprechend diesen Vorgaben begründet der Satz 1 der Neuregelung 
des § 50d Absatz 3 bei Vorliegen von zwei Voraussetzungen die Vermutung des Bestehens 
eines den Anspruch hindernden Gestaltungsmissbrauchs, der dem Zweck des Entlastungs-
anspruchs zuwiderläuft. Diese Vermutung kann der Steuerpflichtige in Übereinstimmung 
mit den Anforderungen der EuGH-Rechtsprechung (siehe nur Rn. 126 bzw. 99 der genann-
ten Urteile N Luxembourg 1 und T Danmark) nach dem ersten Halbsatz des Satzes 2 wi-
derlegen, indem er hinreichende außersteuerliche Gründe für die Gestaltung nachweist. 


Die Neuregelung des Absatzes 3 gilt anders als die geltende Regelung unmittelbar nur noch 
für Ansprüche auf Entlastung von Kapitalertragsteuer oder vom Steuerabzug nach § 50a, 
die sich aus DBA ergeben. Aufgrund der geänderten Bestimmungen des § 43b Absatz 1 
Satz 1 Halbsatz 2 und des § 50g Absatz 4 Satz 2 ist sie jedoch auch bei den dort geregelten 
Entlastungsansprüchen in gleicher Weise zu beachten. Außerdem ist die Einschränkung 
der Entlastungsansprüche durch die Vorgaben des Absatzes 3 generell sowohl im Verfah-
ren des § 50c als auch im Veranlagungsverfahren zur beachten. 


Satz 1 – Vermutung eines Gestaltungsmissbrauchs 


Der erste Satz hindert bei ausländischen Gesellschaften grundsätzlich das Entstehen eines 
Anspruchs auf Entlastung von Kapitalertragsteuer und vom Steuerabzug nach § 50a auf 
der Grundlage eines DBA, wenn ein Gestaltungsmissbrauch zu vermuten ist. Eine solche 
Regelung zur Verhinderung von Steuerumgehungen ist entweder auf der Grundlage von 
Vorschriften der einzelnen DBA gestattet, insbesondere solcher Vorschriften, die Artikel 28 
Absatz 1 der deutschen Verhandlungsgrundlage für DBA 2013 entsprechen, oder sogar 
nach Bestimmungen wie dem Artikel 29 Absatz 9 OECD-MA 2017 geboten. Da die zusätz-
lichen Bedingungen des Absatzes 3 Satz 1 für das Entstehen eines Entlastungsanspruchs 
allerdings auf den unionsrechtlichen Vorgaben des Artikels 6 ATAD beruhen, müssen sie 
aufgrund des Vorrangs des Unionsrechts unabhängig davon gelten, ob ihnen im Einzelfall 
die Regelungen eines DBA entgegenstehen. Aus diesem Grund enthält der Satz 1 eine 
Formulierung zur Überschreibung etwaig entgegenstehender Regelungen der DBA. Der 
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Absatz 3 findet deshalb auch dann Anwendung, wenn das jeweilige DBA eine eigene Miss-
brauchsvermeidungsregelung mit abschließendem Charakter enthalten oder nationale 
Missbrauchsvermeidungsregelungen nicht oder nur in eingeschränktem Umfang zulassen 
sollte. 


Die Vermutung, die der Satz 1 etabliert, normiert eine Situation, die das sog. treaty shop-
ping abbildet. Dabei handelt es sich um den Versuch, mittels Zwischenschaltung einer Ge-
sellschaft Abkommensvorteile zu erlangen, auf die mangels entsprechender eigener An-
sässigkeit oder Erfüllung persönlicher Voraussetzungen kein Anspruch besteht. Diese re-
lativ leicht durch Gründung einer Gesellschaft zu bewirkende Umgehung der Vorausset-
zungen bestimmter Abkommensvorteile widerspricht offensichtlich deren Ziel, die Vorteile 
nur den im jeweiligen Vertragsstaat Ansässigen oder nur bestimmten dieser Personen zu 
gewähren. Zur Abbildung dieser Situation stellt der Satz 1 zwei Voraussetzungen auf: Ers-
tens ist zu prüfen, ob die Anteilseigner einen Entlastungsanspruch nach derselben An-
spruchsnorm auch ohne Einschaltung der Gesellschaft hätten, zweitens ob die Einkunfts-
quelle, also die Beteiligung an einer inländischen Gesellschaft oder das zur inländischen 
Nutzung überlassene Lizenzrecht etc., der wirtschaftlichen Tätigkeit der ausländischen Ge-
sellschaft dient. 


Nach der ersten Voraussetzung der Vermutung eines Gestaltungsmissbrauchs dürfte den 
Anteilseignern der ausländischen Gesellschaft, sofern sie selbst Gläubiger der Kapitaler-
träge oder Vergütungen wären, kein Anspruch auf Entlastung nach derselben Rechtsgrund-
lage zustehen; sind auch die Anteilseigner ausländische Gesellschaften, ist bei der Prüfung 
ihrer Entlastungsberechtigung § 50d Absatz 3 ebenfalls zu berücksichtigen. Ist diese Vo-
raussetzung nicht bei allen Anteilseignern der ausländischen Gesellschaft erfüllt, kann die 
Entlastung allenfalls anteilig versagt werden. Im Hinblick auf die Anteilseigner, die sie erfül-
len, ist bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des Absatzes 3 die Entlastung jedoch 
vollständig zu versagen. 


Die vorgesehene hypothetische Betrachtung ist nach der Rechtsprechung des EuGH je-
denfalls dann ein Indiz für einen steuerlichen Missbrauch, wenn die Einkünfte der Gesell-
schaft unmittelbar an die Anteilseigner der ausländischen Gesellschaft weitergeleitet wer-
den (vgl. Urteil vom 26. Februar 2019, C-116/16 und C-117/16, T Danmark u. a., Rn. 101 
f.). Wann eine Verfügung der Anteilseigner über die von der ausländischen Gesellschaft 
erzielten Einkünfte erfolgt, kann aber für die Annahme eines Gestaltungsmissbrauchs nicht 
grundsätzlich entscheidend sein, insbesondere dann nicht, wenn wie in Satz 1 eine zusätz-
liche Voraussetzung für das Entstehen der Vermutung eines Gestaltungsmissbrauchs exis-
tiert. 


Die erste Voraussetzung ist im Gegensatz zur geltenden Fassung des § 50d Absatz 3 
Satz 1 selbst dann erfüllt, wenn die Anteilseigner der ausländischen Gesellschaft auf der 
Grundlage einer anderen Anspruchsnorm einen vergleichbaren Entlastungsanspruch hät-
ten wie die Gesellschaft selbst. Dieser Umstand hindert nach der Rechtsprechung des 
EuGH nämlich nicht die Annahme missbräuchlichen Verhaltens (vgl. Urteil vom 26. Feb-
ruar 2019, C-116 und C-117/16, T Danmark u. a., Rn. 107 bis 110). Eine Entlastungsbe-
rechtigung der Anteilseigner ist deshalb z. B. auch dann zu verneinen, wenn sie aufgrund 
von § 43b oder anstelle des betreffenden DBA nach einem anderen DBA oder einen sonst 
vergleichbaren Anspruch hätten, wie etwa als unbeschränkt Steuerpflichtiger die Anrech-
nung abgezogener Kapitalertragsteuer gemäß § 36 Absatz 2 Nummer 2. Grund dafür ist, 
dass es selbst bei betragsmäßig identischem Anspruchsinhalt weitere steuerliche Gründe 
– insbesondere im Hinblick auf das Steuerrecht des Ansässigkeitsstaats des Anteilseigners 
– geben kann, die Einkünfte auf eine zwischengeschaltete Gesellschaft zu verlagern; inlän-
dische Anteilseigner einer sog. Mäanderstruktur könnten beispielsweise von einem Steuer-
stundungseffekt profitieren. Insofern ist auch die nach Artikel 6 ATAD gebotene Verhinde-
rung von Missbrauch nicht auf das nationale Steuerrecht begrenzt, so dass jeder steuerli-
che Vorteil relevant ist. Die praktischen Auswirkungen der strengen Sichtweise des EuGH 
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werden jedoch dadurch relativiert, dass ein betragsmäßig identischer hypothetischer Ent-
lastungsanspruch eines Anteilseigners den Nachweis beachtlicher außersteuerlicher 
Gründe für die Einschaltung der ausländischen Gesellschaft gemäß dem ersten Halbsatz 
des Satzes 2 erleichtert. 


Bei der hypothetischen Betrachtung der Entlastungsansprüche der Anteilseigner der aus-
ländischen Gesellschaft wird gegenüber der geltenden Fassung des Absatzes 3 Satz 1 
klargestellt, dass eine Person auch dann Anteilseigner ist, wenn dies nach dem Zivilrecht 
zwar formal nicht der Fall ist, die zivilrechtliche Rechtsposition aus steuerlicher Sicht jedoch 
dieselbe Funktion erfüllt. Deshalb wird der Wortlaut nun explizit erstreckt auf Personen, die 
durch die Satzung der ausländischen Gesellschaft begünstigt sind. Hierbei handelt es sich 
um Personen, die zwar – wie beispielsweise die Destinatäre einer Stiftung – keine Gesell-
schafter sind, denen aber gleichwohl die Einkünfte der Gesellschaft letztlich zugutekom-
men. 


Zweite Voraussetzung der Vermutung eines steuerlichen Gestaltungsmissbrauchs ist nach 
Satz 1, dass die Einkunftsquelle keinen wesentlichen Zusammenhang mit einer Wirt-
schaftstätigkeit der ausländischen Gesellschaft aufweist. Gemeinsam mit der ersten Vo-
raussetzung entsteht dadurch der Anschein, dass die ausländische Gesellschaft die Betei-
ligung, das Lizenzrecht, das Darlehen etc., aus denen die besteuerten Kapitalerträge oder 
Vergütungen fließen, im Wesentlichen nur aus steuerlichen Gründen anstelle ihrer oder 
mittelbarer Anteilseigner hält. Sofern ein wesentlicher Zusammenhang zur eigenen wirt-
schaftlichen Tätigkeit der Gesellschaft nur teilweise festzustellen ist, kommt eine anteilige 
Versagung der Entlastung in Betracht. 


Der geforderte Zusammenhang zur wirtschaftlichen Tätigkeit der Gesellschaft stellt darauf 
ab, dass das Halten der Einkunftsquelle durch die ausländische Gesellschaft in Bezug auf 
ihre übrige Tätigkeit eine wirtschaftliche Funktion erfüllt oder erfüllt hat. Dieser Zusammen-
hang muss wesentlich in dem Sinne sein, dass die wirtschaftliche Funktion der Einkunfts-
quelle nicht nur eine völlig untergeordnete Rolle spielen darf. Im Ergebnis muss wirtschaft-
lich nachvollziehbar sein, dass die ausländische Gesellschaft die Einkunftsquelle hält. Dies 
kann im Übrigen sowohl der Fall sein, wenn die Einkunftsquelle der aktuellen Wirtschaftstä-
tigkeit der ausländischen Gesellschaft dient, als auch dann, wenn sie lediglich aus einer 
früheren Wirtschaftstätigkeit entstanden ist. Ein Gestaltungsmissbrauch kann aber auch 
dann festzustellen sein, wenn die ausländische Gesellschaft zwar eine vollwertige Wirt-
schaftstätigkeit betreibt, jedoch beispielsweise einer Beteiligung an einer inländischen Ge-
sellschaft keine nachvollziehbare wirtschaftliche Funktion im Rahmen der gegenwärtigen 
oder vergangenen Wirtschaftstätigkeit der ausländischen Gesellschaft beizumessen ist. Ein 
Gestaltungsmissbrauch kann im Übrigen sowohl unmittelbar bei Begründung der Einkunfts-
quelle, etwa durch eine durch die Anteilseigner finanzierte Kapitaleinlage der ausländischen 
Gesellschaft in die inländische Gesellschaft, als auch im späteren Verlauf erfolgen, z. B. im 
Wege der Veräußerung eines von einem Anteilseigner begründeten Lizenzrechts an die 
ausländische Gesellschaft. 


Der zweite Halbsatz des Satzes 1 stellt im Einklang mit der EuGH-Rechtsprechung (vgl. 
Urteil vom 26. Februar 2019, C-116/16 und C-117/16, T Danmark u. a., Rn. 104) zum einen 
in der ersten Alternative klar, dass der bloße Bezug der besteuerten Dividenden, Lizenzge-
bühren oder sonstigen Einkünfte sowie deren Weiterleitung an ihre unmittelbaren oder mit-
telbaren Anteilseigner oder sonstigen Begünstigten keine Wirtschaftstätigkeit im Sinne der 
zweiten Voraussetzung darstellt. Andernfalls wäre bei Zwischenschaltung einer Gesell-
schaft stets ein funktionaler Zusammenhang der Einkunftsquelle mit einer Wirtschaftstätig-
keit festzustellen. Dies schließt nicht aus, dass eine ausländische Gesellschaft mit einer 
sog. aktiven Beteiligungsverwaltung, bei der sie als Holdinggesellschaft die Geschicke ihrer 
Tochtergesellschaften planmäßig steuert, insoweit eine Wirtschaftstätigkeit ausübt, selbst 
wenn ihre Einkünfte allein aus den Dividenden ihrer Tochtergesellschaften bestehen. Be-
schränkt sich die ausländische Gesellschaft jedoch auf eine sog. passive Beteiligungsver-
waltung, bei der sie über die Empfangnahme der Dividenden und ggf. ihre Weiterleitung – 
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zum Beispiel als Darlehen an ihre Anteilseigner – hinaus keine wesentliche Tätigkeit entfal-
tet, so übt sie nach der Regelung des zweiten Halbsatzes gar keine Wirtschaftstätigkeit aus. 
In einem solchen Fall ist der nach dem ersten Halbsatz geforderte wesentliche Zusammen-
hang von vornherein nicht feststellbar. 


Zum anderen übernimmt die zweite Alternative des zweiten Halbsatzes des Satzes 1 die 
Regelung der geltenden Nummer 2 des § 50d Absatz 3 Satz 1 insofern, als der Umstand, 
dass eine ausländische Gesellschaft nicht über einen für ihren Geschäftszweck angemes-
sen eingerichteten Geschäftsbetrieb verfügt, insoweit gegen die Annahme einer Wirt-
schaftstätigkeit spricht und damit ebenfalls die Vermutung eines Gestaltungsmissbrauchs 
begründen kann. Für das Vorliegen eines angemessen eingerichteten Geschäftsbetriebs 
hat die in den Gesetzestext nicht übernommene Anforderung des Satzes 3 der geltenden 
Fassung zur Übertragung wesentlicher Geschäftstätigkeiten auf Dritte zwar Bedeutung, ist 
aber nicht mehr allein entscheidend. 


Satz 2 – Gegenbeweis und Ausschluss für börsennotierte Gesellschaften 


Besitzt die Einkunftsquelle der ausländischen Gesellschaft keinen wesentlichen Zusam-
menhang mit einer eigenen Wirtschaftstätigkeit und hätten ihre Anteilseigner nicht dasselbe 
Recht auf Entlastung, so besteht nach Satz 1 die widerlegbare Vermutung, dass einer der 
Hauptzwecke der Einschaltung der Gesellschaft die Erlangung eines steuerlichen Vorteils 
ist. Diese Vermutung kann die ausländische Gesellschaft nach dem ersten Halbsatz des 
Satzes 2 durch Nachweis der Gründe ihrer Einschaltung widerlegen. Im Gegensatz zu 
Satz 2 der geltenden Regelung sind sämtliche außersteuerlichen Gründe zu berücksichti-
gen, auch solche, die sich aus einem Konzernverhältnis ergeben. Vor dem Hintergrund der 
Nachweispflicht des Steuerpflichtigen und dem Wegfall der geltenden Regelung des Sat-
zes 1 Nummer 2 konnte auf die Regelung des Satzes 4 zur Feststellungslast verzichtet 
werden. Die nach den Vorgaben des Unionsrechts erforderliche Feststellung, dass keiner 
der Hauptzwecke der Gestaltung die Erlangung eines steuerlichen Vorteils ist, bedarf der 
Würdigung aller Umstände des Einzelfalls, die der Steuerpflichtige selbständig nachzuwei-
sen hat. Nötigenfalls sind Überprüfungen vor Ort vorzunehmen. Sofern dem Steuerpflichti-
gen insoweit nur ein teilweiser Nachweis gelingt, etwa wenn zwar für den ursprünglichen 
Erwerb einer Beteiligung, nicht aber für ihre Aufstockung ausreichend gewichtige außer-
steuerliche Gründe nachgewiesen wurden, ist eine teilweise Versagung der Entlastung die 
Folge. 


Aus Vereinfachungsgründen nimmt der zweite Halbsatz – in teilweiser Fortführung des bis-
herigen Satzes 5 – börsennotierte ausländische Gesellschaften von der Regelung des Ab-
satzes 3 aus. Grund dafür ist, dass solche Gesellschaften öffentlich um Kapital werben und 
daher eine Vielzahl von Anteilseignern haben. Somit kann grundsätzlich davon ausgegan-
gen werden, dass eine solche ausländische Gesellschaft nicht von einzelnen Anteilseignern 
dazu instrumentalisiert werden kann, für die Bedürfnisse einzelner Anteilseigner bestimmte 
steuerliche Vorteile zu erzielen. Diese Annahme ist jedoch erschüttert, wenn kein wesentli-
cher oder regelmäßiger Handel mit der Hauptgattung ihrer Anteile an einer staatlich aner-
kannten Börse stattfindet. Außerdem sind von dieser Begrenzung des Anwendungsbe-
reichs des § 50d Absatz 3 keine Fälle erfasst, in denen eine börsennotierte Gesellschaft 
Anteilseigner der ausländischen Gesellschaft ist. Denn es ist nicht von sich aus ausge-
schlossen, dass auch börsennotierte Gesellschaften steuerlichen Gestaltungsmissbrauch 
betreiben können. 


Die Ausnahme für Investmentfonds im bisherigen Satz 5 wird nicht mehr fortgeführt, da sie 
aufgrund der Ausweitung des Investmentfondsbegriffs durch § 1 Absatz 2 InvStG und § 1 
Absatz 1 KAGB für Gestaltungen missbraucht werden kann. So kann ein Investmentfonds 
nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 InvStG auf nur einen Anleger begrenzt sein. Ein Investment-
fonds, der jedoch in vergleichbarer Weise wie eine börsennotierte Gesellschaft öffentlich 
um das Kapital einer Vielzahl unterschiedlicher Anleger wirbt, erfüllt bereits nicht die Vo-
raussetzungen des Satzes 1. 
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Zu Buchstabe d 


§ 50d Absatz 4 bis 6 – aufgehoben – 


Die Aufhebung der Absätze 4 bis 6 ist Folge der Neuregelung in § 50c Absatz 2 und 5 bzw. 
des Wegfalls ihres Inhalts. 


Zu Buchstabe e 


§ 50d Absatz 11 Satz 1 


Der Absatz 11 wird in Satz 1 redaktionell angepasst, um klarzustellen, dass die Regelung 
entsprechend Ihrem Zweck nur die Besteuerung von Dividendeneinkünften betrifft, die im 
Inland ansässige Steuerpflichtige von im Ausland ansässigen Gesellschaften erhalten. 


Zu Buchstabe f 


§ 50d Absatz 11a – neu - 


Die Regelung des bisherigen Absatzes 1 Satz 11, der nicht nur ein bestimmtes Entlastungs-
verfahren betrifft, sondern allgemein den Inhalt eines Entlastungsanspruches auf der 
Grundlage eines DBA in Fällen sog. hybrider Gesellschaften regelt, verbleibt in § 50d als 
dessen neuer Absatz 11a. 


Zu Buchstabe g 


§ 50d Absatz 12 Satz 3 


Die Änderung dient der redaktionellen Korrektur des Binnenverweises auf den Absatz 9 
Satz 1 Nummer 1 des § 50d. 


Zu Nummer 12 


§ 50e 


§ 50e Absatz 2 Nummer 1 enthält eine Bußgeldvorschrift für den Fall, dass die Mitteilungs-
pflichten nach § 45b Abs. 4, 5 und 6 sowie nach § 45c Abs. 1 und 2 gegenüber dem Bun-
deszentralamt für Steuern verletzt werden. Der Übermittlung vollständiger und richtiger Da-
ten zum Steuereinbehalt, insbesondere auf Dividendenzahlungen, kommt in Anbetracht der 
hohen Schäden, die durch rechtswidrige Steuergestaltungen verursacht wurden, eine be-
sondere Bedeutung zu. 


§ 50e Absatz 2 Nummer 2 enthält eine Bußgeldvorschrift für den Fall, dass Mitteilungs-
pflichten in Zusammenhang mit Hinterlegungsscheinen nicht beachtet werden oder Zwi-
schenverwahrer von Wertpapieren ihre Mitwirkungspflichten bei Ausstellung von Steuerbe-
scheinigungen verletzen. Aufgrund der Verwahrstruktur von Wertpapieren sind zwischen 
der die Kapitalerträge auszahlenden Stelle und dem Gläubiger der Kapitalerträge häufig 
weitere Depotbanken (Verwahrstellen) zwischengeschaltet. Diese Verwahrstruktur hat zur 
Folge, dass die für die Erstellung einer Steuerbescheinigung oder die Übermittlung von 
Angaben nach § 45a Absatz 2a erforderlichen Daten durch diese Depotbanken in ihrer Ei-
genschaft als Zwischenverwahrer über die Verwahrkette an die auszahlende Stelle weiter-
geleitet werden müssen. Die Richtigkeit der Angaben erfordert, dass diese Zwischenver-
wahrer der nach § 45b Absatz 7 EStG obliegenden Verpflichtung Folge leisten, die für die 
Ausstellung der Steuerbescheinigung erforderlichen Angaben der Verwahrstelle, bei der die 
Wertpapiere verwahrt werden, vollständig und richtig mitzuteilen. Dies gilt auch für die In-
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formationen, die sie von nachgeordneten Verwahrstellen erhalten haben. Eine Ordnungs-
widrigkeit liegt hier vor, wenn die Zwischenverwahrer die weiterzuleitenden Angaben nicht 
richtig oder nicht vollständig an ihre Verwahrstelle weiterleiten.  


Für die Aussagefähigkeit der auf Steuerbescheinigungen ausgewiesen Informationen ist 
die richtige Übermittlung der durch die Depotbank des Aktionärs und der Zwischenverwah-
rer zu ergänzenden Angaben von besonderer Bedeutung. Dies gilt auch, wenn die Infor-
mationen durch eine ausländische Depotbank oder durch ausländische Zwischenverwahrer 
übermittelt werden. Absatz 3 eröffnet deshalb die Möglichkeit auch Verstöße ausländischer 
Depotbanken und Zwischenverwahrstellen gegen die gemäß § 45b Absatz 7 bestehende 
Verpflichtung zu ahnden. 


Zu Nummer 13 


§ 50g Absatz 4 


In Absatz 4 wird die entsprechende Geltung der Regelung gegen Gestaltungsmissbrauch 
in § 50d Absatz 3 angeordnet, der nach seiner Neufassung unmittelbar nur noch Ansprüche 
aus DBA betreffen soll. Dabei wird der bisherige Satz 1 aufgehoben, der auf der Grundlage 
des Wahlrechts des Artikels 5 Absatz 2 der Richtlinie 2003/49/EG eine eigenständige Re-
gelung gegen Missbrauch enthält. Hierfür besteht angesichts der neugestalteten Regelung 
des § 50d Absatz 3 sowie der Generalregelung des § 42 AO, die in ihrem Anwendungsbe-
reich entsprechend den Bestimmungen des Artikels 6 ATAD auszulegen ist, kein Bedürfnis 
mehr. 


Zu Nummer 14 


§ 50j 


Zu Buchstabe a 


§ 50j Absatz 1 Satz 1 


Die Änderung erfolgt zur Anpassung des Verweises an die Änderungen durch die Num-
mern 8 und 9. 


Zu Buchstabe b 


§ 50j Absatz 4 Satz 2 


Die Änderung behebt ein Redaktionsversehen. Wie in Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 soll in 
Absatz 4 Satz 2 auf Kapitalerträge im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 Bezug genommen wer-
den. 


Zu Nummer 15 


§ 51 


Zu Buchstabe a 


§ 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f Doppelbuchstabe bb 


Die Änderung erfolgt zur Anpassung des Verweises an die Änderungen der §§ 50c und 
50d. 
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Zu Buchstabe b 


§ 51 Absatz 4 Nummer 1 Buchstabe h und Buchstabe i – aufgehoben – 


Durch die Aufhebung des Buchstaben i der Nummer 1 des Absatzes 4 wird dem Bundes-
ministerium der Finanzen die Ermächtigung entzogen, Vordrucke für die Entlastung von der 
Kapitalertragsteuer und vom Steuerabzug nach § 50a auf Grund von DBA zu bestimmen. 
Für eine solche Ermächtigung besteht kein Bedürfnis mehr, seitdem das Bundeszentralamt 
für Steuern für die genannte Entlastung nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 FVG zentral zustän-
dig ist und bislang gemäß § 50d Absatz 1 Satz 3 Halbsatz 2 bzw. Absatz 2 Satz 1 Halb-
satz 1 sowie künftig nach § 50c Absatz 5 Satz 1 bzw. Satz 3 ein einheitliches Formular fest-
legt. 


Zu Nummer 16 


§ 52 


Zu Buchstabe a und b sowie d und e 


§ 52 Absatz 44a Satz 3 – neu –, Absatz 44b, 44c, 47a, 47b und 48a – neu – 


Die erweiterten Mitteilungspflichten im Kapitalertragsteuer-Bescheinigungsverfahren und 
die elektronische Übermittlung der Bescheinigungsdaten für beschränkt Steuerpflichtige in 
bestimmten Fällen sowie die Sanktionierung von Pflichtverletzungen, die in den §§ 45a bis 
45c, 50e und 51 geregelt werden, gelten nach Absatz 44a Satz 3 – neu – sowie Absatz 
44b, 44c, 47b und 48a – neu – für Kapitalerträge, die ihrem Gläubiger ab dem Jahr 2024 
zufließen. 


Im Absatz 47a ist die verzögerte Anwendung einzelner Änderungen des Entlastungsverfah-
rens des § 50c vorgesehen. 


Satz 1 betrifft die Abschaffung der Kontrollmeldeverfahren nach dem geltenden § 50d Ab-
satz 5 und 6 und ihre teilweise Ersetzung durch die Freistellung in bestimmten Fällen nach 
§ 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2. Während nach Inkrafttreten des Gesetzes aufgrund des 
Wegfalls der Bestimmungen des geltenden § 50d Absatz 5 und 6 keine neuen Ermächti-
gungen nach dem Kontrollmeldeverfahren mehr erteilt werden können, endet die Geltung 
bereits erteilter Ermächtigungen spätestes am Ende des Jahres 2021. Ab 2022 sind die 
Schuldner berechtigt, den neuen Freistellungstatbestand des § 50c Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 zu nutzen. 


Der Satz 2 des Absatzes 47a betrifft das elektronische Antrags- und Bescheidungsverfah-
ren für Freistellungs- und Erstattungsanträge, das ab dem Jahr 2023 Anwendung finden 
soll, da zuvor die technischen Voraussetzungen beim Bundeszentralamt für Steuern nicht 
hergestellt werden können. Bis dahin ist weiterhin das amtliche Papierformular oder das 
sog. Datenträgerverfahren nach dem geltenden § 50d Absatz 1 Satz 7 und 8 zu verwenden. 


Zu Buchstabe c 


§ 52 Absatz 45a 


Zur Vermeidung erheblichen administrativen Aufwands für Abzugsverpflichtete, Steuer-
pflichtige und Steuerverwaltung ist die geänderte Regelung von § 49 Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe f und Nummer 6 EStG, mit der die Registerfälle ohne substantiellen Inlandsbe-
zug von der beschränkten Steuerpflicht ausgenommen worden, bereits in allen noch offe-
nen Fälle anzuwenden. 
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Zu Artikel 2 (Änderung des Investmentsteuergesetzes) 


Das InvStG regelt für Investmentfonds eigene Verfahren sowohl für die teilweise Freistel-
lung von der Kapitalertragsteuer im Steuerabzugsverfahren als auch für die nachträgliche 
Erstattung von Kapitalertragsteuer. So ist bei Vorliegen einer sog. Statusbescheinigung ge-
mäß § 7 Absatz 1 und 3 auf die inländischen Beteiligungseinnahmen eines Investment-
fonds, insbesondere Dividenden, nur eine Kapitalertragsteuer von 15 Prozent abzüglich So-
lidaritätszuschlag zu erheben. Lag die Statusbescheinigung dem Entrichtungspflichtigen 
(§ 7 Absatz 3 Satz 1) bei Ausschüttung der Einkünfte an den Investmentfonds nicht vor, hat 
er gemäß § 43a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG Kapitalertragsteuer in der üblichen Höhe 
von 25 Prozent einzubehalten und abzuführen. Allerdings kann sich der Investmentfonds 
nach seiner Wahl entweder gemäß § 7 Absatz 5 beim Entrichtungspflichtigen durch nach-
trägliche Vorlage einer Statusbescheinigung oder gemäß § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
beim Betriebsstättenfinanzamt des Entrichtungspflichtigen die zu viel einbehaltene Kapital-
ertragsteuer innerhalb unterschiedlicher Fristen erstatten lassen. 


Ausländischen Investmentfonds, die gemäß § 6 Absatz 1 Satz 2 beschränkt steuerpflichtig 
sind, steht neben den beiden genannten Erstattungsverfahren nach dem InvStG zusätzlich 
das Erstattungsverfahren des geltenden § 50d Absatz 1 EStG (nach diesem Änderungsge-
setz § 50c Absatz 3 EStG) zur Verfügung, wenn ein anzuwendendes DBA – wie in aller 
Regel – einen niedrigeren Steuersatz auf Kapitalerträge als 25 Prozent vorsieht. Aus der 
parallelen Eröffnung dreier nachträglicher Erstattungsverfahren resultiert bei beschränkt 
steuerpflichtigen Investmentfonds, die auf eine Freistellung im Steuerabzugsverfahren 
nach § 7 Absatz 1 und 3 verzichtet haben, indem sie dem Entrichtungspflichtigen keine 
Statusbescheinigung vor dem Zeitpunkt der Ausschüttung der Einkünfte übermittelt haben, 
die Gefahr der Mehrfacherstattung von Kapitalertragsteuer. 


Während im Verhältnis der beiden Erstattungsverfahren des InvStG doppelte Erstattungen 
durch eine Erklärung des Entrichtungspflichtigen nach § 11 Absatz 1 Satz 1 ausgeschlos-
sen werden, soll nach geltendem Recht die Gefahr von Mehrfacherstattungen im Verhältnis 
zum Erstattungsverfahren des § 50d Absatz 1 EStG durch die Regelungen des § 7 Ab-
satz 5 Satz 3 und 4 sowie des § 11 Absatz 1 Satz 1 ausgeräumt werden. Die darin enthal-
tene Anforderung, dass einem Erstattungsantrag die Steuerbescheinigung im Original bei-
gefügt sein muss, kann Missbräuche jedoch nicht hinreichend sicher ausschließen, da Ori-
ginal und Kopie einer Steuerbescheinigung kaum unterscheidbar sind und gemäß § 45a 
Absatz 2 Satz 2 und 3 EStG elektronisch übermittelte Steuerbescheinigungen mehrfach 
ausgedruckt werden könnten. Daher setzt die Finanzverwaltung derzeit interne Kontrollver-
fahren ein, um Mehrfacherstattungen auszuschließen. Dadurch entsteht erheblicher admi-
nistrativer Aufwand. 


Durch eine Bündelung der Zuständigkeiten der Erstattungsverfahren für beschränkt steuer-
pflichtige Investmentfonds bei dem Bundeszentralamt für Steuern wird der Kontrollaufwand 
für Verwaltung und Investmentfonds wesentlich reduziert und das Verfahren noch besser 
vor potentiellen Missbräuchen geschützt.  


Zu Nummer 1 


§ 7 


Zu Buchstabe a 


§ 7 Absatz 4 Satz 2 – neu – 


Nach § 7 Absatz 4 Satz 2 – neu – wird die Statusbescheinigung eines Investmentfonds um 
die Information ergänzt, ob sich es sich um einen unbeschränkt körperschaftsteuerpflichti-
gen inländischen Investmentfonds nach § 6 Absatz 1 Satz 1 i. V. m. § 2 Absatz 2 oder um 
einen beschränkt körperschaftsteuerpflichtigen ausländischen Investmentfonds nach § 6 
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Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 2 Absatz 3 handelt. Aufgrund dieser Angabe in der Statusbe-
scheinigung soll der Entrichtungspflichtige die beschränkt steuerpflichtigen Investment-
fonds rechtssicher erkennen können, damit er in diesen Fällen kein Erstattungsverfahren 
nach § 7 Absatz 5 durchführt. 


Zu Buchstabe b 


§ 7 Absatz 5 Satz 1 


Durch die Änderung des Satzes 1 wird das Erstattungsverfahren auf Ebene des Entrich-
tungspflichtigen auf unbeschränkt steuerpflichtige Investmentfonds reduziert. Da nach § 7 
Absatz 5 eine Erstattung ohne Vorlage einer Statusbescheinigung ausgeschlossen ist und 
diese nach Absatz 4 Satz 2 – neu – eine Aussage zum Steuerstatus des Investmentfonds 
enthalten muss, ist für den Entrichtungspflichtigen klar ersichtlich, in welchen Fällen er er-
statten darf. 


Die Grundfreiheiten werden durch den Ausschluss des Erstattungsverfahrens nach § 7 Ab-
satz 5 für gebietsfremde Investmentfonds nicht verletzt. Erstens ist es nach der Rechtspre-
chung des EuGH grundsätzlich zulässig, für gebietsansässige und gebietsfremde Steuer-
pflichtige unterschiedliche Besteuerungsverfahren vorzusehen (vgl. EuGH, Urteil vom 
22. Dezember 2018, C-282/07, Truck Center). So werden im Ergebnis gebietsfremde 
ebenso wie gebietsansässige Investmentfonds entlastet, indem sie das Verfahren des § 11 
Absatz 1 bei dem Bundeszentralamt für Steuern beschreiten können. Zweitens wären et-
waige verfahrensmäßige Nachteile für die gebietsfremden Investmentfonds durch den an-
erkannten Rechtfertigungsgrund der Wirksamkeit steuerlicher Kontrollen (vgl. EuGH, Urteil 
vom 22. November 2018, C-679/17, Huijbrechts, Rn. 35) gerechtfertigt. Denn Mehrfacher-
stattungen wären bei im Ausland ansässigen Investmentfonds mit einer Erklärung des Ent-
richtungspflichtigen nach § 11 Absatz 1 Satz 1 nicht in gleicher Weise wie bei Inlandsfällen 
zu verhindern, da das Verfahren nach § 50d Absatz 1 EStG im Gegensatz zu demjenigen 
nach § 11 nicht nur Investmentfonds mit Statusbescheinigung offensteht und daher nicht 
zweifelsfrei erkennbar wäre, welcher Antragsteller eine solche Erklärung beibringen 
müsste. 


Zu Nummer 2 


§ 11 Absatz 1 Satz 3 – neu – 


Mit dem neuen Satz 3 des § 11 Absatz 1 übernimmt das Bundeszentralamt für Steuern 
anstelle des Betriebsstättenfinanzamtes des Entrichtungspflichtigen das Erstattungsverfah-
ren für beschränkt steuerpflichtige Investmentfonds. Die übrigen Verfahrensbestimmungen 
des § 11 sind gleichermaßen anzuwenden. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 57 Absatz 1 – neu – 


Der bisherige Wortlaut des § 57 wird zu Absatz 1. 


Zu Buchstabe b 


§ 57 Absatz 2 – neu – 


§ 57 Absatz 2 Satz 1 – neu – InvStG regelt den Anwendungsbeginn für die Änderungen 
des Erstattungsverfahrens gegenüber ausländischen Investmentfonds. Ab dem 1. Juli 2021 
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ist bei beschränkt steuerpflichtigen Investmentfonds eine Erstattung durch den Entrich-
tungspflichtigen nach § 7 Absatz 5 InvStG und durch sein Betriebsstättenfinanzamt nach 
§ 11 Absatz 1 InvStG ausgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt ist ausschließlich das Bundes-
zentralamt für Steuern für die Erstattung von Kapitalertragsteuer an beschränkt steuer-
pflichtige Investmentfonds zuständig. 


Nach § 57 Absatz 2 Satz 2 – neu – InvStG darf ein Entrichtungspflichtiger gegenüber einem 
Investmentfonds nicht mehr gemäß § 7 Absatz 5 InvStG erstatten, wenn ihm nur eine vor 
dem 1. Juli 2021 ausgestellte Statusbescheinigung vorliegt, in der noch keine Angaben zum 
Steuerstatus des Investmentfonds enthalten sind. Dieser Ausschluss gilt gleichermaßen für 
unbeschränkt steuerpflichtige Investmentfonds, da der Entrichtungspflichtige den steuerli-
chen Status ohne die entsprechende Angabe in der Statusbescheinigung nicht rechtssicher 
ermitteln kann. Von der Regelung unberührt bleibt jedoch § 7 Absatz 1 InvStG. Somit ist 
auch bei vor dem 1. Juli 2021 ausgestellten Statusbescheinigungen weiterhin ein ermäßig-
ter Steuerabzug nach § 7 Absatz 1 Satz 1 und 3 InvStG vorzunehmen und in den Fällen 
des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG vom Steuerabzug Abstand zu nehmen. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Umwandlungssteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Es sind Gestaltungen bekannt geworden, die darauf abzielen, einem Dritten im steuerlichen 
Rückwirkungszeitraum geschaffenes Verlustpotenzial (noch nicht realisierte stille Lasten) 
zur Verrechnung mit positiven Einkünften nach einer Umwandlung zur Verfügung zu stellen. 
Im Grundfall geschieht dies dadurch, dass eine Körperschaft (Wirtschaftsjahr = Kalender-
jahr) eine im Jahr 01 gegründete Tochtergesellschaft (T), die im Jahr 02 innerhalb des steu-
erlichen Rückwirkungszeitraums ein Finanzinstrument angeschafft hat, das nach der An-
schaffung erheblich an Wert verloren hat, an eine andere Körperschaft veräußert, die an-
schließend die T auf sich mit dem Ziel verschmilzt, die in dem Finanzinstrument ruhenden 
stillen Lasten bei sich einkommensmindernd zu nutzen. Eine solche Übertragung von Ver-
lusten stünde in Widerspruch zu allgemeinen Besteuerungsgrundsätzen (Subjektsteuer-
prinzip, Prinzip der Besteuerung nach der persönlichen Leistungsfähigkeit) sowie dem Sinn 
und Zweck des Umwandlungssteuergesetzes, das darauf abzielt, betrieblich sinnvolle Um-
strukturierungen nicht durch steuerliche Belastungen zu behindern, nicht aber, die Steuer-
last Einzelner auf Kosten der Allgemeinheit durch Verrechnung mit künstlichen Verlusten 
zu minimieren. Zwar dürfte das von der Gestaltung beabsichtigte Ergebnis bereits nicht mit 
der geltenden Rechtslage zu vereinbaren sein. Eine abschließende Klärung durch die 
Rechtsprechung wäre allerdings frühestens in einigen Jahren zu erwarten. Um das verblei-
bende finanzielle Risiko für die öffentlichen Haushalte für die Zukunft vollständig auszu-
schließen, soll ausdrücklich geregelt werden, dass Wertverluste von Wirtschaftsgütern, die 
dem übernehmenden Rechtsträger nur aufgrund der steuerlichen Rückwirkung zugerech-
net werden und die wirtschaftlich bereits bei dem übertragenden Rechtsträger eingetreten 
sind, grundsätzlich nicht mit Gewinnen des übernehmenden Rechtsträgers verrechnet wer-
den können. Erzielt der übernehmende Rechtsträger im maßgeblichen Veranlagungszeit-
raum selbst einen Verlust, schließt die Regelung auch eine Verrechnung mit künftigen po-
sitiven Einkünften aus. 


Um die Regelung auf die bekannt gewordenen sowie vergleichbare Gestaltungen zu be-
grenzen und den mit der steuerlichen Rückwirkung bezweckten Vereinfachungseffekt weit-
gehend zu bewahren, enthält § 2 Absatz 5 mehrere Ausnahmen: 


– Die Regelung ist generell auf Wertverluste von Finanzinstrumenten oder Anteilen an 
einer Körperschaft beschränkt, da von der Gestaltung speziell Wirtschaftsgüter genutzt 
werden, die kurzfristigen Wertschwankungen unterliegen. Eine Einbeziehung anderer 
Wirtschaftsgüter wie Immobilien, Maschinen o.Ä. erscheint daher nicht erforderlich. Un-
ter Finanzinstrumenten sind insbesondere die Finanzinstrumente nach § 1 Absatz 11 
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des Kreditwesengesetzes sowie des § 2 Absatz 4 des Wertpapierhandelsgesetzes zu 
verstehen.  


– Wäre dem übertragenden Rechtsträger ohne Anwendung der steuerlichen Rückwir-
kung ein über dem gemeinen Wert liegender Ansatz einzelner von der Regelung er-
fasster Wirtschaftsgüter möglich gewesen, findet das Abzugsverbot insoweit ebenfalls 
keine Anwendung (Satz 5). Dies betrifft insbesondere Fälle, in denen sich relevante 
Wirtschaftsgüter mit stillen Lasten vorhanden sind, der gemeine Wert der Sachgesamt-
heit insgesamt den Buchwert jedoch nicht unterschreitet (vgl. hierzu Rdnr. 03.12 des 
Anwendungserlasses zum UmwStG 2006 vom 11. November 2011, BStBl. I S. 1314, 
wonach ein Ansatz zum Buchwert [nur] ausgeschlossen ist, wenn der gemeine Wert 
der Sachgesamtheit geringer als die Summe der Buchwerte der übergehenden Wirt-
schaftsgüter ist. 


– Von der Regelung erfasste Wirtschaftsgüter, die im Zeitpunkt der Umwandlung noch 
im Betriebsvermögen des übertragenden Rechtsträgers vorhanden sind, sind zur Ver-
meidung zusätzlichen bürokratischen Aufwands im Rahmen der ersten auf die Um-
wandlung folgenden Gewinnermittlung mit dem gemeinen Wert anzusetzen; dieser 
Wert gilt fortan als Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Satz 4).  


– Zudem findet die Regelung keine Anwendung, wenn die Verrechnung negativer Ein-
künfte im Sinne der Sätze 1 und 2 nachweislich kein Zweck der Umwandlung oder 
Einbringung war. 


Zur Verhinderung von Umgehungsgestaltungen durch die Zwischenschaltung von Perso-
nengesellschaften sieht Satz 7 in diesen Fällen die sinngemäße Anwendung der Sätze 2 
bis 6 vor. 


Zu Nummer 2 


§ 4 Absatz 5 Satz 1 


§ 4 Absatz 5 Satz 1 betrifft ausgelaufenes Recht. Satz 1 wird daher aufgehoben, der bishe-
rige Satz 2 wird zum einzigen Satz des Absatzes 5. 


Zu Nummer 3 


§ 9 Satz 3 


Es handelt sich um eine Folgeanpassung aufgrund der Anfügung des § 2 Absatz 5. 


Zu Nummer 4 


§ 20 Absatz 6 Satz 4 


Es handelt sich um eine Folgeanpassung aufgrund der Anfügung des § 2 Absatz 5. 


Zu Nummer 5 


§ 27 Absatz 16 


§ 27 Absatz 16 enthält eine Anwendungsregelung für die umwandlungssteuerlichen Rege-
lungen zur Verlustverrechnung bei bestimmten missbräuchlichen Gestaltungen. Ohne die 
Anwendung sonstiger gegebenenfalls einschlägiger steuerlicher Regelungen auszuschlie-
ßen sind die neu eingefügten Änderungen auf vor Veröffentlichung des Referentenentwurfs 
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verwirklichte Altfälle nur anzuwenden, wenn die äußeren Umstände darauf schließen las-
sen, dass die Verrechnung übergehender stiller Lasten wesentlicher Zweck der Umwand-
lung oder Einbringung war und der Steuerpflichtige dies nicht widerlegen kann. 


§ 27 Absatz 17 


§ 50c EStG in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402), auf den § 4 
Absatz 5 Satz 1 derzeit Bezug nimmt, wurde durch das Gesetz vom 23. Oktober 2000 
(BGBl. I 2000, 1433) mit Ablauf des 31. Dezember 2000 aufgehoben. Grundsätzlich hat § 4 
Absatz 5 Satz 1 damit aktuell keinen Anwendungsbereich mehr. Mit der Anwendungsre-
gelung wird sichergestellt, dass § 4 Absatz 5 Satz 1 nach der Aufhebung durch Artikel 3 
Nummer 2 dieses Gesetzes auf gegebenenfalls noch offene Altfälle mit Sperrbeträgen im 
Sinne des § 50c EStG in der bis zum 31. Dezember 2000 gültigen Fassung weiterhin An-
wendung findet. 


Zu Artikel 4 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird an die Einfügung des neuen § 88c angepasst. 


Zu Nummer 2 


§ 3 Absatz 4 Nummer 4 


Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind nach ständiger Rechtsprechung des 
EuGH verpflichtet, unter Verstoß gegen das Unionsrecht erhobene Steuerbeträge zuzüg-
lich Zinsen zu erstatten. Der BFH hat sich dieser Rechtsprechung angeschlossen. 


Mit der Ergänzung der § 3 Absatz 4 Nummer 4 AO wird klargestellt, dass es sich bei sol-
chen aus dem Unionsrecht abgeleiteten Zinsen um steuerliche Nebenleistungen handelt. 
Damit gilt die Aufkommensregelung des § 3 Absatz 5 Satz 2 AO. Die entsprechende Zins-
last wird somit entsprechend der Ertragshoheit für die betroffenen Steuern auf den Bund 
und die Länder aufgeteilt. Hiermit wird auch einem Anliegen des Bundesrechnungshofs 
entsprochen. 


Zu Nummer 3 


§ 88c – neu – 


Die Vorschrift dient der zielgerichteten Aufdeckung von missbräuchlichen Gestaltungen bei 
Aktiengeschäften um den Dividendenstichtag. Ebenso sollen andere Steuergestaltungen 
erkannt werden, die auf die Erlangung unrechtmäßiger Steuervorteile abzielen, die sich aus 
der Erhebung oder Entlastung von Kapitalertragsteuern ergeben. Durch eine Analyse der 
von den örtlichen Finanzbehörden mitgeteilten Steuergestaltungen sollen frühzeitig Sach-
verhaltserkenntnisse gewonnen und diese in Form einer Rückmeldung an die Finanzbehör-
den auch veranlagungsunterstützend eingesetzt werden. Das Bundeszentralamt für Steu-
ern unterstützt die örtlich zuständigen Finanzbehörden hierdurch bei der Aufklärung des 
dem Einzelfall zugrundeliegenden Sachverhalts. 


§ 88c Absatz 1 


Eine wichtige Informationsquelle für kapitalmarktbezogene Gestaltungen sind Erkenntnisse 
örtlicher Finanzbehörden, die insbesondere im Rahmen von Betriebsprüfungen oder im 
Veranlagungsverfahren gewonnen werden. 
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Ob eine steuerliche Gestaltung modellhaften Charakter hat, zeigt sich bei komplexen Sach-
verhalten erst durch die Zusammenführung verschiedener Informationen aus unterschied-
lichen Quellen. Alleine aufgrund der begrenzten Anzahl an Sachverhalten im jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereich eines einzelnen Finanzamtes kann es sein, dass ein entsprechender 
Überblick auf Ebene der örtlichen Finanzbehörden nicht immer vorliegt. Absatz 1 regelt da-
her, dass die Finanzbehörden Tatsachen, die auf bestimmte kapitalmarktbezogene Steuer-
gestaltungen hinweisen - im Einvernehmen mit der zuständigen obersten Finanzbehörde - 
dem Bundeszentralamt für Steuern mitteilen. Erst diese Zusammenführung von Informatio-
nen einzelner Finanzbehörden gewährleistet eine umfassende Analyse der Steuergestal-
tungen. 


§ 88c Absatz 2 


Satz 1 sieht vor, dass die von den Finanzbehörden nach Absatz 1 an das Bundeszentralamt 
für Steuern übermittelten Daten zentral beim Bundeszentralamt für Steuern gespeichert und 
ausgewertet werden. Durch die Bündelung der Sachverhaltsinformationen zu möglichen 
Gestaltungen bei einer zentralen Stelle sollen die komplexen und nur mit Spezialwissen zu 
Finanztransaktionen bewertbaren Sachverhalte schneller erfasst und analysiert werden. 
Hierdurch wird auch eine Gesamtschau ermöglicht, die den Charakter der Steuergestaltung 
offenlegt. Dies gewährleistet, dass das im Einzelfall zuständige Finanzamt seine rechtliche 
Bewertung auf Basis eines zutreffenden Sachverhalts vornimmt. Die Bündelung der Infor-
mationen ermöglicht auch, dass „modellhafte“ Steuergestaltungen leichter erkannt werden 
können. 


Gemäß Satz 2 kann das Bundeszentralamt für Steuern bei Sachverhaltsfragen von der mit-
teilenden Finanzbehörde weitere Informationen anfordern. 


§ 88c Absatz 3 


Hat das Bundeszentralamt für Steuern Erkenntnisse zu den von den Finanzbehörden mit-
geteilten Tatsachen gewonnen, kann es die für die Verwaltung der Kapitalertragsteuer zu-
ständigen Finanzbehörden über seine Sachverhaltserkenntnisse informieren. Hierdurch 
wird sichergestellt, dass die gewonnenen Erkenntnisse veranlagungsunterstützend einge-
setzt werden können. Den Finanzbehörden ist es im Übrigen stets möglich, beim Bundes-
zentralamt für Steuern neue Erkenntnisse zu den von ihnen gemeldeten Tatsachen und 
Sachverhalten zu erfragen. 


§ 88c Absatz 4 


In Absatz 4 wird klarstellend geregelt, dass die Offenbarung und Verwertung dem Steuer-
geheimnis unterliegender Daten nach Maßgabe der Absätze 1 bis 3 keinen Verstoß gegen 
§ 30 Absatz 2 darstellt. Die Zulässigkeit ergibt sich aus § 30 Absatz 4 Nummer 2, soweit 
sie nicht bereits aus § 30 Absatz 4 Nummer 1 folgt. 


Zu Nummer 4 


§ 251 Absatz 2 Satz 2 


Die Änderung dient der Anpassung des § 251 an den § 78 des geplanten Unternehmens-
stabilisierungs- und –restrukturierungsgesetzes. Dieser regelt die Vollstreckung aus einem 
rechtskräftig bestätigten Restrukturierungsplan. Danach können die Restrukturierungsgläu-
biger, deren Forderungen im Bestätigungsbeschluss nicht als bestritten ausgewiesen sind, 
wie aus einem vollstreckbaren Urteil die Zwangsvollstreckung gegen die Schuldner betrei-
ben. Gleiches gilt für die Zwangsvollstreckung gegen einen Dritten, der durch eine dem 
Restrukturierungsgericht eingereichte schriftliche Erklärung für die Erfüllung des Plans ne-
ben dem Schuldner ohne Vorbehalt der Einrede der Vorausklage Verpflichtungen übernom-
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men hat. Mit dem Verweis auf § 78 des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturie-
rungsgesetzes in Absatz 2 Satz 2 wird sichergestellt, dass insoweit auch die Finanzbehörde 
berechtigt ist, aus einem bestätigten Plan im Verwaltungswege vollstrecken zu können. 


Zu Artikel 5 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 


Die Aufgabenzuweisung an das Bundeszentralamt für Steuern im Bereich der Entlastung 
von Abzugsteuern in der Nummer 2 des § 5 wird neu gefasst. Hier geregelt wird nur noch 
die Zuständigkeit für die nachträgliche Erstattung von Steuer, die als Kapitalertragsteuer 
oder nach § 50a EStG erhoben wurde. Die Zuständigkeit des Amtes für die vorherige Frei-
stellung vom Steuerabzug in bestimmten Fällen ergibt sich aus § 4 Absatz 2 i. V. m. § 50c 
Absatz 2 EStG und ist im Gegensatz zur Erstattung nicht auf beschränkt Steuerpflichtige 
begrenzt, die nicht veranlagt werden (siehe Näheres in den Erläuterungen zu § 50c Ab-
satz 2 EStG). 


Die Neufassung der Zuständigkeit des Bundeszentralamtes für Steuern im Bereich der Er-
stattung der Abzugsteuern dient in erster Linie dazu, eine zentrale Zuständigkeit für die 
zahlreichen Anträge auf Erstattung von Kapitalertragsteuer zu schaffen, die in den vergan-
genen Jahren außerhalb des Anwendungsbereichs des § 32 Absatz 5 KStG sowohl bei ei-
ner Vielzahl von Finanzämtern als auch beim Bundeszentralamt mit der Begründung ge-
stellt wurden, die Besteuerung verstoße in verschiedenen Konstellationen gegen Unions-
recht. Damit wird einem Anliegen des Bundesrechnungshofes entsprochen. Mit Inkrafttre-
ten der Änderung werden die Finanzämter unzuständig für die Entscheidung über diese 
Anträge und haben die Verfahren an das Bundeszentralamt für Steuern abzugeben. Fristen 
konnten durch Antragstellung beim ehemals zuständigen Finanzamt gewahrt werden. Da 
es sich um einen Wechsel der sachlichen und nicht der örtlichen Zuständigkeit handelt, sind 
die Beschränkungen des Zuständigkeitswechsels nach § 26 der Abgabenordnung nicht zu 
beachten. 


Die Zuständigkeit des Bundeszentralamtes für Steuern ist insgesamt beschränkt auf Fälle, 
in denen der Steuerabzug bei im Ausland ansässigen Steuerpflichtigen abgeltende Wirkung 
hat. In Veranlagungsfällen bleibt das zuständige Finanzamt für die Entlastung von der Ka-
pitalertragsteuer und vom Steuerabzug nach § 50a EStG zuständig, sofern die Einkünfte, 
die diesen Steuerabzügen unterliegen, im Rahmen der Veranlagung erfasst werden. Eben-
falls die Landesfinanzbehörden bleiben zuständig für etwaige Entlastungsansprüche inlän-
discher juristischer Personen des öffentlichen Rechts, die gemäß § 2 Nummer 2 KStG be-
schränkt steuerpflichtig sind. 


Nach den Änderungen durch dieses Gesetz umfasst die Zuständigkeit des Bundeszentral-
amtes für Steuern damit die gesetzlichen Erstattungsmöglichkeiten nach § 44a Absatz 9 
Satz 2 und § 50c Absatz 3 EStG sowie nach § 32 Absatz 5 KStG und § 11 Absatz 1 Satz 3 
InvStG. Darüber hinaus ist über unionsrechtliche Erstattungsansprüche im Hinblick auf die 
Kapitalertragsteuer und den Steuerabzug nach § 50a EStG vom Bundeszentralamt für 
Steuern zu entscheiden, sofern sie von beschränkt Steuerpflichtigen geltend gemacht wer-
den, die insoweit nicht der Veranlagung durch ein Finanzamt unterliegen. Gleiches gilt nach 
der Neufassung nunmehr auch für Ansprüche dieser Personen auf Erstattung von Kapital-
ertragsteuer nach § 37 Absatz 2 AO in Fällen, in denen ein Steuerabzug nach DBA zwar 
zulässig ist, aber gemäß § 49 EStG keine beschränkte Steuerpflicht besteht (z. B. bei be-
stimmten Zinsen). Das Bundeszentralamt für Steuern hat auch in diesen Fällen eine grö-
ßere Sachnähe zu den zu prüfenden Auslandssachverhalten als die bislang im Bereich der 
Kapitalertragsteuer hierfür zuständigen Finanzämter. 
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Zu Buchstabe b 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 14a – neu – 


Die Vorschrift überträgt die Aufgabe der Sammlung, Entgegennahme und Auswertung der 
nach § 45b EStG und § 45c EStG zu übermittelten Daten an das Bundeszentralamt für 
Steuern.  


Zu Buchstabe c 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 28b – neu – 


Mit der neuen Vorschrift wird dem Bundeszentralamt für Steuern klarstellend die Aufgabe 
zugewiesen, nicht nur in Fällen strafrechtlich relevanter Steuergestaltungen unterstützend 
tätig zu werden (vgl. § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 28), sondern auch zur Ermittlung von 
missbräuchlichen Steuergestaltungen im Zusammenhang mit Kapitalertragsteuer. 


Zu Buchstabe d 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 – aufgehoben – 


Die Nummer 39, welche die Zuständigkeit des Bundeszentralamtes für Steuern für Anträge 
nach § 32 Absatz 5 KStG vorsieht, wird aufgehoben, da der Regelungsgehalt des Satzes 1 
in der Neufassung der Nummer 2 aufgeht. 


Zu Nummer 2 


§ 5 Absatz 1a Satz 2 


Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung aus der Einfügung der Nummer 28b in Ab-
satz 1 Satz 1. 


Zu Artikel 6 (Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung) 


§ 73e Satz 3 


Die Änderung der Vorschrift zur Anmeldung des Steuerabzugs nach § 50a EStG in den 
Fällen, in denen ein solcher Abzug nicht oder nicht in voller Höhe vorzunehmen ist, dient 
der Klarstellung, dass eine solche Anmeldung in sämtlichen Fällen einer Freistellung nach 
§ 50c Absatz 2 EStG zu erfolgen hat. Dies betrifft neben einer Freistellung auf der Grund-
lage eines DBA auch solche gemäß § 50g EStG. 


Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 


Nach Artikel 7 tritt das Gesetz am Tag nach der Verkündung in Kraft. Spezielle Anwen-
dungsregelungen für einzelne Änderungen der Stammgesetze enthalten Artikel 1 Num-
mer 16 für das EStG, Artikel 2 Nummer 3 für das InvStG und Artikel 3 Nummer 5 für das 
Umwandlungssteuergesetz. 
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BETREFF Verpflichtung zur Abgabe von Steueranmeldungen/ Steuererklärungen zur 
beschränkten Steuerpflicht bei der Überlassung von in inländischen Registern 
eingetragenen Rechten 


GZ IV C 5 - S 2300/19/10016 :006 
DOK 2020/1009219 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt für die Verpflichtung zur Abgabe von Steueranmeldungen/ Steuererklärungen zur 
beschränkten Steuerpflicht bei der Überlassung von in inländischen Registern eingetragenen 
Rechten Folgendes: 


1 Inländische Einkünfte nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f und Nummer 6 EStG, die 
zur beschränkten Steuerpflicht führen, können sich auch aus der befristeten oder unbefristeten 
Überlassung von Rechten ergeben, die in ein inländisches Register eingetragen sind. Eines 
weitergehenden oder zusätzlichen Inlandsbezugs bedarf es für die Anwendung der Norm 
nicht.  


2 Zu den in ein inländisches Register eingetragenen Rechten gehören z. B. auch Patente, die 
aufgrund einer Anmeldung beim Europäischen Patent- und Markenamt nach dem 
Europäischen Patentübereinkommen in das inländische Register eingetragen werden. Die 
Überlassung solcher Rechte führt auch dann zu inländischen Einkünften, wenn die Lizenz-
gebühr nicht von einem unbeschränkt Steuerpflichtigen getragen wird. 


www.bundesfinanzministerium.de 
www.eu2020finance.de 
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Seite 2 


3 Wird ein in einem inländischen Register eingetragenes Recht zeitlich befristet überlassen, hat 
der Schuldner der Vergütung (Lizenzgebühr) nach § 50a Absatz 5 Satz 2 EStG den Steuer-
abzug vorzunehmen (§ 50a Absatz 1 Nummer 3 EStG), die Steuer an das Bundeszentralamt 
für Steuern abzuführen und dem Bundeszentralamt für Steuern nach § 73e EStDV eine 
Steueranmeldung zu übersenden. Für Vergütungen, die dem Vergütungsgläubiger bis zum 
31. Dezember 2013 zugeflossen sind, ist die Steueranmeldung dem zuständigen Finanzamt zu 
übersenden und die Steuer an dieses Finanzamt abzuführen.  


4 Ist das zugrundeliegende Recht zeitlich unbefristet überlassen worden und liegt deshalb eine 
Rechteveräußerung vor, die nicht dem Steuerabzug nach § 50a Absatz 1 Nummer 3 EStG 
unterliegt, hat der Empfänger der Lizenzgebühr bei dem zuständigen Finanzamt 
(§§ 19, 20 AO) eine Steuererklärung einzureichen (§ 25 Absatz 3 EStG). 


5 Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  


 








Urteil vom 13. Juni 2018, I R 94/15 
Hinzurechnung passiver Einkünfte nach § 8 AStG und Gegenbeweis - verdeckte Einlagen in Dreiecksverhältnissen


ECLI:DE:BFH:2018:U.130618.IR94.15.0


BFH I. Senat


AStG § 8 Abs 1 Nr 6 Buchst a , AStG § 10 Abs 3 S 1 , AStG § 14 , AEUV Art 49 , AEUV Art 63 , KStG § 8 Abs 3 S 2 , KStG § 8 
Abs 3 S 3 , KStG § 8 Abs 3 S 4 , KStG § 8 Abs 3 S 5 , KStG § 8b Abs 1 S 1 , KStG § 8b Abs 1 S 2 , AO § 171 Abs 10 , AO § 179 
Abs 1 , AO § 180 , KStG VZ 2007 , KStG VZ 2008 


vorgehend FG Münster, 20. November 2015, Az: 10 K 1410/12 F


Leitsätze


1. Bei der Ermittlung der dem Hinzurechnungsbetrag zugrunde liegenden Einkünfte (§ 10 Abs. 3 Satz 1 AStG) sind im Falle 
von Geschäftsbeziehungen zwischen (Kapital-)Gesellschaft und Gesellschafter zu nicht fremdüblichen --d.h. durch das 
Gesellschaftsverhältnis bestimmten-- Bedingungen die hierdurch veranlassten Einkünfteminderungen und verhinderten 
Einkünfteerhöhungen ebenso wie die Zuführungen zum Gesellschaftsvermögen in entsprechender Anwendung von § 8 
Abs. 3 Satz 2 bzw. Satz 3 KStG --mithin durch den Ansatz von vGA und verdeckten Einlagen-- zu korrigieren (Bestätigung 
der Rechtsprechung).


2. Eine verdeckte Einlage, die auf der vGA einer dem Gesellschafter nahestehenden Person beruht und bei der Besteuerung 
des Gesellschafters nicht berücksichtigt wurde, kann zwar nach § 8 Abs. 3 Satz 5 KStG das Einkommen der empfangenden 
Körperschaft erhöhen. An einer Nichtberücksichtigung i.S. von § 8 Abs. 3 Satz 5 KStG fehlt es jedoch, wenn die vGA bei der 
Veranlagung des Gesellschafters zwar nicht erfasst worden ist, jedoch nach Maßgabe von § 8b Abs. 1 KStG ohnehin hätte 
außer Ansatz bleiben müssen.


3. Die Grundsätze des EuGH-Urteils Cadbury Schweppes vom 12. September 2006 C-196/04 (EU:C:2006:544, Slg. 2006, 
I-7995) zur Rechtfertigung der britischen Hinzurechnungsbesteuerung sind auch im Bereich der §§ 7 ff. AStG zu beachten 
(Bestätigung der Rechtsprechung).


4. Von der Hinzurechnungsbesteuerung ist hiernach jedenfalls dann abzusehen, wenn die der Hinzurechnung 
unterliegenden Einkünfte auf einer "wirklichen wirtschaftlichen Tätigkeit" und damit auf einer von der 
Zwischengesellschaft selbst ausgeübten Tätigkeit beruhen.


Tenor


1. Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 20. November 2015  10 K 1410/12 F 
aufgehoben, soweit es zum Feststellungsbescheid für 2008 (Wirtschaftsjahr 2007) über Zurechnung für Beteiligte der 
nachgeschalteten Zwischengesellschaft C Ltd. ergangen ist. Der Feststellungsbescheid für 2008 (Wirtschaftsjahr 2007) 
über Zurechnung für Beteiligte der nachgeschalteten Zwischengesellschaft C Ltd. vom 31. Mai 2010 in Gestalt der 
Einspruchsentscheidung vom 15. März 2012 wird aufgehoben.


Im Übrigen wird die Revision zurückgewiesen.


2. Die Kosten des gesamten Verfahrens tragen der Beklagte zu 95 % und die Klägerin zu 5 %.


Tatbestand
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A.


1 Gegenstand des anhängigen Verfahrens ist die Frage, ob für das Feststellungsjahr 2008 (Streitjahr)/Wirtschaftsjahr 
2007 die Voraussetzungen für die Hinzurechnung passiver Einkünfte nach § 8 i.V.m. § 14 des Gesetzes über die 
Besteuerung bei Auslandsbeziehungen (Außensteuergesetz) in der für das Streitjahr geltenden Fassung (AStG) 
gegeben sind.


2 Die unbeschränkt steuerpflichtige Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) war im Wirtschaftsjahr 2007 zu 100 % an 
der in den Niederlanden ansässigen B B.V. und diese wiederum zu 100 % an der auf Zypern ansässigen C Ltd. beteiligt. 
Die Klägerin hatte die Anteile an der B B.V. im Jahr 2004 erworben und dem Beklagten und Revisionsbeklagten 
(Finanzamt --FA--) auch für das Feststellungsjahr 2005 mitgeteilt, dass die C Ltd. ausschließlich passive Einkünfte aus 
Lizenzgebühren erzielt habe.


3 Für das Streitjahr gab die Klägerin zwei Feststellungserklärungen nach § 18 AStG ab. Zum einen erklärte sie für die 
C Ltd. "Einkünfte aus der Überlassung von Rechten, Plänen, Mustern" in Höhe von 342.193 € und "Ertragsteuern, mit 
denen diese Einkünfte belastet waren" in Höhe von 34.214 €, zum anderen für die B B.V. einen Verlust als 
Zwischengesellschaft in Höhe von ./. 5.738 € und einen Zurechnungsbetrag der nachgeschalteten 
Zwischengesellschaft C Ltd. in Höhe von 307.925 €. Dabei vertrat die Klägerin unter Hinweis auf das Urteil des 
Gerichtshofs der Europäischen Union --früher: Europäischer Gerichtshof-- (EuGH) in der Rechtssache Cadbury 
Schweppes vom 12. September 2006 C-196/04 (EU:C:2006:544, Slg. 2006, I-7995) die Auffassung, dass die 
Hinzurechnungsbesteuerung wegen der Ansässigkeit der C Ltd. in Zypern, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
(EU), ausgeschlossen sei.


4 Das FA folgte dem nicht und erließ gegenüber der Klägerin entsprechend den abgegebenen Erklärungen neben dem 
Zurechnungsfeststellungsbescheid gemäß § 14 AStG als Beteiligte einer nachgeschalteten Zwischengesellschaft mit 
Einkünften der C Ltd. (Untergesellschaft) aus passivem Erwerb einen weiteren Feststellungsbescheid 
(Hinzurechnungsbescheid) nach § 18 AStG. Mit Letzterem wurden die der B B.V. (Obergesellschaft) zuzurechnenden 
Einkünfte der C Ltd. in Höhe von 307.925 €, die anzurechnenden Steuern gemäß § 12 AStG mit 34.214 € und der 
Verlustabzug gemäß § 10 Abs. 3 Satz 5 AStG i.V.m. § 10d des Einkommensteuergesetzes in Höhe von 1.704 € 
festgestellt. Der eigene Verlust der B B.V. (5.738 €) blieb unberücksichtigt.


5 Zur Frage, ob die C Ltd. in Zypern tatsächlich ansässig und ob sie dort eine eigene wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt 
habe, legte die Klägerin im Einspruchsverfahren gegen die vorgenannten Bescheide den Anstellungsvertrag vom 
1. Dezember 2003 zwischen D, einer zypriotischen Staatsbürgerin mit betriebswirtschaftlicher Ausbildung, und der 
B B.V. vor, nach dem D als Director der C Ltd. eine Vergütung von ca. 20.000 € p.a. erhalten sollte. Außerdem reichte 
sie einen Mietvertrag zwischen der C Ltd. und einer auf Zypern ansässigen Bank vom 1. März 2005 ein, wonach die 
C Ltd. das Büro Nr. 1 in einem bankeigenen Gebäude in Limassol gegen eine Monatsmiete von 226 € nutzte. Darüber 
hinaus erklärte die Klägerin, dass es Hauptaufgabe der C Ltd. sei, Lizenzen an Urheberrechten einzuholen, um an 
diesen jeweils Unterlizenzen zu Gunsten anderer Konzerngesellschaften (... Ukraine, ... Russland und ... Russland) zu 
bestellen. Mittels der Unterlizenzen verbreiteten diese Gesellschaften die entsprechenden Bücher auf dem russisch-
sprachigen Markt. Die Kundenkontakte würden durch diese Gesellschaften im Namen der C Ltd. auf Buchmessen in der 
Ukraine, in Russland und anderen russisch-sprachigen Staaten sowie auf den sonst im Buchhandel üblichen Wegen 
hergestellt. Im Büro auf Zypern würden durch die Geschäftsführerin D administrative Aufgaben wahrgenommen. 
Hierunter falle der Schriftverkehr mit Kunden, die Durchführung und Überwachung des Zahlungsverkehrs, die 
Verwaltung der Geschäftsunterlagen und die Buchführung.


6 Die Einsprüche blieben ohne Erfolg. Das Finanzgericht (FG) Münster hat die Klage abgewiesen (Urteil vom 
20. November 2015  10 K 1410/12 F, Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2016, 453).


7 Die Klägerin rügt die fehlerhafte Anwendung materiellen Rechts und beantragt, das vorinstanzliche Urteil und die 
angefochtenen Feststellungsbescheide in Gestalt der Einspruchsentscheidungen vom 15. März 2012 aufzuheben.
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8 Das FA beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


9 Der Senat hat in der Sache am 16. Mai 2018 mündlich verhandelt. Am 30. Mai 2018 erging der Beschluss, die 
mündliche Verhandlung wiederzueröffnen (§ 121 Satz 1 i.V.m. § 93 Abs. 3 Satz 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). 
Daraufhin haben die Beteiligten auf eine weitere mündliche Verhandlung verzichtet (§ 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 
FGO).


Entscheidungsgründe


B.


10 I. Die Revision gegen das angefochtene Urteil ist --soweit der Zurechnungsbescheid (Klägerin als mittelbar Beteiligte 
der nachgeschalteten Zwischengesellschaft C Ltd.) angesprochen ist-- begründet und führt insoweit zur Aufhebung 
dieses Urteils und des zugrunde liegenden Zurechnungsbescheids vom 31. Mai 2010 in Gestalt der 
Einspruchsentscheidung vom 15. März 2012 (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FGO). Das FG hat rechtsfehlerhaft die 
Voraussetzungen einer Zurechnung (§ 14 Abs. 1 AStG) als erfüllt angesehen.


11 1. Gegenstand des Zurechnungsbescheids sind zuzurechnende Einkünfte der C Ltd. in Höhe von 307.925 €. Die 
dortige Einkünfteermittlung ist allerdings rechtsfehlerhaft; sie trägt den dabei zu beachtenden Regelungen des 
nationalen Steuerrechts nicht Rechnung.


12 a) Die §§ 7 bis 14 AStG regeln den inländischen Steuerzugriff auf Gewinne aus ausländischen 
Zwischengesellschaften ohne aktive Geschäftstätigkeit. Der inländischen Besteuerung unterliegen dabei auch 
thesaurierte Gewinne aus sog. passiven Tätigkeiten i.S. von § 8 Abs. 1 AStG. Rechtsgrundlage für die Zurechnung der 
Einkünfte der C Ltd. ist § 14 Abs. 1 AStG, der die Hinzurechnungsbesteuerung bei sog. nachgeschalteten 
Zwischengesellschaften in der Weise regelt, dass niedrig besteuerte passive Einkünfte einer ausländischen 
Untergesellschaft im Wege der sog. übertragenden Zurechnung anteilig einer ausländischen Obergesellschaft (im 
Streitfall: der B B.V.) zuzurechnen sind (sog. Zurechnungsverfahren). Der so zugerechnete Betrag ist Grundlage der 
Hinzurechnungsbesteuerung gemäß § 7 Abs. 1 und 2 AStG bei dem inländischen Anteilseigner der Obergesellschaft 
(im Streitfall: der Klägerin).


13 b) Nach § 10 Abs. 3 Satz 1 AStG sind die dem Hinzurechnungsbetrag zugrunde liegenden Einkünfte in 
entsprechender Anwendung der Vorschriften des deutschen Steuerrechts zu ermitteln. Demgemäß sind im Falle von 
Geschäftsbeziehungen zwischen (Kapital-)Gesellschaft und Gesellschafter zu nicht fremdüblichen --d.h. durch das 
Gesellschaftsverhältnis bestimmten-- Bedingungen die hierdurch veranlassten Einkünfteminderungen und 
verhinderten Einkünfteerhöhungen ebenso wie die Zuführungen zum Gesellschaftsvermögen in entsprechender 
Anwendung von § 8 Abs. 3 Satz 2 bzw. Satz 3 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG)-- mithin durch den Ansatz von 
verdeckten Gewinnausschüttungen (vGA) und verdeckten Einlagen-- zu korrigieren (z.B. Senatsurteile vom 20. April 
1988 I R 41/82, BFHE 153, 530, BStBl II 1988, 868; vom 1. Juli 1992 I R 6/92, BFHE 169, 138, BStBl II 1993, 222; vom 
2. Juli 1997 I R 32/95, BFHE 183, 496, BStBl II 1998, 176; Wassermeyer in Flick/Wassermeyer/ Baumhoff/Schönfeld, 
Außensteuerrecht, § 10 AStG Rz 302; Bauernschmitt in Haase, AStG/DBA, 3. Aufl., § 10 AStG Rz 67; Blümich/Vogt, 
§ 10 AStG Rz 69; s.a. Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen --BMF-- vom 14. Mai 2004, BStBl I 2004, 
Sondernummer 1/2004, 3, Tz. 9.0.1 u. 10.1.1.1). Dem steht das Rechtsinstitut der Hinzurechnungsbesteuerung bereits 
deshalb nicht entgegen, da Gegenstand der Hinzurechnung die von der ausländischen Zwischengesellschaft als 
eigenes Rechtssubjekt erzielten Einkünfte sind (z.B. Senatsurteile vom 23. Oktober 1991 I R 40/89, BFHE 166, 323, 
BStBl II 1992, 1026; vom 10. Juni 1992 I R 105/89, BFHE 168, 279, BStBl II 1992, 1029; Wassermeyer, ebenda; 
Bauernschmitt, ebenda, Rz 71; Vogt, ebenda, Rz 14).


14 c) Ausgehend von den tatsächlichen und den Senat bindenden Feststellungen der Vorinstanz sind die an die C Ltd. 
geleisteten Lizenzzahlungen der anderen Konzerngesellschaften als vGA i.S. des § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG an die 
Klägerin (inländische Muttergesellschaft) zu werten, die alsdann von der Klägerin im Wege der verdeckten Einlage 
über die B B.V. in das Vermögen der C Ltd. geleistet wurden.
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15 Das FG hat hierzu erläutert, dass die Urheberkontakte durch die (anderen) Gesellschaften im Namen der C Ltd. auf 
Buchmessen in der Ukraine, in Russland und anderen russisch-sprachigen Staaten hergestellt wurden und die C Ltd. 
(lediglich) administrative Aufgaben wahrgenommen hat. Zur Frage, ob die C Ltd. auf Zypern einer wirklichen 
wirtschaftlichen Tätigkeit nachgegangen sei, hat das FG ausgeführt, die C Ltd. habe ihre wirtschaftliche Kernfunktion 
nicht selbst von Zypern aus ausgeübt und nicht selbst das Personal beschäftigt, das erforderlich gewesen wäre, um 
ihr Kerngeschäft, den Ankauf, die Verwaltung und die Weitergabe von Lizenzen gegen Entgelt, selbständig zu 
betreiben. Die wesentlichen, den Unternehmensgegenstand der C Ltd. charakterisierenden unternehmerischen 
Entscheidungen seien nicht auf Zypern, sondern durch die in Russland und der Ukraine ansässigen 
Konzerngesellschaften der Klägerin getroffen worden. Wenn hiernach --was auch von der Klägerin nicht bestritten 
wird-- das "know-how" des Verlagsgeschäfts bei den Konzerngesellschaften lag, ist nicht ersichtlich, dass ein 
ordentlicher und gewissenhaft handelnder Geschäftsleiter dieser Gesellschaften (Rechtsfigur entsprechend den 
Bedingungen des § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG) bereit sein konnte, für die Erlangung von Unterlizenzen an die C Ltd. ein 
höheres Entgelt als im Falle der Einräumung einer Hauptlizenz zu entrichten. Tut er dies dennoch, handelt er im 
Interesse des Konzerns und damit aus Gründen, die im Gesellschaftsverhältnis zur Muttergesellschaft (hier: Klägerin) 
liegen. Demgemäß sind die entsprechenden Zahlungen bei der C Ltd. als verdeckte Einlage der Klägerin zu erfassen 
(s. allgemein zur Konzeption bei vGA bei Schwestergesellschaften Beschluss des Großen Senats des 
Bundesfinanzhofs vom 26. Oktober 1987 GrS 2/86, BFHE 151, 523, BStBl II 1988, 348; Senatsurteil vom 4. Februar 
2014 I R 32/12, BFH/NV 2014, 1090, m.w.N.) mit der weiteren Folge, dass die Zwischeneinkünfte in entsprechender 
Höhe auf der Grundlage des § 8 Abs. 3 Satz 3 KStG zu mindern sind.


16 d) Dieser einlagebedingten mindernden Korrektur des Zurechnungsbetrags stehen weder § 8 Abs. 3 Satz 4 noch 
Satz 5 KStG entgegen. Die Tatbestandsvoraussetzungen dieser Regelungen, die im Sinne einer materiellen 
Korrespondenz die Sicherung der Einmalbesteuerung bezwecken (s. die Begründung des Gesetzentwurfs, BTDrucks 
16/2712, S. 70: "Verhinderung von Besteuerungslücken"), sind nicht erfüllt.


17 aa) Nach § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG erhöht sich das Einkommen bei der die Einlage empfangenden Körperschaft, soweit 
eine verdeckte Einlage das Einkommen des (die Einlage leistenden) Gesellschafters gemindert hat. Letzteres ist hier 
nicht der Fall, weil sich das Einkommen der Klägerin im Zuge der Leistungsbeziehungen der Konzerngesellschaften 
nicht gemindert hat.


18 bb) Nach § 8 Abs. 3 Satz 5 KStG gilt die in Satz 4 der Regelung angesprochene Erhöhung des Einkommens auch für 
eine verdeckte Einlage, die auf einer vGA einer dem Gesellschafter nahestehenden Person beruht und bei der 
Besteuerung des Gesellschafters nicht berücksichtigt wurde, es sei denn, die vGA hat bei der leistenden Körperschaft 
das Einkommen nicht gemindert. Diese Regelung zielt auch in sog. Dreieckskonstellationen auf die Sicherung der 
Einmalbesteuerung, entweder beim Gesellschafter als Empfänger der (mittelbaren) vGA durch die nahestehende 
Person oder beim Begünstigten der durch den Gesellschafter bewirkten Einlage.


19 Die Sperrwirkung des § 8 Abs. 3 Satz 5 KStG scheitert im Streitfall am Tatbestandsmerkmal der 
Nichtberücksichtigung der vGA beim Gesellschafter. Denn die vGA wäre, wenn sie bei der Veranlagung der Klägerin 
Berücksichtigung gefunden hätte, bei der Klägerin als Körperschaftsteuersubjekt gemäß § 8b Abs. 1 Satz 1 KStG 
steuerfrei gewesen.


20 Bestimmend hierfür ist zum einen, dass die Freistellung der vGA nicht nach Maßgabe von § 8b Abs. 1 Satz 2 KStG 
ausgeschlossen ist. Zwar ist nach dieser Vorschrift die Steuerfreiheit zu versagen, wenn die vGA das Einkommen der 
leistenden Gesellschaft gemindert hat. Die Regelung steht jedoch in sog. Dreiecksfällen nach der Gegenausnahme 
des § 8b Abs. 1 Satz 4 KStG unter dem Vorbehalt, dass die vGA das Einkommen einer dem Steuerpflichtigen 
nahestehenden Person erhöht hat und die Anwendung des § 32a KStG auf die Veranlagung der nahestehenden 
Person keine Anwendung findet. An beidem besteht im Streitfall mit Rücksicht auf die mittelbare Alleinbeteiligung 
der Klägerin an der C Ltd. sowie den Umstand, dass die Lizenzeinnahmen den in Zypern angesetzten Gewinn erhöht 
hat und schließlich auch die Veranlagung der C Ltd. nicht der Korrekturbestimmung des § 32a KStG unterliegt, kein 
Zweifel.


21
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Tragend für die Beurteilung des Sperrwirkungstatbestands des § 8 Abs. 3 Satz 5 KStG, d.h. für die 
"Nichtberücksichtigung der vGA beim Gesellschafter", ist zum anderen, dass es keinen Unterschied begründen kann, 
ob eine vGA im Rahmen der Veranlagung des Gesellschafters formal erfasst ("berücksichtigt") und sodann aber 
aufgrund der Steuerfreiheit wieder vom Gewinn abgesetzt oder ob sie --mit dem nämlichen Ergebnis-- schlichtweg 
von vornherein nicht angesetzt worden ist (vgl. Gosch/Roser, KStG, 3. Aufl., § 8 Rz 125a). Keine Rolle spielt in diesem 
Zusammenhang die Regelung des § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG, derzufolge 5 % der Bezüge nach Abs. 1 der Vorschrift als 
nichtabziehbare Betriebsausgaben gelten (sog. Schachtelstrafe). Dies bereits deshalb, weil es sich nach der 
Rechtsprechung des Senats (vgl. z.B. Urteil vom 31. Mai 2017 I R 37/15, BFHE 258, 484, BStBl II 2018, 144, m.w.N.) 
bei der Schachtelstrafe nicht um eine partielle Rücknahme der Steuerbefreiung nach § 8b Abs. 1 KStG, sondern 
--entsprechend dem Gesetzeswortlaut-- um eine typisierende und pauschalierende Kürzung von Betriebsausgaben 
handelt. Im Rahmen des § 8 Abs. 3 Satz 3 ff. KStG geht es indessen nicht um die Kürzung von Betriebsausgaben, 
sondern um die korrespondierende Erfassung von vGA und Einlagen in Dreiecksverhältnissen.


22 2. Für Einkünfte in der nach Maßgabe der Ausführungen zu 1. modifizierten Höhe --die sich demnach nur auf die die 
administrative Tätigkeit abgeltenden Einnahmen (und die damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben) bezieht-- 
ist ein Zurechnungsbetrag betreffend die C Ltd. nicht festzustellen. Sein Ansatz widerspräche den unionsrechtlichen 
Grundfreiheiten. Auch wenn die einfachrechtlichen Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. a AStG erfüllt sein 
sollten --was unter den Beteiligten umstritten ist, vom FG aber so erkannt wurde--, stehen deren Rechtsfolge die 
unionsrechtlichen Maßgaben zur Gewährleistung der Grundfreiheiten entgegen.


23 a) Ist eine ausländische Gesellschaft allein oder zusammen mit unbeschränkt Steuerpflichtigen gemäß § 7 AStG an 
einer anderen ausländischen Gesellschaft (Untergesellschaft) beteiligt, so sind für die Anwendung der §§ 7 bis 12 
AStG die Einkünfte der Untergesellschaft, die einer niedrigeren Besteuerung unterlegen haben, gemäß § 14 Abs. 1 
Satz 1 AStG der ausländischen Gesellschaft zu dem Teil, der auf ihre Beteiligung am Nennkapital der 
Untergesellschaft entfällt, zuzurechnen, soweit nicht nachgewiesen wird, dass die Untergesellschaft diese Einkünfte 
aus unter § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 AStG fallenden Tätigkeiten oder Gegenständen erzielt hat oder es sich um Einkünfte 
i.S. des § 8 Abs. 1 Nr. 8 bis 10 AStG handelt oder dass diese Einkünfte aus Tätigkeiten stammen, die einer unter § 8 
Abs. 1 Nr. 1 bis 6 AStG fallenden eigenen Tätigkeit der ausländischen Gesellschaft dienen.


24 b) Das FG hat hierzu erkannt, die C Ltd. habe mit ihren Einkünften die Voraussetzungen für die übertragende 
Zurechnung erfüllt. Die B B.V. sei als ausländische Gesellschaft Alleingesellschafterin der C Ltd. und damit i.S. von 
§ 7 Abs. 1 AStG an dieser beteiligt gewesen; insoweit habe aus der Sicht der Klägerin vermittels ihrer 
Alleinbeteiligung an der B B.V. eine (mittelbare) Alleinbeteiligung an der C Ltd. vorgelegen. Die Einkünfte der C Ltd. 
seien auch in Zypern i.S. von § 8 Abs. 3 AStG besteuert worden, da der dortige Körperschaftsteuersatz im Streitjahr 
10 % betragen habe. Ferner habe die Klägerin nicht nachgewiesen, dass die C Ltd. ihre Einkünfte aus unter § 8 Abs. 1 
Nr. 1 bis 6 AStG fallenden (aktiven) Tätigkeiten erzielt habe; sie seien mithin als (passive) Einkünfte i.S. von § 8 Abs. 1 
Nr. 6 Buchst. a AStG anzusehen.


25 c) Die Revision rügt insoweit die fehlerhafte Anwendung materiellen (und nationalen) Rechts. Dazu ist im Streitfall 
keine Entscheidung zu treffen, da von einer Zurechnung der Einkünfte der C Ltd. jedenfalls nach Maßgabe des EuGH-
Urteils Cadbury Schweppes (EU:C:2006:544, Slg. 2006, I-7995) abzusehen ist. Nach den vom FG im angefochtenen 
Urteil getroffenen Feststellungen, die das Revisionsgericht gleichfalls binden (§ 118 Abs. 2 FGO), sind entgegen der 
Rechtsansicht der Vorinstanz die Voraussetzungen einer "wirklichen wirtschaftlichen Tätigkeit" der C Ltd. im 
Ansässigkeitsstaat als sog. Gegenbeweis erfüllt.


26 aa) Der EuGH hat in dieser Rechtssache (C-196/04), die die britischen Rechtsvorschriften über die 
Hinzurechnungsbesteuerung ("Foreign-Companies-Regeln") betraf, entschieden, dass Art. 43 und 48 des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft i.d.F. des Vertrags von Nizza zur Änderung des Vertrags über die 
Europäische Union, der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit 
zusammenhängender Rechtsakte --EG-- (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 2002, Nr. C 325, 1), jetzt Art. 49 
und 54 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union i.d.F. des Vertrags von Lissabon zur Änderung des 
Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft --AEUV-- 
(Amtsblatt der Europäischen Union 2008, Nr. C 115, 47) über die unionsrechtlich verbürgte Niederlassungsfreiheit 
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dahin auszulegen sind, dass es ihnen zuwiderläuft, dass in die Steuerbemessungsgrundlage einer in einem 
Mitgliedstaat ansässigen Gesellschaft die von einer beherrschten ausländischen Gesellschaft in einem anderen 
Mitgliedstaat erzielten Gewinne einbezogen werden, wenn diese Gewinne einem niedrigeren Besteuerungsniveau als 
im erstgenannten Staat unterliegen, es sei denn, eine solche Einbeziehung betrifft nur rein künstliche Gestaltungen, 
die dazu bestimmt sind, der normalerweise geschuldeten nationalen Steuer zu entgehen. Von der Anwendung einer 
solchen Besteuerungsmaßnahme ist folglich abzusehen, wenn es sich auf der Grundlage objektiver und von dritter 
Seite nachprüfbarer Anhaltspunkte erweist, dass die genannte beherrschte Gesellschaft ungeachtet des 
Vorhandenseins von Motiven steuerlicher Art tatsächlich im Aufnahmemitgliedstaat angesiedelt ist und dort 
wirklichen wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgeht. Diese Maßgabe (bestätigt z.B. im EuGH-Urteil Glaxo Wellcome vom 
17. September 2009 C-182/08, EU:C:2009:559, Slg. 2009, I-8591) ist nach der Rechtsprechung des Senats auf §§ 7 ff. 
AStG zu übertragen (s. Senatsurteil vom 21. Oktober 2009 I R 114/08, BFHE 227, 64, BStBl II 2010, 774 - dort 
Rz 25 ff. des juris-Nachweises; Senatsbeschluss vom 12. Oktober 2016 I R 80/14, BFHE 256, 223, BStBl II 2017, 615). 
Der deutsche Gesetzgeber hat auf diese EuGH-Rechtsprechung mit der durch das Jahressteuergesetz 2008 (Gesetz 
vom 20. Dezember 2007, BGBl I 2007, 3150, BStBl I 2008, 218) in das Gesetz eingefügten Bestimmung des § 8 Abs. 2 
AStG (AStG n.F.) reagiert, nach der Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der EU bzw. 
des Europäischen Wirtschaftsraums nicht Zwischengesellschaft für Einkünfte sind, für die nachgewiesen wird, dass 
die Gesellschaft insoweit einer tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht; diese Regelung ist gemäß § 21 
Abs. 17 Satz 1 Nr. 1 AStG n.F. erstmals für den Veranlagungszeitraum, für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen 
sind, die in einem Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft entstanden sind, das nach dem 31. Dezember 2007 
beginnt, anzuwenden.


27 bb) Die Rechtsgrundsätze des EuGH-Urteils Cadbury Schweppes (EU:C:2006:544, Slg. 2006, I-7995) sind auch im 
Streitfall anzuwenden. Zwar ist § 8 Abs. 2 AStG n.F. nach seinem zeitlichen Anwendungsbereich nicht einschlägig 
(s.o.). Insoweit ist jedoch der Anwendungsvorrang des Primärrechts der EU und damit der unionsrechtlichen 
Grundfreiheiten vor nationalem Recht auch mit Blick auf die Steuerbelastungen der §§ 7 ff. AStG zu beachten (z.B. 
Senatsurteile in BFHE 227, 64, BStBl II 2010, 774; vom 18. Dezember 2013 I R 71/10, BFHE 244, 331, BStBl II 2015, 
361; vom 19. Juli 2017 I R 87/15, BFHE 259, 435 – "geltungserhaltende Reduktion"). Demgemäß ist dem 
Steuerpflichtigen der unionsrechtlich gebotene Gegenbeweis über seine tatsächlichen wirtschaftlichen Aktivitäten 
im Einzelfall auch vor Inkrafttreten des § 8 Abs. 2 AStG n.F. zu eröffnen (vgl. BMF-Schreiben vom 8. Januar 2007, 
BStBl I 2007, 99).


28 Allerdings ist auch --umgekehrt und insoweit entgegen der Ansicht der Klägerin-- von einer solchen Prüfung nicht 
schon unter dem Gesichtspunkt abzusehen, dass die C Ltd. nicht von der Klägerin errichtet wurde, sondern im Zuge 
des Erwerbs der Beteiligung an der B B.V. auf sie übergegangen ist. Dazu ist im angefochtenen Urteil vom FG 
zutreffend ausgeführt worden, dass der EuGH in seiner Entscheidung Cadbury Schweppes (EU:C:2006:544, Slg. 2006, 
I-7995) nicht darauf abgestellt hat, ob eine Steuerminderung durch die Nutzung einer vom Steuerpflichtigen 
gegründeten oder einer durch Rechtsnachfolge übernommenen Gesellschaft erreicht wird.


29 cc) Nach Auffassung des EuGH in seinem Urteil Cadbury Schweppes (EU:C:2006:544, Slg. 2006, I-7995) können 
nationale Maßnahmen, die die Niederlassungsfreiheit beschränken, gerechtfertigt sein, wenn sie sich speziell auf 
rein künstliche Gestaltungen beziehen, die darauf ausgerichtet sind, der Anwendung der Rechtsvorschriften des 
betreffenden Mitgliedstaates zu entgehen (s. dort zu Rz 51). Bei der Beurteilung des Verhaltens des Steuerpflichtigen 
ist insbesondere das Ziel der Niederlassungsfreiheit zu berücksichtigen, das darin besteht, es den Staatsangehörigen 
eines Mitgliedstaats zu erlauben, in einem anderen Mitgliedstaat eine Zweitniederlassung zu gründen, um dort ihren 
Tätigkeiten nachzugehen, und so die gegenseitige wirtschaftliche und soziale Durchdringung auf dem Gebiet der 
selbständigen Erwerbstätigkeit innerhalb der Gemeinschaft zu fördern (EuGH-Urteil a.a.O., Rz 52 f.). Der 
Niederlassungsbegriff soll dabei die tatsächliche Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit mittels einer festen 
Einrichtung in diesem Staat auf unbestimmte Zeit erfordern, weshalb die Niederlassungsfreiheit eine tatsächliche 
Ansiedlung der betreffenden Gesellschaft im Aufnahmemitgliedstaat und die Ausübung einer wirklichen 
wirtschaftlichen Tätigkeit in diesem voraussetzt (EuGH-Urteil a.a.O., Rz 54).


30 Im Urteil Cadbury Schweppes (a.a.O.) heißt es weiter: Eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit lässt sich nur 
dann mit Gründen der Bekämpfung missbräuchlicher Praktiken rechtfertigen, wenn das spezifische Ziel der 
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Beschränkung darin liegt, Verhaltensweisen zu verhindern, die darin bestehen, rein künstliche, jeder wirtschaftlichen 
Realität bare Gestaltungen zu dem Zweck zu errichten, der Steuer zu entgehen, die normalerweise für durch 
Tätigkeiten im Inland erzielte Gewinne geschuldet wird (EuGH-Urteil a.a.O., Rz 55). Der Steuerpflichtige muss dabei 
die Gelegenheit haben, die in den gesetzlichen Regelungen zum Ausdruck kommende Missbrauchsvermutung zu 
widerlegen (EuGH-Urteil a.a.O., Rz 51 ff.). Dieser Gegenbeweis erfordert zum einen den Nachweis, dass das Hauptziel 
oder eines der Hauptziele der gewählten Gestaltung nicht in einer Steuerminderung bestand (EuGH-Urteil a.a.O., 
Rz 62), die Gestaltung also nicht überwiegend steuerlich motiviert war (subjektives Element). Zum anderen muss 
anhand von objektiven Anhaltspunkten feststellbar sein (objektives Element), dass die Gründung einer beherrschten 
ausländischen Gesellschaft ungeachtet des Vorhandenseins von Motiven steuerlicher Art mit einer wirtschaftlichen 
Realität zusammenhängt, wobei die Gründung der Gesellschaft mit einer tatsächlichen Ansiedelung 
zusammenhängen muss, deren Zweck darin besteht, wirklichen wirtschaftlichen Tätigkeiten im 
Aufnahmemitgliedstaat nachzugehen (EuGH-Urteil a.a.O., Rz 64 ff.).


31 Zu den objektiven Anhaltspunkten für eine tatsächliche Ansiedelung gehören eine stabile und kontinuierliche 
Teilnahme am Wirtschaftsleben des Ansässigkeitsstaates (EuGH-Urteil a.a.O., Rz 53), die Ausübung der 
wirtschaftlichen Tätigkeit mittels einer festen Einrichtung (EuGH-Urteil a.a.O., Rz 54) und das Vorhandensein von 
Geschäftsräumen, Personal und Ausrüstungsgegenständen (EuGH-Urteil a.a.O., Rz 67). Führt die Prüfung solcher 
Anhaltspunkte zu der Feststellung, dass die beherrschte ausländische Gesellschaft keine wirkliche wirtschaftliche 
Tätigkeit im Aufnahmemitgliedstaat entfaltet, ist ihre Gründung als rein künstliche Gestaltung anzusehen (EuGH-
Urteil a.a.O., Rz 68). Der Umstand, dass die Tätigkeiten der beherrschten ausländischen Gesellschaft ebenso gut im 
Ansässigkeitsstaat des beherrschenden Gesellschafters hätten ausgeführt werden können, lässt demgegenüber nicht 
den Schluss auf eine rein künstliche Gestaltung zu (EuGH-Urteil a.a.O., Rz 69). Wenn es sich auf der Grundlage 
objektiver und von dritter Seite nachprüfbarer Anhaltspunkte erweist, dass die beherrschte ausländische Gesellschaft 
ungeachtet des Vorhandenseins von Motiven steuerlicher Art tatsächlich im Aufnahmemitgliedstaat angesiedelt ist 
und dort wirklichen wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgeht, ist von der die Niederlassungsfreiheit beschränkenden 
Besteuerungsmaßnahme abzusehen (EuGH-Urteil a.a.O., Rz 65, 69).


32 dd) Das FG hat sich im angefochtenen Urteil in seiner unionsrechtlichen Prüfung ausschließlich auf die 
Niederlassungsfreiheit (Art. 43 EG, Art. 49 AEUV) bezogen. Nach den Prüfungsgrundsätzen zum Schutzbereich der 
Niederlassungsfreiheit einerseits und der Kapitalverkehrsfreiheit andererseits, die der Senat in seinem Beschluss in 
BFHE 256, 223, BStBl II 2017, 615 dargestellt hat und die hier nicht zu wiederholen sind, ist allerdings auch der 
Schutzbereich der Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 56 EG, Art. 63 AEUV) eröffnet (mit diesem Ergebnis auch Linn/Pignot, 
Internationale Wirtschaftsbriefe --IWB-- 2016, 466, 470; Köhler, Internationale Steuer-Rundschau --ISR-- 2016, 119, 
124; Haase, Internationales Steuerrecht --IStR-- 2016, 767, 770).


33 Für die Abgrenzung der objektiven Anwendungsbereiche ist unabhängig davon, ob (wie hier) tatsächlich ein "sicherer 
Einfluss" auf die Unternehmensleitung bestanden hat (s.a. Kraft, IStR 2017, 327, 328 – mit Hinweis auf EuGH-Urteil 
SECIL vom 24. November 2016 C-464/14, EU:C:2016:896 [Prüfung der Kapitalverkehrsfreiheit bei einer tatsächlichen 
Beteiligung von 98,72 %]), auf den Tatbestand der betreffenden nationalen Regelung abzustellen; die 
Hinzurechnungsbesteuerung des § 7 Abs. 1 AStG setzt zwar eine "Inländerbeherrschung" voraus, zieht die 
Rechtsfolge aber unabhängig von der konkreten Beteiligungshöhe bei jedem unbeschränkt steuerpflichtigen 
Beteiligten.


34 Gleichwohl bedarf die Abgrenzung der Grundfreiheiten im anhängigen Verfahren keiner weiteren Erörterung, da 
jedenfalls die beschriebenen Maßgaben der EuGH-Rechtsprechung zum sog. Gegenbeweis unter dem Gesichtspunkt 
der sog. Konvergenz der Grundfreiheiten (z.B. Reimer in Schaumburg/Englisch, Europäisches Steuerrecht, 2015, 
Rz 7.35) auch den Schutzbereich der Kapitalverkehrsfreiheit konkretisieren (im Ergebnis ebenso Reiche in Haase, 
a.a.O., § 8 AStG Rz 142; Blümich/Vogt, § 8 AStG Rz 159). Demgemäß kann dann auch dahinstehen, ob --wie in der 
Literatur geltend gemacht wird (Linn/Pignot, IWB 2016, 466, 470; Köhler, ISR 2016, 119, 124)-- im Rahmen der 
Kapitalverkehrsfreiheit andere (z.B. nicht "ortsgebundene") Nachweisanforderungen gelten.


35 ee) Das FG hat seine Würdigung im Ausgangspunkt zutreffend daran ausgerichtet, ob die beherrschte ausländische 
Gesellschaft (hier: C Ltd.) eine wirkliche wirtschaftliche Tätigkeit im Aufnahmemitgliedstaat (hier: Zypern) ausübt 
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(EuGH-Urteil Cadbury Schweppes, EU:C:2006:544, Rz 54, Slg. 2006, I-7995). Soweit es hierbei "qualitative" 
Substanzanforderungen formuliert hat, bedarf dies mit Rücksicht auf die nach den vorstehenden Ausführungen (s. zu 
B.I.1.) gebotene Kürzung des Hinzurechnungsbetrags um die Lizenzeinnahmen keiner Entscheidung durch den 
erkennenden Senat, da für die in den Räumlichkeiten der C Ltd. wahrgenommenen administrativen Aufgaben der 
Nachweis einer tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit (durch D) erbracht worden ist. Dies ist von den Beteiligten 
auch in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich bekräftigt worden. Der Ansatz eines Hinzurechnungsbetrags aus 
dem hieraus erzielten Gewinn scheidet nach dem Vorstehenden aus.


36 II. Die Revision gegen das angefochtene Urteil ist, soweit der Hinzurechnungsbescheid angesprochen ist, 
unbegründet (§ 126 Abs. 2 FGO). Das FG hat diesen Bescheid zu Recht als Folgebescheid angesehen, soweit es um 
die im anhängigen Verfahren streitigen Voraussetzungen der §§ 7 ff. AStG mit Blick auf die mittelbare Beteiligung 
der Klägerin an der C Ltd. geht.


37 1. Nach der Rechtsprechung des Senats (z.B. Urteil vom 18. Juli 2001 I R 62/00, BFHE 196, 243, BStBl II 2002, 334, 
m.w.N.) sind Einkünfte einer nachgeschalteten Zwischengesellschaft i.S. des § 14 Abs. 1 AStG nicht in dem Bescheid 
festzustellen, in dem über die Hinzurechnung von Einkünften der Obergesellschaft bei dem inländischen 
Anteilseigner entschieden wird (Hinzurechnungsbescheid). Vielmehr ist hierüber ein eigenständiger 
Feststellungsbescheid (Zurechnungsbescheid) zu erlassen, der Grundlagenbescheid i.S. des § 171 Abs. 10 der 
Abgabenordnung (AO) für den Hinzurechnungsbescheid ist. Daran ist festzuhalten (s.a. BMF-Schreiben in BStBl I 
2004, Sondernummer 1/2004, 3, Tz. 18.1.4.2).


38 Soweit die Klägerin vorträgt, dass der Gesetzeswortlaut von § 14 Abs. 1 Satz 1 und § 8 Abs. 2 AStG n.F. nicht 
eindeutig regele (vgl. auch Scheipers/Linn, IStR 2011, 601, 605 f.), ob die Substanzanforderungen bei einer 
nachgelagerten Zwischengesellschaft im Rahmen des Zurechnungs- oder des Hinzurechnungsbescheids zu prüfen 
sind, ist dies für den vorliegenden Rechtsstreit nicht entscheidungserheblich, da § 8 Abs. 2 AStG n.F. --wie dargelegt-
- im Streitfall nicht anzuwenden ist. Unabhängig hiervon entspricht es zudem dem verfahrenskonzentrierenden 
Zweck einer gesonderten Feststellung (z.B. Brandis in Tipke/Kruse, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, Vor 
§ 179 AO Rz 1 f.; Söhn in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 179 AO Rz 51), diese Rechtsfrage gerade mit Blick auf die 
mögliche Beteiligung weiterer Personen an der nachgelagerten Zwischengesellschaft im Zurechnungsbescheid 
abschließend zu beurteilen. Da das maßgebliche Tatbestandsmerkmal der "tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit" 
darüber hinaus die "andere ausländische Gesellschaft (Untergesellschaft)" betrifft, spricht auch der Gesichtspunkt der 
Sachnähe dafür, diese Frage nicht dem Hinzurechnungsbescheid zu überantworten (so im Ergebnis auch Linn/Pignot, 
IWB 2016, 466, 471).


39 2. Anderweitige Rechtsfehler (z.B. bei der Auswertung des Grundlagenbescheids) weist der angegriffene Bescheid 
nach der Rechtsprüfung des FG nicht auf. Sie sind auch für den Senat nicht ersichtlich.


40 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 136 Abs. 1 Satz 1 FGO.


41 IV. Die Entscheidung ergeht im schriftlichen Verfahren (§ 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO).
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail  


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


nachrichtlich: 


Bundeszentralamt für Steuern 


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 18. November 2020 


BETREFF Einkommenserhöhung durch eine verdeckte Einlage bei Nichtberücksichtigung einer 
verdeckten Gewinnausschüttung (§ 8 Absatz 3 Satz 5 KStG); 
BFH-Urteil vom 13. Juni 2018, I R 94/15, BStBl II S. … 


BEZUG Sitzung KSt/GewSt II/20 zu TOP I/2 
GZ IV C 2 - S 2743/18/10002 :001 


DOK 2020/1124008 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Nach § 8 Absatz 3 Satz 5 KStG erhöht eine verdeckte Einlage, die auf einer verdeckten 
Gewinnausschüttung einer dem Gesellschafter nahestehenden Person beruht und bei der 
Besteuerung des Gesellschafters nicht berücksichtigt wurde, das Einkommen, es sei denn, die 
verdeckte Gewinnausschüttung hat bei der leistenden Körperschaft das Einkommen nicht 
gemindert.  


Der BFH hat im Urteil vom 13. Juni 2018, I R 94/15, BStBl II S. …1 entschieden, dass keine 
Nichtberücksichtigung i. S. von § 8 Absatz 3 Satz 5 KStG vorliegt, wenn die verdeckte 
Gewinnausschüttung bei der Veranlagung des Gesellschafters zwar nicht erfasst worden ist, 
jedoch nach Maßgabe von § 8b Absatz 1 KStG ohnehin hätte außer Ansatz bleiben müssen 
(2. Leitsatz). 


Nach dem Ergebnis einer Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder ist diese 
Auslegung des § 8 Absatz 3 Satz 5 KStG über den entschiedenen Einzelfall hinaus nicht 
allgemein anzuwenden. 


1 Redaktion BStBl m.d.B. um Ergänzung 


www.bundesfinanzministerium.de 
www.eu2020finance.de 
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Seite 2 Entgegen der vorgenannten Entscheidung im 2. Leitsatz ist eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung bei der Besteuerung eines Gesellschafters als nicht berücksichtigt anzusehen, wenn 
sie im Rahmen seiner Veranlagung bei der Einkommensermittlung tatsächlich nicht angesetzt 
worden ist. Bei dieser Prüfung hat unberücksichtigt zu bleiben, ob diese verdeckte Gewinn-
ausschüttung in einem folgenden Schritt unter den Voraussetzungen des § 8b Absatz 1 KStG 
freigestellt werden würde. Eine rein hypothetische Erfassung und Steuerfreistellung der 
verdeckten Gewinnausschüttung nach § 8b Absatz 1 KStG erfüllt das Tatbestandsmerkmal 
der Nichtberücksichtigung i. S. von § 8 Absatz 3 Satz 5 erster Halbsatz KStG. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


HAUSANSCHRIFT Nur per E-Mail 
TEL 


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


DATUM 


BETREFF Umsatzsteuer; 


Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
+49 (0) 30 18 682-0 


16. November 2020 


- E-Mail-Verteiler U 1 -
- E-Mail-Verteiler U 2 -


Geschäftsveräußerung im Ganzen bei Fortführung der Unternehmenstätigkeit
(Änderung des Abschnitts 1.5 UStAE) 


GZ III C 2 - S 7100-b/19/10001 :004 
DOK 2020/1181130 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


I.  


Mit Urteilen vom 12. 8. 2015, XI R 16/14, BStBl 2020 II S. XXX, und vom 25. 11. 2015, 
V R 66/14, BStBl 2020 II S. XXX hat der BFH seine Rechtsprechung zu der Frage, wann die 
für eine Geschäftsveräußerung im Ganzen nach § 1 Abs. 1a UStG notwendige Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit vorliegt, weiter präzisiert und fortentwickelt. 


II. 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 846, der 
zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 12. November 2020 - III C 3 - S 7177/17/10001 
(2020/1169552), BStBl I Seite xxx, geändert worden ist, in Abschnitt 1.5 wie folgt geändert: 


1. In Absatz 1 werden nach Satz 4 folgende Sätze 5 und 6 angefügt: 


„5Die für die Geschäftsveräußerung notwendige Fortführung der Geschäftstätigkeit
muss bei einer im engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang stehenden mehr-
stufigen Übertragung nur dem Grunde nach, nicht aber auch höchstpersönlich beim
jeweiligen Erwerber vorliegen (vgl. BFH-Urteil vom 25. 11. 2015, V R 66/14, 


www.bundesfinanzministerium.de 
www.eu2020finance.de 
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Seite 2 BStBl 2020 II S. XXX). 6Für das Vorliegen der Rechtsfolgen einer Geschäftsveräuße-
rung auf jeder Stufe ist erforderlich, dass auf jeder Stufe der Übertragung der jewei-
lige Erwerber Unternehmer im Sinne des § 2 UStG ist.“ 


2. Nach Absatz 1a wird folgender Absatz 2 eingefügt: 


„(2) 1Die Übertragung eines vermieteten Grundstücks führt zu einer nicht umsatz-
steuerbaren Geschäftsveräußerung im Ganzen, wenn der Erwerber durch den mit
dem Grundstückserwerb verbundenen Eintritt in bestehende Mietverträge vom Ver-
äußerer ein Vermietungsunternehmen übernimmt. 2Das ist auch dann der Fall, wenn 
der Veräußerer ein Bauträger ist, der ein Gebäude erworben, saniert, weitgehend
vermietet und sodann veräußert hat, falls im Zeitpunkt der Veräußerung infolge
einer nachhaltigen Vermietungstätigkeit beim Veräußerer ein Vermietungsunterneh-
men vorliegt, das vom Erwerber fortgeführt wird (vgl. BFH-Urteil vom 12. 8. 2015, 
XI R 16/14, BStBl 2020 II S. XXX). 3Eine anfängliche, weiter bestehende und dem
Unternehmenszweck entsprechende Absicht eines Bauträgers, das Objekt wieder zu
verkaufen, steht einer nachhaltigen Vermietungstätigkeit im Sinne des § 2 Abs. 1 
Satz 3 UStG nicht zwingend entgegen (vgl. BFH-Urteil vom 12. 8. 2015, XI R 16/14, 
a.a.O). 4Eine nachhaltige Vermietungstätigkeit ist widerlegbar anzunehmen, wenn 
die Vermietungsdauer mindestens 6 Monate betragen hat. 5Keine Geschäftsveräuße-
rung im Ganzen liegt hinsichtlich eines Bauträgers als Veräußerer vor, wenn die
unternehmerische Tätigkeit des veräußernden Bauträgers im Wesentlichen darin
besteht, ein Gebäude zu errichten und Mieter/Pächter für die einzelnen Einheiten zu
finden, um es im Anschluss an die Fertigstellung aufgrund bereits erfolgter Vermie-
tung ertragssteigernd zu veräußern (vgl. BFH-Urteil vom 12. 8. 2015, XI R 16/14, 
a.a.O). 6Für die umsatzsteuerrechtliche Behandlung nicht entscheidend ist, ob das
Objekt bilanzsteuerrechtlich dem Umlaufvermögen oder Anlagevermögen zuzuord-
nen ist (vgl. BFH-Urteil vom 12. 8. 2015, XI R 16/14, a.a.O). 7Die vorgenannten
Grundsätze gelten z.B. auch für einen in eine mehrstufige Übertragung eingebunde-
nen Grundstückshändler.“ 


3. Die bisherigen Absätze 2 und 2a werden die neuen Absätze 2a und 2b. 


III. 


Die Regelungen dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 












URTEIL DES GERICHTSHOFS (Fünfte Kammer)


18. November 2020(*)


„Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 170 
und Art. 171 Abs. 1 – Erstattung der Mehrwertsteuer an Steuerpflichtige, die nicht in dem Mitgliedstaat, in 


dem sie die Gegenstände und Dienstleistungen erwerben oder mit der Mehrwertsteuer belastete Gegenstände 
einführen, sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind – Richtlinie 2008/9/EG – Regelung der 


Erstattung der Mehrwertsteuer – Art. 9 und 10 – Art. 15 Abs. 1 – Art. 20 – Keine Kopie der Rechnung oder 
des Einfuhrdokuments – Systematische Zurückweisung unvollständiger Erstattungsanträge – Weigerung, nach 


Ablauf der Frist für die Einreichung eines Antrags den Steuerpflichtigen aufzufordern, seinen Antrag zu 
vervollständigen – Grundsatz der steuerlichen Neutralität – Grundsatz der Verhältnismäßigkeit – Zulässigkeit“


In der Rechtssache C-371/19


betreffend eine Vertragsverletzungsklage nach Art. 258 AEUV, eingereicht am 10. Mai 2019,


Europäische Kommission, vertreten durch J. Jokubauskaitė und R. Pethke als Bevollmächtigte,


Klägerin,


gegen


Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch S. Eisenberg und J. Möller als Bevollmächtigte,


Beklagte,


erlässt


DER GERICHTSHOF (Fünfte Kammer)


unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten E. Regan sowie der Richter M. Ilešič, E. Juhász (Berichterstatter), 
C. Lycourgos und I. Jarukaitis,


Generalanwalt: J. Richard de la Tour,


Kanzler: A. Calot Escobar,


aufgrund des schriftlichen Verfahrens,


aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über die 
Rechtssache zu entscheiden,


folgendes


Urteil


1        Mit Klageschrift beantragt die Europäische Kommission, festzustellen, dass die Bundesrepublik Deutschland 
dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus den Art. 170 und 171 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. 2006, L 347, S. 1) in der durch die 
Richtlinie 2008/8/EG des Rates vom 12. Februar 2008 (ABl. 2008, L 44, S. 11) geänderten Fassung (im 
Folgenden: Richtlinie 2006/112) sowie aus Art. 5 der Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 
zur Regelung der Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie 2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat 
der Erstattung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Steuerpflichtige (ABl. 2008, L 44, S. 23) 
verstoßen hat, dass sie sich systematisch geweigert hat, in einem Antrag auf Erstattung der Mehrwertsteuer 
fehlende Angaben nachzufordern, und stattdessen den Erstattungsantrag unmittelbar abgewiesen hat, wenn 
solche Angaben nur noch nach der Ausschlussfrist des 30. September nachgereicht werden konnten.


Rechtlicher Rahmen
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Unionsrecht


Richtlinie 2006/112


2        Art. 170 der Richtlinie 2006/112 sieht vor:


„Jeder Steuerpflichtige, der … nicht in dem Mitgliedstaat ansässig ist, in dem er die Gegenstände und 
Dienstleistungen erwirbt oder mit der Mehrwertsteuer belastete Gegenstände einführt, hat Anspruch auf 
Erstattung dieser Steuer, soweit die Gegenstände und Dienstleistungen für die Zwecke folgender Umsätze 
verwendet werden:


a)      die in Artikel 169 genannten Umsätze;


b)      die Umsätze, bei denen die Steuer nach den Artikeln 194 bis 197 und 199 lediglich vom Empfänger 
geschuldet wird.“


3        Art. 171 Abs. 1 der Richtlinie lautet:


„Die Erstattung der Mehrwertsteuer an Steuerpflichtige, die nicht in dem Mitgliedstaat, in dem sie die 
Gegenstände und Dienstleistungen erwerben oder mit der Mehrwertsteuer belastete Gegenstände einführen, 
sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind, erfolgt nach dem in der Richtlinie [2008/9] 
vorgesehenen Verfahren.“


Richtlinie 2008/9


4        Art. 1 der Richtlinie 2008/9 lautet:


„Diese Richtlinie regelt die Einzelheiten der Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß Artikel 170 der Richtlinie 
2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung ansässige Steuerpflichtige, die die Voraussetzungen von 
Artikel 3 erfüllen.“


5        Art. 3 der Richtlinie 2008/9 lautet:


„Diese Richtlinie gilt für jeden nicht im Mitgliedstaat der Erstattung ansässigen Steuerpflichtigen, der 
folgende Voraussetzungen erfüllt:


a)      [E]r hat während des Erstattungszeitraums im Mitgliedstaat der Erstattung weder den Sitz seiner 
wirtschaftlichen Tätigkeit noch eine feste Niederlassung, von der aus Umsätze bewirkt wurden, noch hat 
er – in Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen festen Niederlassung – dort seinen 
Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort;


b)      er hat während des Erstattungszeitraums keine Gegenstände geliefert oder Dienstleistungen erbracht, die 
als im Mitgliedstaat der Erstattung bewirkt gelten, mit Ausnahme der folgenden Umsätze:


i)      die Erbringung von Beförderungsleistungen und damit verbundene Nebentätigkeiten, die gemäß 
den Artikeln 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 oder Artikel 160 der Richtlinie [2006/112] 
steuerfrei sind;


ii)      Lieferungen von Gegenständen oder Dienstleistungen, deren Empfänger nach den Artikeln 194 bis 
197 und Artikel 199 der Richtlinie [2006/112] die Mehrwertsteuer schuldet.“


6        Art. 5 der Richtlinie 2008/9 lautet:


„Jeder Mitgliedstaat erstattet einem nicht im Mitgliedstaat der Erstattung ansässigen Steuerpflichtigen die 
Mehrwertsteuer, mit der die ihm von anderen Steuerpflichtigen in diesem Mitgliedstaat gelieferten 
Gegenstände oder erbrachten Dienstleistungen oder die Einfuhr von Gegenständen in diesen Mitgliedstaat 
belastet wurden, sofern die betreffenden Gegenstände und Dienstleistungen für Zwecke der folgenden 
Umsätze verwendet werden:


a)      in Artikel 169 Buchstaben a und b der Richtlinie [2006/112] genannte Umsätze;


b)      Umsätze, deren Empfänger nach den Artikeln 194 bis 197 und Artikel 199 der Richtlinie [2006/112], 
wie sie im Mitgliedstaat der Erstattung angewendet werden, Schuldner der Mehrwertsteuer ist.
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Unbeschadet des Artikels 6 wird für die Anwendung dieser Richtlinie der Anspruch auf Vorsteuererstattung 
nach der Richtlinie [2006/112], wie diese Richtlinie im Mitgliedstaat der Erstattung angewendet wird, 
bestimmt.“


7        Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 sieht vor:


„Voraussetzung für eine Erstattung im Mitgliedstaat der Erstattung ist, dass der nicht im Mitgliedstaat der 
Erstattung ansässige Steuerpflichtige Umsätze bewirkt, die in dem Mitgliedstaat, in dem er ansässig ist, ein 
Recht auf Vorsteuerabzug begründen.“


8        Art. 7 der Richtlinie 2008/9 bestimmt:


„Um eine Erstattung von Mehrwertsteuer im Mitgliedstaat der Erstattung zu erhalten, muss der nicht im 
Mitgliedstaat der Erstattung ansässige Steuerpflichtige einen elektronischen Erstattungsantrag an diesen 
Mitgliedstaat richten und diesen in dem Mitgliedstaat, in dem er ansässig ist, über das von letzterem 
Mitgliedstaat eingerichtete elektronische Portal einreichen.“


9        In Art. 8 der Richtlinie 2008/9 heißt es:


„(1)      Der Erstattungsantrag muss die folgenden Angaben enthalten:


a)      Name und vollständige Anschrift des Antragstellers;


b)      eine Adresse für die elektronische Kommunikation;


c)      eine Beschreibung der Geschäftstätigkeit des Antragstellers, für die die Gegenstände und 
Dienstleistungen erworben werden;


d)      der Erstattungszeitraum, auf den sich der Antrag bezieht;


e)      eine Erklärung des Antragstellers, dass er während des Erstattungszeitraums keine Lieferungen von 
Gegenständen bewirkt und Dienstleistungen erbracht hat, die als im Mitgliedstaat der Erstattung bewirkt 
gelten, mit Ausnahme der Umsätze gemäß Artikel 3 Buchstabe b Ziffern i und ii;


f)      die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer oder Steuerregisternummer des Antragstellers;


g)      seine Bankverbindung (inklusive IBAN und BIC).


(2)      Neben den in Absatz 1 genannten Angaben sind in dem Erstattungsantrag für jeden Mitgliedstaat der 
Erstattung und für jede Rechnung oder jedes Einfuhrdokument folgende Angaben zu machen:


...


h)      Art der erworbenen Gegenstände und Dienstleistungen auf[ge]schlüsselt nach den Kennziffern gemäß 
Artikel 9.“


10      Art. 9 der Richtlinie 2008/9 sieht vor:


„(1)      In dem Erstattungsantrag muss die Art der erworbenen Gegenstände und Dienstleistungen nach 
folgenden Kennziffern aufgeschlüsselt werden:


1      =      Kraftstoff;


2      =      Vermietung von Beförderungsmitteln;


3      =      Ausgaben für Transportmittel (andere als unter Kennziffer 1 oder 2 beschriebene Gegenstände und 
Dienstleistungen);


4      =      Maut und Straßenbenutzungsgebühren;


5      =      Fahrtkosten wie Taxikosten, Kosten für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel;


6      =      Beherbergung;


7      =      Speisen, Getränke und Restaurantdienstleistungen;
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8      =      Eintrittsgelder für Messen und Ausstellungen; 


9      =      Luxusausgaben, Ausgaben für Vergnügungen und Repräsentationsaufwendungen;


10      =      Sonstiges.


Wird die Kennziffer 10 verwendet, ist die Art der gelieferten Gegenstände und erbrachten Dienstleistungen 
anzugeben.


(2)      Der Mitgliedstaat der Erstattung kann vom Antragsteller verlangen, dass er zusätzliche elektronisch 
verschlüsselte Angaben zu jeder Kennziffer gemäß Absatz 1 vorlegt, sofern dies aufgrund von 
Einschränkungen des Rechts auf Vorsteuerabzug gemäß der Richtlinie [2006/112], wie diese im Mitgliedstaat 
der Erstattung angewendet wird, oder im Hinblick auf die Anwendung einer vom Mitgliedstaat der Erstattung 
gemäß den Artikeln 395 oder 396 jener Richtlinie gewährten relevanten Ausnahmeregelung erforderlich ist.“


11      Art. 10 der Richtlinie 2008/9 lautet:


„Unbeschadet der Informationsersuchen gemäß Artikel 20 kann der Mitgliedstaat der Erstattung verlangen, 
dass der Antragsteller zusammen mit dem Erstattungsantrag auf elektronischem Wege eine Kopie der 
Rechnung oder des Einfuhrdokuments einreicht, falls sich die Steuerbemessungsgrundlage auf einer 
Rechnung oder einem Einfuhrdokument auf mindestens 1 000 EUR oder den Gegenwert in der jeweiligen 
Landeswährung beläuft. Betrifft die Rechnung Kraftstoff, so ist dieser Schwellenwert 250 EUR oder der 
Gegenwert in der jeweiligen Landeswährung.“


12      Art. 11 der Richtlinie 2008/9 lautet:


„Der Mitgliedstaat der Erstattung kann vom Antragsteller verlangen, eine Beschreibung seiner 
Geschäftstätigkeit anhand der harmonisierten Codes vorzulegen, die gemäß Artikel 34a Absatz 3 
Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1798/2003 des Rates [vom 7. Oktober 2003 über die Zusammenarbeit 
der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 218/92 (ABl. 2003, L 264, S. 1)] bestimmt werden.“


13      Art. 15 der Richtlinie 2008/9 bestimmt:


„(1)      Der Erstattungsantrag muss dem Mitgliedstaat, in dem der Steuerpflichtige ansässig ist, spätestens am 
30. September des auf den Erstattungszeitraum folgenden Kalenderjahres vorliegen. Der Erstattungsantrag gilt 
nur dann als vorgelegt, wenn der Antragsteller alle in den Artikeln 8, 9 und 11 geforderten Angaben gemacht 
hat. ...“


...


(2)      Der Mitgliedstaat, in dem der Antragsteller ansässig ist, hat diesem unverzüglich eine elektronische 
Empfangsbestätigung zu übermitteln.“


14      Art. 19 der Richtlinie 2008/9 bestimmt:


„(1)      Der Mitgliedstaat der Erstattung setzt den Antragsteller auf elektronischem Wege unverzüglich vom 
Datum des Eingangs des Antrags beim Mitgliedstaat der Erstattung in Kenntnis.


(2)      Der Mitgliedstaat der Erstattung teilt dem Antragsteller innerhalb von vier Monaten ab Eingang des 
Erstattungsantrags in diesem Mitgliedstaat mit, ob er die Erstattung gewährt oder den Erstattungsantrag 
abweist.“


15      Art. 20 der Richtlinie 2008/9 sieht vor:


„(1)      Ist der Mitgliedstaat der Erstattung der Auffassung, dass er nicht über alle relevanten Informationen 
für die Entscheidung über eine vollständige oder teilweise Erstattung verfügt, kann er insbesondere beim 
Antragsteller oder bei den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Antragsteller ansässig ist, 
innerhalb des in Artikel 19 Absatz 2 genannten Viermonatszeitraums elektronisch zusätzliche Informationen 
anfordern. Werden die zusätzlichen Informationen bei einer anderen Person als dem Antragsteller oder der 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats angefordert, soll das Ersuchen nur auf elektronischem Wege 
ergehen, wenn der Empfänger des Ersuchens über solche Mittel verfügt.


Gegebenenfalls kann der Mitgliedstaat der Erstattung weitere zusätzliche Informationen anfordern.
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Die gemäß diesem Absatz angeforderten Informationen können die Einreichung des Originals oder eine 
Durchschrift der einschlägigen Rechnung oder des einschlägigen Einfuhrdokuments umfassen, wenn der 
Mitgliedstaat der Erstattung begründete Zweifel am Bestehen einer bestimmten Forderung hat. In diesem Fall 
gelten die in Artikel 10 genannten Schwellenwerte nicht.


(2)      Die gemäß Absatz 1 angeforderten Informationen sind dem Mitgliedstaat der Erstattung innerhalb eines 
Monats ab Eingang des Informationsersuchens bei dessen Adressaten vorzulegen.“


Deutsches Recht


16      Nach § 18 Abs. 9 des Umsatzsteuergesetzes (Deutschland) kann das Bundesministerium der Finanzen 
(Deutschland) mit Zustimmung des Bundesrats (Deutschland) durch Rechtsverordnung die Vergütung der 
Vorsteuerbeträge an im Ausland ansässige Unternehmer in einem besonderen Verfahren regeln.


17      Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in ihrer auf den vorliegenden Rechtsstreit anwendbaren Fassung 
sieht in § 61 („Vergütungsverfahren für im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer“) vor:


„(1)      Der im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer hat den Vergütungsantrag nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung über das in dem Mitgliedstaat, in dem der 
Unternehmer ansässig ist, eingerichtete elektronische Portal dem Bundeszentralamt für Steuern 
[(Deutschland)] zu übermitteln. Der Vergütungsantrag gilt nur dann als vorgelegt, wenn der Unternehmer


1.      alle Angaben gemacht hat, die in den Artikeln 8 und 9 Absatz 1 der Richtlinie [2008/9] … in der jeweils 
geltenden Fassung gefordert werden ...


...


(2)      Die Vergütung ist binnen neun Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der 
Vergütungsanspruch entstanden ist, zu beantragen. Der Unternehmer hat die Vergütung selbst zu berechnen. 
Dem Vergütungsantrag sind die Rechnungen und Einfuhrbelege als eingescannte Originale vollständig 
beizufügen, wenn das Entgelt für den Umsatz oder die Einfuhr mindestens 1 000 Euro, bei Rechnungen über 
den Bezug von Kraftstoffen mindestens 250 Euro beträgt. Bei begründeten Zweifeln an dem Recht auf 
Vorsteuerabzug in der beantragten Höhe kann das Bundeszentralamt für Steuern verlangen, dass die 
Vorsteuerbeträge durch Vorlage von Rechnungen und Einfuhrbelegen im Original nachgewiesen werden.


...“


Vorgeschichte des Rechtsstreits und Vorverfahren


18      Bei der Kommission war eine Beschwerde über die Verfahrensweise der deutschen Steuerbehörden bei der 
Erstattung der Mehrwertsteuer an in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Steuerpflichtige eingegangen, der 
zufolge zahlreiche Erstattungsanträge abgelehnt wurden, weil die Beschreibung von unter Kennziffer 10 des 
Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 gemeldeten erworbenen Gegenständen oder erbrachten Dienstleistungen 
als unzureichend oder nicht angemessen angesehen worden sei, ohne dass die Behörden zunächst gemäß 
Art. 20 Abs. 1 der Richtlinie versucht hätten, den Sachverhalt aufzuklären.


19      Am 25. Juli 2016 richtete die Kommission ein Aufforderungsschreiben an die Bundesrepublik Deutschland, 
in dem sie rügte, dass dieser Mitgliedstaat die Rechte der Inhaber eines Anspruchs auf Erstattung der 
Mehrwertsteuer verletzt habe und durch die Verwaltungspraxis seiner Steuerbehörden weiterhin verletze.


20      In dem genannten Aufforderungsschreiben wies die Kommission darauf hin, dass der Mitgliedstaat der 
Erstattung in dem Fall, dass seines Erachtens der Antragsteller eine unvollständige oder unzureichende 
Erklärung abgegeben habe, gemäß Art. 20 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 zusätzliche Informationen oder Belege 
anfordern müsse, bevor er einen Erstattungsantrag abweise, insbesondere wenn es um die Angabe der Art der 
unter Kennziffer 10 des Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie gemeldeten gelieferten Gegenstände oder erbrachten 
Dienstleistungen gehe. Daher verstoße die systematische Ablehnung der Anträge auf Erstattung der 
Mehrwertsteuer wegen Unvollständigkeit der genannten Informationen gegen die Art. 170 und 171 der 
Richtlinie 2006/112.


21      In ihrer Antwort vom 13. September 2016 auf das Aufforderungsschreiben trug die Bundesrepublik 
Deutschland zum einen vor, dass Art. 20 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 den betreffenden Mitgliedstaat nicht 
dazu verpflichte, vom Antragsteller die Übermittlung der im Erstattungsantrag fehlenden Angaben zu 
verlangen, und zum anderen, dass es gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie allein dem Antragsteller 
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obliege, bei der zuständigen Steuerbehörde einen Antrag auf Erstattung der Mehrwertsteuer einzureichen, der 
alle in den Art. 8, 9 und 11 der Richtlinie geforderten Angaben enthalte.


22      Speziell zu den Anträgen auf Erstattung der Mehrwertsteuer, die auf unter Kennziffer 10 des Art. 9 Abs. 1 der 
Richtlinie 2008/9 gemeldete Gegenstände oder Dienstleistungen anfalle, wies die Bundesrepublik Deutschland 
darauf hin, dass ihre Steuerbehörden diejenigen Anträge ablehnten, die keine Angaben oder ausschließlich 
Oberbegriffe wie „Lieferung“, „Güter“, „Leistungen“ enthielten.


23      Allerdings stellte die Bundesrepublik Deutschland klar, dass ihre Steuerbehörden seit November 2014 
Erstattungsanträge bei fehlenden Belegen oder fehlenden Informationen nicht mehr unmittelbar abwiesen, 
sondern die Antragsteller aufforderten, den genannten Behörden solche Angaben vor Ablauf der in Art. 15 
Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 festgesetzten Frist zu übermitteln.


24      Anhand zweier Schreiben des Bundeszentralamts für Steuern vom 20. Februar und 7. März 2018 wies die 
Bundesrepublik Deutschland die Kommission darauf hin, dass die Verwaltungspraxis eine Aufforderung zur 
Vorlage der zur Vervollständigung der Anträge auf Mehrwertsteuererstattung fehlenden Belege oder 
Informationen nur noch in zwei Fällen ausschließe. Dies sei erstens der Fall, wenn der Antragsteller gemäß 
Art. 10 der Richtlinie 2008/9 bereits in vorangegangenen Antragsverfahren ausdrücklich auf die Pflicht, bei 
Überschreitung des Schwellenwerts zusammen mit dem Antrag die Belege einzureichen, hingewiesen worden 
sei, und zweitens dann, wenn zum Zeitpunkt der Bearbeitung des Erstattungsantrags die in Art. 15 Abs. 1 der 
Richtlinie vorgesehene Frist bereits abgelaufen sei, weil zu diesem Zeitpunkt die Übermittlung der 
erforderlichen Informationen oder Belege verspätet sei.


25      Am 20. Juli 2018 übermittelte die Kommission der Bundesrepublik Deutschland eine mit Gründen versehene 
Stellungnahme.


26      In dieser Stellungnahme wies die Kommission darauf hin, dass der Grundsatz der steuerlichen Neutralität und 
der Anspruch des Steuerpflichtigen auf Vorsteuerabzug oder -erstattung ab dem Zeitpunkt gelte bzw. bestehe, 
zu dem die materiellen Voraussetzungen für diesen Abzug oder die Erstattung vorlägen, unabhängig davon, 
ob bestimmte formelle Anforderungen nicht in Gänze eingehalten worden seien.


27      Die Kommission fügte hinzu, dass jede Angabe, die unter Kennziffer 10 des Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 
2008/9 gemeldete Gegenstände oder Dienstleistungen betreffe und einen auch nur minimalen Erklärungswert 
habe, zur Statthaftigkeit des Erstattungsantrags führe und dass die Praxis der Steuerverwaltung, unzureichend 
ausgefüllte Erstattungsanträge ohne Aufklärungsbemühung abzulehnen, gegen den Grundsatz der Neutralität 
der Mehrwertsteuer verstoße.


28      Die Weigerung der Steuerverwaltung, in den beiden in Rn. 24 des vorliegenden Urteils genannten Fällen nach 
Art. 20 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 zusätzliche Informationen und Belege anzufordern, verstoße gegen das 
Unionsrecht, da die genannte Bestimmung nur die verspätete Einreichung eines Antrags vom 
Erstattungsanspruch ausschließe, nicht aber die Möglichkeit, einen innerhalb dieser Frist eingereichten Antrag 
später zu vervollständigen.


29      Schließlich verletze die Weigerung, nach Art. 20 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 zusätzliche Informationen und 
Belege anzufordern, die praktische Wirksamkeit des Anspruchs auf Erstattung der Mehrwertsteuer und den 
Grundsatz des Vertrauensschutzes.


30      Steuerpflichtige dürften nach Zugang der Empfangsbestätigung ihres Erstattungsantrags darauf vertrauen, 
dass ihr Antrag entsprechend der Vorschriften der Richtlinie 2008/9 bearbeitet werde, weshalb dieses 
Vertrauen enttäuscht werde, wenn der Mitgliedstaat der Erstattung diese Vorschriften nicht systematisch 
anwende.


31      Da nach Ansicht der Kommission die Bundesrepublik Deutschland gegen ihre Pflichten aus den Art. 170 und 
171 der Richtlinie 2006/112 sowie aus Art. 5 der Richtlinie 2008/9 verstieß, forderte sie diesen Mitgliedstaat 
auf der Grundlage von Art. 258 AEUV auf, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um der mit Gründen 
versehenen Stellungnahme binnen einer Frist von zwei Monaten nachzukommen.


32      Mit Mitteilung vom 12. September 2018 informierte die Bundesrepublik Deutschland die Kommission 
darüber, dass eine Anweisung des Bundesministeriums der Finanzen ergangen sei, nach der die 
Steuerbehörden den Antragsteller in den Fällen, in denen der Erstattungsantrag in Bezug auf die Art der unter 
Kennziffer 10 des Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 gemeldeten gelieferten Gegenstände oder erbrachten 
Dienstleistungen lückenhafte oder unzureichende Angaben enthalte, auffordern sollten, gemäß Art. 20 Abs. 1 
der genannten Richtlinie zusätzliche Informationen vorzulegen.
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33      Im Einzelnen hob die Bundesrepublik Deutschland hervor, dass Belege auch dann angefordert werden 
müssten, wenn der Steuerpflichtige in vorangegangenen Antragsverfahren bereits ausdrücklich auf die Pflicht 
gemäß den Art. 8 bis 11 der Richtlinie 2008/9 hingewiesen worden sei.


34      Die Bundesrepublik Deutschland hat allerdings klargestellt, dass in Anbetracht dessen, dass die in Art. 15 
Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 vorgesehene Frist eine Ausschlussfrist sei, nach Ablauf dieser Frist gemäß 
Art. 10 der Richtlinie erforderliche Belege, die fehlten, nicht anzufordern seien. Von dieser Praxis könne nur 
dann eine Ausnahme gemacht werden, wenn die Ablehnung des Erstattungsantrags gegen den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit verstoße, insbesondere in bestimmten Fällen des Abhandenkommens der Belege.


35      Da die Kommission die Ansicht vertrat, dass sich die Bundesrepublik Deutschland geweigert habe, der mit 
Gründen versehenen Stellungnahme in denjenigen Fällen nachzukommen, in denen die Antragsfrist zum 
Zeitpunkt der Bearbeitung bereits abgelaufen sei und die Übermittlung der erforderlichen Informationen oder 
Belege verspätet wäre, und dass die Verwaltungspraxis dieses Mitgliedstaats daher gegen die Art. 170 und 171 
der Richtlinie 2006/112 sowie gegen Art. 5 der Richtlinie 2008/9 verstoße, hat sie beschlossen, die 
vorliegende Klage zu erheben.


Zur Vertragsverletzung


Zur Zulässigkeit


Vorbringen der Parteien


36      Die Bundesrepublik Deutschland beantragt in ihrer Klagebeantwortung, die vorliegende Klage als teilweise 
unzulässig abzuweisen.


37      Zur Rüge der Kommission, dass die Praxis der Steuerbehörden, Erstattungsanträge, die im Hinblick auf 
Kennziffer 10 von Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 unvollständig oder unzureichend seien, ohne den 
Versuch der Einholung zusätzlicher Informationen abzulehnen, rechtswidrig sei, weist die Bundesrepublik 
Deutschland darauf hin, dass diese Praxis infolge der mit Gründen versehenen Stellungnahme aufgegeben 
worden sei, wie sie der Kommission in ihrer Mitteilung vom 12. September 2018 bestätigt habe.


38      Die zuständigen Steuerbehörden forderten in einem solchen Fall seit August 2018 die Steuerpflichtigen 
nämlich systematisch auf, zusätzliche Informationen über die Art der in Rede stehenden Gegenstände und 
Dienstleistungen anzugeben, und der Erstattungsantrag werde nur dann abgelehnt, wenn diese Aufforderung 
zu keinem Ergebnis führe.


39      Die in ihrer Mitteilung vom 12. September 2018 vorgenommene Bezugnahme auf die Anweisung des 
Bundesministeriums der Finanzen an das diesem unmittelbar unterstehende Bundeszentralamt für Steuern 
reiche zum Nachweis dafür aus, dass die beanstandeten Praktiken zu dem in der mit Gründen versehenen 
Stellungnahme festgesetzten Zeitpunkt zum Teil geändert worden seien. Falls insoweit Zweifel fortbestünden, 
sei es nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit Sache der Kommission gewesen, um ergänzende 
Informationen zu ersuchen, damit ihr diese Dokumente ohne Schwierigkeiten hätten übermittelt werden 
können.


40      Folglich habe die Kommission in Bezug auf diese Rüge kein Interesse mehr an der Erhebung der 
vorliegenden Klage, und daher sei ihre Klage als teilweise unzulässig abzuweisen.


41      In ihrer Erwiderung beantragt die Kommission, die von der Bundesrepublik Deutschland erhobene Einrede 
der Unzulässigkeit zurückzuweisen.


42      Nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit obliege es dem Mitgliedstaat, der eine mit Gründen 
versehene Stellungnahme erhalten habe, ihr die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen und die 
Erfüllung ihrer Aufgabe zu erleichtern. Wenn sie genügend Anhaltspunkte dafür beigebracht habe, dass sich 
bei den Behörden eines bestimmten Mitgliedstaats eine wiederholt angewandte, fortbestehende Praxis 
herausgebildet habe, die gegen das Unionsrecht verstoße, obliege es diesem Mitgliedstaat, diese Angaben und 
deren Folgen substantiiert zu bestreiten.


43      Daraus folge, dass sich ein Mitgliedstaat der justiziellen Überprüfung nicht mit dem lapidaren Hinweis 
entziehen könne, dass er seine Verwaltungspraxis in der Zwischenzeit umgestellt habe. Vielmehr müsse der 
Mitgliedstaat ausdrücklich auf das Instrument verweisen, mit dem das in Rede stehende Verhalten abgestellt 
worden sei und das in Form einer schriftlichen Anweisung an alle Amtswalter gerichtet sein müsse.
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44      In ihrer Gegenerwiderung macht die Bundesrepublik Deutschland geltend, die Kommission rüge mit ihrem 
Hinweis, dass mit der Antwort auf die mit Gründen versehene Stellungnahme ein solches Instrument hätte 
vorgelegt werden müssen, in Wirklichkeit einen formalen Fehler und ändere mithin den Streitgegenstand, was 
im Vorverfahren zumindest einer ergänzenden begründeten Stellungnahme bedurft hätte, damit der 
Streitgegenstand eindeutig eingegrenzt werde.


Würdigung durch den Gerichtshof


45      Nach ständiger Rechtsprechung braucht die Kommission bei der Wahrnehmung der ihr in Art. 258 AEUV 
eingeräumten Zuständigkeiten kein Klageinteresse nachzuweisen. Ihr fällt nämlich kraft ihres Amtes im 
Allgemeininteresse die Aufgabe zu, die Ausführung des Unionsrechts durch die Mitgliedstaaten zu 
überwachen und etwaige Verstöße gegen die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen feststellen zu lassen, 
damit sie abgestellt werden (Urteile vom 8. Dezember 2005, Kommission/Luxemburg, C-33/04, 
EU:C:2005:750, Rn. 65 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 24. März 2009, Danske Slagterier, 
C-445/06, EU:C:2009:178, Rn. 43 und die dort angeführte Rechtsprechung).


46      Folglich kann sich die Bundesrepublik Deutschland im vorliegenden Fall nicht auf die Unzulässigkeit der 
vorliegenden Klage berufen, indem sie ein fehlendes Rechtsschutzinteresse der Kommission geltend macht.


47      Zudem ist darauf hinzuweisen, dass der Gegenstand einer Vertragsverletzungsklage nach Art. 258 AEUV 
durch die mit Gründen versehene Stellungnahme der Kommission festgelegt wird, so dass die Klage auf die 
gleichen Gründe und das gleiche Vorbringen gestützt sein muss wie diese Stellungnahme (Urteil vom 
21. März 2019, Kommission/Polen, C-127/17, EU:C:2019:236, Rn. 119 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).


48      Im vorliegenden Fall ist das Vorbringen der Kommission, die Bundesrepublik Deutschland habe nicht das 
Instrument vorgelegt, mit dem die Abstellung der Verwaltungspraxis, im Hinblick auf Kennziffer 10 von 
Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 unvollständige oder unzureichende Erstattungsanträge abzuweisen, 
angeordnet worden sei, nicht geeignet, den Streitgegenstand zu ändern; es ist nur als ein Argument anzusehen, 
mit dem untermauert werden soll, dass die Bundesrepublik Deutschland nach Ansicht der Kommission die 
Stichhaltigkeit ihrer Erklärungen nicht bewiesen habe. Folglich ist die von der Bundesrepublik Deutschland 
erhobene Einrede der Unzulässigkeit zurückzuweisen.


Zur Begründetheit


49      Die Kommission hat gegen die Bundesrepublik Deutschland drei Rügen erhoben, die erstens auf einen 
Verstoß gegen den Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer, zweitens auf einen Verstoß gegen die 
praktische Wirksamkeit des Anspruchs auf Erstattung der Mehrwertsteuer und drittens auf einen Verstoß 
gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes gestützt sind.


50      Die erste und die zweite Rüge sind gemeinsam zu prüfen.


Zu den Rügen der Verstöße gegen den Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer und gegen die 
praktische Wirksamkeit des Anspruchs auf Erstattung der Mehrwertsteuer


–       Vorbringen der Parteien


51      Die Kommission macht geltend, die Bundesrepublik Deutschland habe unter Verstoß gegen den Grundsatz 
der Neutralität der Mehrwertsteuer und gegen die praktische Wirksamkeit des Anspruchs der nicht im 
Mitgliedstaat der Erstattung ansässigen Steuerpflichtigen auf Erstattung der Mehrwertsteuer ihre 
Verpflichtungen aus den Art. 170 und 171 der Richtlinie 2006/112 sowie aus Art. 5 der Richtlinie 2008/9 
dadurch verletzt, dass sie es abgelehnt habe, von der in Art. 20 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 vorgesehenen 
Möglichkeit Gebrauch zu machen, von Steuerpflichtigen, deren Erstattungsanträge lückenhafte oder 
unzureichende Angaben enthielten, zusätzliche Informationen zu verlangen.


52      Insoweit macht die Kommission zunächst geltend, der Anspruch auf Vorsteuerabzug und der 
korrespondierende Anspruch auf Mehrwertsteuererstattung seien ein fundamentaler Grundsatz des 
unionsrechtlichen Mehrwertsteuersystems. Gestützt auf das Urteil vom 28. Juli 2016, Astone (C-332/15, 
EU:C:2016:614, Rn. 45 und 46 und die dort angeführte Rechtsprechung), trägt die Kommission vor, dass 
dieser Grundsatz der steuerlichen Neutralität der Mehrwertsteuer es gebiete, den Abzug oder die Erstattung 
der Mehrwertsteuer zu gewähren, wenn die materiellen Anforderungen des Abzugs oder der Erstattung erfüllt 
seien, selbst wenn bestimmte formelle Anforderungen nicht beachtet worden seien, es sei denn, der Verstoß 
gegen diese formellen Anforderungen würde den sicheren Nachweis verhindern, dass die materiellen 
Anforderungen erfüllt worden seien.
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53      Ein Mitgliedstaat könne einen Erstattungsantrag nach Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 nur ablehnen, 
wenn sich aus dem Antragsinhalt ohne Weiteres ergebe, dass die Erstattungsvoraussetzungen nicht bestünden.


54      Bei einem Erstattungsantrag, der innerhalb der in der genannten Bestimmung gesetzten Frist gestellt worden 
sei, hänge jedoch ein sicherer Nachweis der Erfüllung der materiellen Anforderungen nicht von dem Zeitpunkt 
ab, zu dem dieser Nachweis im Erstattungsverfahren vorgelegt worden sei. Im Übrigen tue die 
Bundesrepublik Deutschland nicht dar, inwiefern das Ziel der Betrugsbekämpfung es rechtfertigen solle, dass 
ein Erstattungsantrag ohne beigefügte Kopie der Rechnung nach Ablauf der Ausschlussfrist des Art. 15 Abs. 1 
der Richtlinie 2008/9 systematisch abgelehnt werde.


55      Ein Mitgliedstaat sei nach den Grundsätzen der steuerlichen Neutralität und der Verhältnismäßigkeit 
verpflichtet, gemäß Art. 20 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 vom Steuerpflichtigen Angaben anzufordern, wenn 
Zweifel hinsichtlich des Vorliegens der Voraussetzungen für die Ausübung des Erstattungsanspruchs 
bestünden. Erst nach einem erfolglosen Aufklärungsversuch könne der Mitgliedstaat den Erstattungsantrag 
ablehnen.


56      Die von der Bundesrepublik Deutschland vertretene Auslegung von Art. 20 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 
beeinträchtige die Rechte der betreffenden Steuerpflichtigen aus den Art. 170 und 171 der Richtlinie 2006/112 
sowie aus Art. 5 der Richtlinie 2008/9 und laufe der praktischen Wirksamkeit dieser Richtlinien zuwider.


57      Die in Art. 15 Abs. 1 Satz 1 der Richtlinie 2008/9 genannte Ausschlussfrist gelte ausschließlich für 
Erstattungsanträge, die nicht die formellen Anforderungen des Art. 15 Abs. 1 Satz 2 erfüllten. Insbesondere 
betreffe eine solche Frist nicht die Rechnungskopien, die in Art. 10 der Richtlinie genannt seien, auf den 
Art. 15 Abs. 1 im Übrigen nicht verweise.


58      Die Bundesrepublik Deutschland macht geltend, ihre Verwaltungspraxis sei mit dem Unionsrecht vereinbar. 
Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs, insbesondere nach dem Urteil vom 19. Oktober 2017, Paper 
Consult (C-101/16, EU:C:2017:775, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung), sei der Vorsteuerabzug 
nicht zu gewähren, wenn der Verstoß des Steuerpflichtigen gegen die formellen Anforderungen den sicheren 
Nachweis verhindere, dass die materiellen Anforderungen erfüllt worden seien.


59      Der Verstoß der Steuerpflichtigen gegen das Erfordernis, die Belege gemäß Art. 10 der Richtlinie 2008/9 vor 
Ablauf der von Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie vorgegebenen Frist vollständig vorzulegen, verhindere indessen 
den sicheren Nachweis, dass die materiellen Voraussetzungen für die Erstattung der Mehrwertsteuer erfüllt 
seien.


60      Die von der Kommission beanstandete Praxis laufe der praktischen Wirksamkeit der Richtlinie 2008/9 nicht 
zuwider, da Art. 10 der Richtlinie den Erstattungsantrag und die Vorlage der diesem Antrag zugrunde 
liegenden Rechnung verknüpfe, und die Bezugnahme in Art. 10 der Richtlinie auf ihren Art. 20 solle es den 
Mitgliedstaaten unabhängig von den Schwellenwerten für die Anwendung von Art. 10 der Richtlinie 
ermöglichen, das Original oder die Kopie der Rechnung zu verlangen.


61      Art. 10 der Richtlinie 2008/9 verfolge einen über die Prüfung der Voraussetzungen für die Gewährung einer 
Mehrwertsteuererstattung hinausgehenden Zweck. Er bezwecke die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und 
-verkürzung und trage zur Beschleunigung des Erstattungsverfahrens bei, worin eines der Ziele der Richtlinie 
2008/9 bestehe.


–       Würdigung durch den Gerichtshof


62      Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs das Vorliegen einer 
Vertragsverletzung anhand der Lage zu beurteilen ist, in der sich der Mitgliedstaat bei Ablauf der Frist befand, 
die in der mit Gründen versehenen Stellungnahme gesetzt wurde, und dass spätere Änderungen vom 
Gerichtshof nicht berücksichtigt werden dürfen (Urteile vom 18. Oktober 2018, Kommission/Vereinigtes 
Königreich, C-669/16, EU:C:2018:844, Rn. 40 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 28. Mai 
2020, Kommission/Bulgarien [Eisenbahnuntersuchungsstelle], C-33/19, nicht veröffentlicht, EU:C:2020:405, 
Rn. 79 und die dort angeführte Rechtsprechung).


63      Im vorliegenden Fall hat die Bundesrepublik Deutschland in ihrer Mitteilung vom 12. September 2018 die 
Kommission eindeutig darauf hingewiesen, dass das Bundesministerium der Finanzen das Bundeszentralamt 
für Steuern angewiesen habe, Erstattungsanträge, die im Hinblick auf Kennziffer 10 von Art. 9 Abs. 1 der 
Richtlinie 2008/9 unvollständig oder unzureichend seien, erst abzulehnen, nachdem beim Antragsteller gemäß 
Art. 20 Abs. 1 der Richtlinie vergeblich zusätzliche Informationen angefordert worden seien.
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64      Nach Ansicht der Kommission ist diese Mitteilung jedoch nicht zum Nachweis dafür geeignet, dass die 
Bundesrepublik Deutschland ihrer mit Gründen versehenen Stellungnahme nachgekommen sei.


65      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass es im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens nach Art. 258 
AEUV der Kommission obliegt, das Vorliegen der behaupteten Vertragsverletzung nachzuweisen. Sie muss 
dem Gerichtshof die erforderlichen Anhaltspunkte liefern, anhand deren er das Vorliegen der 
Vertragsverletzung prüfen kann, und kann sich dabei nicht auf irgendeine Vermutung stützen (Urteil vom 
5. März 2020, Kommission/Zypern [Sammeln und Behandlung von kommunalem Abwasser], C-248/19, nicht 
veröffentlicht, EU:C:2020:171, Rn. 20 und die dort angeführte Rechtsprechung).


66      Die Mitgliedstaaten sind jedoch nach Art. 4 Abs. 3 EUV verpflichtet, der Kommission die Erfüllung ihrer 
Aufgaben zu erleichtern, zu denen es gemäß Art. 17 Abs. 1 EUV u. a. gehört, für die Anwendung des Vertrags 
sowie der von den Organen aufgrund des Vertrags erlassenen Bestimmungen Sorge zu tragen (Urteil vom 
2. Mai 2019, Kommission/Kroatien [Abfalldeponie von Biljane Donje], C-250/18, nicht veröffentlicht, 
EU:C:2019:343, Rn. 34 und die dort angeführte Rechtsprechung).


67      Insoweit ist zu berücksichtigen, dass die Kommission, die über keine eigenen entsprechenden 
Ermittlungsbefugnisse verfügt, im Rahmen der Prüfung der Frage, ob die nationalen Bestimmungen, mit 
denen die wirksame Durchführung einer Richtlinie sichergestellt werden soll, in der Praxis korrekt angewandt 
werden, weitgehend auf die Angaben etwaiger Beschwerdeführer und des betreffenden Mitgliedstaats 
angewiesen ist (Urteil vom 28. März 2019, Kommission/Irland [System der Sammlung und Behandlung von 
kommunalem Abwasser], C-427/17, nicht veröffentlicht, EU:C:2019:269, Rn. 38 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).


68      Daraus folgt insbesondere, dass es dann, wenn die Kommission genügend Anhaltspunkte dafür beigebracht 
hat, dass sich bei den Behörden eines Mitgliedstaats eine wiederholt angewandte, fortbestehende Praxis 
herausgebildet hat, die gegen die Bestimmungen einer Richtlinie verstößt, es diesem Mitgliedstaat obliegt, 
diese Angaben und deren Folgen in der Sache und im Einzelnen zu bestreiten (Urteil vom 19. März 2009, 
Kommission/Griechenland, C-489/06, EU:C:2009:165, Rn. 54 und die dort angeführte Rechtsprechung).


69      Demzufolge kann der Nachweis der Änderung einer Verwaltungspraxis zwar erbracht werden, ohne dass dies 
zwingend durch die Aufstellung einer allgemeinen Norm oder die Erstellung eines 
Verwaltungsrundschreibens zu formalisieren ist, doch kann sich ein Mitgliedstaat nicht auf die Behauptung 
beschränken, er habe seine Verwaltungspraxis entsprechend der mit Gründen versehenen Stellungnahme der 
Kommission geändert, ohne dass dies auch nur im Geringsten durch einen Beweis belegt wird.


70      Im Licht dieser Erwägungen ist festzustellen, dass die Kommission im vorliegenden Fall, wie in Rn. 28 des 
vorliegenden Urteils ausgeführt, in ihrer mit Gründen versehenen Stellungnahme die Auffassung vertreten hat, 
dass gegen das Unionsrecht und insbesondere gegen Art. 20 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 eine 
Verwaltungspraxis verstößt, die darin besteht, dass Erstattungsanträge abgelehnt werden, ohne dass dazu 
aufgefordert wird, die zu ihrer Vervollständigung fehlenden Belege oder Informationen vorzulegen, wenn 
erstens der Antragsteller in vorangegangenen Antragsverfahren bereits auf die nach Art. 10 der Richtlinie 
2008/9 bestehende Pflicht, bei Überschreitung des Schwellenwerts zusammen mit dem Antrag die Belege 
einzureichen, hingewiesen worden ist und wenn zweitens zum Zeitpunkt der Bearbeitung des 
Erstattungsantrags die in Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie vorgesehene Frist bereits abgelaufen ist.


71      Infolge der Mitteilung der Bundesrepublik Deutschland vom 12. September 2018, deren Inhalt Gegenstand 
der Rn. 32 und 33 des vorliegenden Urteils ist, ist die Kommission zu der Ansicht gelangt, dass dieser 
Mitgliedstaat der mit Gründen versehenen Stellungnahme in Bezug auf den genannten zweiten Fall nicht 
nachgekommen sei, der sich auf die Weigerung beziehe, Steuerpflichtige dazu aufzufordern, fehlende Belege 
oder Informationen zu übermitteln, wenn eine solche Übermittlung nach Ablauf der in Art. 15 Abs. 1 der 
Richtlinie 2008/9 vorgesehenen Frist erfolge. Sie hat daher die vorliegende Klage erhoben und begehrt die 
Feststellung, dass der Mitgliedstaat aus diesem Grund eine Vertragsverletzung begangen habe.


72      Insoweit hat die Kommission im Stadium der Klageschrift nicht zwischen der Situation, in der der 
Erstattungsantrag unvollständige oder unzureichende Angaben zur Art der unter Kennziffer 10 des Art. 9 
Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 gemeldeten Gegenstände oder Dienstleistungen enthält, und der Situation 
unterschieden, in der der Erstattungsantrag gestellt wird, ohne dass gemäß Art. 10 der Richtlinie die 
Rechnungskopie beigefügt ist.


73      Demgegenüber ist festzustellen, dass die zur Begründetheit gemachten Ausführungen der Kommission in 
ihrer Erwiderung – nachdem die Bundesrepublik Deutschland in ihrer Klagebeantwortung vorgetragen hatte, 
dass die beanstandete Praxis, wie sie in ihrer Mitteilung vom 12. September 2018 dargelegt habe, infolge der 
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mit Gründen versehenen Stellungnahme für Erstattungsanträge aufgegeben worden sei, die unvollständige 
oder unzureichende Angaben zur Art der unter Kennziffer 10 des Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 
gemeldeten Gegenstände oder Dienstleistungen enthielten – diese Praxis nur insoweit betreffen, als es um die 
in Art. 10 der Richtlinie genannten Belege geht.


74      Gegenstand der Klage der Kommission ist somit nur die Feststellung, dass die Bundesrepublik Deutschland 
dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus den Art. 170 und 171 der Richtlinie 2006/112 sowie aus Art. 5 der 
Richtlinie 2008/9 verstoßen hat, dass sie die Anträge auf Erstattung der Mehrwertsteuer, denen nicht alle nach 
den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats gemäß Art. 10 der Richtlinie erforderlichen Kopien der 
Rechnungen oder der Einfuhrdokumente beigefügt worden sind, abgelehnt hat, ohne die Steuerpflichtigen 
gemäß der in Art. 20 der Richtlinie vorgesehenen Möglichkeit aufgefordert zu haben, ihre Anträge zu 
ergänzen.


75      Aus der dem Gerichtshof vorliegenden Akte geht hervor, dass in dem Fall, dass entgegen der nationalen 
Regelung zur Umsetzung von Art. 10 der Richtlinie 2008/9 Erstattungsanträgen keine Rechnungskopien 
beigefügt sind, die Verwaltungspraxis der Bundesrepublik Deutschland darin besteht, von den Antragstellern 
gemäß Art. 20 Abs. 1 der Richtlinie die Übermittlung dieser Kopien nur zu verlangen, wenn zum Zeitpunkt 
der Prüfung des Antrags durch die zuständige Behörde die in Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie vorgesehene Frist 
noch nicht abgelaufen ist. Ist zu diesem Zeitpunkt die Frist dagegen abgelaufen, werden die Erstattungsanträge 
abgelehnt, es sei denn, die Ablehnung würde zu einem Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
führen.


76      Es ist festzustellen, dass die Art. 170 und 171 der Richtlinie 2006/112 sowie die Art. 3 und 5 der Richtlinie 
2008/9 die materiellen Voraussetzungen für den Anspruch auf Erstattung der Mehrwertsteuer regeln.


77      Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs stellt der Erstattungsanspruch ebenso wie das Recht auf 
Vorsteuerabzug ein Grundprinzip des durch das Unionsrecht geschaffenen gemeinsamen 
Mehrwertsteuersystems dar, durch das der Unternehmer vollständig von der im Rahmen seiner gesamten 
wirtschaftlichen Tätigkeit geschuldeten oder entrichteten Mehrwertsteuer entlastet werden soll. Das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem gewährleistet auf diese Weise die Neutralität hinsichtlich der steuerlichen 
Belastung aller wirtschaftlichen Tätigkeiten unabhängig von ihrem Zweck oder ihrem Ergebnis, sofern diese 
Tätigkeiten selbst grundsätzlich der Mehrwertsteuer unterliegen (Urteil vom 11. Juni 2020, CHEP Equipment 
Pooling, C-242/19, EU:C:2020:466, Rn. 53 und die dort angeführte Rechtsprechung).


78      Dieser Anspruch auf Erstattung der in einem anderen Mitgliedstaat entrichteten Mehrwertsteuer, wie ihn die 
Richtlinie 2008/9 regelt, entspricht dem Anspruch des Steuerpflichtigen auf Abzug der in seinem eigenen 
Mitgliedstaat entrichteten Vorsteuer, den die Richtlinie 2006/112 eingeführt hat (vgl. in diesem Sinne Urteile 
vom 21. März 2018, Volkswagen, C-533/16, EU:C:2018:204, Rn. 36, und vom 2. Mai 2019, Sea Chefs Cruise 
Services, C-133/18, EU:C:2019:354, Rn. 34).


79      Der Gerichtshof hat wiederholt entschieden, dass das Recht auf Vorsteuerabzug, und damit auch der 
Erstattungsanspruch, integraler Bestandteil des Mechanismus der Mehrwertsteuer ist und grundsätzlich nicht 
eingeschränkt werden kann. Dieses Recht kann für die gesamte Steuerbelastung der vorausgehenden 
Umsatzstufen sofort ausgeübt werden (Urteil vom 2. Mai 2019, Sea Chefs Cruise Services, C-133/18, 
EU:C:2019:354, Rn. 36 und die dort angeführte Rechtsprechung).


80      Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs erfordert das Grundprinzip der Neutralität der 
Mehrwertsteuer, dass Vorsteuerabzug oder Mehrwertsteuererstattung gewährt wird, wenn die materiellen 
Anforderungen erfüllt sind, selbst wenn der Steuerpflichtige bestimmten formellen Anforderungen nicht 
genügt hat (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 19. Oktober 2017, Paper Consult, C-101/16, EU:C:2017:775, 
Rn. 41, und vom 14. Februar 2019, Nestrade, C-562/17, EU:C:2019:115, Rn. 45 und 46).


81      Anders verhält es sich allerdings, wenn der Verstoß gegen die formellen Anforderungen den sicheren 
Nachweis verhindert hat, dass die materiellen Anforderungen erfüllt wurden (Urteil vom 19. Oktober 2017, 
Paper Consult, C-101/16, EU:C:2017:775, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung).


82      Verfügt die Verwaltung über die Angaben, die für die Feststellung erforderlich sind, dass der Steuerpflichtige 
die Mehrwertsteuer schuldet, darf sie keine zusätzlichen Voraussetzungen festlegen, die die Ausübung des 
Rechts auf Vorsteuerabzug oder auf Mehrwertsteuererstattung vereiteln können (vgl. in diesem Sinne Urteil 
vom 14. Februar 2019, Nestrade, C-562/17, EU:C:2019:115, Rn. 45 und 46).


83      Insoweit ist auch darauf hinzuweisen, dass die Bekämpfung von Steuerhinterziehungen, Steuerumgehungen 
und etwaigen Missbräuchen in der Tat ein Ziel ist, das von den Bestimmungen des Unionsrechts im Bereich 
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der Mehrwertsteuer anerkannt und gefördert wird. Die von den Mitgliedstaaten erlassenen Maßnahmen dürfen 
jedoch nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung solcher Ziele erforderlich ist. Sie dürfen daher nicht so 
eingesetzt werden, dass dadurch das Recht auf Mehrwertsteuererstattung und damit die Neutralität der 
Mehrwertsteuer systematisch in Frage gestellt würden (vgl. entsprechend Urteil vom 21. März 2018, 
Volkswagen, C-533/16, EU:C:2018:204, Rn. 48 und die dort angeführte Rechtsprechung).


84      Was erstens die in der Richtlinie 2008/9 vorgesehenen Modalitäten der Erstattung der Mehrwertsteuer 
betrifft, die formelle Anforderungen im Sinne der in Rn. 80 des vorliegenden Urteils angeführten 
Rechtsprechung sind, ergibt sich aus Art. 10 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 der genannten Richtlinie, dass 
einem Antrag auf Erstattung der Mehrwertsteuer nicht notwendigerweise das Original der Rechnung oder eine 
Kopie hiervon beizufügen ist. Denn zum einen haben die Mitgliedstaaten nach Art. 10 der Richtlinie nur dann, 
wenn sich auf einer Rechnung die Steuerbemessungsgrundlage mindestens auf einen Betrag von 1 000 Euro 
oder den Gegenwert in der jeweiligen Landeswährung beläuft – wobei dieser Schwellenwert auf 250 Euro 
oder auf den Gegenwert in der jeweiligen Landeswährung festgesetzt ist, wenn die Rechnung Kraftstoff 
betrifft –, die Möglichkeit, nicht aber die Pflicht, von jedem Antragsteller zu verlangen, seinem 
Erstattungsantrag eine Kopie der Rechnung beizufügen. Zum anderen kann der Mitgliedstaat der Erstattung 
nach Art. 20 Abs. 1 Unterabs. 3 der Richtlinie ohne Rücksicht auf die Schwellenwerte in Art. 10 der Richtlinie 
das Original oder eine Durchschrift der Rechnung verlangen, in der die Forderung nachgewiesen wird, wenn 
er begründete Zweifel am Bestehen einer bestimmten Forderung hat.


85      Hierbei ist zum einen auch festzustellen, dass die vorliegende Klage keinen Verstoß gegen formelle 
Anforderungen betrifft, der den Nachweis verhindert, dass die materiellen Anforderungen des Anspruchs auf 
Erstattung der Mehrwertsteuer erfüllt wurden, sondern – vorbehaltlich der Einreichung des Erstattungsantrags 
in der Frist gemäß Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie – den Zeitpunkt betrifft, zu dem dieser Nachweis erbracht 
werden kann.


86      Zum anderen geht entgegen dem Vorbringen der Bundesrepublik Deutschland und insbesondere im Hinblick 
auf die Bedeutung des Erstattungsanspruchs als Grundprinzip des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems, wie 
in Rn. 77 des vorliegenden Urteils ausgeführt, eine Verwaltungspraxis, die es ausschließt, dass die 
Steuerpflichtigen im Wege der Anforderung zusätzlicher Informationen aufgefordert werden, 
erforderlichenfalls über diese Frist hinaus den Nachweis der Erfüllung der materiellen Voraussetzungen ihres 
Erstattungsanspruchs zu erbringen, außer unter den in Rn. 34 des vorliegenden Urteils angeführten Umständen 
offensichtlich über das hinaus, was zur Erreichung der Ziele der Bekämpfung von Steuerhinterziehungen, 
Steuerumgehungen und etwaigen Missbräuchen im Bereich der Mehrwertsteuer erforderlich ist.


87      Da zweitens Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 2 der Richtlinie 2008/9 ausdrücklich vorsieht, dass „[der] 
Erstattungsantrag … nur dann als vorgelegt [gilt], wenn der Antragsteller alle in den Artikeln 8, 9 und 11 
geforderten Angaben gemacht hat“, folgt daraus, dass der Umstand, dass ein Antragsteller unter Verstoß 
gegen die vom Mitgliedstaat gemäß Art. 10 der Richtlinie insoweit auferlegte Pflicht seinem Erstattungsantrag 
keine Kopie der Rechnung beigefügt hat, nicht dazu führen kann, dass der Erstattungsantrag als nicht 
vorgelegt angesehen wird.


88      Daher stehen die mit dem Grundsatz der steuerlichen Neutralität und mit der praktischen Wirksamkeit des 
Rechts auf Erstattung der Mehrwertsteuer zusammenhängenden Anforderungen in dem Fall, dass der 
Antragsteller seinem Erstattungsantrag entgegen der entsprechenden Verpflichtung des nationalen Rechts 
keine Kopie der Rechnung beigefügt hat, grundsätzlich dem entgegen, dass die Steuerverwaltung den 
rechtzeitig gestellten Erstattungsantrag ablehnt, wenn sie den Antragsteller nicht gemäß Art. 20 Abs. 1 der 
Richtlinie 2008/9 dazu aufgefordert hat, seinen Antrag durch die – erforderlichenfalls nach Ablauf der Frist 
gemäß Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie erfolgende – Vorlage der Kopie der Rechnung oder durch Vorlage 
sachdienlicher Informationen, die die Bearbeitung des Antrags ermöglichen, zu ergänzen.


89      Daher greifen die erste und die zweite Rüge der Kommission durch.


Zur Rüge eines Verstoßes gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes


–       Vorbringen der Parteien


90      Mit ihrer dritten Rüge wirft die Kommission der Bundesrepublik Deutschland vor, dadurch gegen den 
Grundsatz des Vertrauensschutzes verstoßen zu haben, dass die zuständige nationale Behörde es nach 
gefestigter Verwaltungspraxis systematisch unterlassen habe, gemäß Art. 20 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 
zusätzliche Informationen und Belege nach dem 30. September des betreffenden Jahres anzufordern. Ein 
Steuerpflichtiger, der die Empfangsbestätigung für seinen Erstattungsantrag bei der Steuerverwaltung erhalten 
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habe, dürfe nämlich darauf vertrauen, dass sein Antrag entsprechend den Vorschriften dieser Richtlinie 
bearbeitet werde.


91      So gehe aus dem Urteil vom 8. Juni 2000, Schloßstraße (C-396/98, EU:C:2000:303, Rn. 47), hervor, dass der 
Grundsatz des Vertrauensschutzes einem rückwirkenden Ausschluss des Rechts auf Vorsteuerabzug 
entgegenstehe. Folglich verstoße erst recht ein Ausschluss des Anspruchs auf Erstattung der Mehrwertsteuer 
gegen bestehendes Recht gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes, denn der Steuerpflichtige dürfe auf die 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltungspraxis vertrauen.


92      Nach Ansicht der Bundesrepublik Deutschland verstößt die Verwaltungspraxis der zuständigen nationalen 
Behörde bei der Bearbeitung der Anträge auf Erstattung der Mehrwertsteuer nicht gegen den Grundsatz des 
Vertrauensschutzes, da diese Verwaltungspraxis den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2008/9 
entspreche. Zudem weise die zuständige nationale Behörde jeden, der Erstattung beantrage, in der nach 
Art. 19 Abs. 1 der Richtlinie zu erteilenden Eingangsbestätigung auf dessen Pflicht hin, die erforderlichen 
Belege einzureichen.


93      Im Übrigen sei diese Verwaltungspraxis keineswegs Gegenstand einer rückwirkenden Gesetzesänderung 
gewesen. Die Annahme, dass jeder Verstoß gegen das Unionsrecht zwangsläufig einen Verstoß gegen den 
Grundsatz des Vertrauensschutzes darstelle, sei unzutreffend.


–       Würdigung durch den Gerichtshof


94      Der Grundsatz des Vertrauensschutzes ist Teil der Rechtsordnung der Europäischen Union. Er muss deshalb 
nicht nur von den Unionsorganen, sondern auch von den Mitgliedstaaten bei der Ausübung der Befugnisse, 
die ihnen die Unionsrichtlinien einräumen, beachtet werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 30. April 2020, 
Hecta Viticol, C-184/19, EU:C:2020:337, Rn. 32 und die dort angeführte Rechtsprechung)


95      Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs leitet sich der Grundsatz des Vertrauensschutzes vom 
Grundsatz der Rechtssicherheit ab, der u. a. gebietet, dass Rechtsvorschriften – vor allem dann, wenn sie 
nachteilige Folgen für Einzelne und Unternehmen haben können – klar, bestimmt und in ihren Auswirkungen 
voraussehbar sein müssen. Auf diesen abgeleiteten Grundsatz kann sich jeder berufen, bei dem eine 
zuständige Behörde durch bestimmte Zusicherungen begründete Erwartungen geweckt hat (vgl. in diesem 
Sinne Urteil vom 17. Oktober 2018, Klohn, C-167/17, EU:C:2018:833, Rn. 50 und 51).


96      Im vorliegenden Fall ist jedoch festzustellen, dass die Kommission nicht bestreitet, dass die 
Empfangsbestätigung, die nach Art. 19 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 dem Steuerpflichtigen von der 
zuständigen nationalen Behörde übermittelt wird, wenn er nach Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie einen Antrag auf 
Erstattung der Mehrwertsteuer gestellt hat, einen Hinweis auf die Pflicht enthält, die erforderlichen Belege 
vorzulegen.


97      Unter diesen Voraussetzungen kann nicht angenommen werden, dass eine solche Empfangsbestätigung dem 
Steuerpflichtigen die Gewissheit geben kann, dass sein Antrag auf Erstattung der Mehrwertsteuer von der 
zuständigen nationalen Behörde bearbeitet werden wird, obwohl er die erforderlichen Informationen und 
Belege nicht vorgelegt hat.


98      Darüber hinaus geht aus dem Vorbringen der Kommission nicht hervor, dass die zuständige nationale 
Behörde insoweit ihre Verwaltungspraxis zum Nachteil der Steuerpflichtigen geändert hätte, indem sie ihnen 
rückwirkend ihren Anspruch auf Erstattung der Mehrwertsteuer genommen hätte.


99      Infolgedessen ist die auf einen Verstoß gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes gestützte dritte Rüge 
zurückzuweisen.


100    Nach alledem hat die Bundesrepublik Deutschland unter Verstoß gegen den Grundsatz der Neutralität der 
Mehrwertsteuer und die praktische Wirksamkeit des Anspruchs der nicht im Mitgliedstaat der Erstattung 
ansässigen Steuerpflichtigen auf Erstattung der Mehrwertsteuer dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus den 
Art. 170 und 171 der Richtlinie 2006/112 sowie aus Art. 5 der Richtlinie 2008/9 verstoßen, dass sie die 
Anträge auf Erstattung der Mehrwertsteuer abgelehnt hat, die vor dem 30. September des auf den 
Erstattungszeitraum folgenden Kalenderjahrs gestellt wurden, denen aber nicht die Kopien der Rechnungen 
oder der Einfuhrdokumente, die gemäß Art. 10 der Richtlinie 2008/9 von den Rechtsvorschriften des 
Mitgliedstaats der Erstattung verlangt werden, beigefügt sind, ohne die Antragsteller zuvor aufzufordern, ihre 
Anträge durch die – erforderlichenfalls nach diesem Zeitpunkt erfolgende – Vorlage dieser Kopien zu 
ergänzen oder sachdienliche Informationen vorzulegen, die die Bearbeitung dieser Anträge ermöglichen.
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Kosten


101    Nach Art. 138 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs ist die unterliegende Partei auf Antrag zur 
Tragung der Kosten zu verurteilen. Nach Art. 138 Abs. 3 der Verfahrensordnung trägt jede Partei ihre eigenen 
Kosten, wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt. Der Gerichtshof kann jedoch entscheiden, dass eine 
Partei außer ihren eigenen Kosten einen Teil der Kosten der Gegenpartei trägt, wenn dies in Anbetracht der 
Umstände des vorliegenden Falles gerechtfertigt erscheint. Da die Kommission beantragt hat, der 
Bundesrepublik Deutschland die Kosten aufzuerlegen, und diese mit ihrem Vorbringen im Wesentlichen 
unterlegen ist, sind der Bundesrepublik Deutschland in Anbetracht der Umstände des vorliegenden Falles 
neben ihren eigenen Kosten zwei Drittel der Kosten der Kommission aufzuerlegen. Die Kommission trägt ein 
Drittel ihrer Kosten.


Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Fünfte Kammer) für Recht erkannt und entschieden:


1.      Die Bundesrepublik Deutschland hat unter Verstoß gegen den Grundsatz der Neutralität der 
Mehrwertsteuer und die praktische Wirksamkeit des Anspruchs der nicht im Mitgliedstaat der 
Erstattung ansässigen Steuerpflichtigen auf Erstattung der Mehrwertsteuer dadurch gegen ihre 
Verpflichtungen aus den Art. 170 und 171 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in der durch die Richtlinie 
2008/8/EG des Rates vom 12. Februar 2008 geänderten Fassung sowie aus Art. 5 der Richtlinie 
2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 zur Regelung der Erstattung der Mehrwertsteuer 
gemäß der Richtlinie 2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem 
anderen Mitgliedstaat ansässige Steuerpflichtige verstoßen, dass sie die Anträge auf Erstattung 
der Mehrwertsteuer abgelehnt hat, die vor dem 30. September des auf den Erstattungszeitraum 
folgenden Kalenderjahrs gestellt wurden, denen aber nicht die Kopien der Rechnungen oder der 
Einfuhrdokumente, die gemäß Art. 10 der Richtlinie 2008/9 von den Rechtsvorschriften des 
Mitgliedstaats der Erstattung verlangt werden, beigefügt sind, ohne die Antragsteller zuvor 
aufzufordern, ihre Anträge durch die – erforderlichenfalls nach diesem Zeitpunkt erfolgende – 
Vorlage dieser Kopien zu ergänzen oder sachdienliche Informationen vorzulegen, die die 
Bearbeitung dieser Anträge ermöglichen.


2.      Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.


3.      Die Bundesrepublik Deutschland trägt neben ihren eigenen Kosten zwei Drittel der Kosten der 
Europäischen Kommission.


4.      Die Europäische Kommission trägt ein Drittel ihrer Kosten.


Regan Ilešič Juhász


Lycourgos Jarukaitis


Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 18. November 2020.


Der Kanzler
Der Präsident der Fünfte 


Kammer


A. Calot Escobar E. Regan


*      Verfahrenssprache: Deutsch.
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